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Deutschen Reichs. — Armenpflege. — Waisenpflege. —Vormundschaft(Einzel- und Berufs-Vormundschaft).—Schulverwaltung.—Schulpflege.—Wohnungsinspektionund Wohnungs¬pflege. — Polizeiassistentinnen. — Besoldete Wohlfahrtspflege. — Tabellen : KommunaleWohlfahrtspflege, Schulverwaltung und Arbeitsnachweis. — Gesamtergebnis t er Tabellen.— Lifte der befragten Land- und Stadtgemeinden. — Anhang: Das europäische Ausland.„Vn dieser vom Allgemeinen Deutschen Frauenverein herausgegebenen und von derLeiterin der Auskunftsstelle für Gemeindeämter der Frau zu Frankfurt a. M . mit großerSachkenntnis und Gewissenhaftigkeit gearbeiteten Schrift ist alles Material zusammenge¬tragen, das sich auf die Stellung und Mitarbeit der Frau in der Gemeinde bezieht. Sieist daher besonders als Nachschlagewerk allen zu empfehlen, die sich riber die kommunaleFrauenarbeit unterrichten wollen . . . Bei dem zunehmendenSnteresse weiter Frauenkreise
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Von weil. Geh. Oberreg.--Rat Prof . Or. W . Lexis . (Die Kultur d. Gegen¬
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s Zur Einführung.
Die Herausgabe des vorliegenden Luches wurde ur¬

sprünglich für die Zeit nach dem Kriege in Aussicht ge¬
nommen, um für eine vom Deutschen verband und der
Deutschen Vereinigung für Frauenstimmrecht gemeinsam
einzuleitende allgemeine Werbearbeit die notwendigen
Unterlagen zu liefern. Durch eine möglichst gründliche und
umfassende Darstellung der bestehenden Verhältnisse in den
deutschen Bundesstaaten sollten die Eingaben sachlich unter¬
stützt werden, in denen die Forderung des kommunalen

^Frauenwahlrechts als Mindestforderung in bezug auf die
Iden deutschen Frauen noch vorenthaltenen Bürgerrechte bei

^Legierungen und gesetzgebenden Körperschaften erhoben
Rwerden sollte. Durch verschiedene Umstände wurde die Aus-
Varbeitung der Schrift verzögert, zu deren Beschleunigung
s insoweit zunächst auch kein Grund vorlag, als das Ende
des Krieges noch nicht abzusehen war und immer weiter
hinauszurücken schien. Mit der gesamten organisierten

^Frauenbewegung glaubten auch die genannten, im März
I1916 zu einem einheitlichen Deutschen Reichsoerband für
6 Frauenstimmrecht verschmolzenen verbände angesichts der
L lielen drängenden Kriegsaufgaben und im Zeichen des Burg-
I riedens von einer Agitation in eigener Lache absehen zu
U nüssen. Durch die kaiserliche Gsterbotschaft von 1917 und
V ie im Leich und in den Bundesstaaten in Aussicht genom-
"mene innerpolitische Neuorientierung, die eine Ausdehnung

er politischen Rechte aus alle männlichen Staatsbürger be-
eutete, änderte sich aber die Situation auch für die Frauen,
luch für sie war damit der Augenblick gekommen, wo es
icht nur als ihr Recht, sondern als ihre Pflicht erscheinen



IV Einführung

mußte , mit ihren berechtigten Forderungen aus ein Mit-
bestimmungsrecht im öffentlichen Leben hervorzutreten.

vie erste , Nächstliegende dieser Forderungen , hinter denen.
heute bekanntlich auch in Deutschland die gesamte inter - *
konfessionelle Frauenbewegung geschlossen steht , ist die des
Frauenwahlrechtes in der Gemeinde.  Um sie aber
dem Verständnis der öffentlichen Meinung und der mahx
gebenden Kreise näherzubringen , wird noch eine unermüd¬
liche, zielbewußte Werbearbeit nötig sein , wird es vor allem ^
nötig sein , an der Hand der Tatsachen nachzuweisen , daß ^
diese Forderung auch bei uns nicht plötzlich ^vom Himmel ^
gefallen , von einigen wenigen unruhigen Köpfen ins BlaueZ
hinein erhoben wird , sondern daß sie — in den meistens
anderen Kulturländern zum Teil schon seit Jahrzehnten
erfüllt — auch bei uns durch die allgemeine politische und
soziale Entwicklung bedingt , aus den Verhältnissen selbst
herausgewachsen ist, und daß ihre Realisierung keinen Bruch
mit Bestehendem , Erprobtem und Bewährtem , sondern
nur dessen notwendige , zeitgemäße Ausgestaltung bedeuten
würde . Diesen Nachweis soll und wird auch die vorliegende ss
Schrift durch ihre streng sachliche Darstellung erbringen.

Wir betrachten es als einen besonderen Glücksfall , daß
wir als Verfasserin in Frau Jenny Apolant , der verdienten
langjährigen Leiterin der Zentralstelle für Gemeindeämter
der Frau des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins , die
zur Zeit in erster Linie berufene Persönlichkeit gewinnen
konnten . Der Vorstand des Deutschen Reichsverbandes für
Frauenstimmrecht möchte es nicht unterlassen , Frau Apolant
auch an dieser Stelle den wärmsten Dank für ihre Bereit¬
willigkeit zu dieser umfassenden und zeitraubenden Arbeit
auszusprechen . Zugleich dürfen wir wohl der Hoffnung Aus¬
druck geben , daß ihre Schrift , die in dieser übersichtlichen
Zusammenfassung einem allgemeinen und zur Zeit beson - §
ders lebhaft empfundenen Bedürfnis Rechnung trägt , nicht^
nur in den dem Deutschen Reichsverband für Frauenstimm¬
recht angeschlossenen Landesvereinen und Drtsgruppen,



Einführung V

sondern weit darüber hinaus in allen sozial arbeitenden
Frauenorganisationen Interesse und weiteste Verbreitung
finden und ihnen eine willkommene, unentbehrliche Grund¬
lage für alle Aufklärungs- und Werbearbeit aus diesem
Gebiete geben wird.

Eben, da diese Zeilen in Druck gehen, kommt aus Frank¬
furt a. Main eine hochersreuliche Kunde. Gelegentlich der
Beratung zweier dahingehender Anträge der Sozialdemo¬
kraten und der Fortschrittlichen volkspartei in der Stadt¬
verordnetensitzung vom 29. Januar machte der Oberbürger¬
meister nach einer warmen Anerkennung der bisher ge¬
leisteten kommunalen Frauenarbeit die Mitteilung, daß sich
der Frankfurter Magistrat aus Gründen der Gerech¬
tigkeit für die Einführung des kommunalen
Frauenwahlrechts erklärt habe.  Daraufhin wurde
folgende Entschließung gefaßt : „Die Stadtverordnetenver¬
sammlung begrüßt die Stellungnahme des Magistrats , die
mit den Grundsätzen der Anträge der Fraktionen der Fort¬
schrittlichen Volkspartei und der Sozialdemokratieüberein¬
stimmt, und ersucht den Magistrat , gemeinschaftlich mit ihr
in einem gemischten Ausschuß, bestehend aus sieben Stadt¬
verordneten und sechs Magistratsmitgliedern, die Eingabe
an die Königliche Staatsregierung und die beiden Häuser
des Landtags sertigzustellen."

Ls geschieht zum erstenmal in deutschen Landen, daß ein
Stadtparlament für die politischen Frauenrechte eintritt.
Möchte der Frankfurter Beschluß ein gutes Dmen für unsere
Sache bedeuten und recht vielen anderen Städten ein Vor¬
bild werden.

Dresden,  Februar ldl8.
Marie Stritt.
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^^ Einleitung.

von dem passiven Wahlrecht, d. h. dem Recht, in die
5 Gemeindevertretung gewählt zu werden, sind die Frauen

nach den geltenden Bestimmungen in ganz Deutschland aus-
^ geschlossen.

^ Vas aktive  Wahlrecht, d.h. das Recht, die Gemeinde¬
vertretung zu wählen, steht den Frauen unter bestimmten
Voraussetzungen zu:

in den Stadt- und Landgemeinden: Hohenzollern,
Bayern rechts des Rheins, Sachsen-Weimar-Lisenach, Sach¬
sen-Meiningen, Reuß ä.L., Reuß j. L., Waldeck, Schwarz-
burg-Rudolstadt.

ö . in den Landgemeinden: Preußen, mit Ausnahme der
Rheinprovinz, Königreich Sachsen, Lraunschweig, Sachsen-
Rltenburg, Sachsen-Toburg-Gotha für Toburg, Lippe-
Detmold, Schaumburg-Lippe, Hamburg, Lübeck, Bremen
und Ritterschaftliches Amt Wredenhagen in Mecklenburg-
Lchwerin.

Die Frauen müssen sich in den genannten Staaten bei der
Ausübung ihres Stimmrechtes im allgemeinen eines männ¬
lichen Stellvertreters bedienen. Das Recht der persön¬
lichen  Stimmabgabe haben die Frauen nur in den Land-

Ugemeinden der Provinz Hannover, des Königreichs Sach-
Asen, des Fürstentums Schaumburg-Lippe, der Hansestädte
'̂Lübeck und Bremen und des Ritterschastlichen Amts Wre-

^denhagen in Mecklenburg-Schwerin,
ff Vas kommunale Frauenwahlrecht ist fast überall an
^Grundbesitz und hohe Steuerleistung gebunden, ferner darf
>es nur in einigen wenigen Fällen persönlich ausgeübt wer¬

den. Infolge dieser Beschränkungen blieb der Fraueneinfluß



2 Einleitung

in der Gemeinde bisher ein sehr bescheidener. Kam schon
durch die Voraussetzungen von Grundbesitz und hoher "
Steuerleistung nur eine verschwindende Anzahl weiblicher
Wähler in Betracht , so verringerte die Vorschrift der Stell-
vertretung diese Zahl noch bedeutend , da sie naturgemäß
das Interesse an der Wahl herabdrückt . Das Verhältnis
zwischen Auftraggeber und Bevollmächtigtem wird nach den
Bestimmungen des BGB . in den 88 662ff . geregelt . 8 665
bestimmt , daß der Beauftragte berechtigt ist, von den Wei¬
sungen des Auftraggebers abzuweichen, wenn er den Um¬
ständen nach annehmen darf , daß der Auftraggeber bei
Kenntnis der Sachlage die Abweichung billigen würde . Aber U
wenn auch die Abweichung nicht so zu rechtfertigen wäre,
könnte durch sie niemals die Gültigkeit einer Wahl angesoch-
ten werden , da die Bevollmächtigung ohne jede Einschrän¬
kung erteilt werden muß.

Die Mehrzahl der Städte - und Landgemeindeordnungen
entstammt der Mitte oder dem letzten Drittel des 19. Jahr¬
hunderts , also einer Zeit noch vorwiegend agrarischer Wirt¬
schaft, in der die deutsche Frau dem Erwerbsleben fern
stand und als wirtschaftlicher Faktor keine Bolle spielte.
Ließ es sich auch die Frauenbewegung seit der Gründung
ihrer ersten großen (Organisation , des Allgemeinen Deut¬
schen Frauenvereins , im Jahre 1865 angelegen sein, die
Frauen auf ihre Pflichten in der Kommune hinzuweisen,
so blieb doch die große Masse noch lange Zeit politisch un¬
interessiert und ungeschult.

Die gesetzgebenden Körperschaften der Bundesstaaten
hatten , von wenigen Ausnahmen abgesehen , seinerzeit zwei¬
fellos nicht die Absicht, den Frauen das kommunale Wahl¬
recht zu übertragen - die unklare Ausdrucksweise einzelner
Gesetzesparagraphen darf m. E. nicht zugunsten des Frauen¬
wahlrechts ausgelegt werden.

Wenn heute die im Lund Deutscher Frauenvereine orga - ^
nisierte deutsche Frauenbewegung und ein großer Teil der
außerhalb des Bundes stehenden verbände einmütig für
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Einleitung 3
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Rdas Gemeindewahlrecht eintreten , so stützen sie diese

^Forderung aus die Zunahme der erwerbstätigen Frauen
(5 . 153 ), aus den Unteil der Frauen an der Lösung der kom¬

munal -sozialen Ausgaben (5 . 152 ) und aus die bereits er¬

folgte Einführung des kommunalen Wahlrechts der Frauen
in einer Reihe fremder Staaten (5 . 154 ) und die dortigen gün¬

stigen Erfahrungen.
von den deutschen Landtagen hat sich bisher nur im Gl-

denburgischenp (1912 ) eine Mehrheit für das kommunale
Frauenwahlrecht , und zwar für das passive , gefunden ; von

den politischen Parteien trat bisher nur die sozialdemo-
^ kratische geschlossen dafür ein . Die gesetzgebenden Körper¬

schaften glauben die notwendige Verstärkung des weib¬

lichen Einflusses innerhalb der Kommunen durch die Ruf-

, nähme von Frauen in Verwaltungsdeputationen und Kom¬

missionen herbeisühren zu können . Raden ordnete die obli¬

gatorische , Hessen , Oldenburg , Sachsen (für die Landgemein¬
den ) die fakultative Heranziehung von weiblichen Vepu-

tations - bzw . Kommissionsmitgliedern an (S . 26f .). Nach

den meisten zur Zeit geltenden bundesstaatlichen Gesetzes-
- bestimmungen dürfen aber Frauen nur mit beratender

Stimme an den Sitzungen teilnehmend ) Diese Rechtlosig¬
keit der Frauen wird auch von seiten der Verwaltungen
als ungerecht und unzweckmäßig empfunden . Infolgedessen
haben die Magistrate von Berlin und von einigen anderen

Großstädten die preußische Regierung ersucht , den betreffen-
den Paragraphen der Städteordnung zu ändern . Tine

1) Während der Drucklegung kommt die Nachricht , daß am
12. März 1918 der VIdenburgische Landtag das passive Wahl¬
recht der Frau angenommen , das aktive Wahlrecht mit 2Z gegen
16 Stimmen abgelehnt hat.

2) In der Sitzung des preußischen Abgeordnetenhauses vom IS . Januar
1918 wurde beschlossen, ,,die Königliche Staatsregierung zu ersuchen,
einen Gesetzentwurf einzubringen , durch den die Bestimmungen der
Städteordnungen Preußens dahin geändert werden , daß Frauen zu
Mitgliedern städtischer Verwaltungsdeputationen und Stiftungsvor¬
stände der sozialen Fürsorge und Wohlfahrtspflege mit beschließender
Stimme bestellt werden können " .



4 Einleitung

i/

derartige Entwicklung entspricht jedoch nicht den Wünschender organisierten Frauenbewegung. §ie würde allerdings jden Einfluß einzelner Frauen innerhalb ihres Wirkungs- !kreises stärken, aber die Übertragung des Bürgerrechtes aufdie Gesamtheit in weitere Ferne rücken.
5o sicher es ist, daß der Krieg ohne das Heer erwerbs¬tätiger Frauen in Landwirtschaft, Industrie, Verkehr, ohnedie Frauenarbeit in der sozialen Fürsorge hinter der Frontnicht geführt werden könnte, so gewiß bedarf die Lösung .der kulturellen Friedensaufgaben den vollen Einsatz weib- ^licher Arbeitskraft und Arbeitsfreudigkeit. Der Besitz des Diekommunalen Wahlrechts schasst den Frauen den Boden, aus l 808welchem sich ihre Mitwirkung in den verschiedensten ver - Pommwaltungszweigen frei entwickeln, von dem aus sie unge- des Hchemmt an dem Wiederaufbau ihrer Kommune und damit 0. Julihres Vaterlandes teilnehmen kann. teile.
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Vas kommunale Wahlrecht der Frauen
in den Bundesstaaten-es Deutschen Reiches.

rrönigreich preutzen.
Städtische Gemeinden.

Die erste preußische Städteordnung vom ld . November
1808 erstreckte sich nur auf die Provinzen Brandenburg,
Pommern, Dst- und Westpreußen, Schlesien und einen Teil
des Herzogtums Magdeburg, die im Tilsiter Frieden vom
9. Juli 1807 dem Königreich Preußen belassenen Landes¬
teile. Ihr reihte sich, nachdem der preußische Staat seine
frühere Größe zurückerlangt und neues Territorium dazu
gewonnen hatte, die Revidierte Städteordnung vom
17. März 1831 an. Als Preußen 1848 in die Reihe der
konstitutionellen Staaten .eintrat, mußte notwendigerweise
auch die Verfassung der Gemeinden einer Reform unter¬
zogen werden. Rm 11. März 1850 wurde die Gemeinde¬
ordnung (Gesetz-Sammlung fim folgenden abgekürzt:
Ges.-S.j S. 213) erlassen, die indessen nur ein kurzes Da¬
sein fristete, da ihre Suspension bereits am 19. Juni 1852
-erfolgte. Nachdem durch das Gesetz vom 24. Mai 1853 die
Verfassung geändert war , erfolgte durch ein weiteres Ge¬
setz vom gleichen Tage die endgültige Aufhebung der Ge¬
meindeordnung vom 11. März 1850. Daran schloß sich der
Erlaß einer Anzahl Städte- und Landgemeindeordnungen,
zuerst der Erlaß der Städteordnung für die östlichen Pro¬
vinzen vom 30. Mai 1853.

Aus der Gemeindeordnungvon 1850 hat die jetzt noch
geltende Städteordnung für die östlichen Provinzen das
Prinzip der Linwohnergemeindeund des vreiklassenwahl-
spstems übernommen. Die in den übrigen preußischen Lan-
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desteilen geltenden Städteordnungen sind im wesentlichen
derjenigen für die östlichen Provinzen nachgebildet.

„Seit dem Erlaß der Städteordnungen hat es an ver¬
suchen der Neuregelung für alle Städte der preußischen
Monarchie nicht gefehlt . Sowohl im Jahre 1862 als auch
im Jahre 1876 wurden entsprechende Gesetzesentwürfe be¬
raten . Aber das Werk der Neukodifikation scheiterte am
Widerspruch zwischen Negierung und Volksvertretung hin¬
sichtlich der grundsätzlichen Regelung des Wahlrechts für
die Stadtverordnetenversammlung und des Bestätigungs¬
rechts hinsichtlich der Nagistratsmitglieder . . . . Vom Stand¬
punkte der Theorie und Praxis könnte eine gesetzliche Neu¬
redaktion der Städteordnung oder , noch besser , eine neue
umfassende Gesetzgebung auf dem Gebiete des Stadtrechts
nur mit Freuden begrüßt werden — vorausgesetzt freilich,
daß eine solche künftige Gesetzgebung den großen Gedan¬
ken des modernen preußischen Stadtrechts , das Prinzip der
,Selbstverwaltung ' zu erhalten und im Sinne des Rechts¬
staats durch geeignete , völlige Unabhängigkeit der Entschei¬
dung gewährleistende Rechtskontrollen auszubauen bereit
ist ." (Ledermann , Die Städteordnung für die sechs östlichen
Provinzen der preußischen Monarchie . Berlin 1913 , Gut-
tentag .)

Die Frage des Bürgerrechts  wird in dem Z5 der
Städteordnung für die sieben östlichen Provinzen  be¬
handelt : „ Das Bürgerrecht besteht in dem Rechte zur Teil¬
nahme an den Wahlen sowie in der Befähigung zur Über¬
nahme unbesoldeter Ämter in der Gemeindeverwaltung und
zur Gemeindevertretung . Jeder selbständige Preuße erwirbt
dasselbe , wenn er . . ."

Der Ausdruck „ jeder selbständige Preuße " hat in manchen
Frauenkreisen zu der Ansicht geführt , daß auch Frauen zum
Erwerb des Bürgerrechts und damit zur Ausübung des kom¬
munalen Wahlrechts berechtigt seien . Diese Ansicht stützte
sich aus die Gewohnheit des RStGV . und des BGB ., für
beide Geschlechter die männliche Form zu wählen . Auch
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-Iwurde Z 24, Teil I, Titel l des Allgemeinen Landrechts
HjALR.) herangezogen, in welchem es heißt : „Die Rechte
Ä beider Geschlechter sind einander gleich, soweit nicht durch be¬

sondere Gesetze oder rechtsgültige Willenserklärungen Aus¬
nahmen bestimmt werden." „Ein Deutscher" bedeute sowohl
das männliche als auch das weibliche Geschlecht. Die zur
Verfechtung dieser Anschauung im Jahre 1906 durchge-
sührten Aktionen einiger Frauen hatten aber ein negatives
Resultat. Sie wurden von den zur Entscheidung angeru-
senen Bezirksausschüssen kostenpflichtig abgewiesen. Sn Dan¬
zig führte der Vertreter der beklagten Stadt aus, daß man
dem Gesetzgeber der Städteordnung von 1853 niemals die
Absicht unterstellen dürfe, daß er bei „jeder Preuße" beide
Geschlechter gemeint habe. Im Jahre 1853 habe noch kein
Mensch in Deutschland und in Preußen in diesen Dingen
an die Frauen gedacht. Eine der abgewiesenen Frauen be¬
ließ es jedoch nicht bei den Urteilen der Bezirksausschüsse.
Sie wandte sich an das Gberverwaltungsgericht, dessen Ent¬
scheidung folgendermaßen lautete : Weiblichen Perso¬
nen steht im Geltungsgebiet derStädteordnung
für die östlichen Provinzen weder das volle Bür¬
gerrecht noch Rechte zur Teilnahme an den Wah¬
len zu. (Entscheidungen des Rgl. Preuß . Gberverwaltungs-
gerichts Band 51, 1908 Nr.5. Berlin, Heymanns Verlag.)

I.  Bezirksausschuß zu Liegnitz.

Endurteil des II . Senats vom 14. Januar 1908 (J .-Nr . II 7S —
Rep. II 8. 11/07).

Die verwitwete Fabrikbesitzerin Elisabeth k). zu L., welche die unter
lkr. 1—4 des Z 5 der Städteordnung vom 30. INai I8S3 aufgefühtten
Bedingungen für den Erwerb des Bürgerrechts erfüllt , beantragte
bei dem dortigen Magistrate ihre Aufnahme in die offengelegte Liste
der stimmfähigen Bürger und erhob nach Ablehnung durch die Stadt¬
verordneten gegen diese Klage, wurde aber hiermit vom Bezirks¬
ausschuß abgewiesen. Auch ihrer Berufung wurde der Erfolg vom
Gberverwaltungsgericht versagt . Gründe:  Die Klägerin beruft
sich zur Begründung ihres Anspruchs zunächst auf § 24 Tit . I ALB.,
welcher lautet : „Die Rechte, beider Geschlechter sind einander gleich,
soweit nicht durch besondere Gesetze oder rechtsgültige kvillenserklä-
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rungen Ausnahmen bestimmt werden ." Die Klägerin folgert hier¬aus , - aß die Bestimmungen der HZ5, 13, 19 ff . der Städteorünung fürdie seck̂ östlichen Provinzen vom 30 . Mai 1853 , in denen von„selbständigen Personen " oder „ stimmfähigen Bürgern " und zwarohne ausdrücklich « Beschränkung auf das männliche Geschlecht, dieRede ist, auch auf selbständige Frauen bezogen werden müßten.Hierin kann ihr nicht beigetreten werden . Richtig ist, daß nachdem allgemeinen Sprachgebrauch und dem der preußischen Gesetz¬gebung unter Ausdrücken , die sich ihrer sprachlichen Form nachaus Personen männlichen Geschlechts beziehen , bisweilen auch Per¬sonen weiblichen Geschlechtes mitverstanden werden , daß also derAusdruck „jeder Preuße " in Z 5 der Städteorünung nicht unterallen Umständen auf Männer bezogen werden muß . Gb der 8 24Tit . I ALR . sich nur auf privatrechte oder auch auf öffentlich-rechtliche Befugnisse bezieht , kann dahingestellt bleiben , wenn dieStädteordnung selbst darüber bestimmt , ob das Bürgerrecht nurMännern oder ob es auch Frauen zustehen kann, ' jedenfalls kommtjene Vorschrift des ALR . nach ihrem Wortlaute nur insoweit inBetracht , als nicht nach einzelnen Gesetzen Ausnahmen bestimmtwerden . Ls fragt sich daher , ob die erwähnte Bestimmung hin¬sichtlich des Bürgerrechts eine solche Ausnahme enthält , insbesondere,ob der in Z 5 gebrauchte Ausdruck „ jeder Preuße " nur Personenmännlichen Geschlechts bezeichnet und daher auf Frauen nicht be¬zogen werden darf . Die Entscheidung hierüber häggt bei dem Man¬gel einer ausdrücklichen Erklärung des Gesetzes davon ab , ob nachder Entwicklung des Bürgerrechts in den preußischen Städten undder Entstehung der Städteordnung vom 30 . Mai 1853 sowie nachder Gesamtheit ihrer Bestimmungen anzunehmc » ist, daß das Bür¬gerrecht , zu dessen Bestandteilen nach 8 6 auch das Stimmrecht bei denWahlen für die

Stadtverordnetenversammlung gehört , an beide Ge¬schlechter erteilt werden solle , oder ob ein entgegengesetzter Wille desGesetzgebers erkennbar ist . Allerdings könnten nach 8 l9 der Städte¬ordnung von » 19. November 1808 unverheiratete Personen weib¬lichen Geschlechts , wenn sie die gesetzlich vorgeschricbcnen Eigen¬schaften besaßen , das „ Bürgerrecht " erlangen . Dieses Bürgerrechtwar aber nicht gleichbedeutend mit demjenigen Rechte , welches in derStädteordnung vom Jahre 1853 mit demselben Ausdruck bezeichnetwird . Während nach 8 5 dieser Städteordnung das Bürgerrecht indem „Recht zur Teilnahme an den Wahlen , sowie zur Befähigungzur Übernahme unbesoldeter Ämter in der Gemeindeverwaltungund zur Gemeindevertretung " besteht , bestand das Bürgerrecht nach815 der Städteorünung vom Iahre 1808 in der Befugnis , städtischeGewerbe zu betreiben und städtische Grundstücke zu besitzen . Weiterwar dort im 815 bestimmt : „ wenn der Bürger stimmfähig ist, er¬hält er zugleich das Recht , an der Wahl der Stadtverordneten teil¬zunehmen , zu öffentlichen Ämtern wahlfähig zu sein und in derenBesitze die damit verbundene Teilnahme an der öffentlichen Ver¬waltung nebst Ehrenrechten zu genießen ."Stimmfähig waren hiernach nur „ Bürger " ,' aber nicht jederBürger war stimmfähig , und die weiblichen  Bürger waren es
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nie, denn durch 8 74 jener Städteordnung war ihnen das Stimm¬
recht ausdrücklich versagt . Nach der Revidierten Städteordnung vom
17. .März 1831 (8 14) konnten nur „Personen männlichen Geschlechts"
das Bürgerrecht erwerben. In dem auf Grund der Allerhöchsten
Kabinettsorder vom 2. August 1849 von der Regierung vorgelegten
Entwurf einer Gcmeindeordnung für den preußischen Staat (Druck¬
sachen der Ersten Kammer Nr . 145) bestimmte 8 4 in Abs. 1: „Jeder
selbständige Preuße , welcher . . . ist Gemeindewähler und kann zu
den unbesoldeten Stellen in der Gemeindeverwaltung und -Vertre¬
tung gewählt werden." Hätte bei Weglassung jedes auf das Ge¬
schlecht bezüglichen Zusatzes zu dem Worte „Preuße " die Absicht
bestanden, den selbständigen Frauen das Stimmrecht, das sie bis
dahin in den Stadtgemeinden niemals gehabt hatten , einzuräumen,
also auf dem Gebiete der städtischen Wahlen eine völlige Umwäl¬
zung herbeizuführen , so hätte dies in der Begründung des Ent¬

wurfs nicht mit Stillschweigen übergangen werden können. Die
Begründung enthält also nach dieser Richtung nichts- dagegen wird
auk Seite 44 hervorgehoben, daß die natürlichen Bedingungen für
die Verleihung des Stimmrechts u. a. bei denjenigen nicht zutreffen,

-ibie das reifere Manncsalter  von 24 Jahren noch nicht er¬
reicht haben. Diese Bemerkung läßt darauf schließen, daß die Be¬
stimmungen des 8 4 nur Männer im Auge gehabt haben.

Die Vorschriften der aus dem Entwürfe hervorgegangenen Gc-
eindeordnung vom 11. März 1850 bildeten die Grundlage des
emäß der Allerhöchsten Kabinettsorder vom 24. November 1851
en Kammern vorgelegten Entwurfs einer Städtoordnung für die

sechs östlichen Provinzen . (Drucksachen der Ersten Kammer Nr. 5.)
Nach dem schon im Entwurf abgeänderten 8 4 sollte jeder selbstän¬
dige preußische Untertan unter gewissen Bedingungen das Recht zur
Teilnahme an den Wahlen und den Geschäften der Gemeinde (Bür¬
gerrecht) erlangen können, von einer ausdrücklichenVorschrift, wo¬
nach das Bürgerrecht nur von Männern  erworben werden kann,

—war dort ebenfalls abgesehen worden - doch spricht der Absatz 7,
Munch welchem Männern,  die sich um die Stadt verdient gemacht

' den, das Lhrenrecht verliehen werden kann, für die Auffassung,
ß bei dem Ausdrucke„Bürger " nur an Männer gedacht worden ist.
In Übereinstimmung mit der Stellung der Staatsregierung ist auch

Schoße der parlamentarischen Körperschaften während der sehr
ingehenden Verhandlungen keine Anregung nach der Richtung ge¬
raden worden, daß das Gemeindcwahlrecht in den Städten auch
en selbständigen Frauen gewährt werden solle. Auch bei den ver-

ndlungen über den Entwurf der Städtcordnung für Lchleswig-
lstein vom 14. April 1869, die sich eng an die Städteordnung

r die östlichen Provinzen anschließt, ist nicht zutage getreten , daß
^er Gesetzgeber unter den „Bürgern " auch weibliche Personen ver-
Pianden hätte . Als die Kommission zur Beratung dieses Entwurfes
-zum 8 7, welcher von dem Erwerbe des Bürgerrechts handelt, die

) Einschiebung des Wortes „männliche" vor die Worte „Angehörige
sdes Norddeutschen Bundes " beschloß, begründete sie dies lediglich

durch die „Rücksicht auf die im 8 6 gegebene Definition des Bürger-
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rechts" jDruckjachendes Hauses der Abgeordneten 1868/69 Bd. IIINr . 211). Line sachliche Änderung des Entwurfes hat sie hierbeinicht beabsichtigt. Auch in der plenarberatung ist von einer solchennicht die Rede gewesen, vielmehr ist jener Zusatz ohne weitere Er¬örterung angenommen worden, (vgl . Ltenogr. Berichte 1868/69Bd. II 5. 1404 ff.) Line ausdrückliche  Erklärung des Gesetz¬gebers, daß das weibliche Geschlecht von dem Gemeindewahlrechtausgeschlossen werde, ist in der Entstehungsgeschichteder verschie¬denen neueren Städteordnungen allerdings nicht zu finden. Ruf-fällig erscheint dies aber keineswegs, vielmehr ist aus diesem Schwei¬gen zu schließen, daß die Absicht, Frauen an öffentlich-städtische»Wahlen zu beteiligen, an maßgebender Stelle niemals bestandenhat . Hätte man den selbständigen Frauen das Gemeindewahlrechtverleihen wollen, so wären Bestimmungen hierüber und über dieVertretung der Frauen bei Ausübung des Wahlrechts in derselbenweise erforderlich gewesen, wie sie für die Landgemeinden im 8 6des Gemeindeverfassungsgesetzesvom 14. April 1866 (Ges.-L. S. 359)und später in den Landgemeindeordnungen für Westfalen (Z 20) undfür die östlichen Provinzen (§ 46) sowie in den Kreisordnungen fürdie Wahlen der Kreistagsabgeordneten geschaffen worden sind. DerGedanke, daß auch in den Städten den unverheirateten weiblichenPersonen ein Stimmrecht zukomme, hat bis vor wenigen Jahrendem öffentlichen Rechtsbewußtsein ferngelegen. Gb anzunehmen ist,daß durch die mannigfachen Anregungen, die in neuerer Zeit dieFrauenbewegung dem öffentlichen Leben nach diesen und anderenRichtungen gegeben hat , in den bisherigen Rechtsanschauungen einUmschwung bewirkt sei, kann hier unerörtert bleiben. Selbst wenndies der Fall wäre , so könnte es doch nicht dahin führen , be¬stehende Gesetze  in einem Sinne auszulegen und anzuwenden,der demjenigen, in welchem sie gegeben und seit einem halbenJahrhundert angewendet worden sind, entgegengesetzt ist.Aber nicht bloß aus der Entstehungsgeschichte, sondern aus demInhalt der Städteordnung vom Jahre 1853, insbesondere aus dem8 17 Abs. 2, ist trotz des Mangels einer ausdrücklichenVorschrift zuentnehmen, daß dieses Gesetz sich als Bürger nur Männer gedachthat . An jener Stelle ist vorgeschrieben, daß Vater und Sohn sowieBrüder nicht zugleich Mitglieder der Stadtverordnetenversammlungsein dürfen , von Mutter und Tochter sowie von Schwestern ist dortnicht die Rede, während eine solche Bestimmung sich nicht hätte um¬gehen lassen, wenn die Möglichkeit einer Wahl von Frauen vomGesetz zugelassen worden wäre . Die Klägerin sucht diesem Ein-wande dadurch zu begegnen, daß sie ihren Anspruch auf die Er¬langung des aktiven  Wahlrechts beschränkt. Sie übersieht dabeiaber , daß eine grundsätzliche Trennung des aktiven und passivenWahlrechts nach den Bestimmungen des Gesetzes unmöglich ist. Nach8 5 der Städteorünung besteht das Bürgerrecht, wie erwähnt , indem Rechte zur Teilnahme an den Wahlen sowie in der Befähi¬gung zur Übernahme unbesoldeter Ehrenämter in der Gemeinde undzur Gemeindevertretung . Vas Recht zur Teilnahme an den Wah¬len hat zwar nur derjenige, der das Bürgerrecht besitzt. Wer aber
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das Bürgerrecht besitzt, hat (mit den durch Z l7 bestimmten Aus¬
nahmen) auch die Befähigung zur Gemeindevertretung , d. h. das
Recht, zum Stadtverordneten gewählt zu werden. Der aus Z l7
Abs. 2 sich ergebende Grund für die Ausnahme, daß die Städte¬
ordnung das Bürgerrecht nur Männern zugänglich mache, trifft
das Bürgerrecht in seinem ganzen gesetzlichen Umfange, da ein

^ B̂ürgerrecht, das grundsätzlich auf das aktive Wahlrecht beschränkt
äre, der Städtcordnung vom Jahre l8S3 unbekannt ist.
Schließlich glaubt die Klägerin zur Rechtfertigung ihres Anspruchs

»och auf zweierlei Hinweisen zu können, nämlich darauf , daß es
llgemein üblich sei, bei Feststellung und Abgrenzung der nach Z lZ
er Städteordnung aufzustellenden Abteilungslisten bei Steuern die
er selbständigen weiblichen Steuerzahler mit in Rechnung zu stellen,

»nd ferner darauf , daß vielfach unbesoldete städtische Ämter auch
Frauen übertragen würden , wenn wirklich in einzelnen oder auch
in zahlreichen Städten die Abteilungslisten unter Verletzung der
Vorschriften des Z 13 der Städtcordnung ausgestellt werden sollten,
so könnte dies eine Unrichtigkeit der Listen, niemals aber die Bil¬
dung eines Gewohnheitsrechtes zur Folge haben, wonach den Frauen
ein Wahlrecht zusteht, was die Verwaltung von Gemeindeämtern
durch Frauen betrifft , so mag die Behauptung der Ulägerin richtig
sein, daß Frauen häufig als Schullehrerinnen sowie in der Armen-,
Kranken- und Waisenpflege beschäftigt werden. Alle diese Beschäf¬
tigungen sind aber entweder schon an sich nicht als unbesoldete
Gemeindeämter  im Sinne des Z S der Städteordnung anzu¬
sehen, d. h. als solche, zu deren Übernahme nur Bürger befähigt
sind, oder sie sind, wie die Ämter der Armenkommissionsmitglieder»
durch besondere Gesetze (vgl. Titel 3 des Ausführungsgesetzes zum
Unterjtützungswohnsitzgesetzvom 8. März l87l ) ausnahmsweise auch
anderen als den im Besitze des Bürgerrechts befindlichen Gemeinde-
angehörrgen zugänglich gemacht. Ein etwa bestehender Mißbrauch
bei der Übertragung anderer unbesoldeter Gemeindeämter auf
Frauen würde selbstverständlich rechtliche Folgen zugunsten der

>Frauen nicht haben können.

In gleichem Zinne wie die obige Entscheidung des Dber-
^werwaltungsgerichts äußern sich die Kommentare von Derlei

And von Ledermann. (85 Anmerkung2 :) „Der Erwerb des
Bürgerrechts(des »Gemeinderechts' nach8 4l der Landge-
eindeordnung) stellt sich nicht als ein besonderer Akt dar,

sondern erscheint als die kraft des Gesetzes von selbst ein-
retende Folge eines der Zeitdauer nach bestimmten stän-
igen Aufenthaltes in der Gemeinde(vgl. 8 3 5. 27). Bei

^dem Vorhandensein gewisser persönlicher Garantien steht das
, Bürgerrecht jedem männlichen Drtseinwohner zu, also nicht

den Frauen, denen die Städteordnung von ) 808 das Bürger-
, Apolant , Das kommunale Wahlrecht der Frauen 2
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recht gewährte , auch nicht den juristischen Personen ."
(G . Gertel , Die Städteordnung für die sechs östlichen Pro¬
vinzen der preußischen Monarchie vom 30 . Mai 1853.
4 . Rufl . Liegnitz 1905 , h . Krumbhaar .)

In dem Kommentar von Ledermann -Vrühl (I . Gutten-
tag , Berlin 1913 ) heißt es Rnm . 6 zu 8 5 : „ Jeder Preuße,
also nur männliche Einwohner . Frauen steht das Bürger¬
recht (im Gegensatz zur Städteordnung von 1808 , in der
aber der Begriff des Bürgerrechts ein anderer war und
nach der die Frauen ebenfalls kein Stimmrecht hatten ) nicht
zu ." Derselbe , 8 13 Rnm . 5 : „ Da Frauen nicht stimmfähige
Bürger sind, kommen die Steuern selbständiger Frauen bei
Einteilung der Wähler nicht in Betracht ." Derselbe , 8 17
Vorbemerkung : „ 8 17 enthält eine Reihe negativer Erfor¬

dernisse des passiven Wahlrechts . Positive Erfordernisse des¬
selben sind nirgends angegeben . Allgemeine Voraussetzung
der Wählbarkeit ist das Vorhandensein des Bürgerrechts;
hinzu muß kommen , daß keines der Hindernisse des 8 17,
und zwar zur Zeit der Wahl , vorhanden ist . . ."

Die hundertjährige Feier des Erlasses der Steirischen
Städteverfassung veranlaßte nun den preußischen Landes¬
verein für Frauenstimmrecht , an den preußischen Stäüte-
tag das Ersuchen zu richten : 1. bei den gesetzgebenden Kör¬
perschaften dahin vorstellig zu werden , daß im ß 5 der
Preußischen Städteordnung zum Ausdruck gebracht werde,
daß auch Frauen das Bürgerrecht und damit das Recht zur
Teilnahme an den Wahlen und die Befähigung zur Über¬
nahme von Ämtern in der Gemeindeverwaltung und zur
Gemeindevertretung erhalten ; und 2 . auf die notwendigen
gesetzlichen Änderungen der 8813 ff - der preußischen Städte¬
ordnung hinzuwirken , um auch für die Kommunen das für
das Deutsche Reich geltende Recht zu erlangen : das allge¬
meine , gleiche , direkte und geheime Wahlrecht , und zwar
für beide Geschlechter.

Die Verfasserin der Denkschrift Frau Minna Lauer be¬
gründete die Eingabe mit der wirtschaftlichen , geistigen und
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!nstiimnrech>> Äußerung des Dberregierungsrates k)ö»emann IZ

>ersonen/ ' sozialpolitischen Entwicklung , welche der preußische Staat
chen Pro - und insbesondere die preußischen Städte seit dem Erlaß
lai 1853 . der Städteordnung genommen haben , und verwies aus den

Viel stärkeren Anteil der Frau am Erwerbsleben und an
. Gutten - den fürsorgerischen Aufgaben der Kommunen . Während die
r Preuße , Zahl der erwerbstätigen Frauen in Preußen im Jahre l 882
^ Bürger - 2 995 436 betrug , war sie l 895 auf 36131 60 angewachsen.
8, in der was einer Zunahme von 20 o/o entspricht . Die Ergebnisse
war und der Zählung von 1907 lagen noch nicht vor , konnten also
ten ) nicht noch nicht herangezogen werden . Frau Tauer ging auf die
nmfähige Begründung der oben zitierten Entscheidung des preußischen
auen bei DberverwaltungsLerichtes ein und führte zum Beweise der
be, 8 17 Unzweckmäßigkeit und der Ungerechtigkeit des derzeitigen
er Lrfor - Nechtszustandes die folgende Äußerung des wirkt . Geh.
nisse des - Ivberregierungsrates hönemann an , welche sich im preußi-
lissetzung schen Verwaltungsblatt vom 4 . Januar 1908 findet:
errechts - ,,Uur der selbständige Preuße erwirbt Wahlrecht , die
es ß 17 , -̂ Wahlliste gilt nur für die stimmfähigen Bürger (88 5 und

i ^ 13 der Städteordnung ). Wenn aber etwa eine Witwe als

teinschen ^ Besitzerin industrieller Werke Tausenden von Männern den
Landes - ^ Lebensunterhalt verschafft und zum Gemeindehaushalt
Städte - AZallein mehr beisteuert , als jene zusammen , so hat sie doch

)en Kör - Wnicht das Wahlrecht im Maße eines ihrer Arbeiter . Auf
8 5 der /Mgleicher Stufe stehen viele Taufende von wohlhabenden ver-
t werde , / -̂ heirateten Frauen ) denn die Steuerzahlung wird einfach
^echt zur i Hdem Lhemanne zugerechnet , und zwar nicht nur bei dem
:r Über - Nießbrauchspstem , sondern sogar , wenn sie sich ihr ganzes
und zur Vermögen vertragsmäßig Vorbehalten haben . Dagegen sind
endigen selbst die Forensen , welche doch fast jeder persönlichen Be-
Städte - Ziehung zu der Gemeinde entbehren , ja die juristischen Per¬
bas für sonen , denen überhaupt die Individualität fehlt , wie Stif-
s allge - tungen , Aktien - und sonstige Lrwerbsgesellschaften , wahl-
d zwar berechtigt , falls diese seit einem Zähre mehr als einer der

drei höchstbesteuerten Einwohner sowohl an Staats - wie
uer be - an Gemeindesteuern entrichten (8 8 der Städteordnung ).
;en und Auch Ehrenbürger kann die Frau nicht werden (8 6 ). So

2»
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minderwertig taxieren noch (4. August 1897) die gesetz¬
gebenden Männer ihre Frauen und Mütter ."

Nicht wesentlich anders steht es in den übrigen preußi¬

schen städtischen Gemeinden. In den Städten von Neu-
vorpommern und Rügen  gilt nicht die Städteordnung
für die sieben östlichen Provinzen, sondern das Gesetz vom

31. Mai 1853, das die Verfassung bestehen läßt, wie sie

sich unter schwedischer Herrschaft entwickelt hat, jedoch für

jede Stadt die Aufstellung eines besonderen Stadtrezesses
vorschreibt. Nach 8 2 dieses Gesetzes treten in den Städten
Mol gast und Grimmen  diejenigen Verfassungen wieder
in Kraft , welche dort bis zur Einführung der Gemeinde¬
ordnung vom N . März geltendes Recht gewesen sind, also

die Revidierte Städteordnung vom 17. März 1831, welche

ausdrücklich bestimmt, daß nur Personen männlichen Ge¬

schlechts zum Erwerb des Bürgerrechts zugelafsen werden,
und daß nur Bürger das aktive und passive Wahlrecht aus¬

üben dürfen. §44 bestimmt, daß Personen weiblichen Ge¬

schlechts, welche im Stadtbezirk einen selbständigen Haus¬

halt haben, verpflichtet sind, für die ihnen obliegenden Lei¬

stungen taugliche Stellvertreter zu ernennen.
In der Gemeindeoerfassungder Stadt Molgast  heißt

es, daß Personen weiblichen Geschlechts das Bürgerrecht
zwar nicht gewinnen können, aber falls sie Grundstücke
erwerben oder einen Gewerbebetrieb ansangen, zur Zah¬

lung einer dem Bürgergelde entsprechenden Summe nach

näherer Festsetzung des Statuts verpflichtet sind.
In den Städteordnungen für die Rheinprovinz  vom

15. Mai 1856, für Westfalen  vom 19. Mai 1856 und

in dem Gemeindeverfassungsgesetz der Stadt Frankfurt
a. M. h vom 25. März 1867 stimmten die das Bürgerrecht
behandelnden Paragraphen mit dem 8 5 der Städteordnung
für die östlichen Provinzen überein.

Nach der Städteordnung für Schleswig -holstein  vom

14. Ap ril 1869 kann nur „jeder im Vollbesitze der bürger-
l ) vgl . Einführung Seite V.
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lichen Ehrenrechte befindliche männliche Angehörige des
^Norddeutschen Bundes", nach der Städteordnung für Hes¬
sen - Nassau  vom 4. August 1897 nur „jeder selbständige
männliche Gemeindeangehörige" das Bürgerrecht erwerben:
dieses besteht in dem Recht zur Teilnahme an den Wahlen
sowie in der Befähigung zur Übernahme unbesoldeter Äm¬
ter in der Verwaltung und Vertretung der Stadtgemeinde.

Die Städteordnung für Hannover  vom 24. Juni 1858
verpflichtet die Frauen unter bestimmten gesetzlichen Vor¬
aussetzungen zum Erwerb des Bürgerrechts, schließt sie aber
ausdrücklich von dem Stimmrecht aus . Unter den Bürgern,
welche nach § 31 zur Übernahme städtischer Ehrenämter
nicht verbunden sind, fehlen die Frauen, auch sind sie im
8 49 nicht ausdrücklich von der Wahl zum Magistratsmit-
gliede ausgeschlossen, was jedoch keinesfalls zu der An¬
nahme ihrer Zulassung berechtigen darf.

Die hohenzollernsche  Gemeindeordnung vom 2. Juli
1900 gilt für Stadt- und Landgemeinden. Als erstere kom¬
men nur die beiden Städte Sigmaringen und hechingen in
Betracht. Vas zum aktiven Wahlrecht berechtigende Ge¬
meinderecht kann nur von jedem männlichen selbständigen
Gemeindeangehörigen erworben werden, grundbesitzende
Frauen können unter gewissen Voraussetzungen ein indirek¬
tes Stimmrecht ausüben. Wenn der 8 24 die Frauen nicht
ausdrücklich von der Wählbarkeit zu Gemeindeoerordneten
ausschließt, so scheint es durchaus nicht angängig, hieraus
ihre Wählbarkeit abzuleiten, obwohl 8 21 bestimmt, daß

Ifür die Wahl sämtliche Stimmberechtigte ln Betracht kom-
^men. Da die Frauen nicht einmal das aktive Stimmrecht

oersönlich ausüben dürfen, hat der Gesetzgeber zweifellos
ncht beabsichtigt, ihnen das passive zu geben.

Sn fast allen Städteordnungen wie auch in der Ge-
Hmeindeordnung von hohenzollern werden Steuerzahlungen
rnd Einkommen der Ehefrau dem Ehemanne angerechnet.
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8 . Landgemeinden.

Für die  sieben östlichen Provinzen gilt die Land¬
gemeindeordnung vom I . Juli 189l . Angehörige  der
Landgemeinde sind mit Ausnahme der nicht angesessenen
servisberechtigten Militärpersonen des aktiven Dienststandes
diejenigen, welche innerhalb des Gemeindebezirks einen
Wohnsitz haben ; Gemeindeglieder  heißen jedoch nur
solche Gemeindeangehörige, denen das Gemeinderecht zu¬
steht. Dieses besteht in dem aktiven Stimmrecht in der Ge¬
meindeversammlung oder Gemeindevertretung und in dem
Recht zur Bekleidung unbesoldeter Ämter zur Verwaltung
und Vertretung der Gemeinde; es wird unter gewissen Vor¬
aussetzungen von jedem selbständigen Gemeindeangehörigen
erworben. Auch Frauen find nach 8 45 Abs. ,3 unter diesen
Voraussetzungenstimmberechtigt, falls der ihnen im Ge¬
meindebezirk gehörige Grundbesitz zum Stimmrecht be¬
fähigt. Sie dürfen ihr Stimmrecht jedoch nur durch einen
Stellvertreter ausüben, und zwar werden Ehefrauen durch
ihren Ehemann, unverheiratete Besitzerinnen und Witwen
durch Gemeindeglieder vertreten. Nach8 53 sind die Frauen
von der Wahl zu Gemeindeverordneten ausdrücklich ausge¬
schlossen.

88 l23ff . behandeln die selbständigen Gutsbezirke in
den Landgemeinden. Der Besitzer eines selbständigen Gutes
hat die obrigkeitlichen Befugnisse und Pflichten eines Ge¬
meindevorstehers. Gehört das Gut unverheirateten oder
verwitweten Besitzerinnen, so muß die Bestellung eines
Stellvertreters erfolgen. Ehefrauen werden durch ihren
Ehemann vertreten.

Die am l . April l893 eingeführte Landgemeindeordnung
für Schleswig -Holstein  entspricht im wesentlichen der
Landgemeindeordnung für die östlichen Provinzen und re¬
gelt auch das Stimmrecht der Frauen in den Landgemeinden
und Gutsbezirken in gleicher Weise. Für die Kreise Husum,
Norder - und Süderdithmarschen und für Helgo¬
land  gilt die Verordnung betr. die Landgemeindeverfassung
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vom 22 . September 1867 . Grundbesitz berechtigt auch hier
zum Stimmrecht . In der Ausübung desselben können in
kselgoland Ehefrauen durch ihren Ehemann , unverheiratete
Besitzerinnen durch Stimmberechtigte der Gemeinde vertre¬
ten werden . In den vorfschasten und Bauernschaften der
Kreise Husum , Norder - und Süderdithmarschen haben die
Frauen kein Stimmrecht . Steuerzahlungen und Grundbesitz
der Ehefrau werden dem Ehemann angerechnet.

Nach der Mederaufrichtung des preußischen Staates im
Jahre 1815 galten in der Provinz Westfalen  nicht we¬
niger als vier verschiedene Landgemeindeordnungen , welche
durch die zum Teil von der französischen Gemeindeverfas¬
sung beeinflußte Landgemeindeordnung für die Provinz
Westfalen vom 18 . Oktober 1841 beseitigt wurden . An die
Stelle der letzten trat sodann die für die Stadt - und Land¬
gemeinden der Monarchie gemeinsam erlassene Gemeinde¬
ordnung vom 11 . März 1850 . Diese würde schon am
24 . Mai 1854 außer Kraft gesetzt. Am 19 . März 1856 ist
die Landgemeindeordnung für die Provinz Westfalen erlas¬
sen worden , welche seitdem erhebliche Änderungen erfahren
hat , aber heute noch in Geltung ist. Mitglieder der Ge¬
meinde find alle zur Gemeinde gehörenden selbständigen
Einwohner (H 2) und alle diejenigen , welche im Gemeinde¬
bezirk mit einem Wohnhause angesessen sind . Vas Ge¬
meinderecht , welches zur Teilnahme an den öffentlichen Ge¬
schäften der Gemeinde berechtigt , steht nur selbständigen
preußischen Untertanen unter bestimmten Voraussetzungen
zu . Wer in einer Gemeinde seit einem Jahr mehr als einer
der drei höchstbesteuerten Einwohner sowohl an direkten
Staats - als Gemeindeabgaben entrichtet , ist, auch ohne im
Gemeindebezirke zu wohnen oder mit einem Wohnhause
angesessen zu sein, zum Stimm - und Wahlrecht berechtigt,
falls bei ihm die übrigen Erfordernisse vorhanden sind . Be¬
findet sich ein Wohnhaus im Besitz einer,,Frauensperson " oder
einer unter väterlicher Gewalt oder Vormundschaft stehen¬
den Person , und würde dieselbe ihren übrigen verhält-



18 ktheinprovinz

nissen nach zur Teilnahme am Gemeinderechte befähigt sein,
so ist die Ausübung dieses Rechtes durch Stellvertreter da¬
hin gestattet , daß eine Ehefrau durch ihren Ehemann , eine
unverheiratete oder verwitwete Frauensperson durch einen
stimmberechtigten Eingesessenen , eine unter väterlicher Ge¬
walt stehende Person durch den Vater und eine unter Vor¬
mundschaft stehende Person durch den Vormund vertreten
werden kann . Steht die elterliche Gewalt der Mutter zu
oder wird sie von dieser ausgeübt oder ist der Vormund oder
Pfleger eine Frau , so erfolgt die Vertretung durch ein Ge¬
meindeglied.

In der Rheinprovinz  gilt die Gemeindeordnung vom
23 . Juli 1843 , die ursprünglich für Stadt - und Landge¬
meinden erlassen war , nebst der Novelle vom 15 . Mai 1856.
8 35 erkennt das Gemeinderecht nur den Meistbeerbten
männlichen Geschlechts zu , welche das 24 . Lebensjahr zu¬
rückgelegt haben , preußische Untertanen und unbescholten
sind . Zu Gemeindeoerordneten können nur die zur Aus - ^
Übung des Gemeinderechts befähigten Gemeindeglieder ge¬
wählt werden.

Im Jahre 1dl 1 lag dem preußischen Herrenhause ein Ge¬
setzentwurf zur Regelung der rheinischen Landgemeindeord¬
nung vor . Nach dem Regierungsentwurs waren die Frauen
darin in keiner Weise berücksichtigt , obwohl die Rheinpro¬
vinz die einzige preußische Provinz ist, in der den grund¬
besitzenden Frauen der Landgemeinden nicht einmal durch
Stellvertretung ein Wahlrecht zusteht . Ein Antrag der
Fortschrittlichen Volkspartei (Drucksachen Nr . 634 ) wünschte
auch den meistbegüterten Frauen das Wahlrecht zu geben.
Der Abgeordnete Eickhoff sagte : „ Meine Herren , die Lr-
fghrung lehrt doch — ich könnte das aus meiner nieder¬
rheinischen Heimat durch einzelne Beispiele belegen daß
solche Frauen , die zu den meistbegüterten Grundeigentü¬
mern gehören , nicht selten , ich möchte sagen , die Seele der
ganzen Gemeinde bilden . Ich erinnere mich aus meiner
Jugendzeit einer Dame — ihr Sohn sitzt jetzt im Herren-
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L >-^ause — , die durch ihre hohen geistigen Eigenschaften tat-
^ sächlich die Seele der Gemeinde war und überall die größte

Autorität genoß . Nun möchte ich fragen : Warum soll eine
solche Dame nicht , wenn sie Wert darauf legt , Sitz und
Stimme im Gemeinderat haben ?" Der fortschrittliche An¬
trag wurde abgelehnt . Das gleiche Schicksal erlitt eine von
25 rheinischen Frauenvereinen gemachte Eingabe , welche
das Abgeordnetenhaus ersuchte , den Frauen , die zu den
meistbegüterten Grundeigentümern der Gemeinde gehören
und den sonstigen Vorschriften entsprechen , in gleicher Weise
wie den Männern Sitz und Stimme im Gemeinderat zu
geben (also nicht durch Stellvertretung ). Der Landtag hat
den ganzen Gesetzentwurf abgelehnt , und die Negierung
hat von der Einbringung einer neuen Vorlage Abstand ge¬
nommen.

Die Landgemeindeordnung von Hessen - Nassau  stammt
vom 4 . August 1897 . Sie unterscheidet , wie die Landge¬
meindeordnung der sieben östlichen Provinzen und für
Schleswig -Holstein , zwischen Gemeindeangehörigen und Ge¬
meindegliedern . Nach Z9 sind Gemeindeglieder (Drtsbürger,
Gemeindebürger oder kurz Bürger ) alle Gemeindeangehöri¬
gen , denen das Gemeinderecht (Bürgerrecht ) zusteht . Dieses
kann nur von selbständigen männlichen Gemeindeange¬
hörigen unter bestimmten Bedingungen erworben werden.
Frauen können also niemals Gemeindeglieder werden ; sie
sind aber nach 8 16 stimmberechtigt , falls der ihnen im
Gemeindebezirk belegene Grundbesitz zum Stimmrecht be¬
fähigt . In der Ausübung des Stimmrechts werden Ehe¬
frauen durch ihren Ehemann , unverheiratete Besitzerinnen
und Witwen durch Gemeindeglieder vertreten . Ist der Vor¬
mund eine Frau , so findet die Vertretung durch ein Ge¬
meindeglied statt , wenn nach 8 21 die Gemeindeverordne-
ten aus den Stimmberechtigten gewählt werden und die
Frauen nicht ausdrücklich ausgenommen sind, so erscheint
es doch keineswegs angängig , die Frauen unter die wähl¬
baren Gemeindeverordneten zu rechnen , da der Gesetzgeber
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.ihnen nicht einmal das Recht zuerkannt hat, ihr aktives s
Stimmrecht persönlich auszuüben. Titel III handelt von
den selbständigen Gutsbezirken im RegierungsbezirkTassel.
Oie Bestimmungen, welche die Frauen betreffen, decken sich
im wesentlichen mit denen der sieben östlichen Provinzen.

Oie Landgemeindeordnung für Hannover  vom 28.April
1859 unterscheidet sich in verschiedenen Punkten, auch in
den das Stimmrecht der Frau betreffenden Paragraphen
wesentlich von den übrigen Landgemeindeordnungen Preu¬
ßens. Rls stimmberechtigt gelten nach 8 8 : 1.  alle , welche
in der Gemeinde ein Gut, einen Hof oder ein für sich be¬
stehendes Wohnhaus eigentümlich oder nießbräuchlichbe¬
sitzen, 2. alle Männer , welche in der Gemeinde wohnbe-
rechtigt sind und in derselben einen eigenen Haushalt füh¬
ren, sofern sie nicht zu schwerer Strafe verurteilt, sonst
unbescholten und selbständig sind. Das auf dem Grund¬
besitze beruhende Stimmrecht ist von der persönlichen Zu¬
gehörigkeit des Besitzes völlig unabhängig und kann auch
von den Frauen ausgeübt werden, die im allgemeinen nicht
zur Ausübung bürgerlicher Rechte befähigt sind. Gutsbe¬
sitzer, Stellbesitzer und stellbesitzende Witwen können sich
nach 8 Id durch volljährige Söhne vertreten lassen. Aus
dieser Bestimmung geht deutlich hervor, daß die grundbe¬
sitzenden Frauen berechtigt sind, ihr Stimmrecht persön¬
lich  auszuüben . Nach 8 ^5 sind zu Russchußmitgliedern
diejenigen wählbar , bei welchen die als Bedingungen der
Wählbarkeit zu Gemeindebeamten vorgeschriebenen Eigen¬
schaften zutreffen. Da nach8 25 zu Gemeindebeamten solche
Personen nicht wählbar sind, welche die unter 8 8 Nr. 2
als Bedingungen des Stimmrechts Nichtansässiger angege¬
benen Eigenschaften nicht sämtlich besitzen oder sonst nach
gesetzlicher Bestimmung zu öffentlichen Ämtern unfähig sind
und da 8,8 Nr. 2 nur von Männern  handelt , scheint die
Wählbarkeit der Frauen nicht in der Absicht des Gesetz- ^
gebers gelegen zu haben. !

Wie in den Städten werden auch in den Landgemeinden, !
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mit Ausnahme der Provinz Hannover, Steuerzahlungenund
Grundbesitz der Ehefrau dem Ehemann angerechnet.

In der ersten Anweisung zur Ausführung der Landge¬
meindeordnung für die Provinz Hessen-Nassau betr. die erst¬
malige Bildung der Gemeindeversammlungen, Gemeinde¬
vertretungen und Gemeindevorstände, ist ausgeführt, daß
die Vorschrift, wonach Steuerzahlungen, Einkommen und
Grundbesitz der Ehefrau dem Ehemanns anzurechnen sind,
insofern eingeschränkt wird, als diese Anrechnung dann nicht
stattfindet, wenn der Grundbesitz der Ehefrau für sich zum
Stimmrecht befähigt, also in einem Wohnhause besteht oder
die auf ihn entfallende Grund- oder Gebäudesteuer minde¬
stens 3 Mark beträgt. Im Gegensatz hierzu hat das Dber-
verwaltungsgericht dahin entschieden, daß unter den
„grauen " in diesem Falle regelmäßig nur unverheiratete
oder verwitwete verstanden werden können. Ehefrauen wer¬
den dagegen nur ausnahmsweise eine selbständige Stimm¬
berechtigung genießen, nämlich dann, wenn der Ehemann
nicht gemeindeangehörig ist, also getrennt von der Frau
außerhalb der Gemeinde wohnt, oder wenn eines der son¬
stigen allgemeinen Erfordernisse fehlt.

Das Wahlrecht der Frauen zu den Kreistagen  ist ein
beschränktes. Nur im Wahlverbande der Grundbesitzer und
Gewerbetreibenden wirken sie unmittelbar mit, müssen aber
auch hier durch ihren Gatten oder männliche Berechtigte
vertreten werden. Im Wahlverbande der Landgemeinden
dagegen üben sie nur mittelbar insofern einen Einfluß aus,
als sie an den Wahlen der Gemeindevertretung beteiligt
sind, welche ihrerseits die Wahlmänner für den Kreistag
wählt, vgl . Provinz Posen: Kreisordnung vom Jahre 1828
8 5, Nheinprooinz: Kreisordnung vom Jahre 1884 8 53,
Provinz Schleswig-Holstein: Kreisordnung vom Jahre 1888
88 83, 4 und 7.

Seit einer Neihe von Jahren petitioniert die organisierte
Frauenbewegung bei dem preußischen Abgeordnetenhaus«:
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I . um Einführung des Gemeindewahlrechts der Frau , 2 . um

Umwandlung des in den Landgemeinden bereits bestehen¬

den indirekten Stimmrechts in ein persönlich auszuübendes.

In verschiedenen preußischen Provinzen (Schlesien , Hessen-

Nassau , Brandenburg ) haben sich Frauenvereine der Auf¬

gabe unterzogen , die im Besitz des Ztimmrechts befindlichen

Grundbesitzerinnen zur Ausübung ihres indirekten Wahl¬

rechts anzuregen . Die Feststellung von Namen und Adressen

der wahlberechtigten Frauen ergab im allgemeinen keine

großen Schwierigkeiten . In den Landkreisen Gbertaunus,

Usingen , höchst a . M . und Hanau wurden die Namen aus

den in der zweiten Januarhälfte öffentlich aufliegenden

Listen herausgeschrieben . Das Entgegenkommen der länd¬

lichen Behörden war hier wie auch in Schlesien sehr er¬

freulich und das Verständnis der Landfrauen für die Auf¬

gaben ihrer Gemeinde und die Notwendigkeit der weiblichen

Mitwirkung größer als erwartet werden durfte . Die Frauen

ließen sich von der Wichtigkeit besserer Kinder - und Kran-

kenfürsorge , der Einrichtung von Fortbildungskursen für

ihre Töchter , der Einführung von Kanalisation und Wasser¬

leitung überzeugen , und sie verstanden , daß es richtig

wäre , ihr indirektes Wahlrecht nicht verfallen zu lassen und

den Männern ihre Stimme zu übergeben , die in ihrem

Sinne wählen . In der Provinz Hessen -Nassau , wo die Wahl¬

rechtspropaganda von der Zentralstelle für Gemeindeämter

der Frau geleitet wurde , erhielt kurz vor dem Wahltermin

jede der wahlberechtigten Frauen ein Vollmachtsformular

mit folgendem Wortlaut : ,,In allernächster Zeit finden die

Wahlen für die Gemeindevertretung Ihres Dorfes statt.

Als Grundbesitzerin haben Sie das Necht , an den Gemeinde¬

wahlen teilzunehmen . Allerdings dürfen Sie Ihre Stimme

nicht persönlich abgeben . Sie müssen ein stimmberechtigtes

männliches Gemeindemitglied mit Ihrer Stellvertretung be¬

trauen . Ls ist außerordentlich wichtig , daß Sie Ihren Stell¬

vertreter veranlaßen , in Ihrem Sinne zu wählen , d. h.

dem Kandidaten Ihre Stimme zuführen , der Ihnen für die
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Gemeindevertretung geeignet erscheint. Zu Ihrer Erleich¬
terung finden Sie diesem Ausruf ein vollmachtsformular
beigeschlossen. Alles, was in der Gemeinde vorgeht, berührt
die Frau ebenso wie den Mann , denken Sie an die Steuern,
an das Schulwesen, an die Armen-, Waisen- und Kranken¬
pflege. Indem Sie Ihre Pflicht erfüllen und Ihr Wahlrecht
ausüben, leisten Sie sich selbst und zugleich allen Frauen
einen großen Dienst."

Der Erfolg der Wahlrechtsarbeit war in Hessen-Nassau
wie auch in Schlesien ein über Erwarten guter, die Betei¬
ligung der Frauen betrug 33 - 100°/«, während die Wahl¬
beteiligung der Männer in den Landkreisen selten über 40°/»
steigt, oft nur 15- ;30°/o beträgt. Trotz der günstigen Er¬
gebnisse tragen derartige Aktionen nur den Wert von Stich¬
proben in sich. Eine Propaganda großen Stils, wie sie
für die Bearbeitung sämtlicher preußischer Provinzen nötig
wäre (mit Ausnahme der Bheinprovinz, in der die Frauen
vom Wahlrecht ausdrücklich ausgeschlossen sind, und der
Provinz Hannover, in welcher die Frauen ihr Wahlrecht
persönlich ausüben dürfen), erfordert viel mehr Arbeitskraft
und Geldmittel als den Frauenorganisationen zur Verfü¬
gung stehen,- auch dürfte nicht überall mit dem Entgegen¬
kommen der ländlichen Behörden zu rechnen sein. Bei einer
Wiederholung der Propagandaarbeit auf breiterer Grund¬
lage wäre jedenfalls der Weg über die Vertrauensmänner
der politischen Parteien in Erwägung zu ziehen.

Uönigreich Bayern.
Für die Stadt - und Landgemeinden rechts des

Rheins  wurde im Jahre 1869 eine neue Gemeindeord¬
nung geschaffen. Anspruch auf dys Bürgerrecht haben alle
volljährigen selbständigen Männer , welche das heimats¬
recht der Gemeinde, in der sie dauernd wohnen, erworben
haben und zur direkten Steuer veranlagt sind. Außerdem
können nach Art. 15 Inländer , welche in der Gemeinde ein
besonderes Wohnhaus besitzen oder an direkten Steuern min-
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bestens soviel wie einer der drei Höchstbesteuerten zu ent¬
richten haben, das Bürgerrecht in der Gemeinde auch dann
anfprechen, wenn bei ihnen die obigen Voraussetzungen nicht
vorliegen. Frauen können also damit das Bürgerrecht und
damit das aktive Gemeindewahlrecht erwerben. Sie müssen
sich jedoch bei der Wahl eines männlichen Vertreters be¬
dienen. Die Vertreter haben sich zwar nach den Instruk¬
tionen ihrer Auftraggeber zu richten, ihre Abstimmung kann
aber keinesfalls als ungültig angefochten werden, weil sie
angeblich mit den Aufträgen der Vollmachtgeber in Wider¬
spruch steht. Da einige Münchener Frauen kein vertrauen
zu der Zuverlässigkeit ihrer Vertreter hatten und außerdem
nicht gewillt waren, 2 Mark für die notarielle Vollmacht
auszugeben, beanspruchten sie das Recht, selbst zu wählen.
In einigen Wahlbureaus dursten sie ihre Stimmzettel
allerdings zu Unrecht — persönlich abgeben.

vom passiven Wahlrecht sind die Frauen ausgeschlossen,
da dasselbe nach § 172 nur allen wahlstimmberechtigten
Gemeindebürgern zusteht.

Für die Gemeinden der bayrischen Pfalz gilt das pfäl¬
zische Städteverfassungsgesetz  vom 15. August 1908
und die Gemeindeordnung  vom 29. April 1869. Die
pfälzischen Städte können nach freier Wahl kraft königlicher
Entschließung die rechtsrheinische Magistratsverfassung mit
allen gesetzlichen Folgen annehmen und damit die Ureis¬
unmittelbarkeit erlangen. Bisher hat nur Landau von die¬
sem Recht Gebrauch gemacht. Rehmen die pfälzischen Städte
die rechtsrheinische Verfassung an, so haben die Frauen
die in Bayern r . d. Rh. geltenden Rechte.

Nach der Gemeindeordnung für die Pfalz vom 29. April
1869, welcher alle städtischen und ländlichen Gemeinden
unterstehen, können laut Art. 10 nur volljährige, selbstän¬
dige Männer das Bürgerrecht erlangen, und nach Art. 16
genießen nur Gemeindebürgerdas Recht, bei der Beratung
und Abstimmungen über Gemeindeangelegenheitenmitzu¬
wirken, zu Gemeindeämtern zu wählen und gewählt zu
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werden. Art. 37 gibt den Frauen jedoch eine Möglichkeit,
in Gemeindeangelegenheiten mitzuwirken, nämlich wenn sie
zu den fünf oder weniger als fünf Personen gehören, die
mehr als ein Drittel der direkten Gemeindesteuern zahlen.
In diesem Falle sind sie zur Beschlußfassung über die Ein¬
führung neuer und die Erhöhung bestehender Gemeindeum¬
lagen sowie über Unternehmungen und Einrichtungen, zu
deren Ausführung eine Umlage erforderlich ist, besonders zu
laden. 5ie müssen sich indessen durch einen Bevollmächtigten
vertreten lassen, der das Bürgerrecht auszuüben befugt ist.

Gelegentlich der Beratung des pfälzischen Städteverfas-
sungsgesetzes hatten verschiedene Frauenorganisationen um
das Bürgerrecht der Frau und um die Einführung des per¬
sönlichen Wahlrechts der Hausbesitzerinnen petitioniert.
Der letztere Antrag wurde von einer großen Anzahl Haus¬
besitzerinnen in den verschiedenen bayrischen Städten un¬
terstützt.

Ferner wurde die Kammer der Abgeordneten bei der Än¬
derung des bayrischen Einkommensteuer- und Kapitalren¬
tengesetzes in einer Eingabe ersucht, die selbständige Steuer-
zahlung der Ehefrau zu bewilligen. Bisher werden in
Bayern wie in Preußen die Steuern der Ehefrau dem
Manne zugerechnet, auch wenn sie aus eigenem vermögen
oder Erwerb oder aus dem vorbehaltsgut der Ehefrau
fließen.

ttünigreich Sachsen.
Vach ß l4 der Revidierten Städteordnung  vom

24. April l873 sind Mitglieder der Stadtgemeinde alle
diejenigen selbständigen Personen, welche im Stadtbezirk
wesentlich wohnhaft sind oder ein Grundstück besitzen oder
ein selbständiges Gewerbe treiben. Aus der Gesamtheit der
Gemeindemitglieder heben sich die Bürger heraus. 3um Er¬
werbe des Bürgerrechts sind unter bestimmten Voraus¬
setzungen alle Gemeindemitglieder berechtigt, welche die
sächsische Staatsangehörigkeit besitzen. Die Bürger sind bei
den Stadtverordnetenwahlen stimmberechtigt,' 8 44 schließt
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die „Frauenspersonen " ausdrücklich aus . Da die Wählbar¬
keit nach Z 46 nur den stimmberechtigten Bürgern zusteht,
so kommen die Frauen auch hier nicht in Betracht.

Die Landgemeindeordnung  vom l1 . Iulil913 be¬
stimmt analog der Städteordnung , daß Mitglieder einer
Landgemeinde diejenigen selbständigen Personen sind , die
im Gemeindebezirk wesentlich wohnhaft sind oder ein Grund¬
stück besitzen oder ein selbständiges Gewerbe treiben , von
der Stimmberechtigung sind nach 8 22 nur die unansässigen
Frauenspersonen sowie juristische Personen ausgeschlossen,
von mehreren Eigentümern eines Grundstückes ist jedoch
nur einer stimmberechtigt, ' unter ihnen hat das männliche
Geschlecht den Vorzug . Die ansässigen Frauen dürfen ihr
Stimmrecht persönlich ausüben, ' für die ansässige Ehefrau
stimmt der Ehemann , falls er für seine Person stimmbe¬
rechtigt ist und von seinem persönlichen Stimmrecht keinen
Gebrauch machen will . Die Wählbarkeit steht nach 8 25
nur jedem stimmberechtigten männlichen Gemeindemit¬
glied zu.

Das Frauenstimmrecht hat bei der Beratung des Ent¬
wurfs des Gesetzes über Änderung und Ergänzung von
Bestimmungen der Revidierten Landgemeindeordnung in der
Gesetzgebungsdeputation der 2 . Rammer eine Rolle gespielt.
Die Veranlassung hierzu lag in der notwendigen Regelung
der Wahlberechtigung der grundbesitzenden Frauen und in
der Behandlung einiger Petitionen verschiedener Frauen¬
organisationen unter Führung der Stimmrechtsvereine . Die
Deputation fand es unbillig , daß das Stimmrecht der Frau
ruhen sollte , wenn der Ehemann für seine Person nicht
stimmberechtigt ist . Man hielt es für richtig , daß in einem
solchen Falle die Ehefrau das Stimmrecht persönlich aus¬
üben könne . Die sozialdemokratische Minderheit der De¬
putation schlug folgende Fassung vor: „Vas Stimmrecht
ist in Person auszuüben , niemand kann in derselben Ge¬
meinde ein mehrfaches Stimmrecht ausllben ." Schließlich
wurde der Entwurf in der obigen Fassung angenommen.
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Nach ß 77 der neuen Landgemeindeordnung können in die
i Ausschüsse für Angelegenheiten der Armen - und Kranken -,
sWaisen - und öffentlichen Gesundheitspflege sowie der Für¬
sorgeerziehung auch Frauen ohne Rücksicht auf ihre Stimm-
sberechtigung gewählt werden.

z Königreich Württemberg.

^ Für Württemberg gilt in Stadt - und Landgemein¬
den  die Gemeinde - und Vezirksordnung vom 28 . Juli 1906,
^ferner das Gemeindeangehörigkeitsgesetz vom 16. Juni 1885.
^Art . 12 des letzteren bestimmt , daß die Teilnahme an den
Wahlen zu den Gemeindeämtern , das Stimmrecht in son¬
stigen Gemeindeangelegenheiten und die Wählbarkeit nur
den männlichen Bürgern zusteht . Rach Art . 11 und 45 der
Gemeindeordnung werden die Mitglieder des Gemeinderats
und des Bürgerausschusses von den wahlberechtigten Ge¬
meindebürgern aus ihrer Mitte gewählt , nach Art . 20 der
Vezirksordnung sind in die Amtsversammlung und in den
Bezirksrat alle Personen wählbar , welche in einer Gemeinde
)es Bezirks wahlberechtigt sind.

Frauen erwerben das Bürgerrecht durch Verehelichung
rit einem Gemeindebürger.

Grotzherzogtum Baden.
E Die badischen Frauen sind vom aktiven wie vom passiven
IVahlrecht ausgeschlossen , denn nach 8 ? der Städteord-
Aiung vom 18 . Dktober 1910 können nur die im Vollbe¬
sitze der Geschäftsfähigkeit und der bürgerlichen Ehrenrechte
«befindlichen männlichen Angehörigen des Deutschen Reichs
»das Bürgerrecht erwerben . Nach den 88 d , 19 , 44 und 47
Wind nur die Stadtbürger wahlberechtigt und wählbar . Das
«gleiche gilt für die nicht unter die Städteordnung fallenden

fbemeinden , welche der Gemeindeordnung  vom 18 . Dk-
ober 1910 unterstehen . 8 l0 bestimmt , daß wahlberechtigte

Tinwohner nur die im Vollbesitze der Geschäftsfähigkeit und
Hder bürgerlichen Ehrenrechte befindlichen männlichen Ange-

klpolant , Vas kommunale Wahlrecht der Zrauen H
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hörigen des Deutschen Reiches sind , und Z 16 , daß nur diel Unten
Wahlberechtigten in den Gemeinderat gewählt werden kön-! Weder
nen . Bürgerstöchter haben ein angeborenes Bürgerrechts Die ok
können aber dasselbe erst benutzen , wenn sie sich mit eineml ünitglü
Gemeindebürger verheiraten . Andere ,,Frauenspersonen "' Landtc
erlangen das Bürgerrecht nur durch Verehelichung miii ' Kvahlri
einem Gemeindebürger oder durch Aufnahme ihres Ehe -ß tznissior
mannes in das Bürgerrecht . Aus dem Besitz des Bürger -Rmeind«
rechts ergeben sich, wie oben ausgesührt , keine politischeMrechtss
Rechte , die Ehefrau hat sogar zu Lebzeiten ihres Lhemannesffvertre
keinen Anspruch an die Bürgernutzungen . (Gesetz über dies wahlr<
Rechte der Gemeindebürger und die Erwerbung des Bürger -s der sor
rechts vom 31 . Dezember 1831 und 29 . März 1884 .) L für dl

Gelegentlich der Revision der Gemeindeordnung im IahrH Äußern
1910 haben die badischen Stimmrechtsvereine gemeinsam ^ Wortlc
mit vielen anderen Frauenvereinen in einer Petition ans einem
Regierung und Landtag die Forderung der Gleichberech -s, wissen
tigung der Frauen zum Ausdruck gebracht . Lin sozialdemo -' zuräur
kratischer Antrag trat ebenfalls für das Gemeindewahlrechts eine A
der Frau ein . Die Kommission des Landtags für Justiz undf wir un
Verwaltung debattierte eingehend über die Frage . Der Re -j ^
gierungsvertreter erklärte den Zeitpunkt für die Linfüh -tz
rung des kommunalen Frauenstimmrechts noch nicht für ge-s- ' Die
kommen . Mitglieder der Rommission vertraten dagegen den^ Ltädt
Standpunkt , daß die Erfahrungen , die mit der Tätigkeit ^ h . Jul
der Frauen in verschiedenen Gemeindekommissionen gemachtk ven W
wurden , die denkbar besten seien und daß man deshalb in^ hesondl
Laden mit dem Frauenwahlrecht für die Gemeinden bahn -! iwelche
brechend vorgehen solle . Bei der Abstimmung wurde der >. bestimi
Antrag auf allgemeine Einführung des Frauenstimmrechts ! Dele
mit zehn gegen fünf Stimmen , der auf partielle Linsüh -I (ich ein
rung für die Städte der Städteordnung mit acht gegenj .^ mgal
sieben Stimmen abgelehnt . Ein Erfolg für die Frauen >Mammi
liegt in der Bestimmung des 8 19a der Revidierten Ge-W " " 6 d
meindeordnung , daß Frauen auf Vorschlag des Bericht -^ inen
erstatters zu den Kommissionen für das Armenwesen , die Dn dem
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, daß nur die! Unterrichts - und Lrziehungsangelegenheiten usw . als Mit¬
werden kön-i Glieder mit Zitz und Stimme hinzugezogen werden müssen.
Bürgerrechts Die obligatorische Zuziehung von weiblichen Rommissions-

ich mit einem !! ünitgliedern ist bisher Baden Vorbehalten geblieben . In den
enspersonen "' -sLandtagsverhandlungen vom Juni l9l7  war das Frauen-
elichung mili '-Kvahlrecht wieder Gegenstand lebhafter Debatten . Die Rom-
e ihres Lhe -E jnissionsverhandlungen ergaben keine Mehrheit für das Ge-
des Bürger -f- meindewahlrecht der Frau , da sich Regierung , Zentrum und

re politischen ^ rechtsstehende Vereinigung dagegen geäußert hatten . Der
s Ehemannes Vertreter der Uationalliberalen befürwortete das Gemeinde¬
rsetz über dies Wahlrecht der selbständigen  Frauen . Im Plenum trat
I des Bürger -i der fortschrittliche Abgeordnete Muser mit warmen Worten
z 1884 .) für das Frauenwahlrecht ein . Bemerkenswert sind die
mg im Iahre ^ ftußerungen des Ministers von Lodmann mit folgendem
e gemeinsamptWortlaut : „ Ich halte die Frage , ob wir nicht auch gu

Petition ans einem solchen Wahlrecht für die Frauen kommen , unter ge-
Gleichberech - , wissen Voraussetzungen der Frau ein Gemeindewahlrecht ein-
n sozialdemo ' zuräumen , für eine durchaus diskutable , und wenn wir an
ndewahlrechtj eine Änderung der Gemeindeordnung herantreten , werden
ir Justiz undf wir uns auch wohl mit dieser Frage zu befassen haben ."
ige . Der Re -f
die Linfüh -^ Grotzherzogtum Hessen.
nicht für ge-!
dagegen den

>er Tätigkeit
men gemacht

Die wörtlich gleichlautenden Artikel 24 , 27 und 38 der
Städteordnung und Landgemeindeordnung  vom
8. Juli 1911 schließen die Frauen vom aktiven und passi¬
ven Wahlrecht aus . Nur die männlichen Einwohner (das

n deshalb insbesondere Wahlrecht der Vrtsbürger ist fortgefallen ),
nnden bahn -I (welche die deutsche Reichsangehörigkeit besitzen , sind unter
z wurde der >. bestimmten Voraussetzungen wahlberechtigt und wählbar,
nstimmrechtsj ^ Gelegentlich der Reform der Gemeindeordnung wandte
telle Linsüh -t sich eine große Anzahl hessischer Frauenvereine mit einer

acht gegenj ,Amgabe an die Großherzogliche Regierung und die Zweite
die FrauenMlammer der Stände und begründeten die Bitte um Übertra-

idierten Ge-Mung des Gemeindewahlrechts auf die Frauen eingehend,
des Bericht -Winen kleinen Erfolg errang die Frauensache insofern , als
rnwesen , die ^m dem Art . 132 der Städteordnung bzw . 130 der Land-

>4 3 '
Vf'k
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gemeindeordnung bestimmt wird , daß den Deputationen für
das Rrmenwesen , für Unterrichts - und Erziehungswesen,
Gesundheitspflege und Rrankenfürsorge Frauen bis zu
einem viertel der Mitglieder angehören können.

Grotzherzogtum Mecklenburg -Schwerin.

Es gibt keine Städteordnung  für sämtliche Stadt¬
gemeinden des Großherzogtums , sondern viele einzelne
Stadtrechte und Ordnungen.

Das Bürgerrecht enthält die Befähigung , innerhalb des
städtischen Verbandes an den dem öffentlichen Uecht un¬
gehörigen Befugnissen , insbesondere an der städtischen Ver¬
waltung und Vertretung teilzunehmen . Erfordernisse für
die Erteilung des Bürgerrechts sind ein bestimmtes Le¬
bensalter (meist das vollendete 25 . Jahr ), mecklenburgische
Staatsangehörigkeit , männliches  Geschlecht . Erworben
wird das Bürgerrecht durch Verleihung seitens des Magi¬
strats . (Z 29 der Verordnung vom 28 . Dezember 1872 betr.
die Mecklenburgische Staatsangehörigkeit .)

In Rostock  gilt das Stadtrecht vom Jahre 1757 , für
Schwerin die Urkunde über die Vereinigung der Ult - und
Neustadt Schwerin  zu einem Gemeindeverbande vom
28 . Januar 1832 . Vas Stimmrecht zur Wahl der Repräsen¬
tanten steht im allgemeinen jedem Bürger zu , der zu den
städtischen Lasten beiträgt (ß 84 ), und zwar werden die
Bürgerrepräsentanten aus der Zahl der sämtlichen mit
einem wohnhause ansässigen stimmfähigen Bürger gewählt
(8 87 ). Nach 8 2 des Statuts betr . das Bürgerrecht tzu
Schwerin vom 10 . Rugust 1887 können Bürger nur männ¬
liche Einwohner sein.

In den Dorfschaften und Höfen gilt die Revidierte Ge¬
meind eordnung  für die Vomanial -Drtschasten vom 29.
Juni 1869 . Diese gibt in ihren einzelnen Paragraphen nur
im allgemeinen die Obliegenheiten der Gemeindebehörden
und die Gegenstände der Gemeindeverwaltung an . Im be¬
sonderen ergeben sich diese erst aus einzelnen Bestimmun-
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Die Gemeindeangehörigkeit(Gemeindebürgerrecht) wird
nach den Bestimmungen der Landesverordnungenvom 28.
Dezember 1872, betr. die mecklenburgische Staatsangehürig-
keit, erworben. Der Inhalt der Gemeindeangehörigkeit(Ge¬
meindebürgerrecht) besteht im wesentlichen in der Berechti¬
gung und Verpflichtung zur Übernahme von Gemeindeäm¬
tern, zur Teilnahme an der Dorfsveusammlmzg und zur
Teilnahme an den Gemeindenutzungen. Grtsvorsteher ist
in den Dörfern (Z 5) der Dorfschulze, aus den Höfen ist es
der Pächter, Erbpächter oder sonstige Inhaber . Wenn sich
ein Hof im Besitz einer Kuratel oder mehrerer Personen oder
?ines Frauenzimmers befindet, so ist vom Amt ein Vertre¬
ter Zu bestellen.

In den Dorfschaften steht nach § 10 die Gemeindeverwal¬
tung dem Gemeindevorstand und der Dorfsversammlung zu.
Die Dorfsversammlung besteht u. a. aus den in dem Ge¬
meindebezirk beheimateten und zugleich selbständig wohn¬
haften Besitzern der zum Gemeindebezirk gehörigen Grund¬
stücke. Ausgeschlossen von der Dorfsversammlung und von
dem Rechte, zu derselben zu wählen, sind außer allen den¬
jenigen, welche der Gemeinde nicht angehören oder im Ge¬
meindebezirk nicht selbstständig wohnen (Z 13), Frauenzim¬
mer, unter Kuratel Stehende, Personen, welche eine ent¬
ehrende Strafe erlitten haben oder wegen einer entehren¬
den Handlung rechtskräftig verurteilt worden sind, sofern
sie nicht die Wiederherstellung ihrer Ehre erlangt haben,
solche Männer , deren Ausschließung durch einen vom Amte
bestätigten Beschluß der Dorfsversammlung erfolgt ist. Bei
dem auf Grundbesitz beruhenden Stimm- und Wahlrecht ist
der Ehemann zur Vertretung der Ehefrau berechtigt.

Unter den im ritterschaftlichen Gebiet vereinzelt vor¬
kommenden Gemeindeordnungen enthält nur diejenige für

Grabow,  ritterschaftlichenAmtes Wredenhagen, eine be¬
zügliche Bestimmung dahin, daß Gehöftbesitzerinnen zum
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Erscheinen und Abstimmen in den GemeindeoersammlüNZenWtentui
berechtigt und verpflichtet sind , mit der Berechtigung , sichMneind
durch ihre Ehemänner vertreten zu lassen . » 5 t ad

Afür dcGrotzherzogtum Mecklenburg -Strelitz.
Wie in Mecklenburg -Schwerin gibt es auch in Mecklen -̂

burg -Strelitz keine allgemeine Städteordnung,  sonH
dern eine Anzahl einzelner Stadtordnungen.

Das Bürgerrecht enthält die Befähigung , an der städti¬
schen Verwaltung und Vertretung teilzunehmen . Nach der
Stadtordnung für die Residenzstadt Neustrelitz  vom
19. Juli 1912 (§ 3)  und dem Revidierten Statut über do ?!
Bürgerrecht und die Wahl zum Bürgerausschuß der StadtD
Friedlanü  vom 31 . August 1875 (Z 3) haben nur männ
liche Mitglieder der Stadtgemeinden ein Anrecht aus Lr -D
werb des Bürgerrechts.

Für die Landgemeinden  gilt die Verordnung betr . die!
Gemeindeverhältnisse der vomanialdörfer vom 2 . Augusts
1864 . Die Gemeindevertretung besteht laut Z 4 neben den
Mitgliedern des Schulrats aus den sämtlichen Bauern und
Besitzern oder Pächtern der zur Gemeinde gehörenden Schul¬
zen -, Lehn - und größeren Lrbpachtstellen . von der Ge¬
meindevertretung und von der Wahl zu Deputierten in die¬
selbe sind Personen , denen das Niederlassungsrecht noch nichts
erteilt ist, Weiber und Unmündige , Bankerottierer und we¬
gen unehrenhafter Handlungen verurteilte ausgeschlossen .!
Der Grundbesitz der Frauen wird den Ehemännern ange¬
rechnet.

Für jede Gemeinde hat das Amt mit Zuziehung der Ge¬
meindeversammlung ihre besondere Verfassung in einem
Grtsstatut zu verzeichnen ^ welches der Bestätigung der Re¬
gierung bedarf (§ 7) .

Grobherzogtum Gldenburg . )
Sm Großherzogtum Oldenburg gelten für das Herzogtums

Oldenburg , für das Fürstentum Lübeck und für das Für -s
Leite 3 Fußnote.V vgl.
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stentum Birkenfeld besondere Gemeindeordnungen . Die Ge-
eindeordnungen gelten in allen drei Landesteilen für
tadtundLand.  Nach der Neoidierten Gemeindeordnung

^für das Herzogtum Dldenburg vom Jahre 1873 in der
"Fassung böm I . Februar 1914 sind die Frauen vom aktiven

md passiven Wahlrecht ausgeschlossen . Z 2 bestimmt , daß
!nur jeder selbständige männliche Angehörige des Deutschen
Reiches das Gemeindebürgerrecht erwerben kann , welches
nach Z 1 zur Teilnahme an den Gemeindewahlen und an
!der Gemeindevertretung befähigt.

Die Revidierten Gemeindeordnungen für Lübeck vom De¬

zember 1912 und für Birkenseld vom Juli 1909 enthalten
leichlautende Bestimmungen . Nach Art . 94 der Gemeinde-
rdnung für das Fürstentum Virkenfeld ist den Frauen,

elche keine gesetzlichen Vertreter haben , eine Bevollmächti¬

gung zum Erscheinen in der Dorfsversammlung gestattet,
ie Ehefrau wird durch ihren Ehemann vertreten.
Line lebhafte Auseinandersetzung über das Frauenwahl¬

recht entstand in der Sitzung des oldenburgischen Land¬

ltages vom 8 . Februar 1912 gelegentlich eines freisinnigen
Antrages betr . die allgemeine Revision der Gemeindeord¬
nungen . Der die Frauen betreffende Teil des Antrages lau¬
tete : „ Das passive Wahlrecht zu den Körperschaften der
Gemeinde ist allen im Vollbesitze der bürgerlichen Ehren¬
rechte befindlichen weiblichen Gemeindeangehörigen zu ver¬
leihen , die das 24 . Lebensjahr vollendet und seit drei Jah¬
ren der Gemeinde angehort haben und die entweder ver¬
heiratet sind oder als selbständig steuerpflichtig drei Jahre
zu den Gemeindelasten beigetragen haben ." In der Be¬

gründung heißt es : „ Es liegt im Interesse der Gemeinde,
den Kreis der wählbaren Gemeindeangehörigen so zu ge¬

stalten , daß die geeigneten Kräfte zur Mitarbeit im Ge-
meindelebeben herangezogen werden können . Die Ange¬
legenheiten derjenigen Gemeinden werden am günstigsten
geführt werden , in deren Vertretung die tüchtigsten und

uneigennützigsten Mitglieder der Gemeinde berufen wer-
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den. Ist das nicht möglich, so muß es der Gemeindeverwal¬
tung zum Schaden gereichen. Die Geschichte der letzten Jahr¬
zehnte beweist nun, daß die Tätigkeit der Frauen in den

'verschiedenen Verwaltungszweigen der Gemeinde einen
hohen Wert hat . Es erscheint deshalb im Gemeindeinteresse
begründet, die Mitwirkung der Frauen in den Körperschaf¬
ten der Gemeinde durch Verleihung des passiven Wahl¬rechts zuzulassen." Der Antrag wurde mit 22 gegen 19
Stimmen angenommen. Damit hatte sich zum ersten Male
die Mehrheit eines deutschen Parlaments für das Gemeinde¬
wahlrecht der Frau ausgesprochen. Die Negierung äußerte
sich im Plenum unbestimmt und gab im Landtagsabschied
keine weiteren Erklärungen zu diesem Punkte ab.

Linen Tag später, am 9. Februar 1912, verhandelte der
Landtag eine Petition einer Anzahl oldenburgischer Frauen¬
vereine betr. die Übertragung des Bürgerrechtes auf die
Frauen . Nach sehr lebhafter Debatte, in der sich Sozial¬
demokraten und Fortschrittler warm für den Antrag ein¬
setzten, wurde derselbe der Negierung als Material über¬
wiesen.

Im Herbst 1913 ging dem Landtag eine Negierungsvor¬
lage zu, welche die Heranziehung der Frauen zu verschie¬
denen Gemeindekommissionen behandelte. Daraufhin wurde
in den Art.37 der Neoidierten Gemeindeordnung die Be¬
stimmung ausgenommen, daß Kommissionen, welche zur
laufenden Verwaltung einzelner Geschäftszweige oder ört¬
licher Anstalten und Stiftungen eingesetzt werden, durch
Gemeindeangehörige männlichen oder weiblichen Ge¬
schlechts, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, verstärktwerden können.
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Grotzherzogtuin Sachsen-Weimar -Eksenach.
Die Gemeindeordnung vom 18. April 1895 mit den Ge¬

setzesnachträgen aus den Jahren 1902, 1903, 1904 und
1905 gilt für Stadt - und Landgemeinden.  In der
Berechtigung zur Gewinnung des Bürgerrechts (Art. 20)
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wird weder durch Geburt, Geschlecht, Beruf, Religion noch
durch sonstige persönliche Verhältnisse ein Unterschied ge¬
macht. Vas Bürgerrecht umfaßt (Art. 17) das Recht der Mit¬
benutzung und Teilnahme am Gemeindegut, das Recht der
Abstimmung über Gemeindeangelegenheiten im allgemeinen,
insbesondere aber bei Wahlen zu Gemeindeämtern, für die
männlichen Bürger das Recht der Wählbarkeit zu Gemeinde¬
ämtern. Alle selbständigen Frauen haben das Recht, das
Bürgerrecht unter denselben Bedingungen wie die Männer
zu erwerben und besitzen dann das gleiche, vom Besitz voll¬
ständig unabhängige Stimmrecht. Nach Art.31 müssen sie
sich bei der Wahl eines männlichen Stellvertreters be¬
dienen. Wählbar zu den Gemeindebehörden sind nur stimm¬

berechtigte männliche Bürger.
Im Februar 1910 richtete eine Unzahl Bürgerinnen und

Minderer Frauen an den Landtag das Gesuch, bei der bevor¬
stehenden Neugestaltung der Gemeindeordnung die Bestim¬

mungen abzuändern, welche die Rechte der Bürgerinnen
gegenüber denen der Bürger beschränken und welche die
Erwerbung des Bürgerrechts für die Frauen erschweren.
Iieser Eingabe folgten im Jahre 1914 noch zwei andere
oon Bürgerinnen aus Eisenach und Jena , welche um Ein¬
führung des direkten Frauenwahlrechts ersuchten. Der Ab¬
geordnete Matthes -Zena äußerte sich dazu folgendermaßen:
gvie Wünsche der Bürgerinnen Zenas und Eisenachs sind
Durchaus berechtigt. Ls ist tatsächlich ein unwürdiger 3u-
Atand, wenn sich die Frau zur Ausübung des ihr zustehen¬
den Wahlrechts eines Vormundes bedienen muß. Wer das
^Bürgerrecht erwerben kann, ist selbstverständlich auch be¬
fähigt, das Wahlrecht in eigener Person auszuüben, ver
3ildungsstand der Frau ist ein solcher, daß man die in
5rage kommende Bestimmung als kränkend empfinden muß.
3ch hoffe, daß die neue Gemeindeordnungdie Vormünder

»der Bürgerinnen endlich in den dauernden, längst verdienten
^Ruhestand versetzen wird." ver Abgeordnete Beyer erläu¬
terte die Unzweckmäßigkeit der Stellvertretung an folgen-
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hem Fall : „ Line Dame tritt in das Wahllokal hinein,
schreibt einen Stimmzettel , tritt zu mir heran und will den
Stimmzettel abgeben . Sch sage der betreffendeen Dame,
das ginge nicht , sie müsse einen Stellvertreter suchen. Daraus
erklärte sie, sie hätte keine Herrenbekanntschaft , das könne
sie nicht . Da fragte ich die Herren des Wahlvorstandes,
ob nicht einer der Herren die Vollmacht übernehmen wolle.
Vas ging nicht , weil alle fünf Herren schon für Damen ge¬
wählt hatten . Infolgedessen bot ich der Dame einen Stuhl
an , sie möchte so lange warten , bis ein Herr käme , der den
Settel in die Urne steckte. Ls war gerade eine stille Feit
am frühen Nachmittag . Dann kamen Herren , die in anderen
Lokalen bereits Stellvertretung ausgeübt hatten . Bekannt¬
lich darf ein Wähler nur eine Vollmacht übernehmen . End¬
lich nach einer halben Stunde kam ein Herr von der Firma
Zeiß . Ls wurde schnell eine Vollmacht ausgestellt , die Dame
unterschrieb , er nahm den Zettel aus der Hand der Dame
und steckte ihn in die Wahlurne . Damit war der Wahlakt
geschlossen. (Heiterkeit .) Uonnte die Dame den Zettel nicht
direkt in die Wahlurne stecken? Diese Stimme wäre nach
den gegenwärtigen Bestimmungen sofort ungültig gewesen.
Wenn man den Frauen das Wahlrecht einmal einräumt,
soll man auch gewähren , daß sie aktiv das Wahlrecht aus¬
üben können ."

Die Petitionen wurden nach sehr lebhafter Debatte
schließlich der großherzoglichen Staatsregierung als Ma¬
terial überwiesen.

Herzogtum Sraunschweig.
Nach den 8Z 14 und 15 der Städteordnung  vom

18 . Juni 1892 können Frauen weder das aktive noch das
passive Wahlrecht ausüben , da nur männliche Gemeinde¬
genossen zum Erwerb des Bürgerrechts befugt sind und
nur dieses berechtigt , an der Wahl der Stadtverordneten
teilzunehmen und unbesoldete Ämter in der Stadtverwal¬
tung zu übernehmen.
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)kal hinein,! ^ Die  Landgemeindeordnung vom 18. Juni 1892 bil-
lnd will dens Mjgt den Frauen ein beschränktes Wahlrecht zu. Außer den
)een Dame, ZMnnlichen Gemeindegenossen f8 15) sind nach § 16 auch
hen. Darauf iM^ rauenzimmer und unter Kuratel stehende Personen als

das könne-HVesitzer von Gütern, Gehöften, Wohnhäusern, Fabriken,
Hütten, Salinen , Gruben und anderen für sich bestehenden
gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben wahlbe¬

rechtigt, wenn sie im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte,
^zur Zahlung von Gemeindesteuern verpflichtet sind und im
letzten Jahre vor Auslegung der Wählerliste die ihnen auf¬
erlegte Gemeindesteuerbezahlt haben.

von dem passiven Wahlrecht sind die Frauen ausdrück¬
lich (§ 18) ausgeschlossen. Die nach 8 16 wahlberechtigten
Frauen dürfen ihr Wahlrecht nicht persönlich ausüben, denn
8 23 bestimmt, daß Ehefrauen durch ihre Ehemänner, nicht
verheiratete Frauenzimmer oder von ihrem Mann ver¬
lassene bzw. getrennt lebende Ehefrauen durch Bevollmäch¬
tigte vertreten werden.
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Herzogtum Anhalt.
Im Herzogtum gilt die Gemeinde -^ Stadt - und

>Dorsordnung  vom 26. Mai 1882. Nach 8 45 der Stadt-
!ordnung sind die Bürger allein stimmfähig, wahlberechtigt
^und wählbar zu städtischen Gemeindeämtern. Da das Bür-
!gerrecht (8 62) nur männlichen Gemeindeangehörigen zu¬
steht, sind die Frauen vom aktiven und passiven Wahl¬
recht ausgeschlossen. In Beziehung auf den Erwerb und
die Ausübung des Bürgerrechts werden Grundeigentum,
Einkommen und Steuerzahlungen der Ehefrau dem Ehe¬
manns angerechnet.

8110  der Dorfordnung bestimmt, daß die Erwerbung
des Gemeinderechts, welches in dem Recht zur Mitwirkung
in allen Gemeindeangelegenheitender Dörfer, zur Teil¬
nahme an den Gemeindebeschlüssenund Wahlen sowie in der
Befähigung zur Übernahme unbesoldeter Ämter besteht, nur
seitens der männlichen Gemeindeangehörigen erfolgen kann.
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Nach Z 15 der Gemeindeordnung ist für den Bereich eines
selbständigen Gutsbezirkes der Besitzer des Gutes zu allen
Pflichten und Leistungen verbunden , welche den Gemein¬
den im öffentlichen Interesse für ihren Gemeindebezirk ob¬
liegen . Lind Frauen Gutsbesitzer , so dürfen sie diese Rechte
nicht ausüben . Unverheiratete Besitzerinnen müssen nach
8 16 einen Stellvertreter haben , die Ehefrau wird durch
ihren Ehemann vertreten . Über die Rechte von Witwen
als Gutsbesitzerinnen findet sich keine Bestimmung.

Ä

Herzogtum Sachsen -Meiningen.
Die Gemeindeordnung vom 16 . März 1897 gilt für

Stadt - und Landgemeinden.  Das Gemeinderecht , wel¬
ches das Recht der Teilnahme an den Gemeindewahlen und
an der Abstimmung in der Gemeindeversammlung umfaßt
(Art . 11 ), steht unter bestimmten Voraussetzungen jedem
männlichen deutschen Einwohner zu . Jedoch sind nach Art.
18 außer den Bürgern Deutsche ohne Unterschied des Al¬
ters und Geschlechts stimmberechtigt , welche in der Ge¬
meinde ihren Wohnsitz haben und mit Grundbesitz ange¬
sessen sind, oder daselbst zur Bewirtschaftung ihres Grund¬
besitzes oder zum Betrieb ihrer Fabriken oder sonstigen ge¬
werblichen Anlagen dienende bewohnte Gelände besitzen,
wenn jie mindestens seit einem Jahre nach einem Iahres-
steuersatz der Staatssteuern von mehr als 15 Mk . zu den
Gemeindeabgaben beitragspflichtig sind und keine spezielle
Behinderung zur Ausübung des Wahlrechts oder ein Grund
für den Verlust des Gemeinderechts vorliegt . Die im Art . 18
genannten Stimmberechtigten werden (Art . 19 ) bei der Wahl
durch bevollmächtigte Bürger der Gemeinde , Ehefrauen
durch ihre Ehemänner vertreten , von dem passiven Wahl¬
recht sind die Frauen nach 8 32 ausgeschlossen , da sie nicht
befähigt sind, Gemeindebürger zu werden . Die Wahl kann
auch auf einen Nichtbürger fallen , aber mit Antritt seines
Amtes erwirbt er das Bürgerrecht.
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Ä Herzogtum Sachsen -Toburg -GotHa.

D Für die Stadt - und Landgemeinden  gilt das Ge-
Hmeindegesetz vom l l . Juni 1858 , außerdem gelten für die
«Städte Toburg , Gotha , Neustadt und Nodach besondere
HStadtordnungen . Das Gemeindegesetz gibt nach 8 5 nur

selbständigen heimatberechtigten männlichen Geschlechts das
tRecht der Stimmgebung in Gemeindeangelegenheiten und
Idas Recht der Wählbarkeit zu Gemeindeämtern.

Durch die Ehe (8 7) wird für die Frau das heimatrecht im
Iheimatbezirk ihres Ehemannes erworben . Die Rufnahme

- sowohl einziehender Manns - als Frauenspersonen , so-
Ifern letztere die Ausnahme selbständig für sich zur Begrün-
idung eines eigenen Hausstandes nachsuchen - ist laut 8 27
Jan verschiedene Bedingungen geknüpft , u. a . an den Nach-
Iweis eines guten Leumunds , an die Entrichtung eines Bür-
Igergeldes , an den Nachweis , daß der oder die Ruszuneh-
Imende und die ihm folgenden Familienglieder mit Erfolg
Igeimpft worden sind oder die natürlichen Blattern gehabt
haben.

Die Verordnungen für die Städte Neustadt vom 12. Mai
1852 und Rodach vom 21 . Februar 1862 sowie die Stadt-

>ordnung für Toburg vom 5. August 1851 bestimmen , daß
nur die Bürger die aktive und passive Wahlfähigkeit zu
städtischen Ämtern besitzen.

Sn Toburgischen Landgemeinden können Frauen gemäß
lArt . 67 des GemeindeZesetzes vom 22 . Februar 1867 das
aktive Wahlrecht durch männliche Stellvertreter ausüben.

Sn den Jahren 1910 , 1912 und 1914 wurden dem Land¬
ltag Petitionen um Verleihung des aktiven und passiven
Gemeindewahlrechts an die Frauen unterbreitet . Die erste
Eingabe war von 234 selbständigen Frauen Gothas unter¬
zeichnet , die zweite von männlichen und weiblichen Bewoh¬
nern der Stadt Gotha . Diese wurde die Veranlassung zu
einer lebhaften Debatte im Toburg -Gothaischen Landtag,
von sozialdemokratischer Seite fand der Antrag warme
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Unterstützung. Die Mehrheit der Verwaltungskommission
stand jedoch aus dem Standpunkte, daß die Tätigkeit der
Frau auf vielen Gebieten des öffentlichen Lebens durchaus
als wünschenswert und überaus segensreich empfunden
wird, daß man sich aber von der Verleihung des Wahl¬
rechts keinen Segen verspreche. „Wir möchten verhüten,
daß die dem Manne dem weiblichen Geschlecht gegenüber ,
eigene und natürliche Ehrfurcht sich mindern möchte, was ^
immerhin möglich wäre, wenn auch in wahlrechtlicher Be- ;
Ziehung eine Gleichstellung der Frau und des Mannes er¬
reicht ist." Der Antrag der Minderheit, die Petition der
Staatsregierung zur Berücksichtigung zu überweisen, wurde
abgelehnt und der Antrag der Mehrheit : „der Landtag
wolle das Gesuch der Staatsregierung als Material bei
Abfassung eines neuen Gemeindegesetzes überweisen", gegen §
vier Stimmen angenommen. ^

Herzogtum Sachsen-Kltenburg . ^
Die Ltädteordnung  vom lO. Juni 1897 berechtigt in !

Art. 10 alle selbständigen Gemeindeglieder zum Erwerb des
Bürgerrechts, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. ,
Wahlberechtigtund wählbar sind nach den Bestimmungen
der W 32 und 34 jedoch nur die männlichen Bürger.

Die Dorfordnung  vom 13. Juni 1876 gewährt auch
den Frauen das aktive Wahlrecht, denn 8 5 erklärt, daß
unter der Voraussetzung der hierländischen Staatsange¬
hörigkeit diejenigen selbständigen männlichen und weib¬
lichen Gemeindeglieder wahlberechtigt sind, welche das 21.
Lebensjahr zurückgelegt haben, in der Gemeinde wohnen ^
und zu den Gemeindelasten beitragen müssen. Wahlberech- >
tigte Frauen werden durch Bevollmächtigte (8 W) vertre- !
ten. Da die direkte Staatssteuer des Vermögens der Ehe- !
frau (8 lO) dem Lhemanne angerechnet wird, ist sie nicht j
wahlberechtigt. Die Frauen sind nicht wählbar , denn 8 17
macht die Wählbarkeit von dem Recht abhängig, das Stimm-
und Wahlrecht persönlich auszuüben. Die Frauen dürfen
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die Gemeindeversammlung besuchen , müssen sich jedoch auch
hier (Z 35 ) durch Bevollmächtigte vertreten lassen.

Fürstentum Reutz jüngere Linie.

Oie Gemeindeordnung vom 14 . Juli 1914 gilt für
Stadt - und Landgemeinden.  Vas Bürgerrecht um¬
faßt das aktive und passive Wahlrecht nur bei den männ¬
lichen Bürgern (8 l6 ). Frauen können in einzelnen Fällen
jedoch das aktive Wahlrecht ausüben , da nach 8 28 außer
den zur Busübung des Bürgerrechts berechtigten männ¬
lichen Bürgern solche Steuerpflichtige stimmberechtigt sind,
deren der Gemeindesteuer unterworfenes Einkommen das
eines der drei mit den höchsten Beträgen zur Gemeinde¬
einkommensteuer herangezogenen Bürger übersteigt . Grund¬
eigentum der Ehefrau gilt als solches des Ehemannes
(8Z4 ).

Da infolge des Krieges nach der neuen Gemeindeordnung
noch nicht gewählt worden ist, haben die Frauen noch keine
Gelegenheit gehabt , von dem ihnen zustehenden Wahlrecht
Gebrauch zu machen.

Fürstentum Neuß ältere Linie.

vie Gemeindeordnung vom 25 . Januar 1871 gilt für
Stadt - und Landgemeinden,  vie Erwerbung des Bür¬
gerrechts setzt nach Brt . 50 eine physische Person , rechtliche
Selbständigkeit und eine selbständige Wohnung voraus . Bin
übrigen wird weder durch Geburt , Geschlecht, Religion , Be¬
ruf noch durch sonstige persönliche Verhältnisse ein Unter¬
schied in der Berechtigung und Verpflichtung zur Gewin¬
nung des Bürgerrechts gemacht . Während alle männlichen
Personen , welche das Bürgerrecht besitzen , stimmberechtigt
sind (Brt . 46 ), steht den Frauen das Stimmrecht nur zu,
wenn sie in einer Gemeinde mehr als einer der drei höchst¬
besteuerten Gemeindeglieder bzw . Bürger an direkten
Staatsabgaben entrichten . Dieses Stimmrecht beschränkt sich
jedoch auf die in der Gemeindeversammlung stattfindende
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Beratung über die Ausschreibung der sie mit betreffenden ^
Gemeindeleistungen . Ferner dürfen Frauen ein Stimmrecht !
in der Gemeindeversammlung ausüben , wenn sie im Ge - !
meindebezirk persönlich mit Steuern belastet sind , aber nur,
wenn es sich um solche Veränderungen im Gemeindehaus¬
halte oder solche neuen Einrichtungen und Untersuchungen
in der Gemeinde handelt , welche mittelbar oder unmittel¬
bar die Ausschreibung von Gemeindeanlagen oder eine Er¬
höhung der bereits ausgeschriebenen nach sich ziehen (Art . ,
138 ). Bei Frauen und Bevormundeten ist die Stellvertre - ^
tung geboten (Art . 48 ). Ehefrauen werden durch ihre Ehe - >
männer , andere Frauen durch Väter oder Söhne vertre¬
ten . Andere Stellvertreter haben sich über den erteilten
Auftrag besonders auszuweisen . Wähler sind nur die männ¬
lichen Gemeindemitglieder (Art . 63 ).

Fürstentum Lippe -Detmold.

Nach der Städteordnung  vom 17 . April 1886 mit
den 1907 getroffenen Abänderungen erwirbt nur der selb¬
ständige männliche Angehörige des Deutschen Reiches (H 7)
das Bürgerrecht , welches zum aktiven und passiven Wahl¬
recht berechtigt . Auch die Dorfs - und Amtsgemeinde - '
ordnung  vom 18 . April 1893 bzw . 29 . Juli 1907 gesteht ^
nur männlichen Angehörigen des Deutschen Reiches die Be - !
rechtigung zum Erwerb des Gemeindebürgerrechts zu . Nach ^
8 20 ist aber auch zur Teilnahme an den Wahlen berechtigt,
wer an direkten Gemeindesteuern oder , wo solche nicht er¬
hoben werden , an direkten Staatssteuern soviel entrichtet
wie einer der 10 höchstbesteuerten Gemeindewähler , selbst
wenn er weder in der betreffenden Gemeinde wohnt noch
in derselben Gemeindebürger ist. Das Wahlrecht muß in
diesem Falle jedoch durch einen Gemeindebür,ger , dem die !
bürgerlichen Ehrenrechte nicht entzogen sind , ausgeübt wer - j
den . Das vermögen der Ehefrau wird dem Ehemanne bei ^
Berechnung seines Steuerbetrages angerechnet . Wahlberech - ^
tigten Söhnen von Witwen , welche für diese den k)of be - I
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Fürstentum Schwarzburg -Nudolstadt.

Oie Gemeindeordnung vom 9. Juni l 876 gilt fürStadt -
und Landgemeinden.  Nach Art.22 sind Bürger in den
Städten und Nachbarn in den ländlichen Gemeinden die¬
jenigen selbständigen Gemeindeglieder, welche das Bürger¬
oder Nachbarrecht in den Gemeinden erworben haben. Die
Erwerbung des Bürger- oder Nachbarrechts setzt voraus:
eine physische Person, rechtliche Selbständigkeit, den Besitz
der Staatsangehörigkeit im Fürstentum und den Besitz der
bürgerlichen Ehrenrechte (Art. 26). In den städtischen Ge¬
meinden sind alle Gemeindemitglieder stimmberechtigt, die
sich im Besitze des Bürgerrechts befinden (Art.39). Stimm¬
berechtigte Frauen dürfen (8 41) ihr Stimmrecht nur durch
Stellvertreter ausüben. Oer Stellvertreter muß der Ge¬
meindebehörde durch schriftliche Vollmacht als solcher be¬
zeichnet und stimmberechtigter Bürger sein. Der Ehemann
oder Sohn ist zur Vertretung der Ehefrau oder Mutter
auch ohne eigene Stimmberechtkgung zuzulassen, wenn er
sich nur im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte und der
Volljährigkeit befindet. Wählbar sind nach 8 54 nur männ¬
liche Bürger.

In den ländlichen Gemeinden sind alle grundbesitzenden
Grtsnachbarn stimmberechtigt(Art. 134). Die Frauen müs¬
sen sich jedoch auch hier eines Stellvertreters bedienen. Das
passive Wahlrecht steht nach 8 141 nur männlichen Grts¬
nachbarn zu. — Im Jahre 1898 lag dem Landtag der Ent¬
wurf einer neuen Gemeindeordnung vor : derselbe gelangte
jedoch nicht zur Annahme.

Fürstentum Schwarzburg -Sondershausen.
Oie Gemeindeordnung vom I. Juni 1912 gilt für 5 tadt -

und Landgemeinden.  Vas Bürgerrecht wird nach 8 25
Kpolant . Vas kommunale Wahlrecht der 5rauen 4
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unter bestimmten Voraussetzungen von den männlichen
Deutschen erworben , die das 25 . Lebensjahr vollendet ha¬
ben und sich im Vollbesitz der bürgerlichen Ehrenrechte be¬
finden . Weiblichen Personen , bei denen diese Voraussetzun¬
gen zutressen , kann das Bürgerrecht auf Antrag vom Ge¬
meinderate verliehen werden . Das Bürgerrecht umfaßt je¬
doch nur für die männlichen Bürger das aktive und passive
Wahlrecht (8837 und 38 ).

Nach den bis zum Jahre l9l2  im Fürstentum geltenden
Gesetzesbestimmungen stand den Frauen das aktive Wahl¬
recht in städtischen und ländlichen Gemeinden zu, ' sie mußten
ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen.

Fürstentum waldeck.

Für 5 tadt - und Landgemeinden  gilt die Gemeinde¬
ordnung vom 16 . August 1855 (neu redig . am 6 . Fe¬
bruar 1888 ). Das Gemeinderecht (Bürgerrecht ), welches in
dem Recht zur Teilnahme an den Wahlen sowie in der
Befähigung , zur Gemeindevertretung gewählt zu werden,
besteht , wird von jedem ,Staatsangehörigen " unter be¬
stimmten Voraussetzungen erworben (88 15 und 16 ). (Ob¬
wohl es keinem Zweifel unterliegen kann , daß Frauen auch
zu den Staatsangehörigen zu rechnen sind , hat sie der Ge¬
setzgeber in den 88 15 und 16 sicher nicht einbegriffen , denn
diese ständen sonst im Widerspruch mit 8 20 , in welchem
es heißt : ,,Auch volljährige , im Gemeindebezirke ihren
Wohnsitz habende Frauenspersonen nehmen unter gleicher
Voraussetzung (d. h . wenn sie an Steuer so viel entrichten
wie einer der drei höchstbesteuerten Gemeindewähler ) teil
an der Wahl ." Die Frauen müssen sich durch einen Bürger
derjenigen Gemeinde vertreten lassen , in der sie wählen
wollen.

Fürstentum Schaumburg -Lippe.

8 13 der Städteordnung  vom 13 . Juli 1906 bestimmt,
daß nur wirtschaftlich selbständige deutsche Mitglieder der
Stadtgemeinde männlichen Geschlechts zum Erwerb des Bür-
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gerrechts berechtigt und verpflichtet sind . Vas Bürgerrecht
besteht (Z 12 ) in der Befugnis zur Teilnahme an den städti¬
schen Wahlen und in der Befähigung , städtische Ämter ehren¬
amtlich zu bekleiden . Bei dem Erwerb des Bürgerrechts
werden Grundeigentum , Einkommen und Steuerzahlungen
der Ehefrau dem Ehemanne angerechnet.

Für die Landgemeinden gilt noch die Landgemeinde¬
ordnung  vom 7. April 1870 . Nach 8 15 gelten als stimm¬
berechtigt unter bestimmten Voraussetzungen „ alle Ge¬
meindemitglieder " , außerdem diejenigen , welche in der
Gemeinde mit Grundstücken angesessen , selbständig und
nicht vorbestraft sind . Vas auf dem Grundbesitz beruhende
Stimmrecht kann in Person oder durch Bevollmächtigte
(8 17) ausgeübt werden . Gutsbesitzer , Stättebesitzer oder
stättebesitzende Witwen können sich außerdem durch ihre
Löhne , wenn dieselben das 25 . Lebensjahr vollendet haben,
vertreten lassen , auch wenn diese nicht selbständig sind (820 ).
Buch in der Amtsversammlung , welche durch die Besitzer
der Rittergüter und durch die Vorsteher der Gemeinden bzw.
deren Stellvertreter gebildet wird , können Frauen durch
Stellvertretung teilnehmen.

Obwohl 8 24 bestimmt , daß der Gemeinderat aus sämt¬
lichen Stimmberechtigten besteht und 8 28 unter denjenigen,
welche Gemeindeverordnete nicht sein können , die Frauen
nicht nennt , hatte der Gesetzgeber zweifellos nicht die Ab¬
sicht, den Frauen das passive Wahlrecht zu geben . Für diese
Auffassung spricht auch der Wortlaut des 8 28 : „ Vater und
Sohn sowie Brüder dürfen nicht zugleich Gemeindeverord¬
nete sein ." hätte der Gesetzgeber auch die Wählbarkeit für
die Frauen im Auge gehabt , so wäre hier auch von Mutter
und Tochter sowie von Schwestern die Rede gewesen.

Freie und Hansestadt Hamburg.

In den Freien Hansestädten fallen Staats - und Stadt¬
verwaltung zusammen . Art . 4 der hamburgischen Verfas¬
sung vom 15 . Oktober 1879 bestimmt , daß Bürger des

4*
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hamburgischen Staates diejenigen Staatsangehörigen smd,

welche den Lid auf die Verfassung geleistet und das dadurch fraue
erworbene Bürgerrecht nicht wieder verloren haben. Zulas

Über Erwerb und Verlust des Bürgerrechts bestimmt das Im
Gesetz betr. die hamburgische Staatsangehörigkeit und das

hamburgische Bürgerrecht vom 2. November l896 . Nach ^ x

Z 2 dieses Gesetzes ist zum Erwerb des Bürgerrechts unter h^ il

gewissen Voraussetzungenjeder volljährige Staatsangehö- ^ cht-
rige berechtigt. Durch Fehlen des Wortes „männliche" vor
Staatsangehörige hat sich in einzelnen Hamburger Frauen¬
kreisen die Ansicht gebildet, daß die Berechtigung zum Lr- ^
werb des Bürgerrechts nicht an das männliche Geschlecht ĵ s 2
gebunden ist. Diese Auffassung lag jedoch nicht in der Ab-
sicht des Gesetzgebers. Bis 1864 sind Frauen allerdings
Bürger gewesen; sie haben aber kein Bürgerrecht im Heu- -

Ligen Sinne befesseiH niemals an politischen Rechten und

Pflichten teilgenommen. Die Verleihung des Bürgerrechts nicht
an die Frauen geschah lediglich, um ihnen den Betrieb eines ,nein
Gewerbes und Erwerb von Grundeigentum zu ermöglichen. ŝ t
Als durch das Bürgerrechtsgesetz vom 7.November 1864 das
Bürgerrecht auf seinen politischen Inhalt beschränkt wurde, Di
wurde zugleich als notwendige Konsequenz ausgesprochen,

daß das Bürgerrecht in Zukunft Frauen nicht mehr ver- (mH
liehen werden sollte. Line Änderung dieses Zustandes ist
durch das obige Gesetz weder beabsichtigt noch geschehen pxg

(nach vr . Albert Wulffs Anmerkungen zu den hamburgi- iggg

schon Gesetzen; s. S. 122. tes g
Für die hamburgischen Landgemeinden gilt die Land ge - roahl

meindeordnung  vom 12. Juni 1871. Nach 8 l2 können hgric
Frauenzimmer, welche in der Gemeinde Grundeigentum be- j

sitzen, auf welchem ein selbständiger landwirtschaftlicher Be- lj«hx,
trieb stattfindet, ein Stimmrecht durch Bevollmächtigte aus-
üben lassen. In

Im April 1917 beschloß der Rat der Stadt Hamburg,
einen Verfassungsausschußeinzusetzen, um die Änderung ghg,
der Verfassung in die Wege zu leiten. Daraufhin reichten
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42 im Stadtbund Hamburger Frauenvereine zusammenge¬
schlossene Frauenvereine und der Bund hamburgischer Haus¬
frauen (zusammen etwa 24 000 Frauen) eine Petition um
Zulassung der Frauen zum Erwerb des Bürgerrechts ein.

Im Mai 1917 fand in Hamburg ein Hanseatentag der
Fortschrittlichen Volkspartei zu gemeinsamer Beratung über
die Wahlrechtsreform in den Hansestädten statt. Die be-
beteiligten Organisationen verpflichteten sich, bei der Wahl¬
rechtsreform für das Frauenwahlrecht einzutreten.

Freie und Hansestadt Bremen.
Laut Z 2 der Verfassung vom l . Januar 1894 ist Bürger

des Staates jeder Angehörige desselben, welcher denStaats-
bürgereid geleistet hat,- laut 8 69 sind nur die Bürger Wäh¬
ler und wählbar . Da in den Vorschriften betr. die Ableistung
des Staatsbürgereides von allen Personen die Einsendung
ihrer Militärpapiere gefordert wird, lag es offensichtlich
nicht in der Absicht des Gesetzgebers, den Frauen das Ge¬
meindewahlrecht zu geben, auch wenn sie nach dem Wort¬
laut des 8 2 nicht ausdrücklich von der Zulassung zur Ab¬
leistung des Bürgereides ausgeschlossen sind.

Die Verfassung der Stadtgemeinden von Vegesack und
Bremerhaven vom 18. September 1879 bestimmt in §9,
daß nur männlichen Gemeindeamgehorigen das Gemeinde¬
bürgerrecht zusteht.

Bach8 41 der Landgemeindeordnung  vom 28. Juli
1888, welche für das gesamte Landgebiet des Bremer Staa¬
tes gilt, sind auch diejenigen weiblichen Aeichsangehörigen
wahlberechtigt, die seit mindestens einem Jahre die Zuge¬
hörigkeit zur ersten Wahlklasse besitzen. Diese können (89
der Wahlordnung) ihr Wahlrecht durch einen mit schrift¬
licher Vollmacht versehenen Vertreter ausüben. Sie sind
also nicht gezwungen, sich eines Vertreters zu bedienen.

In den Jahren 1911 und 1914 ist der Bremer Verein für
Frauenstimmrecht bei den gesetzgebenden Körperschaften um
Abänderung der Vorschriften betr. die Ableistung des
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Staatsbürgereides und um Zuerkennung des Staatsbürger - gen
rechts an die Frauen vorstellig geworden. tup

Im Mai 1917 hat der Senat mit Zustimmung der Bür- 11.
gerschaft eine versassungsdeputation eingesetzt, welche sich mei
mit der Reformierung der Verfassung, insbesondere des Ger
Wahlrechts zur Bürgerschaft, beschäftigen sollte. Die Orts - faß
gruppe des Deutschen Stimmrechtsbundeshat daraufhin die sink
Bürgerschaft ersucht, in ihre Beratungen die Ausdehnung Die
des Wahlrechts auf beide Geschlechter einzubeziehen und ihn
in der neuen Vorlage ein allgemeines, gleiches, geheimes Ger
und direktes Wahlrecht unter Anwendung des proportio- des
nalen Wahlsystems auch für die Frauen vorzusehen. Auch lass
der Frauenstadtbund, eine Vereinigung von 18 Frauen - per
organifationen, richtete in Gemeinschaft mit dem Haus-
srauenverein im Juni 1917 das Gesuch um Übertragung des
vollen Bürgerrechts auf die Frauen an die verfassungs- I
deputation, nachdem er vorher schon im gleichen Sinne un
bei Senat und Bürgerschaft vorstellig geworden war. bar

sie
Freie und Hansestadt Lübeck.

Nach Art.3 der Verfassung vom 2. Oktober 1907 mit den
Nachträgen von 1909, 1911 und 1913 sind Bürger des Lü-
beckischen Freistaates diejenigen, welche den Staatsbürger¬
eid geleistet und das erworbene Bürgerrecht nicht wieder
verloren haben. Da laut Art. 1 des Gesetzes betr. das lü-
beckische Staatsbürgerrecht vom 26. Oktober 1907 nur
männliche Angehörige des Lübeckischen Freistaates das
Staatsbürgerrecht erwerben können und Art.6 und 20 der
Verfassung bestimmen, daß nur Bürger wählbar und wahl¬
berechtigt sind, besitzen die Frauen weder das aktive noch
das passive Wahlrecht. Durch die im Jahre 1913 erfolgte
Eingemeindung der Stadt Travemünde haben auch die dor¬
tigen Grundbesitzerinnenihr Gemeindewahlrechtverloren.
Sie waren die einzigen deutschen Städterinnen, die ein per¬
sönlich ausübbares Gemeindewahlrecht besaßen.

Für die lübeckischen Landgemeinden  und seit der Tin-
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gemeindung von Niendorf, Moorgarten, Necke und Schlu-
tup euch für diese gilt die Landgemeindeordnung vom
11. Februar 1878. Nach Art 10 steht jedem in dem Ge¬
meindebezirk mit Grundbesitz Angesessenen, welcher zu den
Gemeindelasten beittägt , das Gemeinderecht zu. Dieses um¬
faßt das aktive und passive Wahlrecht (Art. 9). Wählbar
sind laut Art. 16 jedoch nur männliche Stimmberechtigte.
Diejenigen, welchen das Gemeinderecht mit Rücksicht aus
ihren Grundbesitz zusteht, können sich nach Nrt. 12 in der
Gemeindeversammlung durch ein zur persönlichen Ausübung
des Gemeinderechts befugtes Gemeindemitglied vertreten
lassen. Die Frauen haben also das Recht, ihr Stimmrecht
persönlich auszuüben.

Keichsland Elsaß-Lothringen.
Die Gemeindeordnung vom 6. Juni 1895 ist für Stadt-

und Landgemeinden  gültig . Wahlberechtigt und wähl¬
bar sind nur die männlichen Einwohner der Gemeinde, wenn
sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen (HZ 30 und 31).



Anhang.

I. Die derzeitigen Gesetzesbestimmungen
(nach dem chuellenmaterial).

rtönigreich Preußen . )

Städteordnung für die sieben östlichen Provinzen - er preußischen
Monarchie vom SO. Mai 1833. spreuß . Ges.-S. S. 261.)

Z 5. Das Bürgerrecht besteht in dem Rechte zur Teilnahme an
den Wahlen sowie in der Befähigung zur Übernahme unbesoldeter
Ämter in der Gemeindeverwaltung und zur Gemeindevertretung
Jeder selbständige Preuße erwirbt dasselbe, wenn er seit einem
Jahre 1. Einwohner des Stadtbezirks ist und zur Stadtgemeinde ge¬
hört , 2. keine Krmenunterstützung aus öffentlichen Mittel » emp¬
fangen, 3. die ihn betreffenden Gemeindeabgaben gezahlt hat und
außerdem 4. entweder : a) ein Wohnhaus im Stadtbezirk besitzt,
oder d) ein stehendes Gewerbe selbständig als Haupterwerbsquelle,
und in Städten von mehr als lÜOOO Einwohnern mit wenigstens
zwei Gehilfen selbständig betreibt , oder o) zur klassifizierten Einkom¬
mensteuer veranlagt ist, oder <I) an Ulassensteuern einen Jahres-
betrag von mindestens 4 Talern entrichtet . In den mahl- und
schlachtsteuerpflichtigenStädten sind statt dessen die Einwohner von
dem Magistrat nach den Grundsätzen der Ulassenjteuerveranlagung
einzuschätzen; es können jedoch auch die Ltadtbehörden beschließen,
a» die Stelle des Blassensteuersatzes von mindestens 4 Talern ein
jährliches Einkommen treten zu lassen, welches beträgt : in Städten
von weniger als IOOOO Einwohnern 200 Rtlr ., in Städten von
10 000 bis 50 000 Einwohnern 250 Utlr ., in Städten von mehr
als 50000 Einwohnern ZOO Utlr.

Steuerzahlungen , Einkommen, Haus- und Grundbesitz der Ehe¬
frau werden dem Ehemann, Steuerzahlungen , Einkommen, Haus¬
und Grundbesitz der Minderjährigen bzw. der in väterlicher Ge¬
walt befindlichen Binder dem Vater angerechnet.

In den Fällen , wo ein Haus durch Vererbung auf einen anderen
übergeht, kommt dem Erben bei Berechnung der Dauer des einjähri¬
gen Wohnsitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute.

Kls selbständig wird nach vollendetem 24. Jahre ein jeder be¬
trachtet, der einen eigenen Hausstand hat, sofern ihm nicht das Ver¬
fügungsrecht über sein vermögen oder dessen Verwaltung durch
richterliches Erkenntnis entzogen ist.

Inwiefern über die Erlangung des Bürgerrechts von dem Ma¬
gistrat eine Urkunde (Bürgerbrief ) zu erteilen ist, bleibt den statuta,
rischen Unordnungen Vorbehalten.

l ) Das Material ist zum größten Teil dem Urchiv der Zen¬
tralstelle für Gemeindeämter der Frau entnommen.
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tz l ? enthält eine Reihe negativer Erfordernisse des passiven
Wahlrechts, positive Erfordernisse desselben sind nirgends an¬
gegeben. Allgemeine Voraussetzung der Wählbarkeit ist das Vor¬
handensein des Bürgerrechts.  jLedermann -Brühl , Die Städte¬
ordnung für die sechs östlichen Provinzen der preußische» Monarchie.
Berlin 1913, Duttentag .)
Büg en und Vorpommern .

In den Städten von Rügen und Vorpommern gilt das Gesetz vom
3, . Mai , 853. (Ges.°s . 1883 s . 291.)

8 3. Zür jede Stadt ist ein besonderer Stadtrezeß festzujtellcn.
Nach Z 2 treten in den Städten Wolgast und Grimmen diejenigen

Verfassungen wieder in Kraft , welche dort bis zur Einführung der
Gemeindeordnung vom I I. März 1880 geltendes Recht gewesen sind,
also die Revidierte Städteordnung vom 17. März 1831.
Neoidierte Städteordnnng für die Preußische Monarchie. (Ges.-S. für

die Kgl. Preuß . Staaten 1831.)
Titel III:  von den Bürgern und dem Bürgerrechte.

8 Bürger ist derjenige, welcher das Recht gewonnen hat, an
den öffentlichen Geschäften der Stadtgemeindc durch Abstimmung
bei den Wahlen teilzunehmcn.

8 , 2. Das Bürgerrecht erteilt nach vorgängigem Gutachten der
Stadtverordneten der Magistrat , von welchem stets ein vollstän¬
diges Verzeichnis aller vorhandenen Bürger (Bürgerrolle ) geführt
werden soll. Oer neu aufgenommene Bürger muß den in der Bei-

H läge vorgeschriebenenBürgercid leisten.
P 8 , 3. wo für Erteilung des Bürgerrechts Gebühren (Bürgerrechts.
Dc gelder) üblich waren , könne» solche nach der seitherigen Observanz
'K forterhobcn oder auch unter Genehmigung des Ministeriums des

Innern neu bestimmt werden.
8 lt - Nur solche Personen männlichen Geschlechts, welche weder

unter väterlicher Gewalt noch unter Vormundschaft oder Kuratel
stehen, im Stadtbezirk ihren Wohnsitz nehmen und unbescholten
sind, können das Bürgerrecht erwerben. Diejenigen, bei welchen sich

!diese Voraussetzungen finden, sind zur Erwerbung des Bürgerrechts
lteils berechtigt und zugleich verpflichtet, teils zwar berechtigt aber
nicht verpflichtet, teils nicht berechtigt, so daß sic dasselbe nur durch
freiwillige Verleihung erwerben können.

8 >5. Berechtigt und zugleich verpflichtet zur Erwerbung des
Bürgerrechts sind : u) diejenigen, welche in dem Stadtbezirke ein
Grundeigentum haben, dessen geringster Wert in kleinen Städten
nicht unter 300 Rtlr ., in größeren nicht über 2000 Rtlr . bestimmt
werden soll,- b) diejenigen, welche im Stadtbezirke ein stehendes
Gewerbe betreiben und aus demselben eine reine Einnahme be¬
ziehen, deren geringster Betrag auf 200 bis 600 Rtlr . zu bestimmen
ist. Die genaue Bestimmung der Sätze unter u und b soll da; Sta¬
tut enthalten.

8 , 6. Berechtigt, aber nicht verpflichtet zur Erwerbung der Bür¬
gerrechts sind diejenigen, welche au; anderen Duellen ein reines Ein-
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kommen von wenigstens 400 Rtlr . bis 1200 Rtlr . Nachweisen und
wenigstens zwei Jahre lang in der Stadt gewohnt haben. Die
genaue Bestimmung des Einkommens soll das Statut enthalten.
Stadt Wolgast.

Gemeindeverfassung der Stadt Wolgast.
Infolge der nach Vorschrift des Gesetzes vom 31. März 1853 über

die Verfassung der Städte in Neuvorpommern und Rügen statt¬
gehabten Revision der Verfassung der Stadt Wolgast und auf Grund
der gepflogenen Revisionsvcrhandlungen ist festgesetzt worden, was
folgt:

tz 3. Bürger kann nur werden, wer : 1. nach den bestehenden ge¬
setzlichen Vorschriften als preußischer Untertan anzusehen und 2. selb¬
ständig ist; insbesondere sind Minderjährige , wenn sie nicht vor¬
schriftsmäßig für volljährig erklärt worden sind, vom Bürgerrecht
ausgeschlossen. Der Rufzunehmende muß ferner 3. im Besitze der
bürgerlichen Ehre sein.

Wem die Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf eine be¬
stimmte Zeit untersagt worden ist oder wer sich wegen eines Ver¬
brechens oder Vergehens, welches den Verlust der bürgerlichen Ehre
oder eine Untersagung der Rusübung der bürgerlichen Ehrenrechte
zur Folge haben kann, in Untersuchung befindet, oder wer in Kon¬
kurs befangen ist, kann während der Zeit der Untersagung bzw. der
Untersuchung und vor dem Abschluß des Konkurses als Bürger nicht
ausgenommen werden.

Unter jenen Voraussetzungen ist jeder das Bürgerrecht zu erwerbe»
verpflichtet, welcher: 1. im Stadtbezirke seinen Wohnsitz nimmt
und eine eigene kjauswirtsckait hält oder 2. daselbst ein Gewerbe
oder Ackerbau selbständig betreibt , oder 3. im Stadtbezirke Grund¬
stücke eigentümlich besitzt. Dem Magistrat steht es jedoch frei , Per¬
sonen, welche hiernach verpflichtet würden , Bürger zu werden, wenn
sie ein Gewerbe oder den Ackerbau nicht betreiben , von dieser Ver¬
pflichtung zu dispensieren.

Königliche Beamte, Militärpersonen , Geistliche und öffentliche Leh¬
rer sind, wenn sie weder ein Gewerbe noch Ackerbau betreiben , nicht
verpflichtet, Bürger zu werden, und haben bei der ihnen gesetzlich
zustehenden Exemtion von bürgerlichen Steuern und sonstigen persön¬
lichen Leistungen nur , wenn sie Grundstücke im Stadtbezirke be¬
sitzen, die darauf haftenden städtischen Steuern und sonstigen Lasten
zu tragen . Ruch städtische Unterbeamte sind, wenn sie weder ein
Gewerbe oder Ackerbau betreiben noch Grundstücke besitzen, nicht
verpflichtet, Bürger zu werden.

Vas Bürgergeld ist durch ein zwischen dem Magistrate und dem
Bürgerschaftlichen Kollegium zu vereinbarendes Statut , zu welchem
die Genehmigung und Bestätigung der Kgl. Regierung zu Stralsund
nachzusuchen ist, festzustellen. Personen weiblichen Geschlechts können
zwar das Bürgerrecht nicht gewinnen, sind aber, wenn sie Grund¬
stücke erwerben oder einen Gewerbebetrieb anfangen , zur Zahlung
einer dem Bürgergelde entsprechenden Summe nach näherer Fest¬
setzung des Statuts verpflichtet.
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Rheinprovinz.
Städteordnung für die Sheinprovinz von» 1». Mai I8S6.

8 S. Das Bürgerrecht besteht in dem Rechte zur Teilnahme an
den Wahlen sowie in der Befähigung zur Übernahme unbesoldeter
Ämter in der Gemeindeverwaltung und zur Gemeindevertretung.
Jeder selbständige Preuße erwirbt dasselbe, wenn er seit einem
Jahre l . Einwohner des Stadtbezirks ist und zur Stadtgemeinde
gehört, 2. keine Urmenunterstützung aus öffentlichen Mitteln emp¬
fangen, 3. die ihn betreffenden Gemeindeabgaben bezahlt hat und
außerdem 4. ein Wohnhaus im Stadtbezirke besitzt oder I. in den
mahl- und schlachtsteuerpflichtigen Städten und in den mit den¬
selben im Gemeindeverbande stehenden klassensteuerpflichtigenBe¬
zirken aus seinem Gewerbe, vermögen oder aus anderen Auellen
ein reines Einkommen bezieht, dessen geringster Satz nicht unter
200 Taler und nicht über 600 Taler festzusetzcn ist, oder II . in den
klassensteuerpflichtigcn Städten a) von seinen im Gemcindebezirke
gelegenen Grundbesitzungen einen hauptgrundsteuerbcitrag entrich¬
tet , dessen geringster Satz nicht unter 2 und nicht über 10 Taler fest¬
zusetzen ist, b) einkommensteuerpflichtig ist, oder o) einen Rlassen-
steuerbetrag zahlt , dessen geringster Jahressatz nicht unter 4 und
nicht über 12 Taler zu bestimmen ist.

Die Festsetzung des zur Erlangung des Bürgerrechts erforderlichen
Einkommens bzw. Betrags der Grund- oder Rlassensteuer erfolgt
mittels statutarischer Unordnung. Vas Einkommen wird vom Bür¬
germeister nach pflichtmäßigem Ermessen abgeschätzt. Steuerzahlun¬
gen und Einkommen der Ehefrau werden dem Lhemanne, Steuer¬
zahlungen und Einkommen der minderjährigen bzw. der in väter¬
licher Gewalt befindlichen Rinder dem Vater an.gerechnet.

Üls selbständig wird nach dem vollendeten 24. Lebensjahr ein
jeder betrachtet , der einen eigenen Hausstand hat, sofern ihm nicht
das verfügungsrecht über sein vermögen oder dessen Verwaltung
durch richterliches Erkenntnis entzogen ist. Inwiefern über die Er¬
langung des Bürgerrechts von dem Bürgermeister eine Urkunde
sBürgerbrief) zu erteilen ist, bleibt den statutarischen Unordnungen
Vorbehalten.

Die ZZ 16 und 29 enthalten eine Reihe negativer Erfordernisse
des passiven Wahlrechts.
Provinz  Westfalen.

Städteordnung für die Provinz Westfalen vom 14. März i8Sb.
8 S. Das Bürgerrecht besteht in dem Rechte zur Teilnahme an

den Wahlen sowie in der Befähigung zur Übernahme unbesoldeter
Ämter in der Gemeindeverwaltung und zur Gemeindevertretung.
Jeder selbständige Preuße erwirbt dasselbe, wenn er seit einem
Jahre l . Einwohner des Stadtbezirks ist und zur Stadtgemcinde
gehört, 2. keine klrmenunterstützung aus öffentlichen Mitteln emp¬
fangen, 3. die ihn betreffenden Gemeindeabgaben gezahlt hat und
außerdem 4. entweder a) ein Wohnhaus im Stadtbezirke besitzt,
oder b) ein stehendes Gewerbe selbständig als Haupterwerbsquelle
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und in Städten von mehr als lOOOO Einwohnern mit wenigstens
zwei Gehilfen selbständig betreibt , oder o) zur klassifizierten Ein¬
kommensteuer veranlagt ist, oder ä) an Klafsenstcuer einen Jahres-
betrag von mindestens 4 Talern entrichtet. Steuerzahlungen und
Hausbesitz der Ehefrau werden dem Ehemanne, Steuerzahlungen
und Hausbesitz der minderjährigen bzw. der in väterlicher Gewalt
befindlichen Kinder dem Vater angerechnet. '

2ln den Fällen , wo ein Haus durch Vererbung auf einen anderen
übergeht , kommt dem Erben bei Berechnung der Dauer des ein¬
jährigen Wohnsitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute.

Rls selbständig wird nach vollendetem 24. Lebensjahre ein jeder
betrachtet, der einen eigenen Hausstand hat, sofern ihm nicht das
verfügungsrecht über sein vermögen oder dessen Verwaltung durch
richterliches Erkenntnis entzogen ist.

Inwiefern über die Erlangung des Bürgerrechts von dem Ma¬
gistrat eine Urkunde (Bürgerbrief ) zu erteilen ist, bleibt den statu¬
tarischen Unordnungen Vorbehalten.

Die ZZ l7 und 30 enthalten eine Reihe negativer Erfordernisse
des passiven Wahlrechts.
Frankfurt  a . M.

Eeuieindeverfasfungsgesetzfür die Stadt Frankfurt a. M. >̂
vom rs . März 1867.

8 IS. Vas Bürgerrecht besteht in dem Rechte zur Teilnahme
an den Gemeindcwahlen sowie in der Befähigung zur Übernahme
unbesoldeter Ämter und Stellen in der Gemeindeverwaltung und
in der Gemeindevertretung . Jeder selbständige Preuße erwirbt das¬
selbe, wenn er seit einem Jahre l . Einwohner des Stadtbezirks ist
und zur Stadtgemcinde gehört, 2. keine Rrmenuirterstützung aus
öffentlichen Mitteln empfangen, 3. die ihn betreffenden Gemeinde¬
abgaben bezahlt hat und außerdem 4. entweder a) ein Wohnhaus im
Stadtbezirke besitzt oder b) ein stehendes Gewerbe selbständig als
Haupterwerbsquelle mit wenigstens zwei Gehilfen betreibt oder
o) ein Jahreseinkommen von 700 kl. (1200 Mark ) bezieht.

Einkommen und Hausbesitz der Ehefrau werden dem Ehemanne,
Einkommen und Hausbesitz der minderjährigen bzw. der in väter¬
licher Gewalt befindlichen Kinder dem Vater angerechnet.

8 14. Uls selbständig wird derjenige angesehen, der das 24. Lebens¬
jahr vollendet und einen eigenen Hausstand hat , sofern ihm das
Recht, über sein vermögen zu verfügen und dasselbe zu verwalten,
nicht durch richterliches Erkenntnis entzogen ist.

Provinz Schleswig - Holstein.
Städte- und Fleckens-Grdnung für Schleswig-Holstein

vom 14- April 1864.
8 6. Das Bürgerrecht besteht in dem Rechte zur Teilnahme an den

Gemeindewahlen sowie in der Befähigung zur Übernahme unbesol-
deter Ämter und Funktionen in der Gemeindeverwaltung und Ge¬
meindevertretung.
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8 7. Jeder im Vollbesitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindliche
männliche Angehörige des Norddeutschen Bundes erwirbt das Bür¬
gerrecht, wenn er seit einem Jahre I. zur Stadtgemeindc gehört,
2. selbständig ist! als selbständig im Sinne dieses Gesetzes werden
Personen, welche minderjährig sind oder unter einer die Disposi-
tionsbefugnis beschränkenden Kuratel oder im Hause und Brote
anderer stehen oder eine nach ihrem 18. Lebensjahr empfangene
öffentliche Armenunterstützung nicht zurückerstattet haben, nicht an¬
gesehen! 3. die ihm obliegenden Gemeindeabgaben bezahlt hat und
außerdem 4. entweder a) im Gemeindebezirk ein Wohnhaus von
einem im Drtsstatute näher zu bestimmendenMinimalsteuerwert be¬
sitzt oder b) ein stehendes Gewerbe — über dessen Art und Umfang
das Grtsstatut Näheres bestimmen kann — selbständig betreibt oder
o) ein Einkommen bezieht, welches, nach den Grundsätzender Klassen-
steuerveranlagung geschätzt, einen bestimmten im Lokalstatut näher
festzusetzenden Betrag erreicht, dessen Minimalsatz nicht unter 200
Taler und nicht über 500 Taler jährlich normiert werden darf.

Vas Grtsstatut kann anstatt eines solchen Nlinimaleinkommens
auch die Entrichtung eines entsprechenden Klassensteuersatzcs für
genügend erklären.

Z 8. Sn bezug auf den Erwerb und die Ausübung des Bürger¬
rechts werden Grundeigentum, Einkommen und Steuerzahlungen der
Ehefrau und der in väterlicher Gewalt befindlichen Kinder dem
Ehemann beziehentlich dem Vater angerechnet.

von dem Vorhandensein einer einjährigen Dauer der im Z 7
Nr. 1—4 aufgeführten Erfordernisse kann durch Beschluß der städti¬
schen Kollegien in einzelnen Fällen dispensiert werden.

Geht ein Haus durch Vererbung auf «inen anderen über, so kommt
dem Erben bei Berechnung der Dauer des einjährigen Wohnsitzes
die Besitzzeit des Erblassers zugute.

8 St Abs. i . Säintliche Mitglieder des Magistrats werden von der
wahlberechtigten Bürgerschaft in gleichem Verfahren , wie solches
für die Wahl der Stadtverordneten vorgeschrieben ist (Z8 42—45),
gewählt . Die Wahl erfolgt für jede einzelne Stelle aus je drei
Kandidaten, welche zu diesem Lehufe von einer gemeinschaftlichen
Kommission der beiden städtischen Kollegien präsentiert werden.
Diese Kommission wird aus sämtlichen vorhandenen Mitgliedern
des Magistrats und aus einer gleichen Zahl durch die Stadtverord¬
netenversammlung zu bestimmender Mitglieder der letzteren ge¬
bildet usw.

8 S7. wahlberechtigt zur Wahl der Stadtverordneten ist jeder
Bürger , welcher nicht nach Maßgabe dieses Gesetzes von der Aus¬
übung des Bürgerrechts ausgeschlossen ist.

Provinz Hessen - Nassau.
StSdteordnung für die Provinz Hessen-Nassau vom 4- August 1847.

8 5. Das Bürgerrecht besteht in dem Nechte zur Teilnahme an
den Wahlen sowie in der Befähigung zur Übernahme unbesoldeter
ümter in der Verwaltung und Vertretung der Stadtgemeinde. Das
Bürgerrecht wird von jedem selbständigen männlichen Gemeinde-
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angehörigen erworben, welcher l . Angehöriger des Deutschen Reiches
ist, 2. die bürgerlichen Ehrenrechte besitzt, Z. seit zwei Jahren in
dem Stadtbezirke einen Wohnsitz hat , 4. keine Armenunterstützung
aus öffentlichen Mitteln empfängt, 5. die schuldigen Gemeind̂ -
abgaben gezahlt hat und außerdem 6. entweder a) ein Wohnhaus
im Stadtbezirke besitzt oder b) von seinem innerhalb des Stadt¬
bezirks belegenen Grundbesitze zu einem Jahresbeitrags von min¬
destens 6 Mark an Grund- und Gebäudesteuer vom Staate veran¬
lagt ist oder o) zur Staatseinkommensteuer oder zu einem fingierten
Normalsteuersatze von mindestens 4 Mark veranlagt ist oder ein
Einkommen von mehr als 66ll Mark hat.

Steht ein Wohnhaus im (geteilten oder ungeteilten ) Miteigen¬
tums mehrerer , so kann das Bürgerrecht auf Grund dieses Besitzes
nur von einem unter ihnen ausgeübt werden. Falls die Miteigen¬
tümer sich über die Person des Berechtigten nicht einigen, ist der¬
jenige, welcher den größten Anteil besitzt, befugt , das Bürgerrecht
auszuüben, ' bei gleichen Anteilen bestimmt sich in diesem Falle die
Person des Berechtigten durch das Los, welches durch die Hand
des Bürgermeisters oder seines Stellvertreters gezogen wird.

Sn den Fällen , wo ein Wohnhaus durch Vererbung auf einen
anderen übergeht , kommt dem Erben bei Berechnung der Dauer
des zweijährigen Wohnsitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute.
Die Übertragung unter Lebenden an verwandte in absteigender
Linie steht der Vererbung gleich.

Steuerzahlungen , Einkommen, Haus- und Grundbesitz der Ehefrau
werden dem Ehemanne, Steuerzahlungen , Haus- und Grundbesitz
der minderjährigen sowie der in väterlicher Gewalt befindlichen
Rinder dem Vater angerechnet.

Als selbständig wird betrachtet, wer das 24. Lebensjahr voll¬
endet hat und einen eigenen Hausstand besitzt, sofern ihm nicht das
verfügungsrecht über sein vermögen oder dessen Verwaltung durch
richterlichen Beschluß entzogen ist.

Inwiefern über den Erwerb des Bürgerrechts von dem Magistrate
eine Urkunde (Bürgerbrief ) zu erteilen ist, bleibt den statutari¬
schen Anordnungen Vorbehalten.
Provinz Hannover.

hannoversch« Stäüteorünung vom 24. Juni 1858.
8 22. verbunden zum Erwerbe des Bürgerrechts sind: l . für

ihre Person, sofern sie im Stadtgebiete wohnen, die Mitglieder des
Magistrats sowie die im Dienst der Stadt dauernd und ohne Vor¬
behalt der Ründigung Angestellten; 2. diejenigen, welche innerhalb
des Stadtbezirks ein Wohnhaus eigentümlich erworben, vorbehalt¬
lich näherer Bestimmungen des Drtsstatuts über eine Beschränkung
auf den Erwerb von Wohnhäusern zu einem bestimmten Werte sowie
über eine Ausdehnung auf den Erwerb von sonstigen bürgerlichen
Grundstücken, oder behufs der selbständigen Ausübung einer Runst,
einer Wissenschaft oder eines bürgerlichen Gewerbes sich dauernd
niederlassen oder ein stehendes bürgerliches Gewerbe dort betreiben
wollen.
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In den Vrtsstatutcn sind die Gewerbe zu bestimmen, welche zu
den bürgerlichen nicht zu zählen sind.

Die Verpflichtung zum Lrwerbe des Bürgerrechts tritt unter den
vorstehenden gesetzlichenVoraussetzungen auch für Frauenzim¬
mer  ein . Diese sind jedoch nur zu denjenigen den Bürgern obliegen¬
den persönlichen Leistungen verpflichtet (8 15), welche durch Stell¬
vertreter verrichtet werden können.

8 26. Berechtigt zum Lrwerbe des Bürgerrechts sind alle in der
Stadt wohnberechtigten Einwohner, insofern sie von unbescholtenem
Wandel sind. Personen, denen das Wohnrecht in der Stadt nicht
zusteht, haben außerdem nachzuweisen, daß sie nach aller Wahr¬
scheinlichkeit ihren Unterhalt in der Stadt nachhaltig finden können.

8 27. Aus der Verpflichtung zum Lrwerbe des Bürgerrechts allein
kann ein Recht auf dessen Lrtei .ung nicht abgeleitet werden.

8 SO. Rlle Bürger ohne Rusnahme haben vor dem Magistrate
persönlich oder im Falle der Abwesenheit durch einen öffentlich be¬
glaubigten schriftlichen Revers den Bürgereid dahin zu leisten, daß
sic die ihnen nach den Gesetzen und der Ltadtverfassung obliegenden
Pflichten als Bürger gewissenhaft erfüllen und den Vorgesetzten Be¬
hörden, namentlich dem Magistrate , Gehorsam leisten wollen, (vor
dem Bürgereid ist der Huldigungseid zu leisten.)

Für die Angestellten im Dienste der Stadt ist der Bürgercid im
Diensteide enthalten.

Frauenzimmer,  welche das Bürgerrecht erwerben, sind zur
Ableistung dieser Lide nicht verbunden, haben jedoch die treue Er¬
füllung der ihnen obliegenden Bürgerpflichten anzugeloben.

8 5l . Jeder Bürger ist verbunden, städtische Ehrenämter , wozu
er durch Wahl berufen wirch zu übernehmen. Ausgenommen sind:
I. Königliche Zivil - und Hofdiener, 2. Militärpersonen im Dienste,
3. Geistliche und Schullehrer, 4. Arzte, Wundärzte und Apotheker,
5. Bürger über 60 Jahre alt und 6. Personen, welche durch Gebrech;
lichkeit oder anhaltende Krankheit verhindert sind.

Bürger , welche nach Annahme der Wahl in eines der unter l—3
erwähnten Dienstverhältnisse treten , sind zur Niederlegung des Amts
verpflichtet, jedoch wieder wählbar . Die unter 4—6 benannten
Personen sind, wenn die zur Ablehnung der Wahl berechtigenden
Gründe nach deren Annahme eintreten , zur Niederlegung des Amts
berechtigt.

8 44. Ausgeschlossen von der Wahl zum Magistratsmitgliede sind
diejenigen, welche noch nicht 25 Jahre alt sind, in väterlicher Ge¬
walt , unter Kuratel oder in Kost und Lohn eines anderen stehen, in
Konkurs befangen sind, öffentliche Armenunterstützung erhalten oder
im letzten Jahre erhalten haben, bis diese erstattet ist, zu einer
schweren Strafe (Artikel 8 des Kriminalgesetzbuches) verurteilt oder
nach sonstigen gesetzlichen Bestimmungen zu öffentlichen Ämtern un¬
fähig sind oder endlich wegen eines nach der öffentlichen Meinung
entehrenden Verbrechens oder Vergehens bestraft worden oder in
Untersuchung gewesen sind, ohne außer Verfolgung gesetzt oder
völlig freigesprochen zu sein.

8 8S (Wahl der Bürgeroorsteher). Jeder stimmfähige Bürger ist
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zur Teilnahme an den Wahlen verpflichtet. Stimmfähig ist jeder
Bürger , welcher in der Stadt oder deren Gebiete seinen Wohn¬
sitz hat und daselbst entweder als Hauseigentümer Häusersteuer oder
nach Maßgabe der jetzt bestehenden Gesetzgebungan sonstigen direk¬
ten Landessteuern mindestens 2 Thlr . 16 Ggr. jährlich zahlt . Es
ist jedoch zulässig, abweichende Bestimmungen hinsichtlich der Rege¬
lung des Stimmrechts durch das Vrtsstatut zu treffen.

Ausgeschlossen sind Frauenzimmer  und diejenigen, welche noch
nicht 26 Jahre alt sind, in väterlicher Gewalt , unter Ruratel oder
in Rost und Lohn eines anderen stehen, in Ronkurs befangen sind,
öffentliche Armenunterstützung erhalten oder im letzten Jahre er¬
halten haben, bis diese erstattet ist, zu einer schwere» Strafe (Ar¬
tikel 8 des Rriminalgesetzbuches) verurteilt oder endlich wegen eine;
nach der öffentlichen Meinung entehrenden Verbrechens oder Ver¬
gehens bestraft worden oder in Untersuchung gewesen sind, ohne
außer Verfolgung gesetzt oder völlig freigesprochen zu sein. Zwei¬
fel über die entehrende Beschaffenheit eines Vergehens oder Ver¬
brechens haben Magistrat und Bürgervorsteher zu entscheiden.
Hohcnzollern.

hohenzollernsche Semelnüeordnung vom 2. Zuli 14V0.
Z I I. Das Gemeinderecht wird von jedem männlichen selbständigen

Gemeindeangehörigen erworben, welcher 1. Angehöriger des Deut¬
schen Reiches ist, 2. die bürgerlichen Ehrenrechte besitzt, 3. seit zwei
Jahren in dem Gemeindebezirkseinen Wohnsitz hat , 4. keine Armen¬
unterstützung aus öffentlichen Mitteln empfängt , 5. die schuldigen
Gemeindeabgaben gezahlt hat und außerdem 6. entweder g) ein
Wohnhaus in dem Gemeindebezirkc besitzt oder b) von seinem
innerhalb des Gemeindebezirks belegenen Grundbesitze zu einem
Jahresbeiträge von mindestens 2 Mark an Grund-, Gefall- und Ge-
häudestcuer vom Staate veranlagt ist oder o) zur Staatseinkommen¬
steuer oder zu einem fingierten Normalsteuersatze von mindestens
4 Mark veranlagt ist oder, falls eine Veranlagung zu einem fingier¬
ten Steuersätze nicht erfolgt ist, ein Einkommen von mehr als
600 Mark hat

Steht ein Wohnhaus (im geteilten oder ungeteilten ) Miteigentums
mehrerer, so kann das Demeinderecht auf Grund dieses Besitzes nur
von einem unter ihnen ausgeübt werden. Falls die Miteigentümer
sich über die Person des Berechtigten nicht einigen können, ist der¬
jenige, welcher den größten Anteil besitzt, befugt, das Gemeinde-
recht auszuüben , bei gleichen Anteilen bestimmt sich in diesem Falle
die Person des Berechtigten durch das Los, welches durch die Hand
des Bürgermeisters gezogen wird.

In den Fällen , wo ein Wohnhaus durch Vererbung auf einen ande¬
ren übergeht , kommt dem Erben bei Berechnung der Dauer de;
zweijährigen Wohnsitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute. Die
Übertragung unter Lebenden an verwandte in absteigender Linie
steht der Vererbung gleich.

Steuerzahlungen , Einkommen und Grundbesitz der Ehefrau wer¬
den dem Ehemann, Steuerzahlungen , Einkommen und Grundbesitz
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der unter elterlicher Gewalt des Vaters befindlichen Kinder werden
dem Vater angerechnet.

Nls selbständig wird betrachtet, wer das 24. Lebensjahr voll¬
endet hat und einen eigenen Hausstand besitzt, sofern ihm nicht das
verfügungsrecht über sein vermögen oder dessen Verwaltung durch
richterlichen Beschluß entzogen ist.

Inwiefern über die Erlangung des Gcmeinderechts von dem Ge¬
meindevorstand eine Urkunde zu erteilen ist, bleibt den statuta¬
rische» Verordnungen Vorbehalten.'

8 zü. lvcr in einem Gemeindcbezirk, ohne dort einen Wohnsitz zu
haben, seit zwei Jahren ein Grundstück besitzt, welches wenigstens
den Umfang einer die Haltung von Zugvieh zur Bewirtschaftung er-
fordernden Uckernahrung hat , oder auf welchem sich ein Wohnhaus,
eine Fabrik oder eine andere gewerbliche Unlage befindet, die dem
Werte einer solchen Uckernahrung mindestens gleichkommt, ist eben¬
falls stimmberechtigt, wenn bei ihm die im 8 l Kbs. l unter Nr. 1,
2, 4 und 5 bezeichneten Voraussetzungen vorhanden sind.

Ingleichen steht das Stimmrecht juristischen Personen, Uktiengesell-
schäften, Uommanditgesellschaftenauf Aktien, Bergwerkschaften, ein¬
getragenen Genossenschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung
und dem Staatsfiskus zu, sofern sie seit zwei Jahren Grundstücke
von dem bezeichneten Umfang in dem Gemeindebczirke besitzen.

Frauen sowie unter Vormundschaft oder Pflegschaft stehende und
andere nicht selbständige Personen (8  I I Ubs. 5) sind stimmberechtigt,
wenn bei ihnen die im 8 >l Kbs. l unter Ur . I bis 6 n bzw. 6 b
bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.

ß 17. In der Ausübung des Stimmrechts, zu welchem der Grund¬
besitz befähigt , werden vertreten : l . Minderjährige durch ihren
Vater oder Stiefvater , Personen, welche unter Vormundschaft oder
Pflegschaft stehen, durch ihren Vormund oder Pfleger, ' steht die

A elterliche Gewalt der Mutter zu oder wird sie von dieser ausgeübt
lvGL . ZZ 1684, 1685), oder ist der Vormund oder Pfleger eins Frau,
jo findet die Vertretung durch ein Gemeindemitglied statt,' der
Stiefvater ist vor dem Vormunde zur Vertretung berufen,' 2. Ehe¬
frauen durch ihren Ehemann,' 3. großjährige Besitzer vor voll¬
endetem 24. Lebensjahr, unverheiratete Besitzerinnen (abgesehen
von den Fällen unter Nr . I) und Witwen durch Gemeindeglieder;
4. juristische Personen, einschließlich des Staatsfiskus , sowie die
übrigen im 8 16 Kbs. 2 bezeichneten personcngcsamtheiten durch ihre
verfassungsmäßigen Vrgane , Nepräsentantcn oder Generalbevoll¬
mächtigte sowie durch Pächter oder Nießbraucher der zur Teil¬
nahme am Stimmrechte befähigenden Grundstücke oder durch Ge¬
meindeglieder.

Kuswärts wohnende Stimmberechtigte, welche das 24. Lebens¬
jahr zurückgelegt haben, und auswärts wohnende Vertreter Stimm¬
berechtigter können das Stimmrecht persönlich ausüben , sind aber
befugt, sich durch Gemeindeglieder vertreten zu lassen.

Der Fürst von Hohenzollern, der Fürst zu Fürstenberg sowie der
Fürst von Thurn und Taxis können sich je durch ein Mitglied der
Familie oder durch einen ihrer in den HohenzollernschenLanden

rlpolant , Vas kommunale Wahlrecht der §rauen 5



bO ländliche Gemeinden

angestellten Beamten oder einen ihrer in der Gemeinde wohnhaften!
Pachter vertreten lassen.

Ländliche Gemeinden.
Die sieben östlichen Provinzen.

Landgemeindeordnung für die sieben östlichen Provinzen der Msn
archie vom 5. Juli 1842 . <Ges.°S7 S. 233 .)
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8 7. Angehörige der Landgemeinde sind mit Ausnahme der nicht

angesessenen servisberechtigten Militärpersonen des aktiven Vienst-
standes diejenigen , welche innerhalb des Gemeindebezirks einen
Wohnsitz haben.

Einen Wohnsitz im Sinne dieses Gesetzes hat jemand an dem Grte,
an welchem er eine Wohnung unter Umständen innehat . die auf die
Absicht dauernder Beibehaltung einer solchen schließen lassen.

8 22. Den direkten persönlichen Gemeindeabgaben unterliegen:
1. alle Personen , welche in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben,
2. Aktiengesellschaften . Kommanditgesellschaften auf Aktien , Berg.
werkschaften . eingetragene Genossenschaften , deren Geschäftsbetrieb
über den kreis ihrer Mitglieder hinausgeht , juristische Personen , der
Staatsfiskus und Lorensen unter den in dem Gesetze vom 27. Juli 1885
bezeichnet «;« Voraussetzungen . Personen , welche in dem Gemeinde¬
bezirke einen die Dauer von drei Monaten übersteigenden Gemeinde¬
aufenthalt nehmen , können gleich den Gemeindeangehörigen zu den
Gemeindelasten herangezogen werden.

8 54. Gemeindeglieder sind alle Gemeindcangehörigen , welchen
das Gemeinderccht zusteht.

Line Liste der Gemeindeglieder , welche deren nach Z 41 erforder¬
liche Eigenschaft nachweist , und der sonstigen Stimmberechtigte»
s8 45 ) wird von dem Gemeindevorsteher geführt und alljährlich
im Monate Januar berichtigt.

8 4V. Das Gemeinderecht umfaßt : I . das Uecht zur Teilnahme
an dem Stimmrechte in der Gemeindeversammlung oder , wo die
letztere durch eine gewählte Gemeindevertretung erseht ist, zur Teil¬
nahme an den Gemeindcwahlen, ' 2 . das Recht zur Bekleidung un¬
besoldeter Ämter in der Verwaltung und Vertretung der Gemeinde

8 4 >. Vas Gcmeinderecht steht jedem selbständigen Gemeinde
angehörigen zu. welcher l . Angehöriger des Deutschen Reiches ist und
2. die bürgerlichen Ehrenrechte besitzt , 3 . seit einem Jahre in den«
Gemeindebezirke seinen Wohnsitz hat , 4. keine Armenunterstützung
aus öffentlichen Mitteln empfängt . 5. die auf ihn entfallenden
Gemeindeabgaben gezahlt hat und außerdem 6. entweder s ) ein
Wohnhaus in dem Gemeindcbezirke besitzt oder b) von seinem ge¬
samten innerhalb des Gemeindebezirkes belegenen Grundbesitze einen
Iahresbetrag von mindestens 3 Mark an Grund - und Gebäude¬
steuer entrichtet oder o) zur Staatseinkommensteuer veranlagt ist
oder zu den Gemeindeabgaben nach einem Jahreseinkommen von
mehr als 660 Mark in Gemäßheit der 88 8 und 13 herangezogen
wird.

Steht ein Wohnhaus im sgeteilten oder ungeteilten ) Miteigentum
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>ehrerer, so kann das Gemeinderecht auf Grund dieses Besitzes nur
on einem derselben ausgeübt werden. Falls die Miteigentümer sich

Niber die Person des Berechtigten nicht einigen können, ist derjenige,
, elcher den größten Anteil besitzt, befugt, das Gemeindcrecht aus-

^zuüben ; bei gleichen Anteilen bestimmt sich die Person des Berech¬
tigten durch das Los, welches durch die Hand des Gemeindevor¬
stehers gezogen wird.

Steuerzahlungen und Grundbesitz der Ehefrau werden dem Ehe-
mnne, Steuerzahlungen und Grundbesitz der in väterlicher Gc-
alt befindlichen Rinder werden dem Vater angerechnet. Sn den
allen, wo ein Wohnhaus durch Vererbung auf einen anderen über-
eht, kommt dem Trben bei Berechnung der Dauer des einjährigen
ohnsitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute. Die Übertragung

unter den Lebenden an verwandte in absteigender Linie steht der
Vererbung gleich.

Als selbständig wird nach vollendetem 24. Lebensjahre ein jeder
betrachtet, welcher einen eigenen Hausstand hat, sofern ihm nicht
das verfügungsrecht über die Verwaltung seines Vermögens durch
richterlichen Beschluß entzogen ist.

Inwiefern über die Erlangung des Gemeinderechts von dem Ge¬
meindevorsteher eine Urkunde zu erteilen ist, bleibt de» statuta-

rischen Unordnungen Vorbehalten.
8 4ä <Abs. z>/- Frauen und nicht selbständige Personen (8 41

Mbs . S) sind, wenn der ihnen im Gemeindebczirkegehörige Grund¬
besitz zum Stimmrechte befähigt , stimmberechtigt, sofern bei ihnen
die im Z 41 unter l bis S bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.

8 4b- Sn der Ausübung des Stimmrechtes, zu welchem der Grund¬
besitz befähigt , werden vertreten : l . Minderjährige durch ihren
Dater , Stiefvater oder Vormund, andere Bevormundete durch ihren
Alormund; der Stiefvater ist vor dem Vormunde zur Vertretung be¬
rufen : 2. Ehefrauen durch ihren Ehemann : Z. großjährige Be¬
sitzer vor vollendetem 24. Lebensjahre, unverheiratete Besitzerinnen
^abgesehen von den Fällen unter Rr . l ) und Witwen durch Ge-
Mieinüemitglieder: 4. juristische Personen, einschließlich des Staats¬
fiskus, sowie die übrigen im 2. Absatz des 8 4ö bezeichneten per-
soncngesamtheiten durch ihre verfassungsmäßigen Organe , Reprä¬
sentanten oder Generalbevollmächtigte sowie durch Pächter oder
Nießbraucher der zur Teilnahme am Stimmrechte befähigenden

«Grundstücke oder durch Gemeindeglieder.
W Auswärts wohnende Stimmberechtigte, welche das 24. Lebens.
)ahr zurückgelegt haben, und auswärts wohnende Vertreter Stimm,
berechtigter können das Stimmrecht persönlich ausüben, sind aber
befugt, sich durch männliche Gemeindemitglieder vertreten zu lassen.
. Z 5L. Als Gemeindeverordnete sind nicht wählbar : I. diejenigen

.Beamten und die vom Staate ernannten Mitglieder derjenigen Be¬
hörden, durch welche die Aufsicht des Staates über die Gemeinden
ausgeübt wird, 2. die besoldeten Gemeindebeamten, Z. die richter¬
lichen Beamten, 4. die Beamten der Staatsanwaltschaft und die
Polizei-Lxekutivbeamten, 5. Geistliche, Rirchendiener und Volksschul¬
lehrer, 6. Frauen.
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Vater und Sohn dürfen nicht zugleich Gemeindeverordnete der¬
selben Gemeinde sein . Sind Vater und Sohn zugleich gewählt , so
wird nur der Vater als Gemeindeverordneter zugelassen.

Z 123 (Selbständige Gutsbezirke ). Der Besitzer eines selbständige»
Gutes hat insbesondere die in den 88 90 und dl aufgeführten obrig¬
keitlichen Befugnisse und Pflichten entweder in Person oder durch
einen von ihm zu bestellenden , zur Übernahme des Amts als Guts¬
vorsteher befähigten Stellvertreter auszuübcn . Der letztere muß
seinen beständigen Aufenthalt im Gemeindebezirke oder in dessen un¬
mittelbarer Nähe haben.

Ls könenn jedoch auch außer dem im ß 86 Abs. 4 vorgesehenen
Falle seitens des Besitzers des Gutes sämtliche oder einzelne Guts-
vorstehergcschäfte an den Vorsteher einer benachbarten Gemeinde
unter beider Zustimmung gegen eine angemessene Entschädigung
übertragen werden.

Ehefrauen  werden rücksichtlich der angeführten Rechte und
Pflichten durch ihren Ehemann , Kinder unter väterlicher Gewalt
durch ihren Vater und bevormundete Personen durch ihren Vor¬
mund oder Pfleger vertreten.

tz 124. Die Bestellung eines Stellvertreters muß erfolgen , wenn:
l . das Gut unverheirateten oder verwitweten Besitzerinnen , einer
juristischen Person , einer Aktiengesellschaft , einer Kommanditgesell¬
schaft auf Aktien , einer Bergwerkschaft oder einer eingetragenen
Genossenschaft gehört oder wenn mehrere Besitzer sich nicht darüber
einigen , wer von ihnen die Geschäfte des Gutsvorstehers wahr¬
nehmen soll , 2 . der Gutsbesitzer kein Angehöriger des Deutschen
Reiches ist, 3. derselbe nicht seinen beständigen Aufenthalt im Guts¬
bezirke oder dessen unmittelbarer Nähe hat oder 4. wegen Krank¬
heit oder aus anderen in seiner Person liegenden Gründen außer¬
stande ist, die Pflichten eines Gutsvorstchers zu erfüllen.

Auf den Antrag des Gutsbesitzers kanü ein Stellvertreter für den
ernannten Gutsvorsteher bestellt werden , welcher in Fällen der
Behinderung des letzteren die Gutsvorstehergeschäfte wahrzuneh¬
men hat.

Für die von dem Hauptgute entfernt belegenen Teile eines selb¬
ständigen Gutsbezirkes kann von dem Kreisausschusse die Bestellung
besonderer Stellvertreter angeordnet werben , sofern dies für eine
ordnungsmäßige örtliche Verwaltung erforderlich ist.
Provinz Schleswig - H 0 lstei  n.
Die Lanügcmeinüeordnung für die Provinz Schleswig -Holstein vom
4- Juli 1842 mit dem Linsiihrungsgesetz der Landgemeinüeorünung
für die siebe » östlichen Provinzen der Monarchie vom 3. Zull 184 >.

8 4ü. Das Gemeinderecht umfaßt : l . das Recht zur Teilnahme
an dem Stimmrecht in der Gemeindeversammlung oder , wo die
letztere durch eine gewählte Gemeindevertretung ersetzt ist, zur Teil¬
nahme an den Gemeindewahlen , 2. das Recht zur Bekleidung un¬
besoldeter Ämter in der Verwaltung und Vertretung der Gemeinde.

8 41- Das Gemeinderecht steht jedem selbständigen Gemeinde¬
angehörigen zu, welcher l . Angehöriger des Deutschen Reiches ist
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und 2. die bürgerlichen Ehrenrechte besitzt, 3 . seit einem Jahre in
dem Gemeindebezirke seinen Wohnsitz hat , 4. keine Armenunter-
stützung aus öffentlichen Mitteln empfängt , 5. die auf ihn entfallen¬
den Gemeindeabgaben gezahlt hat und außerdem 6. entweder a) ein
Wohnhaus in dem Gemeindebezirke besitzt oder b) von seinem ge¬
samten innerhalb des Gemeindebezirks belegenen Grundbesitze einen
Jahresbetrag von mindestens 3 Mark an Grund - und Gebäude¬
steuer entrichtet oder o) zur Staatseinkommensteuer veranlagt ist
oder zu den Gemeindeabgaben nach einem Jahreseinkommen von
mehr als 660 Mark in Gemäßheit der ZZ8 und 13 herangezogen wird.

Steht ein Wohnhaus im (geteilten oder ungeteilten ) Miteigentum
mehrerer , so kann das Gemeinderecht auf Grund dieses Besitzes pur
von einem derselben ausgeübt werden . Falls die Miteigentümer sich
über die Person des Berechtigten nicht einigen können , ist derjenige,
welcher den größten Rnteil besitzt, befugt , das Gemeinderecht aus¬
zuüben ; bei gleichen Anteilen bestimmt sich die Person des Be¬
rechtigten durch das Los , welches durch die Hand des Gemeinde¬
vorstehers gezogen wird.

Steuerzahlungen und Grundbesitz der Ehefrau werden dem Ehe¬
manne , Steuerzahlungen und Grundbesitz der in väterlicher Gewalt
befindlichen Rinder werden dem Vater angercchnct . Sn den Fällen,
wo ein Wohnhaus durch Vererbung auf einen anderen übergeht,
kommt dem Erben bei Berechnung der Dauer des einjährigen Wohn¬
sitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute . Die Übertragung unter
den Lebenden an verwandte in absteigender Linie steht der Ver¬
erbung gleich.

Als selbständig wird nach vollendeten , 24 . Lebensjahre ein jeder
^betrachtet , welcher einen eigenen Hausstand hat , sofern ihm nicht
das verfügungsrecht über die Verwaltung seines Vermögens durch
richterlichen Beschluß entzogen ist.

Inwiefern über die Erlangung des Gemeinderechts von dem Ge-
Imeindevorsteher eine Urkunde zu erteilen ist, bleibt den statutari¬
schen Unordnungen Vorbehalten.
1,8 43. wer , ohne im Gemeindebezirke einen Wohnsitz zu haben,

in demselben seit einem Jahre ein Grundstück besitzt, welches wenig¬
stens den Umfang einer die Haltung von Zugvieh zur Bewirtschaf¬
tung erfordernden Ackernahrung hat , oder auf welchem sich ein
Wohnhaus , eine Fabrik oder eine andere gewerbliche Anlage be¬
findet , die dem Werte einer solchen Ackernahrung mindestens gleich¬
kommt, ist ebenfalls stimmberechtigt , wenn bei ihm die im Z 41
kr. l , 2, 4 und 5 bezeichneten Voraussetzungen vorhanden sind.

Ingleichen steht das Stimmrecht juristischen Personen , Aktiengesell¬
schaften , Rommanditgesellschaften auf Aktien , Bergwerkschaften , ein¬
getragenen Genossenschaften und dem Staatsfiskus zu, sofern die.
selben Grundstücke von dem bezeichneten Umfange in dem Gemeindc-
oezirke besitzen.

Frauen  und nicht selbständige Personen (Z 41 Abs. 4) sind, wenn
der ihnen im Demcindebezirke gehörige Grundbefitz zum Stimm¬
rechte befähigt , stimmberechtigt , sofern bei ihnen die im H 41 unter
1—5 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.
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8 4b. In der Ausübung des Stimmrechtes, zu welchem der Grund¬
besitz befähigt, werden vertreten : 1. Minderjährige durch ihren
Vater , Stiefvater oder Vormund, andere Bevormundete durch ihre»
Vormunds der Stiefvater ist vor dem Vormunde zur Vertretung be¬
rufen,' 2. Ehefrauen durch ihren Ehemann ! Z. großjährige Be¬
sitzer vor vollendetem 24. Lebensjahre, unverheiratete Besitzerin¬
nen (abgesehen von den Fällen unter Nr . l ) und lvitwen durch Ge-
meindeglieder ! 4. juristische Personen , einschließlich des Staatsfiskur,
sowie die übrigen im 2. Absatz des Z45 bezeichneten Personengesamt¬
heiten durch ihre verfassungsmäßigen Vrgane , Repräsentanten oder
Generalbevollmächtigte , sowie durch Pächter oder Nießbraucher der
zur Teilnahme am Stimmrechte befähigenden Grundstücke oder durch
Gemeindeglieder.

Auswärts wohnende Stimmberechtigte, welche das 24. Lebens
fahr zurückgelegt haben, und auswärts wohnende Vertreter Stimm-
berechtigter können das Stimmrecht persönlich ausüben , sind aber
befugt, sich durch männliche Gemcindegliedcr vertreten zu lassen.

8 SS. Als Gemeindeverordnete sind nicht wählbar : I . diejenigen
Beamten und die vom Staate ernannten Mitglieder derjenigen Be¬
hörden, durch welche die Aufsicht des Staates über die Gemeinden
ausgeübt wird, 2. die besoldeten Gemeindebeamten, Z. die richter¬
lichen Beamten, 4. die Beamten der Staatsanwaltschaft und die
polizeiexekutivbeamten , 5. Geistliche, Kirchendiener und Volksschul¬
lehrer , 6. Frauen.

Vater und Lohn dürfen nicht zugleich Gemeindeverordnete der¬
selben Gemeinde sein. Sind Vater und Sohn zugleich gewählt , so
wird nur der Vater als Gemeindcvcrordneter zugelassen.

ß l2S. Der Besitzer eines selbständigen Gutes hat insbesondere die
in den ZA 90 und 91 aufgesührten obrigkeitlichen Befugnisse und
Pflichten entweder in Person oder durch einen von ihm zu bestellen¬
den, zur Übernahme des Amtes als Gutsvorsteher befähigten Stell¬
vertreter auszuüben . Oer letztere muß feinen beständigen Aufent¬
halt im Gutsbezirke oder in dessen unmittelbarer Nähe haben.

Es können jedoch auch außer dem im 8 86 Abs. ö vorgesehenen
Falle seitens des Besitzers des Gutes sämtliche oder einzelne Gutsvor-
stehergeschäftean den Vorsteher einer benachbarten Gemeinde unter
beider Zustimmung gegen eine angemessene Entschädigung über¬
tragen werden.

Ehefrauen  werden rücksichtlich der angeführten Rechte und^
Pflichten durch ihren Ehemann, Kinder unter väterlicher Gewalt
durch ihren Vater und bevormundete Personen durch ihren Vormund
oder Pfleger vertreten.

8 124. Oie Bestellung eines Stellvertreters mutz erfolgen, wenn:
I. das Gut unverheirateten oder verwitweten Besitzerinnen, einer
juristischen Person, einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditgesell¬
schaft auf Aktien, einer Bergwerkschaft oder einer eingetragenen Ge ¬
nossenschaft gehört, oder wenn mehrere Besitzer sich nicht darüber
einigen, wer von ihnen die Geschäfte des Gutsvorstehers wahr- T
nehmen soll, 2. der Gutsbesitzer kein Angehöriger des Deutschen>
Reiches ist, Z. derselbe nicht seinen beständigen Aufenthalt im Guts-
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bezirke oder in dessen unmittelbarer Nähe hat oder 4. wegen Krank-
heit oder aus anderen in seiner Person liegenden Gründen ausser-
stände ist, die Pflichten eines Gutsvorstehers zu erfüllen.

Auf den Nntrag des Gutsbesitzers kann ein Stellvertreter für den
ernannten Gutsvorsteher bestellt werden , welcher in Fällen der
Behinderung des letzteren die Gutsvorstehergeschäfte wahrzuneh¬
men hat.

Für die von dem hauptgute entfernt belegenen Teile eines selb¬
ständigen Gutsbezirkes kann von dem Kreisausschuß die Bestellung
besonderer Stellvertreter angeordnet werden , sofern dies für eine
ordnungsmäßige örtliche Verwaltung erforderlich ist.

Verordnung , betreffend die Landgcmeindeverfassungen inr Gebiete
der Herzogtümer Schleswig und Holstein , vom 22. September sssr . r)

(Ges.-S. S. 1603.)

8 10 (gilt nur noch für die Gemeinde Helgoland ), l . Zur Teil,
nähme am Stimmrecht dürfen nur solche Einwohner des Gemeinde-
bezirks verstattet werden , welche einen eigenen Hausstand habe»
und zugleich in dem Bezirke mit einem lvohnhause angesessen sind.
2. wenn aber jemand in dem Gemcindebezirke ein Grundstück be¬
sitzt, auf welchen! ein Gespann von zwei Pferden gehalten werden
kann oder welches durch eine Fabrik , eine andere gewerbliche An¬
lage oder sonst eine Nutzung gewährt , deren wert dem eines solchen
spannfähigen Grundstücks mindestens gleichkommt , so ist derselbe zur
Teilnahme am Stimmrechte auch dann zuzulassen , wenn er nicht Ein¬
wohner des Gemeindebczirks ist (Forense ). Dasselbe gilt auch von
juristischen Personen , welche Grundstücke von einem solchen Um¬
fange im Gemeindebezirke besitzen. 3. Den Besitzern solcher Grund¬
stücke, welche die übrigen an Wert oder Größe erheblich über¬
steigen, kann mehr als eine Stimme beigelegt werden . 4. Auch
können die Gemeindeglieder in Ansehung ihrer Teilnahme am Stimm¬
rechte in verschiedene Klassen geteilt werden . 5. Die Stimmen der
Besitzer der kleineren , nicht spannfähigen Grundstücke können zu
Desamtftimmen (Kollektivstimmen ) verbunden werden , vergleichen
Besitzer haben alsdann das Stimmrecht in der Gemeindeversamm¬
lung durch Abgeordnete auszuüben , welche sie aus ihrer Mitte auf
mindestens drei und höchstens sechs Hahre wählen.

8 N (gilt nur noch für die Gemeinde Helgoland ). In der Ausübung
des Stimmrechts , zu welchem ihr Grundbesitz befähigt , können ver¬
treten werden : l . Minderjährige durch ihren Vater , Stiefvater oder

I) Anmerkung aus M . von vrauchitsch , Verwaltungsgesetze , Lr-
gänzungsband Schleswig - Holstein , herausgegeben von L. haase
(Berlin 1893 , Larl heymann ) : Die Verordnung vom 22. Sep¬
tember 1867 nebst den auf Landgemeinden bezüglichen Vorschriften
der KD . und des IG . gilt vom I . April 1893 ab nur noch (LGD.
8 12If .) für die Gemeinde Helgoland  sowie (LGD . 8 I2Iu ) für
die in den Kirchspiclsgemeinden der Kreise Husum , Norder,
dithmarschen und Lüderdithmarschen  bestehenden vorf-
schasten und Bauernschaften.
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Vormund / 2. die Ehefrau durch ihren Ehemann , sofern zu I und 2der Vater , der Stiefvater , der Vormund und der Ehemann im Ge-
meindcbezirke wohnt , der Stiefvater das zum Stimmrecht befähigende
Grundstück bewirtschaftet und der Vormund im Gemeindebezirke
Grundbesitzer ist / fehlen bei einer dieser Personen diese Vorbedin¬
gungen , so kann dieselbe die Vertretung einem Stimmberechtigten der
Gemeinde übertragen / 3. unverheiratete Besitzerinnen / 4. auswärts
wohnende und juristische Personen , zu 3 und 4 durch Stimmberech¬tigte der Gemeinde , zu 4 aber auch durch Pächter oder Nießbraucher
der zum Stimmrechte befähigten Grundstücke.

8 7 (für die Dorfschaften und Bauernschaften ). Angehörige der
Landgemeinde sind mit Ausnahme der nicht angesessenen servis-
berechtigten Militärpersonen des aktiven Vienststandes diejenigen,welche innerhalb des Gemeindebczirks einen Wohnsitz haben . Linen
Wohnsitz im Sinne dieses Gesetzes hat jemand an dem Drte , an
welchem er ' eine Wohnung unter Umständen innehat , die arlf die
Absicht dauernder Beibehaltung einer solchen schließen lassen.

8 3? (für die Dorfschaften und Bauernschaften ). Gemeindegliedersind alle Gemeindeangehörigen , welchen das Gemeinderccht zusteht.
8 40 (für die Dorfschaften und Bauernschaften ). Das Gemeinde¬recht umfaßt : I . das Recht zur Teilnahme an dem Stimmrechte inder Gemeindeversammlung oder , wo die letztere durch eine gewählte

Gemeindevertretung ersetzt ist, zur Teilnahme an den Gemeinde¬
wahlen , 2. das Recht zur Bekleidung unbesoldeter Ämter in der Ver¬
waltung und Vertretung der Gemeinde.

8 4l (für die Dorfschaften und Bauernschaften ). Vas Gemeinde¬
recht steht jedem selbständigeil Gemeindeangehörigen zu, welcherI . Angehöriger des Deutschen Reiches ist und 2. die bürgerlichen
Ehrenrechte besitzt , 3 . seit einem Jahre in dem Gemeindebezirkc
seinen Wohnsitz hat , 4 . keine Armenunterstützung aus öffentlichen
Mitteln empfängt , 5. die auf ihn entfallenden Gemcindeabgaben
bezahlt hat und außerdem entweder a) ein Wohnhaus in dem Ge¬
meindebezirke besitzt oder b) von seinem gesamten innerhalb des Ge¬
meindebezirks bclegenen Grundbesitze einen Iahresbetrag von min¬
destens 3 Mark an Grund - und Gebäudesteuer entrichtet oder g) zur
Staatseinkommensteuer veranlagt ist oder zu den Gemcindeabgaben
nach einem Jahreseinkommen von mehr als 660 Mark in Gemäß¬heit der ZA 8 und l3 herangezogen wird.

Steht ein Wohnhaus im (geteilten oder ungeteilten ) Miteigentum
mehrerer , so kann das Gemeinderecht auf Grund dieses Besitzesnur von einem derselben ausgeübt werden . Zolls die Miteigentümersich über die Person des Berechtigten nicht einigen können , ist der¬
jenige , welcher den größten Anteil besitzt , befugt , das Gemeinderecht
auszuüben / bei gleichen Anteilen bestimmt sich die Person der Be¬
rechtigten durch das Los , welches durch die Hand des Gemeindevor¬stehers gezogen wird.

Steuerzahlungen und Grundbesitz der Ehefrau werden dem Ehe¬
manne , Steuerzahlungen und Grundbesitz der in väterlicher Gewalt
befindlichen Rinder werden dein Vater angerechnet . Sn den Fällen,
wo ein Wohnhaus durch Vererbung aus einen anderen übergeht,
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kommt deni Erben bei Berechnung der Bauer des einjährigen Wohn¬
sitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute . Die Übertragung unter den
Lebenden an verwandte in absteigender Linie steht der Vererbung
gleich.

Als selbständig wird nach vollendetem 24 . Lebensjahr ein jeder
betrachtet , welcher einen eigenen kjausstand hat , sofern ihm nicht
das verfügungsrecht über die Verwaltung des Vermögens durch
richterlichen Beschluß entzogen ist.

Inwiefern über die Erlangung des Gemeindercchts von dem Ge¬
meindevorsteher eine Urkunde zu erteilen ist, bleibt den statuta¬
rischen Unordnungen Vorbehalten.

Siehe außerdem für die Dorfschaften und Bauernschaften die ZZ 45,
4b und 53 der Landgemeindeordnung vom 4. Juli 1892.

8 f2 . Die stimmberechtigten Mitglieder der Gemeinde bilden die
Gemeindeversammlung . Die Beschlüsse werden nach einfacher Majo¬
rität gefaßt , jedoch kann durch Gemcindestatut eine andere Form
der Abstimmung festgesetzt werden.

8 22. Die Übernahme des Amtes eines Gemeindevorstehers oder
Stellvertreters kann ein Mitglied der Gemeinde nur aus solchen
Gründen ablchnen , die ihn von der Übernahme einer Vormundschaft
entschuldigen würden.

Provinz Wests alen.
die randgemcittdeor - nuiig für die Provinz Westfalen vom l 't . März

1856 in ihrer heutigen Gestalt . *)
8 2. Jede Gemeinde bildet eine Korporation unter einem Ge¬

meindevorsteher und hat ihre eigene Verwaltung und Vertretung.
Zur Gemeinde gehören alle Einwohner des Gemeindebezirks , mit
Ausnahme der nicht mit Grundeigentum nach näherer Bestimmung
des 8 15 II Nr . 3 Litt , u angesessenen scrvisberechtigten Militär¬
personen des aktiven Dienststandes , und zum Gemeindcbezirk alle
Grundstücke, welche demselben bisher angehört haben , sofern nicht
hinsichtlich derselben die Bestimmung des Z 3 Platz greift.

Als Einwohner werden diejenigen betrachtet , welche in deni Ge¬
meindebezirke nach den Bestimmungen der Gesetze ihren Wohn¬
sitz haben.

Alle Einwohner des Gemeindebezirks sind zur Mitbenutzung der
öffentlichen Gemeindcanftalten berechtigt und zur Teilnahme an
den Gemeindelasten nach den Vorschriften des Kommunalabgaben-
gesetzes vom 14. Juli 1893 verpflichtet . Die Bestimmungen be¬
sonderer Stiftungen , welche mit dergleichen Gemeindeanstalten ver¬
bunden sind , sowie die hinsichtlich solcher Anstalten auf besonderen
Titeln beruhenden privatrechte werden hierdurch nicht berührt.

8 2- (Diejenigen landtagsfähigen Rittergüter , welche vor dem Er¬
laß der Landgemeindeordnung für die Provinz Westfalen vom
31. Gktober 1841 bereits in die Rittergutsmatrikel eingetragen
waren , können , wenn sie) Güter , welche den Zwecken einer Ge-

I ) die im Jahre 1880 aufgehobenen Textworte sind in Klammern
gesetzt.
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meinde für sich allein zn genügen geeignet sind, können auf den
Antrag der Besitzer oder der Gemeinde, mit welcher das Gut bis.
her vereinigt gewesen ist, selbständige, den Gemeinden gleich zu
achtende Güter bilden (Dutsbezirke).

Die Abtrennung eine- solchen Gutes von dem Gemeindebezirk
kann nach Anhörung des (Ureistags ) Ureisausschusses mit Geneh¬
migung des Ministers des Innern vorgenommen werden, wenn die
Vertretungen der beteiligten Gemeinden und der beteiligte Guts¬
besitzer darin einwilligen ; in Ermangelung einer solchen Einwilli.
gung wird darüber nach Anordnung des (Ureistags ) Ureisausschusses
vom Uönig entschieden, verliert ein Rittergut die zu einem solchen
erforderlichen Eigenschaften, so kann dasselbe, sobald es nach den
gesetzlichen Vorschriften in der Rittergutsmatrikel gelöscht worden
ist, mit einer benachbarten Gemeinde oder einem benachbarten selb¬
ständige» Gutsbezirke unter Zustimmung beziehungsweise der ver.
tretung der Gemeinde oder des Besitzers des Gutes vereinigt werden.

Bei der Erörterung und Entscheidung darüber , in welcher Art der¬
gleichen Vereinigungen stattzufinden haben, wird nach den Vor¬
schriften im ersten Latze des Z 6 und im 8 8 verfahren.

Anstalten, welche zur Befriedigung eines gemeinsamen Bedürf¬
nisses des (Ritterguts ) Gutes und der Gemeinde dienen, sollen nach
deren Trennung gemeinschaftlich bleiben, wenn auch nur der eine
Teil darauf anträgt und die Gemeinschaft ohne Nachteil für den
andern Teil fortbestehen kann.

8 14- Mitglieder der Gemeinde sind: I. alle nach Z 2 zur Ge¬
meinde gehörende selbständige Einwohner und 2. alle diejenigen,
welche im Gemeinüebezirk mit einem Wohnhaus angesessen sind

ß )». Zur Teilnabme an den öffentlichen Geschäften der Gemeinde
(Gemeinderecht) sin8 nur diejenigen Mitglieder der Gemeinde be¬
rechtigt, welche I. preußische Untertanen und selbständig sind und
II . seit einem Jahre 1. keine Armenunterstützung aus öffentlichen
Mitteln empfangen, 2. die sie betreffenden Gemeindeabgaben gezahlt
haben und I . a) in dem Gemeindebezirke mit einem Wohnhause
angesessen sind und von ihren daselbst gelegenen Grundbesitzungen
zu einem Jahresbeiträge von mindestens 6 Mark an Grund- und
Gebäudesteuer vom Staate veranlagt sind; doch kann dieser Satz, wo
besondere Grtsverhältnisse es nötig machen, ausnahmsweise mit
Genehmigung des (Vberpräsidenten ) Rreisausschusses geringer fest-
gesetzt werden, oder b) ihren Wohnsitz im Gcmeindebezirke haben
und außerdem entweder zur (Einkommensteuer oder mit einem Jah-
resbetragc von mindestens 4 Talern zur Rlassensteuer veranlagt
sind) Staatseinkommensteuer oder zu einem fingierten Normalsteuer¬
satze von mindestens 4 Mark veranlagt sind oder ein Einkommen
von mehr als 668 Mark haben. (Wo eigentümliche Verhältnisse
solches besonders wünschenswert machen, kann durch das Gemeinde-
statut an Stelle des vorgedachtenRlassensteuerbetrages ein geringerer
Betrag als Bedingung der Teilnahme am Geincinderccht festgestellt
werden; jedoch darf derselbe keinesfalls weniger als zwei Taler
betragen .) Steuerzahlungen und Grundbesitz der Ehefrauen werden
dem Ehemanns, Steuerzahlungen und Grundbesitz der Minderjähri-
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8 lb . Wer in einer Gemeinde seit einen , Jahre mehr als einer
der drei höchstbesteuerten Einwohner sowohl an direkten Staats-
als an Gemcindeabgaben entrichtet , ist, auch ohne in, Gcmeindebezirk
zu wohnen oder mit einem lvohnhause angesessen zu sein, zum
Stimm - und Wahlrecht berechtigt , falls bei ihm die übrigen Er¬
fordernisse vorhanden sind.

Z ( 7. Als selbständig wird derjenige angesehen , welcher das
24. Lebensjahr vollendet und einen eigenen Hausstand hat , sofern
ihn, das Recht , über sein vermögen zu verfügen und dasselbe zu
verwalten , nicht durch (richterliches Erkenntnis ) richterliche » Be¬
schluß entzogen ist.

Inwiefern für nicht selbständige Personen und für Frauensperso¬
nen , welche ein Wohnhaus besitzen, eine Stellvertretung stattfinden
kann , ist im Z 20 bestimmt.

8 20. Befindet sich ein Wohnhaus im Besitze einer Frauens¬
person oder einer unter (väterlicher ) elterlicher Gewalt des Vaters
oder Vormundschaft oder Pflegschaft stehenden Person , und würde
dieselbe, ihren übrigen Verhältnissen »ach, zur Teilnahme am Ge¬
meinderechte befähigt sein , so ist die Ausübung dieses Rechts durch
Stellvertreter dahin gestattet , das; eine Ehefrau durch ihren Ehe¬
mann , eine unverheiratete oder verwitwete Frauensperson durch
einen stimmberechtigten Eingesessenen , eine unter (väterlicher ) elter¬
licher Gewalt stehende Person durch den Vater und eine unter Vor¬
mundschaft oder Pflegschaft stehende Person durch den Vormund oder
Pfleger vertreten werden kann . Steht die elterliche Gewalt der
Mutter zu oder wird sie von dieser ausgeübt oder ist der Vormund
oder Pfleger eine Frau , so erfolgt die Vertretung durch ein Ge¬
meindeglied . Der Ehemann , Vater und Vormund muß , um zu dieser
Stellvertretung befugt zu sein, die im 8 15 Nr . l vorgeschriebenen
Eigenschaften besitzen und seinen Wohnsitz in der Gemeinde haben.

Außer dieser Vertretung können die außerhalb der Gemeinde
wohnenden Gcmeindeglieder , sofern sie mindestens zu 15 Mark an
Grund - und Gebäudesteuer von ihrer Besitzung veranlagt sind , sich
durch ein stimmberechtigtes Mitglied der Gemeinde vertreten lassen,'
hierzu sind auch die im 8 16 erwähnten juristischen oder außerhalb
des Gemeindebezirks wohnenden höchstbcsteuerten Personen be¬
rechtigt.

Rhein p rovinz.
Semeindeordnung für die preußische Ilheinprovinz vom rs . Zull
184Z. Nebst dem Gesetz, betr . die Seiiieinüeverfassuiig in der Ahein-
prooinz vom (5. Mai l 8S6, wie auch den Ausführungsverordnungen

vom 18. Zuni I 8SÜ. -N . Zuli l 8Sb und 1. März 18 SÜ.

8 SS. Das Gemeinderecht kan» nur von den Meistbeerbten männ¬
lichen Geschlechts ausgeübt werden , welche das 24 . Lebensjahr zn-
rückgelegt haben , preußische Untertanen und unbescholten sind.

von mehreren Personen , welche im ungeteilten Besitze eines zum
Demeinderechte befähigenden Grundstücks sich befinden , kann nur
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einer das Gemcinderecht ausüben . Leim Mangel einer gütlichen
Einigung ist dazu zunächst der auf dem Grundstücke selbst wohnende
Mitbesitzer berufen, hierauf der im Gemeindebezirke wohnende und
dann erst die übrigen / unter mehreren Gleichberechtigten entscheidet
das höhere Alter und bei gleichem Alter das Los.

8 -iS. Oie Gemeindeoerordneten und die Stellvertreter werden
durch die zur Ausübung des Demeinderechts befähigten Gemeinde¬
glieder, mit Ausnahme der im tz 46 erwähnten meistbegüterten
Grundeigentümer , welche ohne Wahl zum Gemcinderate gehören,
aus ihrer Mitte auf sechs Jahre gewählt . Alle drei Jahre schei¬
det die Hälfte der Gemeindeverordneten aus , an deren Stelle neue
zu wählen sind. Die Ausgeschiedenen sind wieder wählbar . Die
Ausscheidung erfolgt bei dem Ablaufe der ersten dreijährigen Wahl¬
periode nach dem Lose, nachher nach dem Wahlturnus.

Die Stellvertreter bleiben sämtlich sechs Jahre im Amte und
können ebenfalls wieder gewählt werden.
Provinz k) essen °Nassau.

Landgemeindeorömmg für die Provinz Hessen-Nassau
vont 4- August 18S7.

8 r. Angehörige der Landgemeinde sind mit Ausnahme der nicht
angesessenen, servisberechtigten Militärpersouen des aktiven Dienst¬
standes diejenigen, welche innerhalb des Gemeindebezirks einen
Wohnsitz haben.

Tinen Wohnsitz im Sinne dieses Gesetzes hat jemand an dein
Arte , an welchem er eine Wohnung unter Umständen innehat , die
auf die Absicht dauernder Beibehaltung einer solchen schließen lassen.

8 S. Gemeindeglieder (Vrtsbürger , Gemeindebürger , Bürger ) sind
alle Gemcindcangehörigeu, welchen das Gemeinderecht (Vrtsbürger-
recht, Gcmeindebürgerrecht, Bürgerrecht) zusteht. Line Liste der Ge-
meindcglieder, welche deren nach Z II erforderliche Ligenschaften
nachweist, und der sonstigen Stimmberechtigten wird von dem Ge-
meindevorstande geführt und alljährlich im Monate Januar be¬
richtigt.

8 N - Vas Gemcinderechtwird von jedem männlichen selbständigen
Gemeindeangehörigen erworben, welcher l . Angehöriger des Deut¬
schen Reiches ist, 2. die bürgerlichen Ehrenrechte besitzt, 3̂. seit
zwei Jahren in dem Gemeindebezirke einen Wohnsitz hat , 4. keine
Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln empfängt, 5. die schul¬
digen Gemcindeabgaben gezahlt hat und außerdem 6. entweder
a) ein Wohnhaus in dem Gemeindebezirke besitzt oder b) von seinem
innerhalb des Gemeindebezirks belegenen Grundbesitze zu einem
Jahresbetrage von mindestens Z Mark an Grund- und Gebäude¬
steuer vom Staate veranlagt ist oder o) zur Staatseinkommensteuer
oder zu einem fingierten Normalsteuersatze von mindestens 4 Mark
veranlagt ist oder ein Einkommen von mehr als 660 Mark hat.

Steht ein Wohnhaus im (geteilten oder ungeteilten ) Eigentums
mehrerer, so kann das Gemeinderecht auf Grund dieses Besitzes nur
von einem unter ihnen ausgeübt werden. § alls die Miteigentümer
sich über die Person des Berechtigten nicht einigen können, ist der-
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jenige , welcher den größten Anteil besitzt, befugt , das Gemeinde-
recht auszuüben ; bei gleichen Anteilen bestimmt sich in diesem Falle
die Person des Berechtigten durch das Los , welches durch die Hand
des Bürgermeisters gezogen wird.

In den Fällen , wo ein Wohnhaus durch Vererbung auf einen ande¬
ren übergeht , kommt dem Erben bei Berechnung der Dauer des
zweijährige » Wohnsitzes die Besitzzeit des Erblassers zugute . Die
Übertragung unter Lebenden an verwandte in absteigender Linie
steht der Vererbung gleich.

Steuerzahlungen , Einkommen und Grundbesitz der Ehefrau wer¬
den dem Lhemanne , Steuerzahlungen , Einkommen und Grundbesitz
der in väterlicher Gewalt befindlichen Binder werden dem Vater
angerechnet.

Als selbständig wird betrachtet , wer das 24 . Lebensjahr voll¬
endet hat und einen eigenen Hausstand besitzt , sofern ihm nicht das
verfügungsrecht über sein vermögen oder dessen Verwaltung durch
richterlichen Beschluß entzogen ist.

Inwiefern über die Erlangung des Gcmcinderechts von dem Ge-
meindevorstande eine Urkunde zu erteilen ist, bleibt den statuta¬
rischen Anordnungen Vorbehalten.

8 1ü. Wer in einem Gemeindebezirke , ohne dort einen Wohnsitz
zu haben , seit zwei fahren ein landwirtschaftlich genutztes Grund¬
stück, welches eine selbständige Ackernahrung bildet oder einer solchen
gleich zu achten ist, oder ein Grundstück besitzt, auf welchem sich ein
Wohnhaus , eine Fabrik oder eine andere gewerbliche Anlage be¬
findet , die dem Werte einer selbständigen Ackernahrung mindestens
gleichkommt, ist ebenfalls stimmberechtigt , wenn bei ihm die im
8 ll Abs. l unter Nummer l , 2, 4 und 5 bezeichnet «» Voraus¬
setzungen vorhanden sind . Die im Abs. I bezeichnet «:» Grundstücke
sind einer selbständigen Ackernahrung gleich zu achten , wenn sie
mit einem Jahresbetrage von mindestens 16 Mark zur Grundsteuer
vom Staate veranlagt sind . Vieser Betrag kann für einzelne Ureise
oder Ureisteile auf Antrag des Ureisausschusses durch Beschluß des
Provinziallandtages höchstens auf den doppelten Betrag erhöht
werden.

Inglcichen steht das Stimmrecht juristischen Personen , Aktiengesell¬
schaften, Uommanditgcscllschaften auf Aktien , Berggcwerkschasten,
eingetragenen Genossenschaften , Gesellschaften mit beschränkter Haf¬
tung und dem Staatsfiskus zu, sofern sie seit zwei Jahren Grundstücke
von dem bezeichnet «» Umfange in dem Gemeindlebezirke besitzen.

Frauen  sowie bevormundete und andere nicht selbständige Per¬
sonen s8 ll Abs . 6) sind stimmberechtigt , wenn 5ei ihnen die im 8 II
Abs. I unter Nr . l bis 6 a bzw . 6 b bezcichncten Voraussetzungen
vorliegen.

8 17. In der Ausübung des Stimmrechts , zu welchem der Grund¬
besitz befähigt , werden vertreten : l . Minderjährige durch ihren
Vater , Stiefvater oder Vormund , andere Bevormundete durch ihren
Vormund . Ist der Vormund eine Frau , so findet die Vertretung durch
ein Gemeindeglieü statt ; der Stiefvater ist vor dem Vormunde zur
Vertretung berufen ; 2. Ehefrauen durch ihren Ehemann ; 3. groß.
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jährige Besitzer vor vollendeten! 24. Lebensjahre, unverheiratete
Besitzerinnen (abgesehen von den Fällen unter Nr . l ) und Witwen
durch Gemeindeglieder ' 4. juristische Personen einschließlich des
Staatsfiskus, ' sowie die übrigen im 8 16̂ Abs. 3 bezeichnet«!! Pcr-
sonengesamtheiten durch ihre verfassungsmäßigen Vrgane , Reprä¬
sentanten oder Generalbevollmächtigte sowie durch Pächter oder
Nießbraucher der zur Teilnahme am Stimmrechte befähigenden
Grundstücke oder durch Demeindeglieder. Auswärts wohnende
Stimmberechtigte, welche das 24. Lebensjahr zurückgelegt habe»,
und auswärts wohnende Vertreter Stimmberechtigter können das
Stimmrecht persönlich ausüben , sind aber befugt, sich durch Ge-
meindeglicder vertreten zu lassen.

8 9S. Der Besitzer eines selbständigen Gutes hat insbesondere
die in dem Z 63 aufgcführtcn obrigkeitlichen Befugnisse und Pflich¬
ten entweder in Person oder durch einen von ihm zu bestellenden,
zur Übernahme des Amtes als Gutsvorsteher befähigten Stellver¬
treter auszuüben . Der letztere muß seinen beständigen Aufenthalt im
Gutsbezirke oder in dessen Nähe haben. Ls können jedoch seitens
des Besitzers des Gutes sämtliche oder einzelne Gutsvorstehergeschäfte
an den Bürgermeister einer benachbarten Gemeinde oder den Vor¬
steher eines benachbarten Gutsbezirkes unter deren Zustimmung
gegen eine angemessene Entschädigung übertragen werden.

Ehefrauen werden rücksichtlich der angeführten Rechte und Pflich¬
ten durch ihren Ehemann, Rinder unter väterlicher Gewalt durch
ihren Vater und bevormundete Personen durch ihren Vormund oder
Pfleger vertreten.

8 96. Die Bestellung eines Stellvertreters muß erfolgen : l . wenn
das Gut unverheirateten oder verwitweten Besitzerinnen, einer juri¬
stischen Person, einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien, einer Bcrggewerkschaft, einer eingetragenen Genossen¬
schaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gehört, oder
wenn mehrere Besitzer sich nicht darüber einigen, wer von ihnen
dsx Geschäfte des Gutsvorstehers wahrnehmen soll, 2. wenn der
Vormund oder Pfleger (Z 95 Abs. 3) eine Frau ist, 3. wenn der Guts¬
besitzer kein Angehöriger des Deutschen Reiches ist oder nicht seinen
beständigen Aufenthalt im Gutsbezirke oder in dessen Nähe hat oder
wegen Krankheit oder aus anderen in seiner Person liegenden Grün¬
den außerstande ist, die Pflichten eines Gutsvorstehers zu erfüllen.

Auf den Antrag des Gutsbesitzers kann ein Stellvertreter für den
ernannten Gutsvorsteher ernannt werden, welcher in Fällen der
Behinderung des letzteren die Gutsvorstehergeschäfte wahrzuneb-
men hat.

Für die von dem Hauptgute entfernt belegenen Teile eines selb¬
ständigen Gutsbezirkes kann von dem Kreisausjchusse die Bestel¬
lung besonderer Stellvertreter angeordnet werden, sofern dies für
eine ordnungsmäßige Verwaltung erforderlich ist.
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U Provinz Han nove r.
Die hannoversche Landgemeinücordnung von» 28. Upril 18S4 unter
Berücksichtigung der später ergangenen Verwaltungsgesetzgebung.
(Erweiterter Sonderabdruck aus „Die Preußische vcrwaliungsgesetz-
gcbung für die Provinz Hannover, nebst den Hann. Gemcinde-

verfassungsgesetzen". 5. Kufl. von h . Brüning .)
8 8. Als stimmberechtigt gelten : l . Alle, welche in der Gemeinde

ein Gut, einen Hof oder ein für sich bestehendes Wohnhaus eigen¬
tümlich oder nießbräuchlich besitzend) 2. Alle INänner, welche in
der Gemeinde wohnberechtigt sind und in derselben einen eigene»
Haushalt führen , sofern sic u) nicht zu schweren Strafen (Art . 8
des Kriminalgesetzbuches) verurteilt , k) sonst unbescholten, o) selb¬
ständig sind.

8 1l- Die Ausübung des Stimmrechts setzt voraus , daß das be¬
treffende Gemeindeglied zu den Gemeindelasten, sofern solche Vor¬
kommen, beiträgt und mit seinen Beiträgen dazu nicht im Rück¬
stände ist. Auch kann durch Gemeindebeschluß mit Genehmigung
der Bbrigkeit festgestellt werden, daß gewisse Klassen der Gemeinde¬
glieder zu den Gemeindelasten nicht beizutragen haben,- in welchem
Falle das Stimmrecht dieser Klassen ruht , sofern und solange deren
Mehrheit damit einverstanden ist.

8 1Z. Die persönliche Ausübung des Stimmrechts ist auch bei dem
auf Grundbesitz beruhenden Stimmrechte dadurch bedingt, daß der
Lesitzer nicht zu schwerer Strafe verurteilt (Z 8 Nr . 2a > und sonst
unbescholten (ebendaselbst b) ist.

8 14. Unter väterlicher Gewalt , Vormundschaft oder Kuratel
stehende Personen, welche verniöge Grundbesitzes Stimmrecht haben,
sind hinsichtlich dieses Stimmrechts durch den Vater , Vormund oder
Kurator zu vertreten.

Bei den unter Sntcrimswirtschaft stehenden Höfen haben die Snte-
rimswirte das Stimmrecht zu üben.

I) Vas auf dem Grundbesitze beruhende Stimmrecht in den han¬
noverschen Landgemeinden ist von der persönliche» Zugehörigkeit
des Besitzers zur Gemeinde völlig unabhängig und kann auch von
Personen ausgeübt werden, die persönlich nicht zur Ausübung per¬
sönlicher Rechte befähigt sind, so von Frauen , unselbständigen und
auch hescholtenenPersonen ; es geht das hervor aus den Vorschriften
in den ZK8—15 der Landgemeindeordnung, insbesondere den hier
gegebenen Vorschriften über die Vertretung der unter väterlicher
Gewalt, Vormundschaft und Kuratel stehende» Personen, der jtell-
besitzenden Witwen (8 15 Abs. 2) sowie der bestraften und bescholte-
nen Stellenbesitzer, denen nach 8 15 das Stimmrecht nicht gänzlich
entzogen ist, denen vielmehr nur die persönliche Ausübung des
Stimmrechts genommen, also die Ausübung desselben durch einen
Bevollmächtigten (8 15) belassen ist. (Die hannoversche Land¬
gemeindeordnung vom 28. April 1859 unter Berücksichtigungder
später ergangenen Verwaltungsgesetzgebung. 5. Auflage von h . Brü¬
ning. Hannover-List 1908, Larl Meper .)



74 HannoverscheRreisordnung

8 IS. Ms Bevollmächtigte sind zulässig: I. Personen, die für sich
Stimmrecht in der Gemeinde haben,- 2. die Pächter oder verwalter
der betreffenden Güter , sofern sie nicht zu schwerer Strafe ver¬
urteilt , sonst unbescholtenund selbständig sind. Verwalter sind jedoch
zulässig, auch wenn sie in Rost und Lohn stehen.

Gutsbesitzer, Stellbesitzer und stellbesitzende Witwen können sich
außerdem durch volljährige Söhne vertreten lassen, auch wenn diese
in Rost und Lohn oder unter väterlicher Gewalt stehen, Auch kan»
durch Gemeindebeschlußinit Genehmigung der Dbrigkeit bestimmt
werden, daß und inwieweit verwandte auch übrigens als Bevoll¬
mächtigte zugelassen werden sollen. Es wird jedoch auch in diese»
Fällen vorausgesetzt, daß die Vertreter nicht zu schwerer Strafe ver¬
urteilt und sonst unbescholten sind.

8 23. Nicht wählbar zu Gcmeindebeamten sind solche Personen,
welche die oben unter Z 8 Nr . 2 als Bedingungen des Stimmrechts
Nichtansässiger angegebenen Eigenschaften nicht sämtlich besitzen oder
sonst nach gesetzlicher Bestimmung zu öffentlichen Ämtern unfähig
sind. Jedoch können Pächter und Verwalter , welchen in Vertretung
der betreffenden Güter ein Stimmrecht in der Gemeinde zusteht, mit
Genehmigung der Dbrigkeit auch ohne Wohnrecht in der Gemeinde
zu Gemeindebeamten gewählt werden.

8 SS. Wählbar zu Nusschußmitgliedern sind nur diejenigen, bei
welchen die als Bedingungen der Wählbarkeit zu Gemeindebeamten
vorgeschriebenen Eigenschaften zutreffen . Tritt daran später ein
Mangel ein, so muß das betreffende Mitglied aus dem Ausschüsse
ausscheiden.

ltreisordnung vom S. Mai 1884.
8 SS. Für den Bereich eines selbständigen Gutsbezirkes ist der Be¬

sitzer des Gutes zu den Pflichten und Leistungen verbunden, welche
den Gemeinden für den Bereich ihres Gemeindebezirkes im öffent¬
lichen Interesse gesetzlich obliegen. Derselbe hat insbesondere die in
den 88 34 und 35 aufgeführten obrigkeitlichen Befugnisse und pflich
ten entweder in Person oder durch einen von ihm zu bestellenden,
zur Übernahme des Nmtes befähigten Stellvertreter auszuüben . Der
letztere muß seinen beständigen Nufenthalt im Gutsbezirke oder
in dessen unmittelbarer Nähe haben. Ls können jedoch seitens des
Besitzers des Gutes sämtliche oder einzelne Gutsvorstehcrgeschäftc
an den Vorsteher einer benachbarten Gemeinde unter beider Zu¬
stimmung gegen eine angemessene Entschädigung übertragen werden.

Ehefrauen, sowohl groß- wie minderjährige , werden rücksichtlich
der angeführten Rechte und Pflichten durch ihren Ehemann, Rinder
unter väterlicher Gewalt durch ihren Vater , bevormundete Per¬
sonen durch ihren Vormund oder Pfleger vertreten.

8 37. Die Bestellung eines Stellvertreters muß erfolgen, wenn:
I . das Gut einer juristischen Person, einer Aktiengesellschaft oder
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien gehört oder wenn mehrere
Mitbesitzer sich nicht darüber einigen, wer von ihnen die Geschäfte
des Gutsvorstehers wahrnehmen soll,- 2. der Gutsbesitzer kein An¬
gehöriger des Deutsche» Reiches ist,- 3. derselbe nicht seinen be-
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ständigen Aufenthalt im Gutsbezirke oder in dessen unmittelbarer
Nähe hat, oder 4. wegen Krankheit oder aus anderen in seiner Per¬
son liegenden Gründen außerstande ist, die Pflichten eines Guts¬
vorstehers zu erfüllen.

Sn den vorstehend unter I—4 bezeichneten Fällen kann auf den
Antrag des Gutsbesitzers auch ein Stellvertreter für den ernannten
Gutsvorsteher bestellt werden, welcher in Fällen der Behinderung
des letzteren die Gutsvorstehergeschäfte wahrzunehmen hat.

Für die von dem Hauptgute entfernt belegcuen Teile eines selb¬
ständigen Gutsbezirkes kann von dem Kreisausschusse die Bestellung
besonderer Stellvertreter angeordnet werden, sofern dies für eine
ordnungsmäßige örtliche Verwaltung erforderlich ist.

Königreich Bayern.
bayerische Gemeinüeor- nung für die Lan- erteile diesseits des Nhein- i
(Gesetz vom 29. April 1869. Ges.-Vlatt für das Königreich Bayern

1866/69 §. 865.)
Art. Zs. Befähigt zur Erwerbung des Bürgerrechts sind nach er¬

reichter Volljährigkeit selbständige Männer,  welche sich im Be¬
sitze des bayerischen Indigenats befinden, i» der Gemeinde wohnen
und daselbst mit einer direkten Steuer angelegt sind.

Als selbständig sind nicht zu erachten: 1. Personen, welche ent¬
mündigt sind,' 2. Dienstboten und Gewerbegchilfen, die in die häus¬
liche Gemeinschaft des Dienstherr» ausgenommen sind, sowie Kin¬
der, die dem elterlichen Hausstand angehörcn und von dem Familicn-
haupt unterhalten werden.

Steuern der Ehefrau, sofcrnc nicht die eheliche Gemeinschaft nach
s 1575 des BGB. aufgehoben ist, und der minderjährigen , im elter¬
lichen Unterhalte stehenden Kinder sind dem Familicnhaupt anzurech¬
nen. Unter denselben Voraussetzungen sind vorbehaltlich der Bestim¬
mungen des Art . 14 Nichtbayern zur Erwerbung des Bürgerrechts
befähigt.

„3u Abs. 5 ist zu erwähnen, daß überhaupt in allen öffentlich-
rechtlichen Beziehungen die Ehefrau  von dem Lhemanne als dem
Haupt der Familie vertreten wird , ohne Rücksicht auf den zivilrecht¬
lichen Güterstand der Familie , vgl . Ministerialerlaß vom 51. Januar
>874 Nr. I I 965." (Aus Karl kvebcrs Handausgabe mit Anmerkun¬
gen. München 1915, L. H. Beck.)

Art. 15. I. Inländer , welche in einer Gemeinde ein besteuertes
Wohnhaus besitzen oder mit direkten Steuern mindestens in dem¬
selben Betrage wie einer der drei höchstbestcuertenEinwohner an¬
gelegt sind, können das Bürgerrecht in dieser Gemeinde auch dann
ansprechen, wenn sie die nach Art . II erforderliche Befähigung
nicht haben.

V. Frauen , Minderjährige und Personen, die entmündigt oder
»ach Z >906 BGB. unter vorläufige Vormundschaft gestellt sind,
dann juristische Personen und privatrcchtliche Vereinigungen müssen
sich eines solchen Vertreters bedienen, wenn sie die mit dem Bürger¬
rechte verbundenen Stimmrechte ausüben wollen.

rkpolant . Vas kommunale Wahlrecht der Frauen b
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„Zur Erwerbung des Bürgerrechts befähigt sind außer den im
Art . 11 bezeichnten Personen die in Art . 15 aufgeführtcn Haus¬
besitzer und Höchstbesteuerten, bei denen sonach von den Erforder¬
nissen der Volljährigkeit , der Selbständigkeit, des männlichen Ge¬
schlechts und überhaupt der physischen Persönlichkeit, dann des Woh¬
nens in der Gemeinde, nicht aber (bei physischen Personen) van dem
Erfordernisse des bayerischen Indigenais abgesehen wird ."

„Die Vertreter werden sich zwar nach den Instruktionen ihrer Auf¬
traggeber zu richten haben. Ihre Abstimmung kann aber keines¬
falls deswegen als ungültig angefochten werden, weil sie angeblich
mit den Aufträgen der Vollmachtgeber in Widerspruch steht (ver-
waltungsgerichtshof 2. 70l >." (Aus Karl Webers Handausgabe .)

Art. 16. Uber Gesuche und Verleihung des Bürgerrechts be¬
schließt die Gemeindeverwaltung . In Gemeinden mit städtischer Ver¬
fassung ist jedoch die Zustimmung der Gemeindebevollmächtigten
erforderlich, wenn das Bürgerrecht einer Person verliehen werden
soll, welche darauf keinen gesetzlichen Anspruch hat , oder welcher
ein in Art . 15 Alts. II bezeichneter Versagungsgrund entgegensteht.

Art. 172. Wählbar als Bürgermeister, Beigeordneter , Gemeinde-
bevollmächtigter, Vistriktsvorsteher, Grtspfleger , Grtsführer sowie
als Mitglied eines Magistrates , Gemeinde- oder Ortsausschusses
sind, soweit nicht Abs. II anwendbar ist, alle wahlstimmbcrech-
tigten Gemeindebürger, welche die in Art . II vorgeschriebene Be¬
fähigung besitzen, das 25. Lebensjahr zurückgelegt und in der Ge¬
meinde ihren Wohnsitz haben.

Die Wählbarkeit zur Stelle eines rechtskundigen oder technischen
Magistratsmitgliedes setzt den Besitz oder Erwerb des Indigenats,
die Zurücklegung des 25. Lebensjahres und das Nichtvorhanden-
sein von Hindernissen voraus , welche für Gemcindebürger die Aus¬
übung des Wahlstimmrechts nach Art . 170 ausschließen. Die zu
Wählenden müssen außerdem die Prüfung für die Anstellung im
Richteramte oder im Dienste der inneren Staatsverwaltung mit Er¬
folg bestanden haben.

pfälzischer Städteverfassungrgesetzvom 15. August 1908. (Gesetz-
und Verordnungsblatt für das Königreich Bayern S. 471.)

Art. 1. Den pfälzischen Städten kann auf Antrag der Gemeinde¬
verwaltung durch Kgl. Entschließung die Verfassung der städtischen
Gemeinden rechts des Rheins sowie, neben dieser, die Kreisunmittel¬
barkeit verliehen werden. . . .

Art. 2. Air die pfälzischen Städte , denen die städtische Verfassung
oder die Kreisunmittelbarkeit verlieben wird , treten alle gesetzlichen
Vorschriften in Kraft , welche die besondere Verfassung der städti¬
schen Gemeinden sowie die Sonderstellung der kreisunmittelbaren
Städte rechts des Rheins begründen oder mit dieser Verfassung
oder Sonderstellung Zusammenhängen.

(Bisher hat in der ganzen Pfalz nur Landau die Magistrats¬
verfassung und die Kreisunmittelbarkeit «ingeführt , und zwar vom
I. Januar 1910 ab. Alle anderen Gemeinden unterstehen der Se-
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melndeordiiung silr die Pfalz vom 24. April t «64 sGes.-ölatt 66/64
S. lovSs .)

Art . f0 . volljährige selbständige Männer , welche in der Ge¬
meinde heimatberechtigt , wohnhaft und mit einer direkten Steuer
angelegt sind, erlangen das Bürgerrecht kraft des Gesetzes.

Als selbständig sind nicht zu erachten : I . Personen , welche ent¬
mündigt sind ; 2. Dienstboten und Gewerbegehilfen , die in die häus¬
liche Gemeinschaft des Dienstherr » ausgenommen sind, sowie Kin¬
der, die deni elterlichen Hausstand angehören und von dem Fa¬
milienhaupte unterhalten werden.

Steuern der Ehefrau , sofern nicht die eheliche Gemeinschaft nach
8 lS7S des BGB . aufgehoben ist, und der minderjährige », im elter¬
lichen Unterhalte stehenden Kinder sind dem Familienhaupte zu¬
zurechnen.

Art . fb . Jeder Gemeindebürger genießt das Uccht nach den Be¬
stimmungen des Gesetzes : l . bei der Beratung und Abstimmungen
über Gemeindeangelegenheiten mitzuwirken ; 2. zu Gemeindeämtern
zu wählen und gewählt zu werden.

Art . 37. Die Beschlußfassung über die Einführung neuer und
die Erhöhung bestehender Gemeindeumlagen sowie über Unterneh¬
mungen und Einrichtungen , zu deren Ausführung eine Umlage er¬
forderlich ist, steht dem Gemeinderate zu.

Wird mehr als ein Drittel der sämtlichen in der Gemeinde an¬
gelegten und bei der in Frage stehenden Umlage in Berechnung
zu ziehenden Steuern von fünf oder weniger als fünf Personen
gezahlt , so ist jede dieser Personen , wenn sie nicht ohnehin Mit¬
glied des Gemeinderates ist, zu dieser Beratung und Beschlußfassung
besonders zu laden . Die Ladung hat an die Person , oder im Falle
dieselbe nach Art . 18 einen Bevollmächtigten aufzustellen hat , an
diesen zu ergehen . 2st ungeachtet der Aufforderung der Gemeinde¬
verwaltung ein Bevollmächtigter nicht aufgestellt worden , so kan»
die Ladung durch öffentliche Anheftung im Gemeindehause gültig
bewirkt werden.

Diese Höchstbestenerten können hierbei in jedem Falle durch Be¬
vollmächtigte vertreten werden , welche das Bürgerrecht auszuüben
befugt sind . Frauen  müssen sich einer solchen Vertretung bedienen.
Juristische Personen , privatrcchtliche Vereinigungen , Minderjährige
und Personen , die entmündigt oder nach 8 1406 BGB . unter vor¬
läufige Vormundschaft gestellt sind, werden durch ihre gesetzlichen
Vertreter oder durch von diesen aufgestellte taugliche Bevollmäch¬
tigte vertreten.

Art . 102. wählbar für die Stelle eines Gemcinderates bzw . eines
Bürgermeisters oder Adjunkten sind alle wahlstimmbcrechtigten
Demeindebürger , welche das 26 . Lebensjahr zurückgelegt und in
der Gemeinde ihre » Wohnsitz haben.

Die Wählbarkeit zur Stelle eines besoldeten Gcmeinderatsmit-
gliedes setzt den Besitz oder Erwerb der bayerischen Staatsange¬
hörigkeit , die Zurücklegung des 25 . Lebensjahres und das Nicht¬
vorhandensein von Hindernissen voraus , welche für Gemeindebürger
die Ausübung des Wahlstimmrechts nach Art . 100 in der Fassung
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des Gesetzes vom IS. Januar 1872 ausschließen,' die zur Stelle eines
rechtskundigen Gemeinderatsmitgliedes zu wählenden müssen außer¬
dem die Prüfung für die Einstellung im Richteramte oder im Dienste
der inneren Staatsverwaltung mit Erfolg bestanden haben.

Königreich Sachsen.
Ilevidierte Städteordnung vom 2--. April 1875.

8 14. Mitglieder der Stadtgemeinden sind diejenigen selbstän¬
digen Personen, welche im Stadtbezirke wesentlich wohnhaft sind
oder ein Grundstück besitzen oder ein selbständiges Gewerbe treiben.
Ruck .juristische Personen, mit Rusnahme des Staatsfiskus sowie
gemeinnütziger Stiftungen und Vereine insgesamt, sofern dieselben
weder ein Gewerbe treiben noch ansässig sind, sind als Gemeinde¬
glieder zu betrachten.

Die Mitglieder des Königlichen ksauses sind, solange sie nicht mit
Grundstücken im Stadtbezirke ansässig sind, nicht zu den Gemeinde¬
mitgliedern zu zählen.

8 17. Zum Erwerbe des Bürgerrechts berechtigt sind alle Ge¬
meindemitglieder, welche l . die sächsische Staatsangehörigkeit be¬
sitzen, 2. das 28. Lebensjahr erfüllt haben, 3. öffentliche Rrmen-
Unterstützung weder beziehen noch im Laufe der letzten zwei Jahre
bezogen haben, 4. unbescholten sind, 5. eine direkte Staatssteuer
von mindestens Z Mark entrichten, 6. auf die letzten zwei Jahre
ihre Staatssteuer und Gemeindeabgaben, Rrmen- und Schulanlagen
am Vrte ihres bisherigen Aufenthalts vollständig berichtigt haben,
7. entweder a) im Gemeindebezirke ansässig sind oder b) daselbst
seit wenigstens zwei Jahren ihren wesentlichen Wohnsitz haben oder
o) in einer anderen Stadtgemeinde des Königreichs Sachsen bis zur
Rufgabc ihres bisherigen Wohnsitzes stimmberechtigteBürger waren.

Dagegen sind zum Erwerbe des Bürgerrechts verpflichtet die¬
jenigen zur Bürgerrechtserwcrbung berechtigten Gem«indemitglieder,
welche L. männlichen Geschlechts sind, L. seit drei Jahren im Ge¬
meindebezirke ihren wesentlichen Wohnsitz haben und 0. minde¬
stens d Mark an direkten Staatssteuern jährlich zu entrichten haben.

Bei Berechnung der Steuern sind die Rnsätze der Vrtskataster
maßgebend. Der auf eine Mehrheit von Personen im Kataster ein¬
getragene gemeinsame Steuersatz ist jeder derselben zu gleichem An¬
teile anzurechnen. Die Rnsätze der Rentenrolle werden den Ein¬
getragenen in ihrem Wohnorte zugerechnet.

8 44- Stimmberechtigt bei den Wahlen sind die Bürger mit Rus¬
nahme der Frauenspersonen  und derjenigen : a) welche
öffentliche Rrmenunterstützung erhalten oder im Laufe der letzten
zwei Jahre erhalten haben,' b) zu deren vermögen gerichtlicher
Konkurs eröffnet worden ist, während der Dauer des Konkurs¬
verfahrens ; o) welche von öffentlichen Ämtern, von der Rdvokatur
oder von dem Notariate suspendiert worden sind, auf die Dauer
der Suspension, sowie der Removierten auf fünf Jahre von Zeit der
Remotion an fvgl. lit . ck) ; ä) denen durch richterliches Erkenntnis die
bürgerlichen Ehrenrechte entzogen worden sind, auf die Dauer dieser
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Entziehung ; s) welche sich wegen eines Verbrechens oder Vergehens,
das nach dem Strafgesetzbuche die Entziehung der Ehrenrechte zur
Folge haben kann oder muß , in Untersuchung befinden , ingleichen
derjenigen , welche Freiheitsstrafen verbüßen oder zwangsweise in
einer öffentlichen Besserungs - oder Arbeitsanstalt untergebracht sind;
k) welche unter polizeilicher Aufsicht stehen ; §) welche die Abentrich¬
tung von Staats - oder Gemeindeabgaben , einschließlich der Abgaben
zu Schul- und Armenkassen , länger als zwei Jahre ganz oder teil¬
weise im Rückstand gelassen haben ; b) welche die Selbständigkeit ver¬
loren haben oder die im 8 17 für den Erwerb des Bürgerrechts fest¬
gesetzten Vorbedingungen nicht mehr erfüllen.

Zweifel über Besitz der Stimmbcrcchtigung sind zunächst vom
Stadtrate zu entscheiden.

Die bereits vor Eintritt der Wirksamkeit des Bundesjtrasgejetz-
buchs vom 3l . März l87l ) oder nach diesem Zeitpunkte noch auf
Grund des Revidierten Strafgesetzbuchs vom l . Vktober 1868 in
einer Rriminaluntersuchung erfolgte rechtskräftige Verurteilung zu
einer Freiheitsstrafe hat den Verlust der Stimmberechtigung nach
den bis dahin geltend gewesenen Grundsätzen zur Folge , es ist jedoch
die Dauer desselben bei erlittener Zuchthausstrafe auf zehn Jahre,
in allen anderen Fällen auf fünf Jahre , von dem Tage an gerechnet,
an welchem die Strafe verbüßt , verjährt oder erlassen worden ist,
beschränkt.

8 4S. Die Wählbarkeit steht allen stimmberechtigten Bürgern zu,
welche im Stadtbezirke ihren wesentlichen Wohnsitz haben.

Die Mitglieder des Ltadtrates sowie besoldete Gemeindebeamte
können nicht zugleich Stadtverordnete sein.

Stäütcordnung für mittlere und kleinere Städte vom r -s. April
1872.

Die §8 l —82 der Revidierten Städtcordnung finden entsprechende
Anwendung.

randgemeindeordnung in der Fassung vom n . Juli 1413.
8 1». Mitglieder einer Landgemeinde sind diejenigen selbständigen

Personen , die im Gemeindebezirke wesentlich wohnhaft sind oder
ein Grundstück besitzen oder ein selbständiges Gewerbe treiben.

Auch juristische Personen sind als Gemeindemitglieder zu betrach¬
ten , der Staatsfiskus , gemeinnützige Stiftungen und Vereine jedoch
nur dann , wenn sie im Gemcindebezirke entweder ansässig sind
oder ein Gewerbe treiben.

8 rr . Stimmberechtigt sind alle Gcmeindemitglieder , wleche a) die
sächsische Staatsangehörigkeit besitzen, b) das 25 . Lebensjahr erfüllt
haben und o) im Gemeindebezirke ansässig sind oder daselbst seit
wenigstens zwei Jahren ihren wesentlichen Wohnsitz haben.

Unansässige Frauenspersonen  sowie juristische Personen sind
nicht stimmberechtigt.

von mehreren Eigentümern eines Grundstücks ist jedoch nur einer
stimmberechtigt . Unter ihnen hat das männliche Geschlecht sowie
weiterhin derjenige , welcher im Grte wohnhaft ist, den Vorzug.
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Zwischen Gleichberechtigten entscheidet im Mangel einer Verein¬
barung das höhere Alter und erforderlichenfalls das Los.

§ 2S. von der Ausübung des Stimmrechts sind überdem ganz oder
vorübergehend ausgeschlossendiejenigen : n) die öffentliche Armen-
untcrstützung erhalten oder im Laufe der letzten zwei Jahre erhalten
haben fvgl. jedoch das Gesetz über die Einwirkung von Armen-
Unterstützung auf öffentliche Rechte vom 21. März 1910 jGes.° u.
Verordn .-Bl. S. 60j ) ) b) zu deren vermögen Konkurs eröffnet worden
ist, während der Dauer des Konkursverfahrens ) o) denen durch
gerichtliches Urteil die bürgerlichen Ehrenrechte oder die Fähigkeit
zur Bekleidung öffentlicher Ämter entzogen worden sind, auf die
Dauer dieser Entziehung ) äs gegen die wegen eines Verbrechens,
wegen dessen auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte oder auf
Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter anerkannt
werden kann oder mutz, die Voruntersuchung over die Eröffnung des
kjauptverfahrens beschlossen ist, ingleichen diejenigen, die sich zur >
Zeit der Wahl in Untersuchungs- oder Strafhaft befinden oder !
zwangsweise in einer öffentlichen Arbeitsanstalt untergebracht war- s
den sind) s) die unter Polizeiaufsicht stehen) k) welche die Abent- !>,
richtung von Staats - oder Gemeindeabgaben, einschließlichder Ab-
gaben zu Schul- und Armenkassen, die innerhalb der letzten zwei ^
Kalenderjahre vor dem Jahre der Wahl fällig geworden sind, ganz
oder teilweise in Rückstand gelassen haben ) Z) welche die Selbstän¬
digkeit verloren haben.

Z 24. Das Stimmrecht ist in Person auszuüben . Für die ansässige ^
Ehefrau stimmt der Ehemann, dafern er für seine Person stimmberech- I
tigt ist und von seinem persönlichen Stimmrecht keinen Gebrauch
machen will.

Niemand kann in derselben Gemeinde ein mehrfaches Stimmrecht
ausüben.

Z 2». Die Wählbarkeit steht jedem stimmberechtigten männlichen 8'
Gemeindeglied zu, welches im Gemeindebezirke seinen wesentlichen W
Wohnsitz hat . Durch Vrtsgesetz kann ansässigen Gemeindemitglie- ^
dern, die im Gemeindebezirke nicht wesentlich wohnhaft find (so- --
genannten Forensen) die Wählbarkeit eingeräumt werden.

Gemeindebcdienstete können nicht zugleich Gemeinderatsmitglic-
der sein.

Königreich Württemberg . I
Gemeindeaiigehörigkeitrgesetzvom lü. Juni 188S. ,

Art. 12. Das Recht der Teilnahme an den Wahlen zu den Ge¬
meindeämtern, das Stimmrecht in sonstigen Gemeindeangelegenheiten
und die Wählbarkeit zu den in Art . I Abf. 2 bezeichneten Ge- ^
meindeämtern steht vorbehältlich der Bestimmungen des 8 31 des
StGB , und der nachfolgenden Art . 14 und 18 denfenigen männlichen
Bürgern zu, welche im Gemeindebezirk wohnen, das 25. Lebens-
jahr zurückgelegthaben und daselbst Steuern aus einem der Bestelle- W
rung dieser Gemeinde unterworfenen vermögen oder Einkommen W
oder wenigstens wohnstcuer entrichten oder, wenn sie gefordert L
würden, zu entrichten hätten . Den im Gcmeindebezirk wohnen- "
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den stehen diejenigen gleich, welche in der Gemeinde mit Staats¬
steuer aus Gemeindeeigentum, Gebäuden oder Gewerben im Min-
dcstbetrag von 2S Mark veranlagt sind.

Vas Recht der Teilnahme an den Wahlen zu Gemeindeämtern
und das Stimmrecht in sonstigen Gcmeindeangelegenhelten kann
nur in Person ausgeübt werden.

Gemeinde- und vezlrksordnnng vom 28. Zull iy«ü.

G em eind eo rd n>u ng.
Art. ll - Die Mitglieder des Gemcindcrats werden von den wahl¬

berechtigten Gemeindebürgern aus ihrer Mitte gewählt.
wer als Mitglied - des Gemeinderates, als Gemeindcbeamtec auf

Grund von Rrt . 199 Rbs. I Ziff. 2 lit. b und Rrt . 2l>9 5lbs. 2
durch Urteil des Dienstes entlassen worden ist, kann auf die Dauer
von fünf Jahren , von dieser Verurteilung an gerechnet, nicht in die
Gemeindekollegien gewählt werden.

Für Gemeinden, welche aus mchrenen Teilgemcinden oder räum¬
lich getrennten Wohnbezirken bestehen, kann durch Gemeindesatzung
bestimmt werden, daß die Stellen im Gemeinderat nach einem vor¬
ausbestimmten Zahlenverhältnis mit Ungehörige» der verschiedenen
Drtc des Gemeindebezirks zu besetzen sind. Die Gemeindesatzung
bedarf der Genehmigung der Rreisregierung . Die Befugnis der
Gemcindebürger zur gleichmäßigen Teilnahme an der Wahl sämt¬
licher Mitglieder des Gemeinderats wird jedoch hierdurch nicht
berührt.

Die Wahl erfolgt auf sechs Jahre . Je nach zwei Jahren scheidet
ein Drittel aus und wird durch eine neue Mahl ersetzt, wobei
die Rustretenden wiedcrgewählt werden können, wird eine Stelle
im Gemeinderat vor dem Eintritt des ordentlichen Wahltags er¬
ledigt, so wird sie erst an diesem Zeitpunkt wieder besetzt, wenn
nicht der Gemeinderat eine frühere wicderbesetzung für nötig er¬
achtet. Sobald die Zahl der Mitglieder des Gemeinderates auf
zwei Drittel der Normalzahl heräbsinkt, muß die Ergänzung vor¬
genommen werde». Die Lrgänzungswahl gilt für den noch übrigen
Teil der Amtszeit der ausgeschiedenen Mitglieder.

Art. qs. Die Mitglieder des Bürgerausschusses werden von den
wahlberechtigten Gemeindcbürgcrn aus ihrer Mitte gewählt.

Die Wahl erfolgt auf vier Jahre . Je nach zwei Jahren scheidet
die ksälfte der Mitglieder aus und wird durch eine neue Wahl
ersetzt, wobei die Rustretenden wiedergcwählt werden können.

Bezirksordnung.
Art. rv . l . wählbar in die Rmtsversammlung und in den Be-

zirksrat sind alle Personen, welche in einer Gemeinde des Be¬
zirks wahlberechtigt sind fRrt . 12 und 14 des Gesetzes vom 16. Juni
1888, betreffend die Gemeindeangehärigkeit sReg.-vl . S. 257/Ijj,
vorbehaltlich der in Rrt . 23 Rbs. 2 getroffenen Bestimmung. 2. wer
als Mitglied der Rmtsversammlung oder des Bezirksrats oder als
Beamter der Rmtskörperschaft auf Grund von Rrt . 67 der gegen.
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wärtigen Gesetzes vgl. mit Art . 199 Abs. I 3iff . 2 lit . b und
Art . 2V9 Abs. 2 der Gemeindeordnung durch Urteil des Dienstes
entlassen worden ist, kann auf die Dauer von fünf Jahren von
dieser Verurteilung an gerechnet weder in die Amtsversammlung
noch in den Bezirksrat gewählt werden. 3. Die nach Ablauf
der Wahlperiode ausscheidenden Mitglieder können wiedergewähltwerden.

Grotzherzogtuin Baden.
Gemeindeorüilung für die nicht unter die Städteordnung fallenden

Gemeinden von, 18. Oktober 141«.
8 iv. wahlberechtigte Einwohner sind die, im Vollbesitze der

Geschäftsfähigkeit und der bürgerlichen Ehrenrechte befindlichen
männlichen, nicht im aktiven Militärdienst stehenden Angehörigen
des Deutschen Reichs, welche mindestens 25 Jahre alt sind und seit
zwei Jahren , vom Tage des Ablaufes der Einspruchsfrist gegen
die Wählerliste zurückgerechnet, n) Einwohner der Gemeindê sind,
b) eine selbständige Lebensstellung haben, o) in der Gemeinde Ge¬
meindeumlagen zu zahlen haben oder in derselben zahlen müßten,
wenn die Gemeinde Umlagen erheben würde, und ck) die ihnen
obliegenden Abgaben an die Gemeinde entrichtet haben. Als selb¬
ständig im Zinne dieses Gesetzes werden diejenigen Personen be¬
trachtet , welche einen eigenen Hausstand haben oder solchen ge¬
habt haben und verwitwet sind oder ein Gewerbe auf eigene Rech¬
nung betreiben oder an direkten ordentlichen jährlichen Staats-
steuern mindestens l7 Mark bezahlen.

von dem Vorhandensein einer zweijährigen Dauer dieser Er¬
fordernisse (Buchstabe a—äs kann durch Bürgerausschnßbeschluß im
einzelnen Falle Nachsicht erteilt werden.

8 lb . Wählbar in den Demeinderat ist jeder bei der Wahl zum
Lürgerausschuß wahlberechtigte bzw. in der Gemeindeversammlung
Stimmberechtigte, dessen Wahl- oder Stimmrecht nicht ruht.

wählbar zum Amte des Bürgermeisters ist jeder männliche An¬
gehörige des Deutschen Reiches, welcher das 25. Lebensjahr zurück¬
gelegt hat und die badische Staatsangehörigkeit besitzt oder er¬
wirbt , sofern er sich in keinen, der Fälle des Z ll Abs. l befindet.

Gesetz Uber die Hechte der Genieinüebürgcr und die Erwerbung des
vilrgerrechts vom 3t . Dezember t8S > mit den durch verschiedene

Gesetze, zuletzt 2d. März 1884, bewirkten Änderungen.
8 t- Die Rechte der Gemeindebürger sind: I. das Recht des stän¬

digen Aufenthalts in der Gemeinde und der Benutzung aller Ge¬
meindeanstalten ' 2. der Stimmgebung bei Gemeindeversammlungen!
3. der Wahlfähigkeit und Wählbarkeit zu allen Gemeindeämtern:
4. der Teilnahme an dem Gemeinde- und Allmendgut, und zwar die
unter Nr . 2, 3 und 4 bezeichneten Rechte nach Vorschrift des Ge¬
setzes über Verfassung und Verwaltung der Gemeinden,' 5. des
Betriebes eines jeden Gewerbes nach Vorschrift der Gesetze.

Denjenigen, die ein angeborenes Bürgerrecht besitzen, das Bür-
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gerrecht aber noch nicht angetreten haben, stehen die unter Nr. I
genannten Rechte zu.

8 Das Bürgerrecht wird erlangt : I. durch Geburt, ' 2. durch
Annahme.

8 S. Bürgerstöchter haben ein angeborenes Bürgerrecht, können
aber dasselbe erst antreten , wenn sie sich mit einem Gemeinde¬
bürger verheiraten.

Andere Frauenspersonen erlangen das Bürgerrecht nur durch Ver¬
ehelichung mit einem Gemeindebürger oder durch Aufnahme ihres
Ehemannes in das Bürgerrecht.

Auch nach getrennter oder nichtig erklärter Ehe behält die Ehe¬
frau ihr Bürgerrecht in der Gemeinde, in welcher ihr Ehemann das¬
selbe zur Zeit der Auflösung der Ehe hatte , sie hat jedoch, solange
ihr Ehemann lebt , keinen Anspruch an die Bürgcrnutzungen.

8 20. Jeder badische Staatsbürger , welcher das 25. Lebensjahr
zurückgelegt hat , hat das Recht, die bürgerliche Ausnahme in jede
Gemeinde des Großherzogtums für sich und seine der Gewalt noch
nicht entlassenen Rinder zu verlangen , wenn er sich in keinem der
Fälle des 8 21 befindet und die gesetzlichen Bedingungen erfüllt.
Die noch unter elterlicher Gewalt stehenden Rinder des Aufgenom¬
menen erwerben das Bürgerrecht durch die Aufnahme des Vaters,
verlieren aber das bisher in einer anderen Gemeinde ihnen zu¬
gestandene Bürgerrecht.

8 27. von der Ehefrau des in eine Gemeinde aufzunehmenden
Bürgers muß ein vermögen von ZOO Mark nachgewiesen werden.

8 43 ist durch das Gesetz vom 5. Mai 1870 aufgehoben. Dieses be¬
stimmt: Das Recht zur Eheschließungist unabhängig vom Gemeinde¬
bürgerrecht. Ehefrauen erlangen durch die Eheschließung selbst kraft
Gesetzes, unbeschadet jedoch der etwaigen Verpflichtung zur Ent¬
richtung des gesetzlichen Linkaufsgeldes, das Bürgerrecht in der Ge¬
meinde, in welcher der Ehemann zur Zeit der Verehelichung das
Bürgerrecht angetreten oder durch Aufnahme erworben hat.

Die Städteorünung des Großherzogtums Baden vom 18. Sktober
i »r».

8 7. Stadtbürger sind die im Vollbesitze der Geschäftsfähigkeit
und der bürgerlichen Ehrenrechte befindlichen männlichen, nicht im
aktiven Militärdienst stehenden Angehörigen des Deutschen Reiches,
welche mindestens 25 Jahre alt und seit zwei Jahren , vom Tage
des Ablaufs der Einspruchsfrist gegen die Wählerliste zurückgerech¬
net, a) Einwohner des Stadtbezirkes sind, b) eine selbständige Lebens¬
stellung haben, o) in der Gemeinde Gemeindeumlagen zahlen und
6) die ihnen obliegenden Abgaben an die Gemeinde entrichtet haben.

8 9. Die Stadtbürger sind zur Teilnahme an den Gemeindewahlen
berechtigt und zur Übernahme von unbesoldeten Ämtern und Funk¬
tionen - er Gemeindeverwaltung und Gemeindevertretung befähigt,
sofern ihr Bürgerrecht nicht ruht.

8 19. wählbar in den Stadtrat ist jeder Stadtbürger , dessen Bür¬
gerrecht nicht ruht.
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8 44. Berechtigt zur Wahl der Stadtverordneten ist jeder Stadt,
kürzer , dessen Bürgerrecht nicht ruht.

8 47. Wählbar zum Stadtverordneten sind alle Stadtbürger,
deren Bürgerrecht nicht ruht.

Srotzherzogtum Hessen.
Städteordnung vom 8. Juli

Art. 24. Jeder volljährige hessische Staatsangehörige männlichen
Geschlechts ist berechtigt, Drtsbürger an dem Vrt zu werden, an
welchem sein Vater das Bürgerrecht besitzt oder bei seinem Tode
besaß.

Art. 27. Jeder volljährige männlichen Geschlechts, der hessische
Staatsangehörigkeit besitzt oder erworben hat , kann die Uufnahme
als Drtsbürger da verlangen , wo ihm da; Recht, Drtsbürger z»
werden, nicht durch Geburt zujteht.

Art. 58. Wahlberechtigt sind alle männlichen Einwohner (da;
besondere Wahlrecht der Drtsbürger ist weggefallen), welche die
deutsche Reichsangehörigkeit besitzen und seit drei Jahren in der
Gemeinde wohnen, unter der Voraussetzung, daß sie ani Wahltag
das 25. Lebensjahr vollendet haben und vom I. Upril des dem
Rechnungsjahr, in welchem die Wahl stattfindct , vorhergehende»
Jahres an gcmeindesteuerpflichtig sind.

Art. zy. I. Die Wahlberechtigung (Urt . 58) ruht für solche Wahl¬
berechtigte: l . die unter Vormundschaft oder Pflegschaft stehen;
2. über deren vermögen ein Konkursverfahren schwebt; 3. die nicht
im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sind; 4. die zur Zeit der
Wahl auf Grund der Bestimmungen des Reichsgesetzesüber den
Unterstützungswohnsitz Rrmenunterstützung beziehen oder in den
letzten der Wahl vorhcrgegangenen zwölf Monaten bezogen haben;
5. die mit Entrichtung der Kommunalsteuer zur Zeit der Wahl
sich länger als zwei Monate im Rückstand befinden.

II . Uls Rrmenunterstützung im Sinne des Rbs. I Ziff. 4 sind nicht
anzuseheni ) : I . die Krankenuntcrstützung; 2. die einem Rngehöri-

I) Die Motive bemerken hierzu : Durch Rcichsgesetz vom 15. März
1909, betreffend die Einwirkung von Rrmenunterstützung auf öffent¬
liche Rechte (Reichsgcsetzblatt Nr . 14 S. 319) ist bestimmt, daß die
unter Ziffer 1—5 aufgeführten Urten von Unterstützungen insoweit
nicht als Urmenunterstützung anzusehen sind, als in Reichsgesetzen der
Verlust öffentlicher Rechte von dem Bezüge einer klrmenunterstützung
abhängig gemacht wird . Bei Beratung des genannten Reichsgesetzes
wurde allseitig anerkannt , daß es erwünscht sei, in der hier in Rede
stehenden Frage einen einheitlichen Rechtszustand in allen Bundes¬
staaten zu schaffen und die Grundsätze des Gesetzes auf die Wahlen in
den Einzclstaaten und Gemeindeverbänden zu übertragen . Dieser
Wunsch fand in einer entsprechendenResolution des Reichstags 6 ns-
druck. Der Grundgedanke des Gesetzes, daß man den Verlust der öffent¬
lichen Rechte nickt mehr an solche Unterstützungen knüpfen will,
die nur einen zeitweiligen und vorübergehenden Charakter habe»
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j gen wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen gewährte Anstalt?.
- pflege; Z. Unterstützungen zum Zweck der Jugendfürsorge , der Er¬

ziehung oder der Ausbildung für einen Beruf ; 4. sonstige Unter-
s stützungen, wenn sie nur in der Form vereinzelter Leistungen zur

Hebung einer augenblicklichen Notlage gewährt sind; 5. Unterstützun-
' gen, die erstattet sind.

Art 4«. Wählbar ist jeder wahlberechtigte , dessen Wahlberech¬
tigung nicht ruht und der nicht infolge einer Verurteilung unfähig
zur Bekleidung öffentlicher Ämter ist.

l

i
1

j

raiidgemeindcordnuiig vom 8. Juli 141 t.
Art. 24. Jeder volljährige hessische Staatsangehörige männlichen

Geschlechts ist berechtigt, Drtsbürger an dem Drte zu werden, an
welchem fein Vater das Bürgerrecht besitzt oder bei seinem Tode
besaß.

Art. 27. Jeder volljährige männlichen Geschlechts, der die hessische
Staatsangehörigkeit besitzt oder erworben hat , kann die Aufnahme
als Drtsbürger da verlangen , wo ihm das Recht, Drtsbürger zu
werden, nicht durch Geburt zusteht.

Art. 38. wahlberechtigt sind alle männlichen Einwohner (das
besondere Wahlrecht der Drtsbürger ist weggefallcn), welche die
deutsche Rcichsangehörigkeit besitzen und seit drei Jahren in der Ge¬
meinde wohnen, unter der Voraussetzung, daß sie am Wahltag
das 25. Lebensjahr vollendet haben und vom l . April des dem
Rechnungsjahr, in welchem die Wahl stattfindet , vorhergehenden
Jahres an gemcindcsteuerpflichtig sind.

Art. 40. Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, dessen Wahlberech¬
tigung nicht ruht und der infolge einer Verurteilung unfähig zur
Bekleidung öffentlicher Ämter ist.

Grotzherzogtum Mecklenburg-Schwerin.
Aufnahme von Frauenzimmern zu Bürgerinnen . 8. Juni 1814.

Friedrich Franz usw. Auf eure Vorträge in betreff der Aufnahme
der ein bürgerliches Gewerbe treibenden Frauenzimmer als Bürge¬
rinnen lassen wir euch hiemit unverhalten sein, daß ihr Frauen¬
zimmer, die ein bürgerliches Gewerbe treiben wollen, als Bürge¬
rinnen aufnchmen und eidlich verpflichten möget. wonach usw.
und wir usw. Schwerin,  den 8. Juni 1814.

Äcl lVlunckstum Serenissimi proprium.
Zur Herzog!. Rkecklenb. Regierung verordnet« Präsident , Geheime-

und Räte.
An den Magistrat der Neustadt Hieselbst.

und die nicht mit dem Verlust der wirtschaftlichen Selbständigkeit
für den Unterstützten verbunden sind, verdient Billigung . Daher
ist in Übereinstimmung niit der in Art . 7 der Landlagswahlrechts-
vorlage getroffenen Regelung eine dementsprechende Vorschrift in
die Städteordnung ausgenommen worden.
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Revidierte Semeindeordnung für die vomanialortschaften
vom 29. Juni l86S.

8 r . Oie Gemeindeangehörigkeit bestinimt sich den einzelnen Ge¬
meinden gegenüber nach den für die Heimat geltenden Gesetzen.
Streitigkeiten über die Heimat (Gemeindeangehörigkeit) einer dem
Dominium angehörigen Person werden im Verwaltungswege ver¬
handelt und erledigt.

8 S. Kn den etwa vorhandenen Gemeindenutzungen nehmen die
Gemeindeangehörigen nur teil , wenn sie in dem Gemeindebezirk
selbständig wohnen. Auch ist in den Gemeinden gestattet , auf ord¬
nungsmäßigem Wege die Teilnahme an den Gemeindenutzungen
von der Zahlung eines Linkaufsgeldes abhängig zu machen.

8 4. wer in einem Gemeindebezirk, in dem er nicht beheimatet
ist und daselbst zugleich selbständig, wohnt, kann auf verlangen
der Gemeinde vom Amte angehalten werden, die Gemeindeange¬
hörigkeit (Aufnahme in den Gemeindeverband) zu erwerben.

8 S. l . Grtsvorsteher ist in den Dörfern der Dorfschulze, welcher
vom Landesherrn aus den im Gemeindebezirk selbständig wohn¬
haften Gemeindeangchörigen ernannt und durch das Amt in Lid
und Pflicht genommen wird , auch die mit dem Schulzenamt bisher
schon verbundenen Emolumente bezieht, deren Umwandlung übrigens
Vorbehalten bleibt ' auf den Höfen ist es der Pächter , Erbpächter
oder sonstige Inhaber . Für den Fall der Behinderung des Dorf¬
schulzen gelten die Bestimmungen des Z 12 Abs. 3.

Der Vorsteher eines Hofes hat in Fällen vorübergehender Behin¬
derung einen geeigneten Vertreter zu bestellen, wenn sich dagegen
ein Hof im Besitze einer Kuratel oder inehrerer Personen oder eines
Frauenzimmers befindet oder nicht vom Pächter bewohnt wird, so
ist vom Amt ein Vertreter zu bestellen. Dasselbe geschieht in Kon¬
kurs- und ähnlichen Fällen sowie wenn dem Pächter usw. die zum
Vorsteheramte erforderliche sittliche oder geistige Befähigung abgeht.

2. Die Grtsvorsteher sind die Verwalter der Grtspolizei und
haben namentlich a) für Aufrechterhaltung der öffentlichen Grünung
und Sicherheit Sorge zu tragen , mithin insbesondere allen straf¬
baren Handlungen nach Kräften vorzubeugen und, wenn solche vor¬
fallen , dieselben dem Amte anzuzeigen, vagabonden und fremde
Bettler zu verhaften und an das Amt abzuliefern ; b) die Befolgung
aller polizeilichen Vorschriften, insbesondere auch die Befolgung
der feldpolizeilichen und wegepolizeilichen Vorschriften, zu über¬
wachen; o) bei Visitationen , welche vom Amt oder von sonst zu¬
ständigen Behörden vorgenommen werden, auf , verlangen den nöti¬
gen Beistand zu leisten, sowie überhaupt das Amt in der Ausübung
seiner amtlichen Tätigkeit zu unterstützen; ck) die Kleidung zuziehen¬
der Personen entgegcnzunehmcn und ihnen den Meldeschein aus-
zustellen.

Dagegen bleibt de» Grtsvorstehern die Erteilung sonstiger Legi¬
timationspapiere versagt, und nur die Dorfschulzen sollen zur Aus¬
stellung von Heimatscheinen, jedoch nicht ohne Genehmigung de;
Gemeindevorstandes und nur mit dem Erfolge berechtigt sein, daß
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der von ihnen auszustellende Heimatscheinerst durch eine voni Amte
beigefügte Beglaubigung gültig wird.

ß y. Auf denjenigen Höfen, welche nicht mit einer vorfschaft zu-
jammcngelcgt sind, hat der Pächter , Erbpächter und sonstige In¬
haber alle aus der Gemeindeverwaltung entspringenden Funktionen
auszuüben. Das Amt erläßt demgemäß alle die Gemeinde betref¬
fenden Auflagen an ihn, hält sich an ihn in betreff der Ausführung
und überläßt es ihm, die übrigen Gemeindeglieder zu den ihnen
etwa obliegenden Leistungen heranzuziehen oder wegen derselben
die amtliche Hilfe zu beantragen.

Z 1». 2n den Dorfschaften steht die Gemeindeverwaltung dem Gc-
meindevorstand (Schulzenrat) und der vorfsoerfammlung zu.

8 11 (Abs. l >. Der Gemeindevorstand besteht aus dem Dorfschulzen
und einigen Schöffen, welche letztere aus den im Gemeindebezirk
selbständig wohnhaften Gemeindeangehörigen mit tunlichster Be¬
rücksichtigungder vorhandenen Hauptklassen des Grundbesitzes zu
ernennen sind.

ß (3. 1. Oie Oorfsversammlung besteht: u) aus den Mitgliedern des
Gemeindevorstandes, b) aus den in dem Gcmeindcbezirk beheima¬
teten und zugleich selbständig wohnhaften Besitzer» der zum Gc-
meindebezirk gehörigen Grundstückenach den nähere » Bestimmun¬
gen unter Nr . 2, o) aus den Kirchendienern (Predigern , Drganisten
und Küstern), den Großherzoglichen Forstbedienten, bis zum ksolz-
wärtcr einschließlich, und dem Inhaber einer Zamilienschulstelle.
von den mehreren solchen Schuldiencrn nimmt selbst in den: Falle
nur der erste teil , wo derselbe zugleich Drganist und Küster ist.

Dem Statut bleibt Vorbehalten, auch die Inhaber von anderen
>m Gemeindebezirk befindlichen Großherzoglichen Dienststellen, vor¬
ausgesetzt, daß sie nicht Mitglieder des Amtes sind, zur Vorfsver-
sammlung zu berufen , sowie Bestimmung darüber zu treffen , ob
und in welcher Meise unter den in der Gemeinde obwaltenden
besonderen Umständen den nicht mit Grundbesitz angesessenen selb¬
ständig wohnhaften Gemeindeangehörigen die Teilnahme an der
Vorfsversammlung einzuräumen ist. Die Zahl aller Mitglieder der
Oorfsversammlung soll aber, selbst in den größten Gemeinden, nicht
über 24 hinausgehen.

2. Hinsichtlich des Grundbesitzes (Nr. Ib) gilt als Regel, daß
jeder Besitzer einer Erb- oder Zeitpachthufe und eines ähnlichen
oder größeren Grundstücks zur Oorfsversammlung selbständig be¬
rechtigt ist, während die Brüder für sich und hie Häusler und
Brinksitzer für sich nach näherer Vorschrift des Statuts nur in Ab¬
teilungen, welche untereinander zeitweise wechseln, oder durch Be¬
auftragte (Deputierte ), welche aus ihre Mitte zu wählen sind und
welche die Wahl nicht ablehnen dürfen, teilnchmen.

Das Statut kann jedoch mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse
Ausnahmen für jede Klasse der Besitzer festsetzen. Namentlich kan»
es die Hüfner bei unverhältnismäßig großer Anzahl auf Abteilungen
oder auf Beauftragte aus ihrer Mitte beschränken und anderer¬
seits dem Besitzer eines Grundstückes, welches die übrigen an wirt¬
schaftlicher Bedeutung überragt , mehr als eine Stimme beilegen,
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sowie in den Fällen , wo die Zahl der Hüfner auf Abteilungen
oder auf Beauftragte beschränkt werden muß, die Berechtigung bei¬
legen, unter allen Umständen und ohne einer Abteilung zugezählt
oder zur Teilnahme an der Wahl eines Beauftragten genötigt zu
werden, Mitglied der Vorfsversammlung zu sein.

Oer Besitz mehrerer Stellen und das Zusammentreffen verschie¬
dener Berechtigungsgründe in einer Person begründen kein mehr¬
faches Stimmrecht.

Den Besitzern stehen gleich die Snterimswirte , und bei Grund¬
stücken, welche sich im ungeteilten herrschaftlichen Eigentum befin¬
den, auch deren Pächter . Als Vertreter aber sind zur Ausübung
des auf Grundbesitz beruhenden Stimm- und Wahlrechts berechtigt
der Ehemann für die Ehefrau sowie der Vater für die Hauskinder
und für mehrere in ungeteiltem Besitz befindliche Kinder, welche
nicht sämtlich der väterlichen Gewalt entwachsen sind. Wenn sonst
ein Grundstück sich im ungeteilte » Besitze mehrerer Personen be¬
findet, bleibt es für die Dauer dieses Verhältnisses »»vertreten.

3. Ausgeschlossen von der Dorfsversammlung und von dem Rechte,
zu derselben zu wählen , sind, außer allen denjenigen, welche der
Gemeinde nicht angehären oder im Gemeindebezirk nicht selbstän¬
dig wohnen : a) Frauenzimmer , b) unter Kuratel Stehende, o) Per¬
sonen, welche eine entehrende Strafe erlitten haben oder wegen
einer entehrenden Handlung rechtskräftig verurteilt worden sind,
sofern sie nicht die Wiederherstellung ihrer Ehre erlangt haben,
(I) solche Männer , deren Ausschließung (zeitweise oder für immer)
durch einen vom Amte bestätigten Beschluß der Dorfsversammlung
erfolgt ist.
Staats - und vcrwaltungsrecht der Großherzogtums Mecklenburg
Schwerin, (von Or. zur. Erich Schlesinger. Berlin 1908, Wilhelm

Süßerott .) Zweites Kapitel : Staatsangehörigkeit.
8 b. Die Reichsangehärigkeit bildet kein selbständiges Recht, sie

wird erworben und verloren nur in Verbindung mit der Staats¬
angehörigkeit in einem Bundesstaate . Für die Erwerbung und den
Verlust der mecklenburgischenStaatsangehörigkeit normiert das
Reichsgesetz vom i . Juni 1870. Beseitigt ist die Verordnung vom
I. Juni 1853, betr . den Erwerb und Verlust der Eigenschaft eines
mecklenburgischen Untertans , soweit sie von den Bestimmungen des
Reichsrechts abweicht. Insbesondere ist die Vorschrift in Z I V der
zitierten Verordnung vom 1. Juni 1853, wonach „die Eigenschaft >
eines mecklenburgischenUntertans begründet wird durch den Er- ^
werb eines ritterschaftlichen Gutes und Ableistung des Lehn- bzw.
Homagialeides", in Wegfall gekommen (vgl. § 5 der Verordnung
vom 28 .Dezember 1872, betr . die mecklenburgische Staatsangehörig¬
keit). Landesfremde, welche ein ritterschaftliches Gut erwerben, sind
von der Ausübung aller dem öffentlichen Rechte angehörenden Be¬
fugnisse eines mecklenburgischenGrundbesitzers (namentlich obrig¬
keitlicher und polizeilicher Befugnisse) ausgeschlossen, bis sie Staats¬
angehörige des Großberzogtums werden. Bi; dabin rubt auch die
Landstandschaft.
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Bürger bzw. Mitglieder einer städtischen und ländlichen politi¬
schen Vrtsgeineinde können nur solche Personen werden, welche dem
Staatsverbande des Großherzogtums angehören (8 2 der zitierten
Verordnung vom 28. Dezember 1872). Treten landcsfremde Per¬
sonen zu einer Vrtsgeineinde in ein Verhältnis , auf Grund dessen
sie nach den Landes- und Vrtsgesetzcnzum Eintritt in den Gemeinde¬
verband angehalten werden können, so erstreckt sich die ihnen ob¬
liegende Pflicht auch auf den Erwerb der Staatsangehörigkeit (8 ö
der zitierten Verordnung vom 28. Dezember 1872). wegen der
Verpflichtung zum Erwerbe des Bürgerrechts in den Städten und
der Gemeindeangebörigkeit in den Dominialortschaftcn vgl. 88 24
und 21 d. w.

Erworben wird die Staatsangehörigkeit nach 8 9 des Neichsgesetzes
vom I . Juni 1870 insbesondere durch Anstellung im Staatsdienste.
Als Anstellung im unmittelbaren Staatsdienste ist nach 8 4 der zitier¬
ten Verordnung vom 28. Dezember 1872 auch die Anstellung im
landständigen Dienste anzusehen (83 d. w .). Die Staatsangehörig¬
keit der im Großherzogtum garnisonierenden Beamten der Militär¬
verwaltung richtet sich nach den Bestimmungen des Neichsgesetzes
vom 1. Juni 1870, insbesondere des 8 9 (Militärkonvcution mit
Preußen vom 19. Dezember 1872 bzw. 2. Januar 1875, Art . 8).

Bescheinigungenüber noch bestehende oder vormalige Staatsange¬
hörigkeit — Heimatscheine — werden ausschließlich vom Ministe¬
rium des Innern ausgestellt (Verordnung vom 10. Juli 1873, betr.
die Kompetenz zur Ausstellung von Heimatscheiuen, 8 l ). Die Auf¬
nahme in und Entlassung aus dem Untertanenvcrbande steht dem
Ministerium des Innern zu (Verordnung vom 4. April 1883, betr.
die Drganisation dek Ministerien , 8 5O). Die Voraussetzung, unter
denen Ausländern die Naturalisation gewährt werden darf , sind
durch den 8 8 des Neichsgesetzcs vom 1. Juni 1870 geregelt, von
Bestand geblieben ist die Bestimmung der Verordnung vom 1. Juni
1853 8 6 Abs. 2, wonach ein Ausländer nur naturalisiert werde»
darf, wenn er gleichzeitig die Niederlassung an einem Drte des
Großherzogtums nach den für dieselbe bestehenden Gesetzen gewinnt.

Für mecklenburg-strelitzsche Untertanen , welche das Niederlassungs¬
recht an einem Drte des Großhcrzogtums Mecklenburg-Schwerin
erwarben, bedurfte es zur Erlangung der diesseitigen Untertanen¬
eigenschaft nach '8 5 Abs. 3 der Verordnung vom I. Juni 1853 der
Naturalisation nicht. Diese Bestimmung ist gegenstandslos geworden
durch 8 7 des Neichsgesetzes vom 1. Juni 1870' Angehörige deut¬
scher Bundesstaaten werden nicht naturalisiert , sondern unter be¬
deutend leichteren Bedingungen „ausgenommen".

8 2Y (Die Demeinüemitgliedschaft). Das Bürgerrecht enthält die
Befähigung, innerhalb des städtischen Verbandes an den dem öffent¬
lichen Recht angehörcnden Befugnissen, insbesondere an der städti¬
schen Verwaltung und Vertretung , teilzunehmen. Erfordernisse für
die Erteilung des Bürgerrechts sind ein bestimmtes Lebensalter (meist
das vollendete 25. Jahr ), mecklenburgischeStaatsangehörigkeit,
männliches Geschlecht. Erworben wird das Bürgerrecht durch Ver¬
leihung seitens des Magistrates.
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8 21 (Die Gemeindeorganisation innerhalb des Domaniums). (Ab-
schnitt 8.) Die Demeindeangehörigkeit (Gemeindebürgerrecht) wird
erworben durch Anstellung im öffentlichen Dienste und durch Auf¬
nahme in den Gemeindeverbanü zufolge Beschlusses der Vorfer-
sammlung. Voraussetzung des Erwerbes der Gemeindeangehörigkeit
sind mecklenburgische Staatsangehörigkeit (8 6 d. W.) und selbstän¬
diger Wohnsitz innerhalb der Gemeinde, verloren wird die Gc-
meindeangehörigkcit durch Aufgabe des Wohnsitzes in der Gemeinde,
durch Aufgabe der Selbständigkeit und durch Verlust der mecklen¬
burgischen Staatsangehörigkeit . Wer in einem Gemcindebezirke, in
dem er nicht beheimatet ist, ein Wohnungsgrundstück besitzt, kann
auf verlangen der Gemeinde vom Amte aiigehalten werden, die Ge¬
meindeangehörigkeit (Aufnahme in den Gemeindeverband) zu er¬
werben. Wer zum Eintritt in den Gemeindeverband angehaltcn
werden kann, ist verpflichtet, auch die mecklenburgische Staatsange¬
hörigkeit zu erwerben. Zu den Gemeindeabgaben sind alle Per¬
sonen heranzuziehen, welche sich im Gemeindebezirke länger als
drei Monate aufhalten , ohne Rücksicht darauf , ob sie Gemeindeange¬
hörige sind oder nicht (Z 8 des Reichsgcsetzes über die Freizügigkeit
vom 1. November 1867).

Urkunde über die Vereinigung der Ult- und Neustadt Schwerin zu
einem Semeiudeverbande und über die hierdurch erforderliche»
näheren vestimmungen in Verwaltung und Verfassung der Stadt,
nebst der landesherrlichen Uonfinnationrakte , ck. ck. Schwerin, de»

28. Januar 18- 2.
8 77. Bürger ist derjenige, welcher das Bürgerrecht besitzt.
8 78. Erteilt wird das Bürgerrecht vom Magistrate.
8 79. Wegen Zulassung zum Bürgerrecht und dessen Verlust nor¬

mieren die jetzigen und künftigen allgemeinen Landesgesetze.
8 8-t. Das Stimmrecht zur Wahl des Repräsentanten steht zwar

in der Regel jedem Bürger zu, der zu den städtischen Lasten bei¬
trägt , jedoch sind als Ausnahmen davon auWeschlosscn: u) Mit¬
glieder des Magistrats sowie alle Stadtoffiziantcn während der
Dauer ihres Amts,' b) Bürger , welche mit ihren städtischen Ab¬
gaben ein Jahr in Rückstand sind, bis dahin , daß sie solche berichtigt
haben ; o) Bürger , welche unter Vormundschaft stehen; ä) diejenigen,
denen das Stimmrecht als Strafe entzogen ist, für die Dauer der fest¬
gesetzten Zeit ; s) diejenigen, welche sich auf die Ronstitution vom
Zl . März l812 berufen oder Konkurs gemacht und ihren Gläu¬
bigern nicht voll ausbezahlt haben ; k) diejenigen, welche wegen eines
ehrenrührigen Verbrechens zur Untersuchung gezogen und nicht rein
losgesprochen sind; x) jüdische Glaubensgenossen, bis sie etwa durch
ein allgemeines Landesgesetz hiezu für berechtigt erklärt werden.

8 8b. Vas Wahlrecht muß persönlich ausgeübt werden.
8 87. Aus der Zahl der sämtlichen mit einem Wohnhause ansässi¬

gen stimmfijhigen Bürger werden die BürgerreIräsentanten gewählt.
8 1S8. Nur unbescholtene und bereits volljährige Bürger dürfen

.zu den Magistratsstellen präsentiert werden.
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Statut , betr . dar Bürgerrecht zu Schwerin vom 10. August 188! .

8 1. Das Bürgerrecht enthält die Befähigung, innerhalb des städti¬
schen Verbandes an den dem öffentlichen Rechte angehörigen Befug¬
nissen, insbesondere an der städtischen Verwaltung und Vertretung,
teilzunehmen. Den gegenwärtigen rezipierten und diesen gleich¬
stehenden Einwohnern bleibt die bisher ihnen geräumte Befugnis
zur Ausübung solcher Rechte erhalten.

Z 2. Bürger können nur männliche Einwohner sei», welche das
28. Lebensjahr vollendet haben und dem Staatsoerbande des Groß¬
herzogtums angehören,

Aostocksches Staütrecht, publiciret im Jahre irsr . Erster Thcil,
II . Titel : von Bürgern und Einwohnern.

I. lver in der Stadt wohnen will , der muß binnen dreh RIonath
Bürger werden, es wäre denn, daß derselbe durch besondere Ver¬
träge davon ausgenommen, oder durch Vergünstigung des Raths
nicht dazu verbunden wäre, und stehet cs bei dem Rath , ob er
jemanden, der die Bürgerschaft sucht, solche gönnen wolle, oder nicht.

II . Ls soll auch nach unser» hiebevor erlassenen Verordnungen,
keiner, der sich allhie in den Ehestand zu begeben, und als ein
Bürger zu wohnen gedenket, aufgebothen noch zur Ehe vertrauet
werden, er habe denn zuvor die Bürgerschaft gewonnen, und den
Lürgerepd geleistet.

III . Niemand mag zum Bürger ausgenommen werden, ehe er
von der Obrigkeit , darunter er zuvor gesessen, Schein und Beweis;
seines Verhaltens vorgeleget.

IV. Rein Vienst-Rnecht soll zum Bürger ausgenommen werde»,
wo er nicht zum wenigstens beh einem Herr» sechs Jahre allhier
gedienet.

Grotzherzogtum Mecklenburg-Strekitz.
Verordnung, betr . die GemeiiMverhältnisse der Domanialdörser des
hiesigen Herzogtum; vom 2. August 1864. (Großherzoglich Meck-
lenburg-Ltrelitzscher Offizieller Anzeiger für Gesetzgebung und
Staatsverwaltung . Nr. II . Neustrelitz, den 4. September I8ü4.s

8 4- Die Gemeindevertretung besteht neben den Mitgliedern des
Lchulzenrats aus den sämtlichen Bauern und Besitzern oder Pächtern
der zur Gemeinde gehörenden Schulzen-, Lehn- und größeren Lrb-
pachtstellen. Die Besitzer von kleineren Lrbpachtstcllen, von Bünd-
nereien, Mühlen , Schmieden und Krügen, insofern sie nicht durch
die Größe ihres Besitzes den Bauern gleichstehcn, nehmen in der
Regel nur durch Deputierte aus ihrer Mitte an der Gemeindevertre¬
tung teil . Die Ernennung dieser Deputierten geschieht nach Stimmen¬
mehrheit in einer vom Schulzen berufenen und vom Schulzenrat
geleiteten Versammlung der wahlberechtigten auf sechs Jahre . 2n
welcher Zahl solche Deputierte dazu zu ernennen sind, hat das
Dorfstatut zu bestimmen, dabei aber zu berücksichtigen, daß die
gesamte Gemeindevertretung nie die Zahl von vicrundzwanzig über-

ktpolant , Vas kommunale Wahlrecht der Zrauen 7
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steigen darf . In der Regel führt jedes Mitglied der Gemeinde¬
vertretung nur eine Stimme, jedoch kann ausnahmsweise in dem
Statut dem Besitzer eines die übrigen Gehöfte wesentlich an Be¬
deutung übersteigenden Grundstückes mehr als eine Stimm« bei¬
gelegt werden. Der Besitz mehrerer Stellen im Dorfe berechtigt
an und für sich nicht zu mehreren Stimmen. Den Besitzern der
Stellen stehen die Interimswirte und die Ehemänner der Besitze¬
rinnen gleich. Die in der Gemeinde wohnenden landesherrlichen
und Kirchendiener sind zwar zur Rbgabe ihrer Stimme berechtigt,
aber , selbst wenn sie eigentümlichen Besitz in der Gemeinde haben,
zur Teilnahme an der Gemeindevertretung nicht verpflichtet. Die
Pastoren sind als solche berechtigte Mitglieder aller Dorfversamm¬
lungen ihres Kirchspiels.

Rusgeschlossenvon der Gemeindevertretung und von der kvahl
zu Deputierten in dieselbe sind Personen , denen das Niederlassungs¬
recht noch nicht erteilt ist, kveiber und Unmündige, Bankerottie¬
rer und wegen unehrenhafter ksandlungen verurteilte . Ruch ist
das Rmt befugt, Personen wegen Trunkfälligkeit , Völlerei , unordent¬
lichen Lebenswandels, Widersetzlichkeitgegen obrigkeitliche Rnord-
nungen das Recht der Teilnahme an der Gemeindevertretung auf
kürzere oder längere Zeit aus eigenem Rntrieb oder auf Antrag
des Schulzenrats oder der Gemeindevertretung zu entziehen ; doch
kann der Betreffende gegen diese Entziehung bei unserer Landes¬
regierung rekurrieren.

8 7. Für jede Genieindg hat das Rmt mit Zuziehung der Ge¬
meindeversammlung ihre besondere Verfassung in einem Vrtsstatut
zu verzeichnen. Gegenstände dieses Status sind : l . Festsetzungen über
solche Angelegenheiten der Gemeinde sowie über solche Rechte und
Pflichten ihrer Mitglieder , hinsichtlich deren dieses Gesetz Verschie¬
denheiten gestattet oder keine ausdrücklichen Vorschriften enthält.
2. Bestimmungen über den Zeitpunkt und die Rrt der Einführung
dieses Gesetzes, über sonstige eigentümliche Verhältnisse und Ein¬
richtungen.

Das Vrtsstatut bedarf der Bestätigung Unserer Landesregierung.

Stadt-Srdnung für die Residenzstadt Neustrelitz vom Zy. Zull 19N-
8 2. Das Bürgerrecht enthält die Befähigung , innerhalb des

städtischen Verbandes nach, Maßgabe dieser Stadtordnung an den
dem öffentlichen Recht angchörenden Befugnissen, insbesondere an
der städtischen Verwaltung und Vertretung , teilzunehmen. Zur Erfül¬
lung anderer Gbliegcnheiten , als den sich aus dieser Stadtordnung
ergebenden, verpflichtet das Bürgerrecht nicht.

8 3. Bürger können nur Männer werden, welche dem Staatsver-
bande des Großherzogtums Mecklcnburg-Strelitz angehören , das
25. Lebensjahr vollendet haben, ihren Wohnsitz in dem Gemeinde-
bezirk Neustrelitz haben und nicht Militärpersonen des aktiven Dienst-
standes sind.

8 l«. Der Magistrat führt über sämtliche Bürger ein Verzeichnis
<8ürgerrolle ), in welchem bei dem betreffenden Namen zu vermer¬
ken ist, ob das Bürgerrecht verloren ist oder ruht.
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t Z 23. Das aktive und passive Wahlrecht steht jedem Reustrclitzer
4 Einwohner zu, welcher in die Bürgerrolle eingetragen (Z 10) und
E an der Ausübung der Bürgerrechte nicht behindert ist (Z 12). Mit-
t glieder des Magistrats , städtische Beamte oder Diener, Beamte der
l Staatsanwaltschaft oder der Polizei können nicht gewählt werden,'
? ebensowenig solche Staatsbeamte , denen die Gberaufsicht über

städtische Angelegenheiten obliegt.
l Personen, welche miteinander im zweiten Grade oder näher ver-
l wandt oder verschwägert sind, dürfen nicht gleichzeitig Mitglic-
1 der der Stadtverordnetenversammlung oder dieser Versammlung und
) des Magistrats sein. Sind solche Bürger gleichzeitig gewählt , so wird
^ der ältere von ihnen allein zugelassen.
) Wählbar zu Stadtverordneten sind diejenigen, welche zur Zeit der
' Wahl im Besitze des vollen Bürgerrechts sind, auch wenn sie aus
: Irrtum oder versehen,oder weil sie zur Zeit der Aufstellung der
- Wählerliste das Bürgerrecht noch nicht besaßen, in die Liste nicht
z eingetragen sind.
- Revidiertes Statut über das Bürgerrecht und die Wahl zum vürger-
i ausschusse in der Stadt Zrieülanü . vom 31. August 1875.

8 , . Diejenigen Mitglieder der Stadtgemeinde, welche zur Teil¬
nahme an der städtischen Verwaltung und Vertretung befähigt sein

; wollen, müssen das Bürgerrecht gewonnen haben und, wenn sie
' es noch nicht besitzen, gewinnen.

8 2. Vas Bürgerrecht gewährt das Recht, an den Gemeindewahlcn
; teilzunehmen, und befähigt zur Übernahme unbesoldeter Ämter und
's Dienste in der Gemeindeverwaltung und Gemeindevertretung . Ls
1 verpflichtet andererseits zur Übernahme solcher Ämter und Dienste,
j 8 S- Tin Anrecht auf das Bürgerrecht hat jedes männliche selb-
! ständige Mitglied der Stadtgcmeinde, welches dem mecklenburg-strelitz-
2 scheu Staatsverbande angehört und das 25. Lebensjahr vollendet
^ hat, wenn es seit zwei Jahren hiesiger Einwohner ist, während der
i seiner Bewerbung um das Bürgerrecht voraufgcgangencn zwei Jahre
j keine Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln empfangen hat
1 und während derselben die zur Hebung gekommenen städtischen Ab-
j gaben entrichtet hat . Außerdem muß cs die vollen Ehrenrechte be-
. sitzen, für seine Person nicht unter Kuratel stehen und dürfen weder
l konkursmäßige Einleitungen noch ein formeller Konkurs über sein
l vermögen anhängig sein.s

Grotzherzogtum Oldenburg .')
' Revidierte Semeindeordüung für das Herzogtum Vldenburg vom
i , r . April , 873 in der am , . Februar , 9,4 geltenden Fassung.
> Art. , S. 8 Das Gemeindebürgerrecht besteht in dem Recht der
^ Teilnahme an den Gemeindewahlcn sowie in der Befähigung zu
- unbesoldeten Ämtern und Funktionen in der Gemeindeverwaltung

und Gemeindevertretung.
8 2. Jeder im Vollbesitze der bürgerlichen Ehrenrechte befind-

liche selbständ iqe männliche Angehörige des Deutschen Reichs er-
1) vgl . Fußnote l Seite 3. 7
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wirbt das Gemeindebürgerrecht , wenn er seit drei Jahren der Ge¬
meinde angehört und zu den Gemeindelasten beigetragen hat.

Revidierte Gemeindeordtnung für das Fürstentum « Lübeck vom
Sv. März 1876 in der am 1. Dezember sys2 geltenden Fassung.

Art . S. 8 l - 3ur Gemeinde gehören mit Ausnahme der servis¬
berechtigten Rlilitärpersonen des aktiven Dienststandes alle diejeni¬
gen , welche innerhalb des Gemeindebezirks ihren Wohnsitz , d . h. eine
Wohnung unter Umständen innehaben , welche auf die Absicht der
dauernden Beibehaltung einer solchen schließen lassen.

Art . S. 8 1- Das Gemeindebürgerrecht besteht in dem Rechte der
Teilnahme an den Gemeindewahlen sowie in der Befähigung zu
unbesoldeten Ämtern und Funktionen in der Gemeindeverwaltung
und Gemeindevertretung.

8 2. Gcmeindebürger ist jeder selbständige männliche Gcmeinde-
angehörige , der zugleich s ) dem Deutschen Reiche angehört , b> im
Vollbesitze der bürgerlichen Ehrenrechte sich befindet , o) ununter¬
brochen drei Jahre in der Gemeinde seinen Wohnsitz gehabt und
zu den Gemeindelasten beigetragen hat.

Als selbständig im Sinne dieses Gesetzes sind nicht anzusehen Per¬
sonen , welche a) das 24 . Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
oder b) in dem Rechte , über ihr vermögen zu verfügen und das¬
selbe zu verwalten , durch gerichtliche Verordnung beschränkt sind,
oder o> als Dienstboten oder Gewerbegehilfen im Brote eines anderen
stehen und keine eigene Wohnung haben.

8 3. von dem Erfordernis des dreijährigen Wohnsitzes und Bei¬
trags zu den Gemeindclasten kann auf Antrag des Beteiligten durch
Beschluß des Gemeinderats abgesehen werden.

8 4- Der Vorstand ist im Einverständnisse mit der Gemeindevertre¬
tung befugt , auswärtigen Personen , welche sich um die Gemeinde
besonders verdient gemacht haben , ohne Rücksicht auf die oben ge¬
dachten besonderen Erfordernisse , das Lhrenbürgerrecht zu verleihen,
womit die Pflichten der Gemeindebürger nicht verbunden sind.

Art . V4. 8 1- Stimmberechtigt in der Dorfschaftsversammlung,
abgesehen von der Versammlung zur Wahl eines Bauernvogts
(Art , 96 ), ist jeder im Vollbesitze der bürgerlichen Ehrenrechte be¬
findliche selbständige männliche Dorfschaftsgenossc , der auch in Gc-
meindeangelegenheiten stimmberechtigt ist.

8 2. Als gesetzlicher Vertreter in der Dorfschaftsversammlung
gelten : a) der Ehemann für seine Ehefrau , l>) der Vater für seine
in der väterlichen Gewalt stehenden oder minderjährigen Rinder,
o) der Vormund oder Rurator für die unter Vormundschaft oder
Ruratel stehenden Genossen , 6) die Nießbraucher für die Eigen¬
tümer , o) der Pächter oder Verwalter für den abwesenden , nicht
durch einen Bevollmächtigten vertretenen Eigentümer , ingleichen
für eine juristische Person , wenn ein Grundstück von mehreren
Pächtern benutzt wird , entscheidet unter denselben die höhere Pacht¬
summe und bei gleicher Pachtsumme das höhere Lebensalter.

8 3. Eine Bevollmächtigung zum Erscheinen in der vorfschaftr-
versammlung ist nur gestattet : s > den Frauenzimmern , welche keine
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gesetzlichen Vertreter haben, b) den außer der Dorfschaft wohnenden
Genossen, o) denjenigen Genossen, welche glaubhaft nachgewiesen
haben, daß sie durch Rrankheit oder Abwesenheit in der Versamm¬
lung zu erscheinen verhindert sind. Als Bevollmächtigter kann nur
derjenige zugelassen werden, der in Gemeindeangelegenheiten stimm¬
berechtigt ist.

Art. 96. Z I. Jeder Vorfschaft ist ein Bauernoogt vorgesetzt, der
von der Dorfschaftsversammlung auf sechs Jahre gewählt wird.
Für jeden Bauernvogt ist in der Regel ein Stellvertreter zu wählen.
Zn der zum Zwecke dieser .Wahlen zu berufenden Versammlung ist
jeder Gemeindebürger, welcher in der Dorfschaft seinen Wohnsitz
hat, gleich stimmberechtigt.

Die Abstimmung geschieht je nach dem Beschlüsse der Versamm¬
lung durch Stimmzettel oder durch offene Stimmgebung zu Proto¬
koll. Derjenige ist als gewählt anzusehen, auf welchen mehr als
die Hälfte der abgegebenen Stimmen gefallen sind (absolute Stim¬
menmehrheit). Ergibt sich bei der ersten Abstimmung keine absolute
Stimmenmehrheit, so werden diejenige» beiden Personen, welche
die meisten Stimmen erhalten haben, auf die engere Wahl gebracht.
Bei Stimmengleichheit entscheidet das durch die Hand des Vorsitzen¬
den zu ziehende Los.

Der Bauernvogt und der Stellvertreter werden vom Amte (jetzt
Regierung) bestätigt und auf gewissenhafte Wahrnehmung der Ge-
»ossenschaftsangelegenheiten und ihrer sonstigen dienstlichen Ob¬
liegenheiten eidlich verpflichtet. Bei einer Wiederwahl bedarf es
bloß der Hinweisung auf den geleisteten Lid. Die Bestätigung kann
nur unter Angabe von Gründen versagt werden.

wählbar zum Bauernvogt sowie zum Stellvertreter desselben ist
jeder stimmberechtigte Genosse, der in der vorfschaft wohnt und
innerhalb derselben mit einem Grundbesitze von über fünf Hek¬
tar angesessen ist.

8 2. Vas Amt eines Bauernvogts ist ein Ehrenamt ; der vauern-
vogt lzat jedoch bei Geschäften außerhalb der vorfschaft Ansprucki
auf eine billige , von der Vorfschaftsversammlung besonders zu be¬
stimmende Vergütung.

lievidierte Gemeindeordnung für dar Fürstentum virkenfeld vom
28. März >876 mit den Änderungen und Ergänzungen bis zum

Jul ! >909.
Art. >S. 8 1- 3ur Gemeinde gehören, mit Ausnahme der servis¬

berechtigten Militärpersonen des aktiven vienststandes, alle die¬
jenigen, welche innerhalb des Gemeindebezirksihren Wohnsitz haben.

8 2. Der Großherzog und die Mitglieder des großherzoglichen
Hauses sind vom Gemeindeverband ausgenommen.

8 S. Die Erhebung von Linzugsgeldern findet nicht statt.
Art. >7. 8 I- Das Gemeindebürgerrecht besteht in dem Rechte der

Teilnahme an den Wahlen sowie in der Befähigung zu unbesolde.
ten Ämtern und Funktionen in der Gemeindeverwaltung und Ge¬
meindevertretung.

8 2. Demeinüebiirger ist jeder selbständige männliche Gemeinde-
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angehörige , der zugleich a) dem Deutschen Reiche angehört , b) im
Vollbesitze der bürgerlichen Ehrenrechte sich befindet, o) drei Jahre
in der Gemeinde seinen Wohnsitz gehabt und zu den Gemeindelasten
beigetragen hat.

8 S. Als selbständig im Sinne dieses Gesetzes sind nicht anzusehen
Personen, welche a) das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
b) in dem Rechte, über ihr vermögen zu verfügen und dasselbe zu
verwalten , durch gerichtliche Verfügung beschränkt sind, o) als Dienst¬
boten oder Gewerbsgehilfen im Dienst eines anderen stehen und
keine eigene Wohnung haben.

ß 4. von dem Erfordernis des dreijährigen Wohnsitzes und Bei¬
trages zu den Gemcindelajten kann auf Antrag des Beteiligten durch
Beschluß des Gemeinderats abgesehen werden.

8 S. Die Erhebung von Bürgerrechtsgeldern findet nicht statt.
8 S. Durch Beschluß des Gemeinderats können auswärtige Per¬

sonen, welche sich um die Gemeinde besonders verdient gemacht
haben, als Ehrenbürger ausgenommen werden, welche Aufnahme
jedoch lediglich eine Auszeichnung und mit keinen Pflichten ver¬
bunden ist.

Grotzherzogtuin Sachsen-Weimar -Eisenach.
Semeindeordnung für das Sroßherzogtum Sachsen vom 1?. April

'18YS nebst Ausführungsverordnung vom 18. April 1845 und Se>
setzesnachträgen vom 8. März 1402, 2b. Zebrnar 1402, SV. März

1404 und 22. März 1405.
Art. 16. Bürger in der Gemeinde sind diejenigen selbständigen

Personen, welche das Bürgerrecht in derselben erworben haben.
Art. 12. Das Bürgerrecht umfaßt : 1. das Recht der Mitbenutzung

und Teilnahme am Gemeindegut, soweit nicht dessen Nutzungen aus
dem Grunde genügender Rechtstitel einzelnen oder einzelnen Klassen
von Gemeindegliedern zustehen oder zugesprochen werden ; 2. dar
Recht der Abstimmung über Gemcindeangelegenheiten im allgemei¬
nen, insbesondere aber bei Wahlen zu Gemeindeämtern ; 3. für die
männlichen Bürger das Recht der Wählbarkeit zu Gemeindeämtern
nach Maßgabe der hierbei bestehenden Vorschriften.

Art. 18. Die besondere Berechtigung der Bürgerwitwen auf Mit¬
benutzung und Teilnahme am Gemeindegut, soweit sie ihren ver¬
storbenen Ehemännern zustand, richtet sich nach jedes Drtes Gewohn¬
heit und Statut.

Art. 20. Die Erwerbung des Bürgerrechts setzt voraus : 1. eine
physische Person, 2. rechtliche Selbständigkeit, 3. den Besitz der
Staatsangehörigkeit im Großherzogtum, 4. den Besitz der bürger¬
lichen Ehrenrechte.

Im übrigen wird weder durch Geburt , Geschlecht,  Beruf , Re¬
ligion noch durch sonstige persönliche Verhältnisse ein Unterschied
in der Berechtigung. zur Gewinnung des Bürgerrechts gemacht. . .

Art. 22. Die Bedingungen der Verleihung des Bürgerrechts sind:
l . eine selbständige Nahrung , mag dieselbe auf Grundbesitz, Kapi¬
talbesitz, Rentenbezug, Gewerbebetrieb , Anstellung oder auf anderen
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Erwerbsquellen beruhen, 2. Ansässigkeit im Gemeindebezirke oder
ein unmittelbar vorausgegangener zweijähriger Aufenthalt in dem¬
selben.

Art. St - Die Ausübung des Stimmrechts muß in der Kegel in
Person bewirkt werden. Ausnahmsweise ist Stellvertretung durch
einen dem Gemeindevorstande schriftlich angezeigten Bevollmäch¬
tigten nachgelassenden im Art . 30 unter l und 2 genannten Stimm¬
berechtigten sowie denjenigen Bürgern , welche durch bescheinigte
Krankheit oder Abwejenbeit genügend entschuldigt sind. Die Stell¬
vertretung ist dagegen geboten hinsichtlich der Frauen  und Bevor¬
mundeten- für die letzteren hat der Vormund, für die erstercn
der Ehemann, Sohn, Bruder , Schwager, Schwiegersohn oder Stief¬
sohn in vermutlichem Aufträge , sonst aber schriftlich zu benennende
Bevollmächtigte das Stimmrecht auszuüben.

Art. 4b. Die Wahl der Gemeindebehörden erfolgt, soweit nicht
auf Grund des Art . 45 etwas anderes angeordnet ist, von der Ge¬
meindeversammlung.

Art. 48. Wahlberechtigt sind alle diejenigen, welche nach Art . 30
das Stimmrecht ausüben können, wählbar alle stimmberechtigten
männlichen Bürger , welche das 25. Lebensjahr zurückgelegt haben
und die zur Bekleidung eines Gemeindeamts erforderliche Achtung
genießen.

Art. 57 (Wahl des Demeinderates). Die beschriebenen Wahl¬
zettel werde» von jedem Wähler persönlich in ein aufgestelltes Ge¬
fäß gelegt . Zusendung der Wahlzettel ist nicht gestattet. Abstim¬
mung durch zulässige Stellvertreter ist nur denjenigen erlaubt , welche
ihr Stimmrecht überhaupt durch solche ausüben können IÄrt . 3l ).

Herzogtum Vraunschrveig.
Sesetz betr . Stäüteordnung für das Herzogtum vraunschwelg vom

18. Juni 18S2.

8 14. Vas Bürgerrecht verleiht die Befugnis, an der Wahl der
Stadtverordneten tcilzunehmen und unbesoldete Ämter in der Stadt¬
verwaltung zu übernehmen.

8 15. Befähigt und verpflichtet zum Erwerbe sind alle männ¬
lichen Gemeindcgenossen, welche I. die braunschweigische Staats¬
angehörigkeit besitzen, 2. das 25. Lebensjahr zurückgelegt haben,
3. mindestens ein Jahr lang in der Stadt den Wohnsitz gehabt haben,
4. im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sich befinden, 5. weder
für ihre Person noch für ihr vermögen unter Kuratel stehen, 6. zur
Zahlung von direkter Gemeindesteuer verpflichtet sind und im letzten
Jahre vor dem Erwerbe des Bürgerrechts die ihnen auferlegte
Gemeindesteuer gezahlt haben.

Die Meldung zur Aufnahme in die Bürgerrolle muß binnen drei
Monaten nach zurückgelegtem 25. Lebensjahre bzw. Ablauf des
Wohnsitzjahres bei dem Stadtmagistrate angebracht werden. Wer
die Meldung unterläßt und einer dieserhalb an ihn ergangenen
Aufforderung des Stadtmagistrats binnen Monatsfrist nicht nach¬
kommt oder die Annahme des Bürgerscheins verweigert, wird von
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Amts wegen unter entsprechender Benachrichtigung in die Bürger¬
rolle eingetragen und gilt hiermit das Bürgerrecht als erteilt
(88 lZ, 20).

Bei neu anziehenden Gemeindegenossenbeginnt das Wohnsitzjahr
<Ziff. 3) mit dem Tage ihrer Anmeldung bei der Stadtpolizei¬
behörde bzw. der sonst bestimmten Stelle . Der Stadtmagistrat ist
befugt, Gemeindegenossen das Erfordernis des Wohnsitzjahres zu
erlassen und ihnen schon vor Ablauf desselben das Bürgerrecht zuerteilen.

Aktive Militärperfonen sind nicht verpflichtet, das Bürgerrecht
zu erwerben, aber dazu berechtigt, wenn sie an den Gemeindelasten
teilnehmen.

Z 29. Jeder wahlberechtigte Bürger kann zum Stadtverordneten
gewählt werden.
Gesetz, betreffend Landgemeinüeordnung für dar Herzogtum vraun-

schweig, vom 28. Zuni 1892.
8 13. Wahlberechtigt sind alle männlichen Gemeindegenossen,

welche 1. die braunschweigischeStaatsangehörigkeit besitzen, 2. dar
25. Lebensjahr zurückgelegt haben, 3. mindestens ein Jahr lang
in der Gemeinde den Wohnsitz gehabt haben, 4. im Besitze der bür¬
gerlichen Ehrenrechte sich befinden, 5. weder für ihr vermögen noch
für ihre Person unter Kuratel stehen, 6. zur Zahlung von Ge¬
meindesteuer verpflichtet sind und im letzten Jahre vor Auslegung
der Wählerliste die ihnen auferlegtc Gemeindesteuer gezahlt haben.

Bei neu anziehenden Gemeindegenossen gilt das Wohnsitzjahr
(Ziff. 3) mit dem Tage ihrer Anmeldung bei der Grtspolizei bzw.
der sonst bestimmten Stelle . Der Gemeinderat ist befugt. Gemeinde¬
genossen das Erfordernis des Wohnsitzjahres zu erlassen und ihnen
schon vor Ablauf desselben die Wahlberechtigung zu erteilen.

8 13. Ferner find wahlberechtigt : 1. die herzogliche Kammer
wegen der in der Gemeinde belegenen Güter , Höfe und Häuser des
Kammerguts und Klosterfonds' 2. nicht unter 8 l5 fallende natür¬
liche Personen, einschl. Personen unter 25 Jahren , Frauenzimmer
und unter Kuratel stehende Personen , als Besitzer von Gütern,
Gehöften, Wohnhäusern, Fabriken , Hütten, Salinen , Gruben und
anderen für sich bestehenden gewerblichen oder landwirtschaftlichen
Betrieben , wenn bei ihnen die Voraussetzungen der Ziffern 4 und 6
des 8 W zutreffen.

8 18. Wählbar zu allen Gemeindeämtern sind alle wahlberech¬
tigten , welche die braunschweigischeStaatsangehörigkeit besitzen, mit
Ausnahme der Frauen , der Personen unter 25 Jahren und der
unter Kuratel stehenden sowie derjenigen Personen, welche sich nicht
regelmäßig in der Gemeinde aufhalten.

8 23. Die nach 8 l5 Wahlberechtigten müssen das Wahlrecht in
Person ausüben . Die nach 8 l6 3iff . I wahlberechtigte herzog¬
liche Kammer wird durch ihre verfassungsmäßigen Brgane oder
deren Bevollmächtigte vertreten.

Die nach 8 l6 Ziff. 2 wahlberechtigten Minderjährigen und Ku¬
ranten werden durch ihre gesetzlichen Vertreter , Ehefrauen durch



Herzogtum Anhalt 99

die Bürger-
als erteilt

Oohnsitzjahr
tadtpolizei-
lagistrat ist
itzjahres zu
'gerrecht zu

Bürgerrecht
leindelasten

lerördNeten

um vraun-

degenossen,
^en, 2. dar
Iahr lang
^e der bür-
mögen noch
z von Ge-
Auslegung
ihlt haben,
iohnsitzjahr
olizei bzw.
Gemeinde-
und ihnen

teilen,
e klammer
Häuser des
nde natür-
ucnzimmer
n Gütern,
ruben und
schaftlichen
n 4 und 6

lahlberech-
ssitzen, mit
l und der
o sich nicht

ihlrecht in
le Herzog-
zane oder

i und Ru-
uen durch

ihre Ehemänner, nicht verheiratete Frauenzimmer oder von ihrem
Manne verlassene bzro. getrennt lebende Ehefrauen durch Bevoll¬
mächtigte, Personen im Alter von 21 bis 28 Jahren durch auf ihren
Antrag von dem Amtsgerichte des Bezirks, in welchem gewählt
werden soll, zu bestellende Bevollmächtigte vertreten ; die sonstigen
nach 8 16 3iff . 2 Wahlberechtigten können das Wahlrecht Person-
lich' durch einen Vertreter ausüben , sind aber auch befugt, sich durch
einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen. Miteigentümer eines
wahlberechtigten Grundstücks können das Wahlrecht nur durch einen
von ihnen ausüben lassen und haben sich über die Person des Be¬
rechtigten zu einigen ; geschieht dies nicht, so soll derjenige, welcher
den größten Anteil besitzt, zur Ausübung des Wahlrechts befugt sein.

Vertreter und Bevollmächtigte müssen den Voraussetzungen der
Ziffern 2, 4 und 5 des Z 15 entsprechen. Vertreter haben sich vor
der Wahl , soweit erforderlich, gehörig auszuweisen. Bevollmäch¬
tigte haben schriftliche Vollmacht beizubringen, und muß wenigstens
die Unterschrift des Vollmachtgebers durch einen öffentlichen Be¬
amten, der ein Dienstsiegel führt , beglaubigt sein.

Herzogtum Anhalt.
Gemeinde-, Stadt - und vorforünung vom 26. Mai 1882.

I. Gemeindeordnung.
8 2. Die Bestimmungen der Gemeindeorünung sind sowohl auf

Städte als Dörfer anwendbar.
8 S. Die besondere Verfassung der Städte wird durch die Stadt¬

ordnung und die der Dörfer durch die Dorfordnung geregelt.
8 IS. Für den Bereich eines selbständigen Gutsbezirks ist der Be¬

sitzer des Guts zu allen Pflichten und Leistungen verbunden, welche
den Gemeinden für den Bereich ihres Gemeindebezirks im öffent¬
lichen Interesse gesetzlich obliegen. Derselbe führt als Gutsvorsteher
die den Gemeindevorständen obliegende Verwaltung und übt ins¬
besondere die in ZZ 10 und I I des Gesetzes vom 7. April 1878, betr.
die Bildung von Amtsbezirken usw. <Nr. 489 der Anhalt . Ges.-L.)
aufgeführten obrigkeitlichen Befugnisse und Pflichten sowie das Recht
zur Ernennung der Waisenräte , welches in 8 2 des Gesetzes vom
28. Februar 1877 flkr. 447 der Anhalt . Ges.°S.) den polizeivcrwal»
tern der Gutsbezirke übertragen worden ist, anstatt der letzteren ent¬
weder in Person oder durch einen von ihm zu bestellenden, zur
Übernahme des Amts befähigten Stellvertreter aus . Der letztere
muß seinen beständigen Aufenthalt im Gutsbezirke oder in dessen
unmittelbarer Nähe haben.

Rücksichtlich dieser Rechte und Pflichten werden Ehefrauen durch
den Ehemann, Rinder unter väterlicher Gewalt durch den Vater,
Pflegebefohlene durch ihren Vormund oder Rurator , Eltern durch
den Sohn, wenn sie demselben die Verwaltung des Gutes dauernd
übertragen haben, vertreten . Auch bleibt dem Besitzer eines Gutes
überlassen, einzelne oder sämtliche Geschäfte an den Vorsteher einer
benachbarten Gemeinde auf Grund einer desfallsigen Vereinbarung
mit Zustimmung der Gemeinde zu übertragen.
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8 >tz. Die Bestellung eines Stellvertreters muß erfolgen, wenn
l . das Gut einer unverheirateten Besitzerin, einer juristischen Per¬
son oder einer Lrwerbsgesellschaft gehört,' 2. mehrere Besitzer sich
nicht darüber einigen können, wer von ihnen die Geschäfte des Guts¬
vorstehers wahrnehmen soll) 3. der Gutsbesitzer kein Angehöriger
des Deutschen Reiches ist oder seinen beständigen Aufenthalt nicht
im Gutsbczirke, beziehentlich in dessen unmittelbarer Nähe hat)
4. derselbe wegen Krankheit oder aus andern in seiner Person
liegenden Gründen außerstande ist, die Pflichten eines Gutsvor-
stehers zu erfüllen.

Für die vom Hauptgute zu entfernt belegenen Teile eines selb¬
ständigen Gutsbezirks kann von dem Rreisausschusse die Bestellung
eines besonderen Stellvertreters angcordnet werden, sofern dies für
eine ordnungsmäßige örtliche Verwaltung erforderlich scheint.

II . Stadtordnung.
8 45. Die Bürger allein sind stimmfähig, wahlberechtigt und

wählbar zu städtischen Gemeindeämtern.
8 52. Vas Bürgerrecht steht nur solchen männlichen Gemeinde¬

angehörigen zu, welche l . geschäftsfähig sind und das 25. Lebens
jahr zurückgelegt haben, 2. im Vollbesitz der bürgerlichen Ehren¬
rechte sich befinden und außerdem 3. entweder g) im Gemeindebezirke
ein Wohnhaus oder andere Grundstücke', welch letztere mindestens
mit 0,lS Mark zur Einheit der Staatsergänzungssteuer veranlagt
sind, oder b) wenigstens mit 0,60 Mark vom persönlichen Ein¬
kommen bzw. mit 0,38 Mark Gehaltssteuer zur Einheit cin-
geschätzt sind.

In Beziehung auf den Erwerb und die Ausübung des Bürger- !
rechts werden Einkommen und Steuerzahlungen der Ehefrau und der
in väterlicher Gewalt befindlichen Rinder dem Ehemann beziehent¬
lich dem Vater angerechnet.

8 85. Die ' Stadtverordneten werden aus den wählbaren Bür¬
gern von den wahlberechtigten Bürgern gewählt.

III . Dorfordnung.
8 NO. Das Gemeinderecht besteht in dem Rechte zur Mitwirkung ^

in allen Gemeindeangelegenheiten der Dörfer , zur Teilnahme an ^
den Gemeindebeschlüsscn und Wahlen sowie in der Befähigung zur ^
Übernahme unbesoldeter Ämter und Funktionen in der Gemeinde- ;
Verwaltung und Vertretung . Dasselbe steht nur solchen männlichen
Gemeindeangehörigen zu, welche 1. volljährig und geschäftsfähig >
sind, 2. sich im Vollbesitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden
und außerdem 3. entweder innerhalb des Gemeindebezirks ein Wohn¬
haus oder sonstige liegende Grundstücke, welch letztere mindestens
mit 0,15 Mark zur Einheit der Lrgänzungssteuer veranlagt sind,
besitzen, oder wenigstens mit 0,30 Mark vom persönlichen Ein¬
kommen bzw. mit 0,26 Mark Gehaltssteuer zur Einheit ein¬
geschätzt sind.
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Herzoglum Sachsen-Meiningen.
Semeindeorünung vom 16. Mär ; 189?.

Art. 11. Bürger der Gemeinde ist, wer daselbst das Gemeinde-
recht (Bürgerrecht) besitzt. Vas Gemeinderecht umfaßt I. das Recht
der Teilnahme an den Gemeindewahlen und an der Abstimmung
in der Gemeindeversammlung, 2. das Recht der Mitbenutzung und
Teilnahme am Gemeindegut nach Maßgabe der Art . 87—89.

Art. 12. Jedem männlichen deutschen Einwohner einer Gemeinde,
welcher u) das 25. Lebensjahr vollendet hat , b) im vollen Besitz
der bürgerlichen Ehrenrechte ist (Z 34 3iff . 1—6 des RStrGB .),
steht daselbst das Gemeinderecht zu, wenn er I . im Gemeindebezirk
ein Wohnhaus allein oder mit anderen zusammen besitzt und be¬
wohnt oder daselbst selbständig ein stehendes Gewerbe oder selb¬
ständig und mit "eigenem Spannvieh die Landwirtschaft betreibt,
oder daselbst als Rechtsanwalt oder als Arzt sich niedergelassen
hat und mindestens seit einem Jahr seinen Wohnsitz im Gemeinde¬
bezirk hat, oder 2. einen eigenen Hausstand und mindestens seit
drei Jahren im Gemeindebezirk seinen Wohnsitz hat oder Z. da¬
selbst als Reichs-, Hof-, Staats - oder Gemeindebeamter oder im Schul¬
oder Rirchendienst ohne Vorbehalt des Widerrufs oder - er Kün¬
digung angestellt ist.

Den Wohnsitz im Gemeindebezirk hat im Sinne dieses Gesetzes,
wer innerhalb des Gemeindebezirks eine Wohnung unter Umstän¬
den innehat , welche auf die Absicht der dauernden Beibehaltung
derselben schließen lassen.

Art. iS. Die Ausübung des Gemeindercchts ruht , 1. wenn gegen
einen Bürger wegen eines Verbrechens oder Vergehens, welches
die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte zur Folge haben
kann, das Hauptverfahren eröffnet oder derselbe zu gerichtlicher
Haft gebracht ist, so lange, bis das Strafverfahren beendet ist;
2. für die Dauer der Entmündigung,' 3. nach eräffnetem Konkurs
für die Dauer des Konkursverfahrens ! 4. wenn ein Bürger Armen-
Unterstützung aus öffentlichen Mitteln erhält , für die Dauer eines
Jahres nach Empfang einer Unterstützung, sofern diese nicht früher
erstattet ist; 5. wenn ein Bürger die ihm obliegenden Gemeindc-
abgaben binnen sechs Monaten nach deren Fälligkeit nicht voll¬
ständig berichtigt hat , bis zur Berichtigung. Das Staatsministerium,
Abteilung des Innern , bestimmt, unter welchen Voraussetzungen
einer Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln die unter 4 er¬
wähnte Wirkung zukommt. Rückstände von Zwangserziehungskosten
sind der Armenunterstützung gleichzuachten.

Art. 18. Außer den Bürgern sind stimmberechtigt Deutsche ohne
Unterschied des Alters und Geschlechtes, welche 1. in der Gemeinde
ihren Wohnsitz haben und mit Grundbesitz angesessen sind oder 2. da-
selbst zur Bewirtschaftung ihres Grundbesitzes oder zum Betrieb
ihrer Fabriken oder sonstigen gewerblichen Anlagen dienende be¬
wohnte Gebäude besitzen, wenn sie 3. mindestens seit einem Jahr
nach einem Jahressteuersatz der Staatssteucrn von mehr als 15 Mark
zu den Gemeindeabgaben beitragspflichtig sind und 4. die in Art . 13
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und Art . 14 aufgeführten Umstände nicht vorliegen . Unter den
Voraussetzungen 3iff . l , 2, und Z sind stimmberechtigt auch juri¬
stische Personen . Als Wohnsitz gilt bei diesen der Sitz in der Ver¬
waltung der Gemeinde.

Vas Stimmrecht der genannten Stimmberechtigten ist nach Vor¬
schrift des Art . 17 zu bemessen.

Art. ly . Die in Art . 18 genannten Stimmberechtigten werden
durch bevollmächtigte Bürger der Gemeinde und, wenn sie einen
gesetzlichen Vertreter haben und dieser Bürger ist, durch diesen
Vertreter (Ehefrauen durch die Ehemänner, Minderjährige durch
die Vormünder) bei Ausübung des Stimmrechts vertreten . 5m übri¬
gen muß das Stimmrecht in Person ausgeübt werden. Nur im
Falle der Verhinderung durch Rrankheit oder Abwesenheit ist Ver¬
tretung durch einen bevollmächtigten Bürger zulässig. Die Voll¬
macht muß schriftlich in glaubhafter Form erteilt sein und ist an den
Gemeindevorstand oder Wahlvorstand zu übergeben. Die in Art . 1Z
erwähnten Umstände dürfen in der Perlon des Vertreters nicht vorliegen.

Art. 22. wählbar ist jeder Bürger , welcher zum Eintritt in den
Gemeinderat befähigt ist, und jeder Nichtbürger, welcher im übri¬
gen den Voraussetzungen der Art . 51 Abs. 1 genügt . Fällt die
Wahl auf einen Nichtbürger, so erwirbt derselbe mit Antritt seines
Amtes das Bürgerrecht.

Der Gewählte muß seinen Wohnsitz in der Gemeinde haben oder
doch mit Antritt seines Amtes dahin verlegen, es sei denn, daß in
kleinen Landgemeinden, denen es an geeigneten Personen zur Be¬
kleidung der Gemeindeämter gebricht, der Einwohner einer Nach-
bargemeindc gewählt würde.

Herzogtum Sachsen-Toburg -Gotha.
Gemeindegesetzvom 11. Juni 1838 (für Gotha).

8 S. Das Gemeindeheimatsrecht enthält die Befugnis : 1. zum
bleibenden Aufenthalt in dem Heimatbezirke' 2. zur bestimmungs¬
gemäßen Benützung der allgemeinen Anstalten der Gemeinde; I . zur
Teilnahme an den Nutzungen des Gemeindevermögens, der des-
fallsigen Gesetze oder Vrtsgewohnheiten ; 4. zur Beanspruchung des
notwendigsten Lebensunterhalts aus Gemeindemitteln im Falle der
Verarmung und bei Untunlichkeit sonstigen Unterstühungsbezugs;
5. für die selbständigen Heimatsberechtigten männlichen Geschlechts
(Bürger , Nachbarn) unter den sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen:
a) das Recht, durch Heirat eine Familie zu gründen ; d) das Recht der
Stimmgebung in Gemeindeangelegenheiten,' e) das Recht der Wähl¬
barkeit zu Gemeindeämtern (vgl. die ZZ 41, 72, 75).

Der Erwerb von Grundstücken jeder Art im Gemeindebezirk ver¬
pflichtet nicht zum Erwerb des Heimatrechts in der betreffenden
Gemeinde.

8 6. Das Gemeindeheimatsrecht wird erworben : s) durch Ehe;
b) durch Geburt ; o) durch Legitimation eines unehelichen Rindes
und durch Adoption ; 6) durch Aufnahme ; s) durch Anstellung;
k) durch Zuweisung.
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8 7. Durch die Ehe wirü für die Ehefrau das Heimatsrecht im
Heimatsbezirk ihres Ehemannes erworben. Mit dem Heimatrrecht
des Ehemannes ändert sich gleichmäßig das der Ehefrau.

8 27. Die Aufnahme — sowohl einziehcnder Manns - als Frauens¬
personen, sofern letztere die Aufnahme selbständig für sich und zur
Begründung eines eigenen Hausstandes nachsuchen— ist bedingt:
I. durch den Nachweis eines güten Leumundes auch, seitens des
Aufzunehmenden selbst und der ihm folgenden und über 14 Jahre
alten Familienglieder ; 2. durch den Nachweis, daß der Aufzuneh¬
mende und die ihm folgenden Familienglieder mit Erfolg geimpft
wurden, oder daß dieselben die natürlichen Blattern gehabt haben;
Z. durch den Nachweis eines bestimmten Nahrungszweiges oder
Vermögens; 4. durch die Entrichtung eines Bürgergeldes . Die Auf¬
nahme von Ausländern setzt außerdem voraus : 8. daß, wenn sie
Untertanen eines deutschen Bundesstaates sind, der Nachweis gehörig
erfüllter Militärpflicht gegen ihr bisheriges Vaterland oder der
Befreiung von derselben geliefert wird ; 6. daß die zuständige in¬
ländische Staatsbehörde ausdrücklich ihre Zustimmung erteilt.

Guter Leumund ist auf seiten eines die Aufnahme Suchenden nicht
vorhanden, g) wenn er nach den Bestimmungen des Gesetzes über
den Verlust der staatsbürgerlichen und Ehrenrechte wegen ver¬
brechen sNr. SSZ der Ges.°S.) dieser Rechte verlustig geworden oder
an ihrer Ausübung behindert ist; b) wenn ihm, auch ohne daß der
unter Nr . 6u gedachte Zoll vorliegt , doch der begründete Vorwurf
eines gesetzwidrigen oder unsittlichen Lebenswandels oder der Un¬
ordnung oder Nachlässigkeitin seinem Berufe oder seinen häuslichen
Angelegenheiten oder in Erfüllung seiner bisherigen Pflichten als
Gemeindeglied zur Last fällt.

Fremde Israeliten , welche Staate » angehören, in denen entweder
eine Gleichberechtigung zwischen Israeliten und Christen überhaupt
nicht oder doch in bezug auf die dem Herzogtume angchörigen
Israeliten nicht besteht, darf die Erwerbung des Bürgerrechts ver¬
sagt werden, wenn diese auch alle übrigen Erfordernisse für sich
haben.

Z 4s. Die Heimatsberechtigtcn haben sich, sobald sie selbständig
werden, bei dem Gemeindevorstand zu melden und ein »ach den
Verniögcnsverhältnisscn zu bemessendes Bürgergcld , welches den
fünften Teil des von Auswärtigen zu entrichtenden Bürgergeldes
nicht übersteigen darf , an die Gemeinockasse zu zahlen.

Die männlichen Gemeindcangehörigcn sind, bevor sie den eben
erwähnten Obliegenheiten Genüge geleistet haben, zum Genuß der
im Z 5 Nr . Sa —e erwähnten Rechte, auch wenn die sonstigen Vor¬
aussetzungen derselben vorliegcn, nicht zuzulassen.

8 42 (Abs. t und 2>. Die Gemeindeversammlung wirü aus den
stimmberechtigten Gcmeindegliedern gebildet. Stimmberechtigt ist
jeder selbständige, unbescholtene männliche Heimatsbercchtigte,
welcher 1. das 23. Lebensjahr zurückgelcgt, 2. seit Anfang des letzt¬
verflossenen Kalenderjahres eine direkte Staats - und — sofern in
der Gemeinde eine direkte Gemeindesteuer besteht — auch diese
letztere zu entrichten gehabt hat (vgl. jedoch 8 227) und 3. mit
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den ihm obliegenden Staats - und Gemeindeabgaben jeder Art aus
längere Zeit als für das letztverflosscneKalenderjahr nicht im Rück¬
hand sich befindet.

8 7S. Wahlberechtigt sind alle diejenigen, welche nach 8 72 Stimm¬
recht haben. Wählbar ist jeder Stimmberechtigte, welcher das
30. Lebensjahr zurückgelegt hat.

Loburgisches Gemeindegesetz vom 22. Februar 18b? (für die Land¬
gemeinden).

Su 8 67. Die Ausübung des Stimmrechts muß in dxr Regel in
Person bewirkt werden. Stimmberechtigte Frauen  dürfen ihr
Stimmrecht nur durch Stellvertreter ausüben , als welche der Ehe¬
mann, Lohn, Bruder , Schwager, Schwiegersohn und Stiefsohn in
vermutlichem Ruftrage , sonst jedoch nur gehörig zu benennende Be¬
vollmächtigte zuzulassen sind. Außerdem sind Bevollmächtigte nur
für die in Art . 62 a und b genannten Personen sowie für die ab¬
wesenden Nachbarn zulässig, welche zur Ausübung ihres Stimm¬
rechtes eine Vollmacht schriftlich ausgestellt haben. Jeder Bevoll¬
mächtigte muß der Gemeindebehörde als solcher bezeichnet sein,
und es können nur sglche männliche Personen als Bevollmächtigte
zugelassen werden, welche volljährig und nicht nach Art . 63 und 64
unselbständig oder beschälten sind.

Wohnt der Bevollmächtigte nicht in dem Gemeindebezirke, so ist
er nur dann zulässig, wenn der Vollmachtgeber einen Bewohner
des Gemeindebezirks schriftlich bezeichnet, welcher zur Annahme und
Weiterbeförderung aller für den Bevollmächtigten bestimmte» La¬
dungen und Bekanntmachungen in Gcmeindcangelcgenheiten be¬
reit ist.

Rein Nachbar darf mehr als eine Vollmacht nehmen.
Verordnung, die Einführung einer provisorischen Staütordnung für
die Stadt Neustadt betreffend, vom (2. Mai (832 (vgl. 88 72

und 75 Gemeindegesetzvom ll . Juni 1858.)
8 3. Bürger sind diejenigen Gemeindeglieder, welche das Bürger,

recht der Stadt erworben haben.
8 4- Nur die Bürger sind zur Teilnahme an der Stadtverwaltung

berechtigt.

Verordnung, die nunmehr definitiv gültige Staütordnung für die
Stadt Roüach betreffend, vom 2l . Februar (862.

8 3. Ls sind jedoch nur Bürger zur Teilnahme an der Stadt¬
verwaltung berechtigt.

8 4- Bürger sind diejenigen Gemeindeglieder, welche das Bür¬
gerrecht der Stadt erworben haben.

8 S. Vas Bürgerrecht umfaßt : I. Als Rechte: I. vie Teilnahme
an der Stadtverwaltung , insbesondere die aktive und passive Wahl¬
fähigkeit zu städtischen Ämtern nach Maßgabe und unter den Ein¬
schränkungen gegenwärtiger Stadtordnung . 2. vie Teilnahme an
den Erträgnissen der Waldes, soweit solche den Bürgern überhaupt '
zukommen, sowie das Recht auf Benutzung städtischer Grundstücke,
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^1

soweit solche überhaupt den Bürgern im allgemeinen gegen oder
ohne Entschädigung zum Gebrauch überlassen werden. 3. Die Be¬
rechtigung zum Bezug der mit dem Gcmeinderccht verbundenen
Nutzungen. II . Nls Pflichten : 1. Die Verbindlichkeit zur Zahlung
derjenigen städtischen Nbgaben und Umlagen, welche jtadtordnungs-
gemäß den Bürgern aufgelegt worden "sind oder werden. 2. Die
Verbindlichkeit zur Leistung von Nachtwachen und zur Teilnahme
an der städtischen Feuerwehr.

Z 6. Das Bürgerrecht wird erworben : I . durch eheliche Ge¬
burt, wenn beide Eltern Bürger sind,' 2. durch stadtordnungsmäßige
Aufnahme in den Bürgerverband nach Erlegung des Bürgerauf¬
nahmegeldes oder nach Erlaß desselben,' 3. durch eine den Lan¬
desgesetzen gemäße Verheiratung einer Nichtbürgerin mit einem
Bürger (vgl. 8 25b des Ltaatsgrundgesetzes) ; 4. durch Erlangung
des unentgeltlich zu erteilenden und nur für die Person des Er¬
langenden geltenden Ehrenbürgerrcchts.

Jeder Bürger männlichen Geschlechts hat bei seiner Nufnahme
oder, dafern er unselbständig ausgenommen wurde oder Bürgerkind
ist, bei Begründung eines selbständigen Hausstandes den in der Bei¬
lage L enthaltenen Bürgercid zu leisten.

8 7. Das Bürgerrecht wird verloren : I. durch ausdrücklichen
Verzicht auf dasselbe,' 2. durch Verheiratung einer Bürgerin mit
einem Nichtbürger,' 3. das Lhrenbürgcrrecht erlischt nur durch aus¬
drückliche IViederentziehung.

8 8. Die Stadtverwaltung umfaßt die Nusübung der sämtlichen
der Stadt zustehenden Rechte durch den nach gegenwärtiger Stadt¬
ordnung als Stadtbehärde eingesetzten Magistrat unter Teilnahme
der Stadtverordnetenversammlung und unter der Vberaussicht der
Staatsregierung.

Staütordnung für die herzogliche Residenzstadt Loburg
vom 5. August 1851.

8 5. Bürger sind diejenigen Gemeindeglieder, welche das Bürger¬
recht der Stadt erworben haben.

Nnmerkung:  Voraussetzungen der Erwerbung des Bürgerrechts
sind nach Nrt . 32—36 des Eoburgischen Gemeindegesetzes vom
22. März 1867: i . eine physische Person,' 2. rechtliche Selbständigkeit
und eine selbständige Nahrung ; 3. guter Leumund; 4. der Nachweis
eines den Unterhalt sichernden Vermögens oder eines bestimmten
gesicherten Nahrungszweiges . Erforderlich ist die coburg-gothaische
Staatsangehörigkeit.

Die Nufnahme als Bürger erfolgt durch den Magistrat (8 54"
der Stadtordnung ) ; desgleichen die Bürgerverpflichtung (8 54" der
Ltadtordnung und Nrt . 45 des Gemeindegesetzes). Gegen die Entschei¬
dung über Nufnahme in den Bürgerverband findet gemäß Nrt. 3S
des Gemeindegesetzes Berufung an das Staatsminijterium statt. Frist:
10 Tage von der Eröffnung der Entscheidung an.

von denjenigen, welche im Gemeindebezirk Wohngebäude für
sich errichten oder eigentümlich erwerben, muß das Bürgerrecht
erworben werden (s. Nrt . 43 des Gemeindegesetzes). (Zwangsmittel
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sind unzulässig.) Vas vürgergeld beträgt auf Grund des Grts¬
statuts vom 29. September 1903 25 Mark, für Bürgersöhne 5 Mark.
Die im inländischen Hof-, Staats -, Schul- und Ilirchendienst unwider¬
ruflich angestellten Beamten haben das geringere Bürgergeld
(5 Mark ) zu entrichten (vgl. Art . 41 des Demeindegesetzes und
Entscheidung des Staatsministeriums vom 24. März 1904).

8 4- Nur die Bürger sind zur Teilnahme an der Stadtverwal¬
tung berechtigt.

Animerkung:  Vas Bürgerrecht umfaßt : a) Nach Art . 29 Nr. 3
des Gemeindegesetzesdas Necht der Abstimmung bei den Wahlen
zu Gemeindeämtern. (Stadtverordnetenwahl , 8 1 des Grtsstatuts
vom 31. Januar 1875 S. 40,' Bezirksvorjteherwahl , 8 166 der Stadt¬
ordnung.) b) Nach Art . 29 Nr . 4 b des Gemeindegesetzesdas Necht
der Wählbarkeit zu Gemeindeämtern nach Maßgabe der hierfür
bestehenden Bestimmungen (als Magistratsrat , Stadtverordneter und
Bezirksvorsteher. — Siehe auch letzten Absatz). Stimmberechtigt bzw.
wählbar sind alle Bürger , die das 25. Lebensjahr zurückgelegt
haben (88 3 und 4 des Grtsstatuts vom 31. Januar 1875) ,' bez.
der Ausnahmen s. 8 3 daselbst,' wählbar als Magistratsräte sind
die nach 8 3 stimmberechtigten Bürger , die 30 Jahre alt sind.

Herzogtum Sachsen-Mtenburg.
Stäüteorünung für das Herzogtum Sachsen-Altenburg

vom so. Juni 1847.
8 10. 3um Erwerbe des Bürgerrechts berechtigt sind alle selb¬

ständigen Gemeindemitglieder, welche 1. die altenburgische Staats¬
angehörigkeit besitzen,' 2. das 25. Lebensjahr erfüllt haben ; 3. öffent¬
liche Armenunterstützung weder beziehen noch im Laufe der letzten
zwei Jahre bezogen haben ; 4. unbescholten sind; 5. zu den direkten
Staatssteuern mit jährlich mindestens 4,20 Mark eingeschätzt sind;
6. ihre öffentlichen Abgaben für die letzten beiden Nalenderjahrc
vollständig bezahlt haben ; 7. entweder a) im Gemeindebezirke an¬
sässig sind oder d) daselbst seit wenigstens zwei Jahren ihren wesent¬
lichen Wohnsitz haben oder e) vor ihrem Zuzuge in einer anderen
Stadtgemeinde des Herzogtums bis zur Aufgabe ihres bisherigen
Wohnsitzes stimmberechtigte Bürger waren.

Als unbescholten im Sinne Nr . 4 oben sind die im 8 Hu bis
mit A bezeichneten Personen nicht anzusehen, von dem Erfordernis
zweijährigen Wohnsitzes kann ausnahmsweise durch Beschluß der
städtischen Behörden entbunden werden.

Zum Erwerbe des Bürgerrechtes verpflichtet sind diejenigen dazu
berechtigten männlichen Gemeindemitglieder, welche a) seit drei
Jahren ihren wesentlichen Wohnsitz im Gemeindebezirk haben und
b) mindKstcns 15 Mark an direkten Staatssteuern jährlich zu ent¬
richten haben. 3m Falle unbegründeter Weigerung kann die Ver¬
pflichtung durch nach Befinden wiederholte Geldstrafen bis zu je
30 Mark erzwungen werden.

8 S2. Stimmberechtigt bei den Wahlen sind die männlichen Bür¬
ger mit Ausnahme derjenigen, deren Bürgerrecht ruht.
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8 S4- Die Wählbarkeit steht allen stimmberechtigten Bürgern
zu, welche im Stadtbezirke ihren wesentlichen Wohnsitz und da;
30. Lebensjahr vollendet haben. Mitglieder VorgesetzterBehörden
sowie des Stadtrats , besoldete Gemcindebeamte und Beamte der
Polizei können nicht Stadtverordnete sein. Staats - und Hofbeamte,
Geistliche sowie Lehrer an öffentlichen Schulen bedürfen zur An¬
nahme der Wahl der Genehmigung ihrer Vorgesetzten Behörde.
Vater und Sohn, Schwiegervater und Schwiegersohn sowie Brü¬
der dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder der Stadtverordneten sein.

Dorsordnung vom tS. Juni (87S.
Z S. Wahl - und stimmberechtigt in der Gemeinde (88 16 und 34)

sind unter der Voraussetzung der hierländ.ischen Staatsangehörig¬
keit: I . diejenigen selbständigen männlichen und weiblichen Ge¬
meindeglieder, welche das 21. Lebensjahr zurückgelegt haben, in
der Gemeinde wohnhaft und zu den Gemeindclasten beizutragen
verbunden sind (88 46 ff.) ; 2. Gcmeindcglieder, welche nicht in der
Gemeinde wohnhaft sind (Ausmärker, Forensen), aber im übrigen
die unter t enthaltenen Vorbedingungen erfüllen , unter der Vor¬
aussetzung, daß sie einen Vertreter zur Annahme von Ladungen
in der Gemeinde bestellt haben,' 3. Bevormundete, falls sie im übri¬
gen den vorstehend unter 1 und 2 enthaltenen Voraussetzungen
(Gemeinüeabgabepflicht bzw. Vertretung ) entsprechen. Ferner sind
4. wähl- und stimmberechtigt in der Gemeinde: juristische Per¬
sonen usw. (8 4), falls sie Gemeindeabgabe» entrichten und einen
Vertreter zur Annahme von Ladungen in der Gemeinde bestellt
haben.

Unfähig zur Ausübung des Wahl- und Stimmrechts sind mif die
Dauer des Behinderungsgrundes : a) Personen, welche eine Armen¬
unterstützung aus öffentlichen oder Demeindemitteln beziehen oder
im letzten der Wahl vorhergegangenen Jahre bezogen haben,' b) Ge¬
meindeglieder, über deren vermögen Konkurs gerichtlich eröffnet
worden ist, solange sie ihre Gläubiger nicht vollständig befriedigt
oder diese sich nicht für befriedigt erklärt haben,' o>diejenigen, welche
sich in Straf - oder Untersuchungshaft befinden, ingleichen diejenigen,
welche unter polizeilicher Aufsicht stehen oder zwangsweise in einer-
öffentlichen Besserungs- oder Arbeitsanstalt untergebracht sind,
ä) diejenigen, denen durch richterliches Erkenntnis die bürgerlichen
Ehrenrechte entzogen worden sind,' s) diejenigen, welche sich mit
der Entrichtung von Gemeindcabgaben ein volle; Jahr hindurch
im Rückstand befinden.

8 (0. Für die Gemeindcwahlen gelten folgende allgemeine Vor¬
schriften: n) Rach Rlaßgabe des Betrags an direkten Ltaatsstcuern,
welche die sämtlichen stimm- und wahlberechtigten Denieindcglieder
zu entrichten haben bzw. zu entrichten haben würden (zu vgl.
2. Abs.), werden sie in drei Abteilungen geschieden, wovon die erste
aus denjenigen von ihnen, auf welchen die höchsten Steuerbeträge
bis zum Belaufe eines Vritteils der Gesamtsteuer fallen, die zweite
aus denen, auf welche die nächst niedrigen Steuerbeträge bis zur
Grenze des zweiten Vritteils fallen - die dritte endlich aus den am

Kpolan r̂ , Vas kommunale Wahlrecht der Frauen 8
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niedrigsten besteuerten Gemeindegliedern, auf welche dar letzte Oritt-
teil fällt , besteht.

Hierbei kommen lediglich diejenigen Beträge der von den ein¬
zelnen Gemeindegliedern zu entrichtenden Staatssteuern oder der
an deren Stelle tretenden Einschätzungenin Aufrechnung, welche bei
Veranlagung dieser Gemeindeglieder zu den Gemeindeabgaben zu¬
grunde gelegt werden (8 48). Sn die höhere Klasse gehört auch
der, dessen Steuerbetrag nur teilweise zur Erfüllung des auf diese
Klasse fallenden Gesamtsteuerbetrags erforderlich ist. Sind zwei oder
mehrere Personen mit ganz gleichen Lteuerbeträgen vorhanden, von
welchen nur einer zur Erfüllung der höheren Klasse erforderlich ist.
so entscheidet unter ihnen das höhere Lebensalter.

Die direkte Staatssteuer , welche Eheweiber  und in väterlicher
Gewalt stehende unmündige Kinder von ihrem vermögen zu ent¬
richten haben, ist dem Lteuerbetrage des Ehemannes bzw. Vaters
zuzurechnen.

b) Unter diesen drei Abteilungen ist in jeder Gemeinde bei Ge¬
meindewahlen das Stimmrecht gleichmäßig zu verteilen , dergestalt
daß jedem Stimm- und Wahlberechtigten in der Abteilung , welcher
er nach der Größe seines direkten Lteuerbetrags angchört , eine
Sndividualstimme zukommt.

o) Mit Rücksicht auf diese drei Abteilungen der Wahlberechtigten
wird der nach 8 ll einzusetzende Gcmeinderat dergestalt gebildet,
daß jede Abteilung eine gleiche Anzahl Gemeinderatsglicdcr aus
der Gesamtheit der wählbaren Gemeindeglieder (ß 17) zu wählen hat.

ck) Die Bildung der Abteilungen in der Gemeinde besorgt der Gc¬
meinderat unter Beistand der betreffenden Steuerbehörde.

Die Abteilungslisten sind jedesmal acht Gage lang öffentlich aus¬
zulegen.' der Vrt , wo dies geschieht, sowie die Zeit sind vorher
in ortsüblicher Weise bekanntzumachen. Erinnerungen gegen die
Richtigkeit der Listen, welche nicht innerhalb dieser Frist angebracht
werden, sind nicht zu beachten.

Z sb. Die Stimmberechtigung bei der Wahl des Gemeinderats,
welche in dem 8 10 näher bestimmten Maße auszuüben ist, regelt
sich nach den im 8 8 hierüber enthaltenen Vorschriften.

Das Wahlrecht ist in der Regel persönlich auszuüben ; doch werden
juristische Personen usw. (8 4), unter Vormundschaft stehende Per¬
sonen sowie wahlberechtigte Frauen  bei den Gemeindewahlcn
durch ihre gesetzlichen Vertreter bzw. durch Bevollmächtigte ver¬
treten . Auch können solche wahlberechtigte Gemeindcglieder, welche
nicht oder in der Regel nicht am Vrt der Wahl wohnen, kraul
oder durch Abwesenheit behindert sind, oder deren Betrag an direk¬
ten Staatssteuern mindestens ein viertel der Gesamtsteuer der wahl-
und stimmberechtigten Gemeindcglieder erreicht, sich hierbei durch
Bevollmächtigte vertreten lassen.

Zur Legitimierung von Bevollmächtigten ist die mündliche Be¬
auftragung in Gegenwart zweier mit der Zeugeneigenschaft ver-
sehenen Gemeindewähler oder eine vor einem Gemeindevorsteher
rekognoszierte und von diesem mit Beidrückung des Gemeindesiegels
beglaubigte schriftliche Mitteilung hinreichend.

8 N
außer <
der zu
bestens
mitglie«
sich au
Schreib

von
Gewäh!
bezirke
Gemein

8 S4>
bildet,
genheit

8 SS
recht ii
Ausübn
8 16 h

8 IS.
worben

8 IS.
der öffl
zur Te
rechte t
in der
Recht t
ständig«
Überna

8 17.
leihung
Z. durö
klusübu
licher j
bezirke,
gründu
des Wo
erst voi

3n d
dann ei

8 18-
den w<
2. unbe
wenigst
der bü
lasten '
fallend«



Fürstentum Neuß j. L. 109

letzte Dritt¬

en den «in-
n oder der
, welche bei
Abgaben zu-
zehört auch
:s auf diese
d zwei oder
fanden, von
rrderlich ist,

^ väterlicher
gen zu ent-
izw. Vaters

rdc bei Ge-
, dergestalt,
rng, welcher
zchört, eine

berechtigten
ilt gebildet,
iglicdcr aus
wählen hat.

>rgt der Ge¬
rde.
fcntlich aus¬
sind vorher
r gegen die
t angebracht

rmeinderats,
nr ist, regelt

doch werden
sehende per-
eindewahlcn
ichtigte ver-
ieder, welche
ihnen, kranl
ag an direk-
er der wahl-
perbei durch

ündliche 8e-
enschaft ver-
ndevorstehek
neindesiegels

-

tz 17. Die Wählbarkeit zum Rlitgliede des Gcmeinderats setzt
außer den Erfordernissen der Ltimmberechtigung noch voraus , daß
der zu Wählende a> das 25. Lebensjahr zurückgelegt habe, k) Min¬
destens ein Jahr bereits stimm- und wahlberechtigtes Gemeindie-
mitglied sei, o) das Recht besitze, sein Stimm- und Wahlrecht persön¬
lich auszuüben <8 16), ä) in der Gemeinde wohnhaft und g) des
Schreibens und Rechnens ausreichend kundig sei.

von den zum Gemeindevorsteher, Gemeindeältejten und Beisitzer
Gewählten müssen zwei mindestens mit einem Hause im Gemeinde-
bezirkc angesessen sein. Gemcindebcdienstete können nicht zugleich
Gcmeinderatsmitglieder sein.

Z 34. Die Gemeindeversammlung wird von allen denjenigen ge¬
bildet, welche nach 8 5 Stimm- und Wahlrecht in Gemcindeangele-
genheiten haben.

8 35 <Abs. b>. Ruch in der Gemeindeversammlung ist das Stimm¬
recht in der Regel persönlich auszuübcn,' doch finden wegen der
Ausübung desselben durch Vertreter und Bevollmächtigte die im
8 16 hierüber aufgestellten Vorschriften entsprechende Anwendung.

Fürstentum Reutz jüngere Linie.
Semeinüeordnuiig vom 14. Juli 1114-

8 15. Bürger der Gemeinde ist, wer daselbst das Bürgerrecht er¬
worben hat.

8 IS. Vas Bürgerrecht umfaßt außer dem Rechte zur Mitbenutzung
der öffentlichen Gemeindeeinrichtungen und Knstaiten I. das Recht
zur Teilnahme an den Gemeindenutzungen, soweit nicht Sonder¬
rechte bestehen, und bei den männlichen Bürgern 2. das Stimmrecht
in der Gemeinde, insbesondere bei den Gemeindcwahlen, 5. das
Recht der Wählbarkeit zu Gemeindeämtern und, soweit sie ihren
ständigen Wohnsitz im Demeindebezirke haben, die Pflicht zu deren
Übernahme.

8 17. Das Bürgerrecht wird erworben I. durch ausdrückliche Ver¬
leihung, 2. durch endgültige Anstellung in einem öffentlichen Amte,
3. durch a) das Eigentum an einem Wohnhause, b) die felständige
Ausübung eines Gewerbes, cinfchl. Rechtsanwaltschaft und ärzt¬
licher Praxis , o) die Innehabung eines Wohnsitzes im Gemeinde¬
bezirke, wenn seit der Erwerbung des Wohnhauses oder der Be¬
gründung des Gewerbes drei Jahre , seit der bloßen Begründung
des Wohnsitzes aber sechs Jahre verflossen sind. Diese Fristen laufen
erst von erreichter Volljährigkeit ab.

3n den Fällen der Ziffer 31, wird das Bürgerrecht jedoch nur
dann erworben, wenn es der Gcmcindcvorstand verlangt.

8 18. Vas Bürgerrecht kann nur von natürlichen Personen erwor¬
ben werden, welche 1. die reußische Staatsangehörigkeit besitzen,
2. unbeschränkt geschäftsfähig sind, 3. einen eigenen Hausstand oder
wenigstens eine selbständige Nahrung haben, 4. im vollen Besitze
der bürgerlichen Ehrenrechte sich befinden, 5. zu den Gemeinde¬
lasten beitragen und die für die letzten zwei Jahre auf sie ent¬
fallenden Staats - und Gemeindeabgaben entrichtet haben.
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Die Vorschriften des 8 17 3iff . i gelten nur für die in der Ge¬
meinde wohnenden, die des § 17 3iff . 2 und 3 nur für männliche
Personen.

Z 28. Stimmberechtigt in der Gemeinde sind außer den zur Aus¬
übung des Bürgerrechtes berechtigten männlichen Bürgern l . die
juristischen Personen, welche ihren Sitz im Gemeinüebezirke haben
oder in ihm Grundstücke besitzen oder ein Gewerbe betreiben , 2. solche
Steuerpflichtige, deren der Gemeindesteuer unterworfenes Einkom¬
men das eines der drei mit den höchsten Beträgen zur Gemeindeein-
kommensteuer herangezogenen Bürger übersteigt, vorausgesetzt, daß
der Steuerpflichtige Deutscher ist oder als juristische Person im Deut¬
schen Reich seinen Sitz hat.

8 SV. Das Stimmrecht ist in Person auszuüben.
Die nicht zu den natürlichen Personen gehörenden Stimmberech¬

tigten werden durch ihre gesetz- oder verfassungsmäßigen Vertreter
und, wenn solche nicht vorhanden oder nicht Gemeindebürger sind,
durch Bevollmächtigte vertreten.

Durch Bevollmächtigte können sich ferner vertreten lassen Stimm¬
berechtigte, die nicht in der Gemeinde wohnen oder am Tage der
Stimmenabgabe ortsabwesend oder krank sind und dadurch an der
persönlichen Stimmenabgabe verhindert werden.

Die Vollmacht muß schriftlich in glaubhafter Form erteilt sein
und ist dem Gemeindevorstand oder Wahlvorstand zu übergeben;
dieser kann auch den Nachweis der Bevollmächtigungsursachen ver.
langen.

Vollmachten dürfen nur auf stimmberechtigte Bürger ausgestellt
werden, und zwar auf jeden nicht mehr als eine.

Eine nach vorstehendem an sich nicht zuverlässige Ausübung der
Mahl durch Bevollmächtigte hat lediglich Bestrafung zur Folge.

Z 34. Wenigstens die ksälfte der Gemeinderatsmitglieder muß in
den Städten und den Gemeinden von über 15 000 Einwohnern aus
Hauseigentümern , in den übrigen Gemeinden aus solchen Personen
bestehen, die im Gemeindebezirke ein Haus- oder Grundeigentum
von mindestens 5 Hektar im unterländischen und 8 Hektar im ober¬
ländischen Verwaltungsbezirke besitzen.

Grundeigentum der Ehefrau oder unmündigen Rinder gilt als
solches des Ehemannes oder Vaters.

tz 55. Fähig zum Mitgliede des Gemeinderates ist jeder über
25 Jahre alte stimmberechtigte männliche Bürger , welcher nicht
durck geistige oder körperliche Gebrechen an der Ausübung des
Amtes verhindert ist oder 3uchthausstrafe erlitten hat . Vater und
Sohn sowie voll- und halbbürtige Brüder können nicht gleichzeitig
Mitglieder des Gemeinderates oder teils des Gemeinderates , teils
des Gemeindevorstandes sein. Der früher Gewählte oder bei gleich¬
zeitiger Wahl der Altere hat den Vorrang . Durch Vrtsgesetz kann
die Wählbarkeit wegen Verwandtschaft oder Verschwägerung der
Mitglieder noch weiter eingeschränkt werden.

Jede Wahl verliert ihre Wirkung mit dem Aufhören der Be¬
dingungen der Wählbarkeit.

8 78. 3um Mitglied des Gemeindevorstandcs können nur Deutsche
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männlichen Geschlechtes gewählt werden , die über 25 Jahre alt
sind, die zur Ausübung des Amtes erforderliche geistige und kör¬
perliche Gesundheit und Befähigung besitzen und bei denen nicht
Verhältnisse der im 8 4 des Landtagswahlgesetzes vom 8 . Januar
1913 erwähnten Art vorliegen . Z 35 Abs. 2—4 finden entsprechende
Anwendung . Die im Z 36 erwähnten Beamten müssen im Falle
der Annahme der Wahl ihr bisheriges Amt niederlegen.

Nichtbürger erwerben mit dem Eintritt in den Gemeindevorstand
das Bürgerrecht.

Fürstentum Reutz ältere Linke.
Semeinüeorünung für das Fürstentum Reutz ältere Linie

vom rs . Januar I8 ? s.

Art . 2v. Gcmeindemitglieder sind diejenigen selbständigen Per¬
sonen, die entweder Wohngebäude im Gemeindebezirk besitzen oder
innerhalb desselben ohne Grundbesitz ihren wesentlichen Aufent-

s halt in selbständigen Verhältnissen haben.
Art . 22. Oie Gemeindemitgliedschast verleiht , außer dem all¬

gemeinen Anspruch auf obrigkeitlichen Schutz, I . die Befugnis der
bestimmungsgemäßcn Benutzung der öffentlichen Anstalten der Ge¬
meinde , soweit nicht nach den Vrtsstatuten einzelne oder einzelne
Klassen von Gemeindegliedcrn ausschließliche oder vorzügliche Rechte
darauf haben, ' 2. soweit ein Bürgerrecht im Vrte nicht besteht , g.) das
Recht der Mitbenutzung und Teilnahme am Gemeindegute , dafern
nicht dessen Nutzungen nach den Vrtsstatuten , Gewohnheit , Vertrag
oder Erkenntnis einzelnen oder einzelnen Klassen von Gemeinde¬
gliedern anfallen , b) für männliche reichsangehörige Gemeindeglic-
der , welche entweder ein Wohngebäude im Gemeindcbezirke eigen¬
tümlich erworben haben oder länger als drei ^fahre im Gemeinde¬
bezirk wesentlich wohnhaft gewesen sind , das Recht der Abstim¬
mung über Gemeindeangelegenheiten im allgemeinen , insbesondere
aber bei Wahlen zu Gemeindeämtern , inglcichen der Wählbarkeit zu

^ solchen nach Maßgabe der hierfür bestehenden Vorschriften . Ver
Anfangspunkt der vorgenannten dreijährigen Zeitperiode fällt mit
dem Datum des Meldescheins (Art . 21 ) zusammen . Oie Fortdauer
des angefangenen Aufenthaltes wird vermutet.

Art . 2S. Bürger sind diejenigen selbständigen Gemeindemitglie¬
der , welche das Bürgerrecht erworben haben.

Art . 2S. Das Bürgerrecht umfaßt , außer den allgemeinen Befug¬
nissen der Gemeindemitglieder , folgende besondere Rechte : I . das
Recht der Mitbenutzung und Teilnahme am Gemeindcgute , soweit
nicht dessen Nutzungen nach den Vrtsstatuten , Gewohnheit , Vertrag
oder Erkenntnis einzelnen oder einzelnen Klassen von Gemeindegliv-
dern anfallen, ' 2. für die männlichen Bürger das Recht der Abstim¬
mung über Gemeindeangelegenheiten im allgemeinen , insbesondere
bei Wahlen zu Gemeindeämtern , ingleichen der Wählbarkeit zu
solchen nach Maßgabe der hierfür bestehenden Vorschriften.

Art . 28. Inwieweit Bürgerwitwen die ihren verstorbenen Ehe¬
männern zuständig gewesene Mitbenutzung und Teilnahme am Ge-

!
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meindegute (Art . 26) während der Dauer des lvitwenstandes fort-
setzen, richtet sich nach eines jeden Grts Gewohnheit oder Statut.

Art. 30. Die Erwerbung des Bürgerrechts setzt wesentlich vor¬
aus : l . eine physische Person, 2. rechtliche Selbständigkeit und eine
selbständige Nahrung , mag dieselbe auf Grundbesitz, Kapitalbesitz,
Rentenbezug, Gewerbebetrieb , Bedienstigung oder auf anderen Er¬
werbsquellen beruhen . Im übrigen wird weder durch Geburt , Ge¬
schlecht, Beruf, Religion noch durch sonstige persönliche Verhält¬
nisse ein Unterschied in der Berechtigung und Verpflichtung zur Ge¬
winnung des Bürgerrechts gemacht.

Art. qb <Abs. i ). Stimmberechtigt sind alle männlichen Personen,
welche sich im Besitz der stimmfähigen Gcmeinüemitgliedfchaft
<Art. 22) und, wo ein Bürgerrecht besteht, auch des Bürgerrechts
befinden, und denen nicht einer der im 8 5b der Verfassungsurkunde
angegebenen Behinderungsgründe entgegensteht.

Ausnahmsweise steht ein Stimmrecht zu : l . den juristischen Per¬
sonen in den Gemeinden, in deren Bezirk sie Grundstücke besitzen oder
Gewerbe betreiben ; 2. denjenigen, welche in einer Gemeinde mehr

- als einer der drei höchstbesteuerten Gemeindemitglieder bzw. Bür¬
ger an direkten Staatsabgaben entrichten, ohne nach vorstehenden«
schon im Besitze des Stimmrechts zu sein. Ls beschränkt sich dieses
Stimmrecht jedoch nur auf die in der Gemeindeversammlung statt¬
findende Beratung über die Ausschreibung der sie mit betreffenden
Gemeindeleistungen, einschließlich der Lrhebungsweise und über
deren unmittelbare Veranlassung sowie auf die Teilnahme an den
Gemeindcwahlen ; 3. Frauen und Bevormundete in dem in Art . 138
bezeichneten Falle ; 4. Flurgenossen in dem gleichen Falle.

Art. 48. Die Ausübung des Stimmrechtes muß in der Regel in
Person bewirkt werden. Bevollmächtigte sind nur in dem Falle des
Art . 47 unter 1, im Falle länger andauernder Krankheit bei Ein¬
tritt des nach Art . 46 unter 1 und 2 stattfindenden Stimmrechtes
und für Rittergutsbesitzer stimmberechtigt. Auch in diesen Fällen
muß der Bevollmächtigte an sich stimmberechtigt und als ständiger
Stellvertreter bezeichnet sein.

Die Stellvertretung ist dagegen geboten hinsichtlich der Flur¬
genossen, mit Ausnahme jedoch des in Art . 4b unter 2 gedachten
Falles , sowie rückjichtlich der Frauen  und Bevormundeten. Für
letztere haben deren rechtliche Vertreter das Stimmrecht auszuüben.
Ehefrauen werden durch ihre Ehemänner, sofern letztere nicht unter
Zustandsvormundschaft stehen, andere Frauenspersonen durch ihre
Väter oder Söhne im vermutlichen Aufträge vertreten . Andere Stell¬
vertreter der Frauenspersonen haben sich über den erteilten Auf¬
trag besonders auszuweisen. Niemand darf mehr als eine Voll¬
macht annehmen.

Art. 63. wahlberechtigt sind alle diejenigen, welche nach Art. 46,
47, 48 das Stimmrecht ausüben können, wählbar alle männlichen
.Gemeindemitglieder bezüglich Bürger , welche das 23. Lebensjahr
zurückgelcgthaben und deren Stimmrecht nicht erloschen ist oder ruht

Art. 138. Solche Veränderungen im Gemeindehaushalte oder
solche neue Einrichtungen und Unternehmungen in der Gemeind«,



ander fort-
der Statut,
entlich vor-
:it und eine
apitalbesitz,
inderen Lr-
beburt , Ge-
)e verhält-
ing zur Ge-

n Personen,
itgliedschaft
Zürgerrechtr
rngsurkunde

tischen per-
öcsitzen oder
reinde mehr

bzw. Bür-
orjtehendem
t sich dieses
»ilung statt-
betreffenden

und über
hme an den
«in Art . 138
alle.
er Regel in
m Lalle des
eit bei Lin-
ckimmrechtes
esen Fällen
«ls ständiger

; der Flur-
2 gedachten
ideten/ Für
auszuüben.

- nicht unter
durch ihre

Inder« Stell¬
teilten Kuf¬

eine voll-

>ach Krt. 4b,
männlichen
Lebensjahr

st oder ruht
shalte oder
c Gemeind«,

Fürstentum Lippe-Vetmold 113

welche mittelbar oder unmittelbar die Ausschreibung von Gemeinde-
anlagen oder eine Erhöhung der bereits ausgeschriebenen nach sich
ziehen, können in Landgemeinden auf rechtsverbindliche weise nur
durch die Mehrheit der Beitragspflichtigen beschlossen werden. Der
bei derartigen Beschlüssen Minderheit — in den Städten der etwa
zur Beschlußfassung «unberufenen Gemeindeversammlung (vgl.
Krt. 57), in den Landorten der Beitragspflichtigen — steht binnen
zehn Tagen von der Verkündigung des bezüglichen Beschlusses ab,
welche durch den Gemeindevorstand öffentlich in üblicher lveise zu
erfolgen hat , die Berufung auf die Entscheidung der nächsten Ge¬
meindeaufsichtsbehördezu. Gegen deren Entscheidung ist binnen zehn
Tagen, von der Eröffnung ab gerechnet, Berufung an die Landes¬
regierung zulässig.

Die angcrufenen Behörden haben bei ihren Entscheidungenhaupt¬
sächlich die Notwendigkeit des in Frage stehenden Beschlusses zu
berücksichtigen.

Zu Unternehmungen , welche eine Verteilung des von denselben zu
erwartenden Gewinnes an die beitragspflichtigen Gemeindeange¬
hörigen zum Zwecke haben, ist die Ausschreibung von Gemeinde¬
anlagen zulässig.

Da, wo der Beschluß über Angelegenheiten der gedachten Art in
einer Gemeindeversammlung gefaßt wird , sind Flurgenossen zur
Teilnahme an der Abstimmung durch einen von ihnen zu ihrer
Vertretung aus der Gemeinde Bevollmächtigten berechtigt (vgl.
Krt. 43, 46, 48). Auch Frauen  und Bevormundeten steht, wenn sie
im Gemeindebezirk mit Grundeigentum angesessen oder im Ge¬
meindebezirk persönlich mit Steuern belastet sind, ein Stimmrecht
in Gemeindeversammlungen zu, welche über Gegenstände der im
1. Absätze dieses Artikels bezeichnet«:» Art Beschluß fassen (vgl.
Krt. 46, 48).

Fürstentum Lippe-Vetmold.
Gesetz über die Städteorünung für dar Fürstentum Lippe vom
>7. April 188b mit den durch Gesetz vom 24. Juli >407 getroffenen

Abänderungen.
8 b. Das Bürgerrecht besteht in dem Rechte der Teilnahme an den

Gemeindewahlen sowie in der Wählbarkeit zu unbesoldeten Ämtern
und Funktionen in der Gemeindeverwaltung und Gemeindever¬
tretung.

8 7. Jeder im Vollbesitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindliche
selbständige männliche Angehörige des Deutschen Reiches erwirbt
das Bürgerrecht, wenn er seit zwei Jahren der Stadtgemeinüe an¬
gehört, während dieser Zeit zu den etwaigen Gemeindesteuern der¬
selben beigetragen bzw. direkte Staatssteuern entrichtet hat.

Als selbständig im Sinne dieses Gesetzes sind Personen nicht anzu¬
sehen, welche I. das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder
2. in dem Rechte, ihr vermögen zu verwalten und über dasselbe
zu verfügen, durch gerichtliche Verordnung beschränkt sind oder
3. im Dienste eines andern stehen und keine eigene Wohnung haben.

8 73. Jeder das Bürgerrecht einer Stadt besitzende Bewohner üer-

Ä
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selben 7, 8) kann zum Stadtverordneten erwählt werden, jedoch
mit den folgenden klusnahmen und Beschränkungen: Stadtverord¬
nete können nicht sein: l . die Mitglieder derjenigen Verwaltungs¬
behörden, durch welche die klufsicht des Staates über die Stadt¬
gemeinde geübt wird , 2. die Beamten, kfilfsbeamten und Diener
der Stadt . Nur die klrmenprovisoren sind wählbar , Z. Vater und
Sohn, Großvater und Enkels Schwiegervater und Schwiegersohn
sowie Brüder , wenn einer von ihnen bereits Mitglied der Stadt¬
verordneten oder des Magistrats ist oder in den letzteren gewählt
wird , werden sie zugleich zu Stadtverordneten gewählt , so tritt
derjenige ein, welcher die meisten Stimmen hat , bei gleichen Stimmen
entscheidet das Los, welches vom Leiter der Wahl gezogen wird.
Ersetze, betr . die Dorfs- und Amtsgemeindeordnung vom 18. April

>189S bzw. vom 29. Juli 1907.
8 0. Das Gemeindebürgerrecht besteht in dem Rechte der Teil¬

nahme an den Gemeindewahlen sowie in der Wählbarkeit zu Ehren¬
ämtern und Funktionen in der Gemeindeverwaltung und Gemeinde¬
vertretung.

8 7. Jeder im Vollbesitze der bürgerlichen Ehrenrechte befind¬
liche selbständige männliche Angehörige des Deutschen Reiches er¬
wirbt das Gemeindebürgerrecht, wenn er seit zwei Jahren der
Gemeinde angchört , während dieser Zeit zu den Gemeindesteuern
beigetragen bzw. direkte Ltaatssteuern entrichtet hat <8 20 klbs. I>.

klls selbständig im Sinne dieses Gesetzes sind Personen nicht an¬
zusehen, welche l . das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
oder 2. in dem Rechte, ihr vermögen zu verwalten und über das¬
selbe zu verfügen, durch gerichtliche Verordnung beschränkt sind
oder 3. im Dienste eines anderen stehen und keine eigene Woh¬
nung haben.

Unter Gemeindesteuern im Sinne dieses Gesetzes sind stets die Dorf-
und klmtsgemeindesteuern zu verstehen.

8 20. Zum Zwecke der Wahl der Gemeindeausschußmitglieder
werden die wahlberechtigten vom Gemeindevorstande nach dem Be¬
trage der von ihnen zu entrichtenden direkten Gemeindesteuern oder,
wo solche nicht erhoben werden, nach dem Betrage der direkten
Staatssteuern in drei Klassen so eingeteilt , daß jede derselben ein
Drittel der gedachten Steuern darstellt.

Das vermögen der Ehefrau und der in väterlicher Gewalt stehen¬
den Rinder wird dem Ehemann und Vater bei Berechnung seines
Steuerbetruges angerechnet.

wer in der Gemeinde an direkten Gemeindesteuern oder, wo solche
nicht erhoben werden, an direkten Staatssteuern so viel entrichtet
wie einer der zehn höchstbesteuertenGemeindewähler, ist, auch ohne
in der betreffenden Gemeinde Gemeindebürger zu sein <8 7), zur
Teilnahme an den Wahlen berechtigt, kann dieses Wahlrecht jedoch
nur durch einen Gemeindebürger und auch nur dann, wenn ihm
die bürgerlichen Ehrenrechte nicht entzogen sind, ausüben . Die¬
selbe Berechtigung haben auch juristische Personen, wenn sie zu den
ksöchstbesteuertender Gemeinde gehören.
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Wer in einer Gemeinde an direkten Gemeindesteuern oder, wo
solche nicht erhoben werden, an direkten Staatssteuern so viel ent¬
richtet wie einer der zehn höchstbesteuerten Gemeindewähler, ist,
auch ohne in der betreffenden Gemeinde zu wohnen, zur Teilnahme
an den dortigen Wahlen berechtigt und kann dieses Wahlrecht auch
durch einen Gemeindebürger ausüben , vorausgesetzt, dass er, wenn
er in dem Gcmeindebezirke seinen Wohnsitz hätte , daselbst zur Er¬
werbung des Bürgerrechts befähigt sein dürste.

wahlberechtigten Söhnen von Witwen , welche für diese den Hof
bewirtschaften oder deren Gewerbe betreiben, wird bei Berechnung
ihres Steuerbetrages das vermögen der Mutter mitangerechnet, so¬
fern letztere nicht schon nach obigem wahlberechtigt ist. Bewirt¬
schaften mehrere Söhne den Hof oder betreiben mehrere das Ge¬
werbe, so wird jenes verniögen dem ältesten von ihnen angerechnet.

Die erste Klasse besteht ans denjenigen, welche die höchsten Be¬
träge bis zum Belaufe eines Drittels des Gesamtbetrages der obigen
Steuer entrichten. Die übrigen Wähler bilden die .zweite und die
dritte Klasse. Jede dieser Klassen reicht bis zu einem Drittel der
Gesamtsteucr aller wahlberechtigten . Fällt der Steuerbetrag eines
Wahlberechtigten in zwei Klassen, so hat derselbe in derjenigen
Klasse sein Wahlrecht auszuüben , in welche der größere Teil der
in Betracht kommenden Steuern fällt . Läßt sich nach dem Steuer¬
betrage nicht bestimmen, welcher unter mehreren Wählern zu einer
Klasse zu rechnen ist, so entscheidet das Los.

Jede Klasse wählt ein Drittel der Mitglieder des Gemcindeaus-
schusses, ohne dabei an die Wähler der Klasse gebunden zu sein.

Fürstentum Schwarzburg Rudolstadt.
Semeindeordnung für das Fürstentum! Lchwarzburg-Nudolstadt vom
». Juni 1876 nebst dem Gesetz vom 2. Dezember 1886, die Ab¬
änderung der Art. »4 der neuen Gemeindeorünung vom y. Zun!

1876 betreffend.
Art. 22. Bürger sin den Städten)  und Nachbarn (in den länd¬

lichen Gemeinden)  sind diejenigen selbständigen Gemeindemit-
glicder, welche das Bürger - oder Nachbarrecht in den Gemeinden
erworben haben.

Art. 2S. Vas Bürger - oder Nachbarrecht umfaßt außer den all¬
gemeinen Befugnissen der Gemcindemitglicdcr folgende besondere
Rechte: 1. das Recht der Mitbenutzung und Teilnahme am Gemeinde¬
gute, soweit nicht dessen Nutzungen auf Grund genügender Rechts-
titel einzelnen oder einzelnen Klassen von Gemeindemitgliedern
zustehen (5lrt. 16) ; 2. das Recht der Nbstimmung in Gemeinde¬
angelegenheiten für diejenigen Bürger oder Nachbarn, bei denen die
Voraussetzungen der Nrt . 3d, 134, 135 vorhanden sind; 3. für die
männlichen Bürger oder Nachbarn das Recht der Wählbarkeit zu
Gemeindeämtern nach Maßgabe der hierfür bestehenden besonderen
Vorschriften.

Art. 2j . Inwieweit Witwen der Bürger oder Nachbarn die den¬
selben zuständig gewesene Mitbenutzung und Teilnahme am Ge-
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meindegutc (Art . 23 Nr . I) während der Dauer des Witwenstandes
fortsetzen dürfen , richtet sich nach eines jeden Vrts Gewohnheit
oder Statut.

Art. 23. Das Bürger - oder Nachbarrecht wird erworben durch, aus¬
drückliche verleibung der Gemeindebehörde sowie durch definitive
(unwiderrufliche) Anstellung im Hof-, Staats -, Kirchen- und Schul¬
dienste oder als Rechtsanwalt am amtlichen Wohnsitze.

Die Erteilung des Lhrenbürgerrechts soll als eine Aufnahme in
den Bürgerverband nicht angesehen werden und verpflichtet des¬
halb nicht zur Übernahme von Gemeindeämtern und Gemeinde¬
lasten.

Art. 2b. Die Erwerbung des Bürger - oder Nachbarrechts setzt
wesentlich voraus : i . eine physische Person,' 2. rechtliche Selb¬
ständigkeit,' 3. den Besitz der Staatsangehörigkeit im Fürstentums,'
4. den Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte.

Art. 27. Die regelmäßigen Bedingungen der Verleihung des Bür¬
ger- oder Nachbarrechts (Art . 25) sind I. eine selbständige Nahrung,
mag dieselbe auf Grundbesitz, Kapitalbesitz, Nentenbezug, Gewerbe¬
betrieb , Bedienstigung oder auf anderen Erwerbsquellen beruhen;
2. Ansässigkeit im Gemcindebezirk oder ein unmittelbar voraus¬
gegangener zweijähriger Aufenthalt in demselben. Die Ansässig¬
keit und der Aufenthalt in einem von dem Gemeinde- und Guts-
verbande nach Art . 3 ausgenommenen Grundbesitz wird als An¬
sässigkeit und Aufenthalt in dem Gcmcindcbezirke betrachtet, welchem
die betr . Personen zugewiesen sind; 3. obrigkeitlicher Nachweis über
gesetzmäßiges und rechtschaffenesBetragen (Leumundszeugnis).

Oie Gemeindebehörde, bezüglich die Gemeindeversammlung kann
regelmäßige Bedingungen der Verleihung des Bürger - oder Nach¬
barrechts ganz oder teilweise erlassen. Sind sie erfüllt , so darf
abe.r die Verleihung des Bürger - oder Nachbarrechts nicht ver¬
sagt werden.

Für städtische Gemeinden.
Art. 39. Stimmberechtigt sind alle Gemeindemitglieder, die sich

im Besitze des Bürgerrechts befinden.
Art. 4V. Das Stimmrecht ruht so lange, als der Stimmberech¬

tigte I . abwesend ist, ohne sein Bürgerrecht verloren zu haben,
insofern er nicht zur Ausübung seines Stimmrechts eine» stimm¬
fähigen Bürger gehörig bevollmächtigt und dem Vorstande der Ge¬
meindebehörde als ständige» Stellvertreter angezeigt hat, 2. öffent¬
liche Almosen, sei es an Geld, Kost oder Wohnung usw., empfängt,
3. seine über zwei Jahre rückständigen Staats - oder Gemeindeab¬
gaben nicht berichtigt hat , 4. im Konkurse befangen ist, 5. sich
nicht im Vollgenuß der bürgerlichen Ehrenrechte befindet.

Art. 41. Die Ausübung des Stimmrechts muß in der Regel in Per¬
son bewirkt werden. Ausnahmsweise ist Stellvertretung nachgelassen
denjenigen Bürgern , welche durch bescheinigte Krankheit oder Ab¬
wesenheit genügend entschuldigt sind. Stimmberechtigte Frauen
dürfen ihr Stimmrecht nur durch Stellvertreter ausüben . Der Stell¬
vertreter muß der Gemeindebehörde durch schriftliche Vollmacht als
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solcher bezeichnet und stimmberechtigter Bürger (Art . 39) sein. Der
Ehemann oder Sohn ist aber zur Vertretung der Ehefrau oderMutter
auch ohne eigene Stimmberechtigung zuzulassen, wenn er sich nur im
Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte und der Volljährigkeit befindet.

Art. S4. Wahlberechtigt sind alle diejenigen, welche nach Art. 34,
40, 4l das Stimmrecht ausüben können; wählbar aber nur solche
männlichen Bürger , die l . das 28. Lebensjahr vollendet haben, sick
2. mindestens ein Jahr lang im Besitz des Bürgerrechts befinden
und welche 3. sich eines guten Leumundes erfreuen (Art . 27).

Bei der Wahl der Bürgermeister kann davon abgesehen werden,
daß der Gewählte schon zur Zeit der Wahl das Bürgerrecht be¬
sitzt. Fällt die Wahl auf einen Nichtbürger, so tritt derselbe mit der
Übertragung der Stelle ohne weiteres in das Bürgerrecht ein.

Für ländliche Gemeinden.
Art. lS4. Stimmberechtigt in der Gemeindeversammlung sind alle

Vrtsnachbarn , in deren Person die Voraussetzungen des Art . 39
Zusammentreffen und die außerdem mit Grundbesitz (einem Gute,
einem wohnhause oder anderen Grundstücken) in dem Gemeinde¬
bezirk angesessen sind oder das Vrtsnachbarrecht durch Anstellung
(klrt. 25) erworben haben.

Art. lS5. Handelt es sich um Gemcindcbeschlüsse über Leistungen
und Abgaben, die nach Verhältnis des Vermögens und insbesondere
des Grundbesitzes ausgeschrieben werden, so haben die von dem
Gemeindeverbande vor dem Jahre 1850 eximierten, infolge der
neuen Gemeindegesetzgebung aber mit den Gemeinden verbunde¬
nen Güter , sofern ihr Grundbesitz in der Gemeindeflur mindestens
ein Sechstel derselben beträgt , ein vorzügliches Stimmrecht über die
Frage der Notwendigkeit und Dringlichkeit der Leitung und die
Nepartition derselben. Der Umfang dieses Stimmrechts wird nach
dem Umfang des Grundbesitzes des Gutes zu dem der übrigen
Grundbesitzer in der Gemeinde zusammen bemessen, darf aber nie
mehr als ein Dritteil der sämtlichen Stimmen in der Gemeind«
(Art. 134) betragen.

Art. 1Z7. Die Vorschriften der Art. 40—50 finden auch auk die
Gemeindeversammlungen in ländlichen Gemeinden Anwendung.

Art. 141. Zu Mitgliedern der Gemeindebehörden können nur
solche männlichen Vrtsnachbarn gewählt werden, welche das
25. Lebensjahr vollendet haben und sich mindestens ein Jahr lang
nach Maßgabe der Bestimmungen in den Art . 34 und 134 im Be¬
sitze des Gemeindestimmrechts befinden, auch einen guten Leumund
(Art. 27) haben.

Ausnahmsweise können indes nicht gewählt werden : 1. zu Schult¬
heißen und Stellvertretern derselben : Geistliche und öffentliche Leh¬
rer , sofern sie ihr Amt nicht niederlegen, 2. in die Gemeinde¬
behörde überhaupt fürstliche Diener, die eine Stelle bei einer zur
Führung der (Oberaufsicht über die Gemeindeverwaltung und Grts-
polizei berufenen Behörde bekleiden.

Vater und Sohn, Schwiegervater und Schwiegersohn sowie Brü¬
der können nicht gleichzeitig Mitglieder einer Gemeindebehörde sein.
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Art. 4. Grundbesitzungen, die zu einem Gemeindeverbande noch
nicht einverleibt sind, werden in der Regel mit dem ihnen zunächst
gelegenen Gemeindebezirke verbunden, wobei indes Gutskomplexe
ohne besonderen Grund verschiedenen Gemeindebezirken nicht zu¬
gewiesen werden sollen. Mit Gemeindebezirken noch nicht verbun¬
dene Grundbesitzungen, die bis zum Erlaß der Gemeindeordnung
vom 5. Rpril 1850 als besondere Heimatsbezirke bestanden haben
und mit denen bis zum Erscheinen des Gesetzes vom t . Mai 1.850,
die Rufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit betr . j.Ges.-S. 5. 361),
Patrimonialgerichtsbarkeit verbunden war oder die als landesherr¬
liche Domänen einen Bestandteil des fürstlichen Hausfideikommiß¬
gutes bilden, können auf Rntrag des Eigentümers bezüglich der
Vomänenverwaltung ganz oder zum Teil für besondere Gutsbezirke
erklärt werden, wenn sie nach ihren Verhältnissen hierzu als geeignet
erscheinen. Jedenfalls müssen solche Grundbesitzungen, wenigstens
rücksichtlich ihrer Hauptbestandteile, zusammenhängende Komplexe
ausmachen und zur Bildung einer besonderen Flur geeignet sein.
Solche Gutsbezirke und deren Eigentümer , bezüglich die Vertreter
derselben, haben für den Umfang des Bezirks alle gesetzlichen Ver¬
pflichtungen der Vrtsgemeinden (Rrt . 15) bezüglich der Vorstände
der Gemeindebehörden fRrt . 18, 99, 100, 149, 166).

Fürstentum Schwarzburg -Sondershausen.
Semeindeordnungvom i. Juni 1412 nebst Ausführungsverordnung

vom 25. September 1412.
8 25. Sämtliche Gemeindeglieder nehmen an den Vorteilen der

Gemeindeverwaltung und der zur Erreichung der Gemeindezwecke
bestehenden Einrichtungen und Anstalten teil und sind zur Tragung
der Gemeindelasten nach Maßgabe der Bestimmungen des Gemeinde¬
abgabengesetzes verpflichtet. 2. lveitergehende Rechte und Verpflich¬
tungen für die Gemeindeverwaltung haben nur die Bürger in dem
durch dieses Gesetz bestimmten Umsange.

8 24. Bürger in der Gemeinde sind diejenigen Gemeindeglieder,
die daselbst das Bürgerrecht besitzen.

8 25. 1. Jeder männliche Deutsche, der : a) das 25. Lebensjahr
vollendet hat und b) sich im volbesitzc der bürgerlichen Ehrenrechte
(88 03 sf. RStGB .) befindet, erwirbt das Bürgerrecht der Gemeinde,
wenn er 1. seit einem  Jahr ununterbrochen im Gemeindebezirke
seinen Wohnsitz hat und g.) daselbst ein Wohnhaus als Rllein- oder
Miteigentümer besitzt oder b) daselbst selbständig ein stehendes Ge¬
werbe als Hauptberuf oder selbständig mit Spannvieh die Land¬
wirtschaft betreibt oder o) sich daselbst als Rechtsanwalt , Rrzt,
Zahnarzt , Tierarzt oder Rpotheker niedergelassen hat oder 2. min¬
destens seit zwei  Jahren ununterbrochen im Gemeindebezirke einen
Wohnsitz hat oder 3. als Reichs-, Staats -, Hof-, Kirchen-, Schul¬
oder Gemeindebeamter angestellr oder zum Notar bestellt ist und
seinen dienstlichen Wohnsitz im Gemeindebezirkehat oder 4. unmittel¬
bar vor dem Zuzuge in den Gemeindebezirk in einer anderen Ge-
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meinde des Fürstentums das Bürgerrecht mindestens zwei Jahre be¬
sessen hat.

2. Die Frist in Zifs. I und 2 läuft von dem Tage, an welchem
-er Wohnsitz gegründet ist. Der Lauf der Frist ruht während der
Dauer der durch Erfüllung der Militärpflicht bedingten Abwesen¬
heit,' er wird unterbrochen durch die von einem Armenverbande
gewährte öffentliche Unterstützung.

3. Weiblichen Personen, bei denen die vorstehenden Voraus¬
setzungen zutreffen, kann auf Antrag  das Bürgerrecht vom Ge¬
meinderate verliehen werden.

Z2b. 1. 3ur Anerkennung besonderer Verdienste kann der Gemeinde¬
rat mit Zustimmung des Gcmeindevo standes an Personen das Ehren-
bürgerrecht verleihen, sofern bei diesen die Voraussetzungen ves
§ 28 Abs. l a und b vorliegen. 2. Auf die Veitragspflicht zu Ge-
meindeleistungen hat das Lhrenbürgerrecht keinen Einfluß.

8 27. Ein und dieselbe Person kann das Bürgerrecht gleichzeitig
in mehreren Gemeinden besitzen.

8 28. Vas Bürgerrecht umfaßt : l . das Recht der Mitbenutzung und
Teilnahme am Gemeindegut, soweit nicht die Nutzungen entweder
in die Gemcindekass« selbst fließen oder auf Grund besonderer Rechts¬
titel nur einzelnen Personen oder Massen von Bürgern zustehen,'
2. das Gemeindewahlrecht gemäß 8 37 und 88 ; 3. die Verpflich¬
tung zur Übernahme von Gemeindeämtern gemäß 8 34.

8 S7. Die Mitglieder des Gemeinderats werden gewählt : l . von
den wahlberechtigten männlichen  Bürgern ; 2. von den juristi¬
schen Personen, die ihren Sitz im Gemeindebezirk haben und in
ihm Grundstücke besitzen oder ein Gewerbe oder Bergbau betreiben;
3. von den juristischen Personen (z. B. Aktiengesellschaften, Kom¬
manditgesellschaften auf Aktien, Gesellschaften m. b. H., eingetra¬
genen Genossenschaften, Gewerkschaften), die in der Gemeinde mehr
als der dritthöchst besteuerte Bürger an Gemeindesteuern entrichten,
ohne nach vorstehendem bereits wahlberechtigt zu sein.

8 88. wählbar sind die im Gemeindebezirk wohnhafte » wähl-
berechtigten Bürger , deren Bürgerrecht oder Wählbarkeit nicht ruht.

Fürstentum waldeck.
Gemeindeordnung vom lb . August 18SS, auf Grund der Art. lll

der Gesetzes vom b. Februar 1888 neu redigiert.
8 IS. Vas Gemeindcrecht (Bürgerrecht) besteht in - cm Recht zur

Teilnahme an den Wahlen sowie in der Befähigung, zur Gemeinde¬
vertretung gewählt zu werden.

8 1b. Vas Gemeinderccht wird, vorausgesetzt, daß keiner der in
88 17 und 18 gedachten Fälle (Diebstahl, Betrug , Fälschung, Rura-
tel, Ronkurs usw.) vorliegt, von jedem Staatsangehörigen erworben,
welcher 1. selbständig ist, d. h. das 23. Lebensjahr zurückgelegt
und einen eigenen Hausstand hat , 2. seit einem Jahr der Gemeinde
als Mitglied angehört , 3. mindestens 3 Mark als Jahresbeitrag an
direkten Steuern entrichtet oder ein Grundstück im Werte von
30V Mark oder ein Wohnhaus im Gemeindebezirk besitzt.
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8 20. Wer in einer Gemeinde an direkten Staats - und Gemeinde¬
abgaben so viel entrichtet als einer der drei höchstbesteuerten Ge¬
meindewähler , ist, auch ohne in der betreffenden Gemeinde zu woh¬
nen oder sich daselbst aufzuhalten , zur Teilnahme an den Wahlen
berechtigt, sofern er nur überhaupt das Gemeinderecht in einer
inländischen Gemeinde besitzt. Dasselbe Recht haben juristische Per¬
sonen und öffentliche Institute , wenn sie in einem gleichen Maße
in der Gemeinde besteuert sind und in dem Gemeindebezirke ein
stehendes Geschäft betreiben oder Grundstücke besitzen. Dieselben
werden durch ihren Verwalter vertreten , sofern dieser selbst stimm¬
berechtigtes Glied der Gemeinde ist. Rndernfalls können sie sich
durch einen anderen Gemeindebürger vertreten lassen.

Ebenso sind minderjährige , im Gemeindebezirk ihren Wohnsitz
habende Personen, wenn die Voraussetzung in Rlinea l bei ihnen
stattfindet , wahlberechtigt. Sie werden durch den Vater oder Vor¬
mund, welche aber beide das Gemeinderecht in einer inländischen
Gemeinde haben müssen, vertreten . Ruch volljährige , im Gemeinde¬
bezirke ihren Wohnsitz habende Frauenspersonen  nehmen unter
gleicher Voraussetzung sRlinea I) teil an der Wahl,- sie müssen sich
jedoch durch einen Bürger derjenigen Gemeinde vertreten lassen, in
welcher sie das Wahlrecht ausüben wollen . Die Vertreter üben das
Stimmrecht der durch sie vertretenen unabhängig von dem ihnen
etwa zustehenden eigenen Stimmrechte aus.

8 SS. Die Demeinderatsmitglieder werden aus der Zahl der
zur Rusübung des Gemeinderechts befähigten Gemeindeglieder auf
sechs Jahre gewählt.

8 64. Die Beigeordneten werden aus der Zahl der zur Rus¬
übung des Gcmeinderechts befähigten Gemeindeglieder auf sechs
Jahre durch die Gemeinderatsmitglieder gewählt.

Fürstentum Schaumburg -Lippe.
Stäüteordnung für bas Fürstentum Schaumburg-Lippe

vom lS. Juli 1406.
8 lü. Die des Bürgerrechts teilhaftigen Mitglieder der Stadt¬

gemeinde bilden die Bürgerschaft.
8 N - Das Bürgerrecht wird durch Verleihung erworben . Die

Verleihung geschieht durch den Magistrat . Der in das Bürgerrecht
Rufgenommene ist gehalten , dem Landesherrn treu und gehorsam zu
sein und die Pflichten eines Bürgers gewissenhaft zu erfüllen . Vrt^-
gesetzlich kann die Erhebung einer Gebühr bei Verleihung des Bür¬
gerrechts vorgesehen werden.

8 12. Dar Bürgerrecht besteht in der Befugnis zur Teilnahme an
den städtischen Wahlen und in der Befähigung, städtische Rmtcr als
Ehrenstellung einzunehmen.

8 lS. Berechtigt und verpflichtet zum Erwerbe des Bürgerrechtes
sind sämtliche über 25 Jahre alten , wirtschaftlich selbständigen deut¬
schen Mitglieder der Stadtgemeinde männlichen Geschlechts, die ihren
Wohnsitz im Stadtbezirke haben, wenn sie a) innerhalb zweijähri¬
ger Dauer ihrer Mitgliedschaft zu städtischen Steuern veranlagt wor-
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den sind und diese Steuern nicht schuldig geblieben sind oder b) inner¬
halb des Stadtbezirkes ein ksausgrundftück besitzen oder o) in städti-
scheu Diensten unkündbar angestellt werden.

Z 14. In bezug auf den Erwerb und die Busübung des Bürger¬
rechtes werden Grundeigentum, Einkommenund Steuerzahlungen der
Ehefrau und der in elterlicher Gewalt befindlichen Kinder dem Ehe¬
manns oder Vater zugerechnet.

Landgemeindeordnung für das Zürstentum Schaumburg-Lippc
vom 7. April 1870.

8 14. Das Gemeinderccht besteht in dem Rechte zur Teilnahme
an den Wahlen und in der Befähigung, zur Gemeindevertretung
gewählt zu werden.

8 IS . Als stimmberechtigt gelten I. alle Gemeindemitglieder,
welchea) zu den Gemeindelasten beitragen , b) nicht eine von einem
ordentlichen Gerichte erkannte entehrende Strafe erlitten haben oder
eines solchen Verbrechens, welches einen entehrenden Lharakter an
sich trägt , durch rechtskräftiges Urteil für schuldig erkannt sind oder
wegen eines solchen Verbrechens sich i» Untersuchuiig befinden bzw.
befunden haben, ohne im letzteren Falle völlig freigefprochen zu
sein, o) selbständig sind, cl) das 28. Lebensjahr vollendet und s> seit
einem Jahre ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben ; 2. alle die¬
jenigen, welche in der Gemeinde mit Grundstücken angesessen sind,
sofern die Voraussetzungen unter I lit . a und b bei ihnen zu¬
treffen svgl. jedoch Z 18). In den sub lit . a erwähnten Fällen
kann das Amt auf Antrag des Gemeinderats dem betreffenden das
Stimmrecht wieder verleihen.

8 16 . Bis unselbständig gelten diejenigen, welche 1. sich unter Ku¬
ratel befinden, 2. in Kost und Lohn stehen, 8. in Konkurs befangen
sind, 4. öffentliche Armcnunterstützung erhalten oder im letzten
Jahre vor der Abstimmung erhalten haben.

8 17 . Vas auf dem Grundbesitze beruhende Stimmrecht kann nach
den in den folgenden Paragraphen enthaltenen Regeln in Person
oder durck Bevollmächtigte, das Stimmrecht der Nichtansässigenaber
nur in Person ausgeübt werden.

8 20 . Als Bevollmächtigte sind zulässig: 1. Personen, welche für
sich Stimmrecht in der Gemeinde haben, 2. die Pächter oder Ver¬
walter der b.etr . Güter , sofern sie selbständig, 25 Jahre alt sind
und sich nicht in den in 8 15 , 1, lit. b erwähnten Fällen befinden.
Verwalter sind jedoch zulässig, auch wenn sie in Kost und Lohn
stehen.

Gutsbesitzer, Stättebesitzer und guts- oder stättebesihende Witwen
können sich außerdem durch ihre Söhne, wenn dieselben das
25. Lebensjahr vollendet haben, vertreten lassen, auch wenn diese
nicht selbständig sind.

8 24. Der Dcmeinderat besteht, wenn die Zahl der Stimmberech¬
tigten 18 nicht übersteigt, aus sämtlichen Stimmberechtigten, deren
Ltimmbercchtigung nach den Vorschriften des 8 22 statutarisch zu
regeln ist. Bei einer größeren Zahl von Stimmberechtigten besteht
der Gemeinderat aus „Gemeindeverordneten".
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8 69 . Die verschiedenen Land- und Fleckengemeinden eines Amts
bilden den Amtsbezirk. Die vereinigten Ämter Bückeburg und Krens¬
burg sind als ein Amtsbezirk zu betrachten.

8 70 . Für jeden Amtsbezirk soll eine Amtsverjammlungbestehe»
zur Beratung mit dem Amte über wichtigere Angelegenheiten des
Amtsbezirks und zur Vertretung der Gemeinden des Amtsbezirks
hinsichtlick ihrer gemeinsamen Angelegenheiten in den gesetzlich be¬
stimmten Fällen.

8 7t - Oie Amtsversammlungwird gebildet: 1. durch die Besitzer
der Rittergüter , welche sich auch in diesen Versammlungen nach
8Z l7ff . vertreten lassen können, 2. durch die Vorsteher der Ge¬
meinden rcsp. deren Stellvertreter.

Freie und Hansestadt Hamburg.
Verfassung - er Freien und Hansestadt Hamburg. Gesetz vom tS. Ok¬
tober t879. (Hamburgische Gesetze und Verordnungen . Systematisch
geordnete Zusammenstellung mit Anmerkungen, herausgegeben von
vr . Albert Wulff . Ld. l . 2. Auflage. Hamburg 1902, Dtto Meißner.)

Art. 4. Bürger H des Hamburgischen Staates sind diejenigen ham-
burgischen Staatsangehörigen , welche den Lid auf die Verfassung
geleistet und das dadurch erworbene Bürgerrecht ?) nicht wieder
verloren haben.

1) Oie Bürger im Sinne des Art . 4 sind die im allgemeinen zur
Ausübung politischer Rechte in bezug auf den Staat Hamburg be.
fugten Staatsangehörigen . Line Aufzählung der den Bürgern zu-
stchenden politischen Rechte findet sich weder in der Verfassung nocki
in dem Gesetz vom 2. November 1896. Die Verfassung räumt aller¬
dings d,en Angehörigen der Landgemeinden, also auch Nichtbürgern,
in den Art . 98 und 99 gewisse Rechte ein,' diese Rechte beziehe»
sich aber lediglich auf Gemeindeangelegenheiten, wie denn auch
die Gemeindeangehörigkeit keineswegs Staatsangehörigkeit zur Vor¬
aussetzung hat.

2) Vas Bürgerrecht wird also durch Leistung des Lides auf die
Verfassung und nur dadurch erworben, so daß das im 2. Absatz des
Art . 4 vorgesehene Gesetz, soweit es sich auf den Lrwcrb der Bür¬
gerrechts bezieht, lediglich die Ausführung dieser verfassungsbestim-
mung enthalten kann. Hierzu gehört aber auch die Vorschrift dar¬
über, welche Staatsangehörigen zur Leistung des Bürgereides zu¬
gelassen sind, denn man darf aus dem ersten Satz des Art . 4 nicht
die Schlußfolgerung ziehen, daß jeder Staatsangehörige zur Leistung
des Lürgereidcs zuzulassen ist. Ls entsteht die Frage , ob hier¬
durch, d. h. weil nach der Verfassung nicht jeder volljährige , im
Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindliche Staatsangehörige
zum Lrwerb des Bürgerrechts befähigt ist, die verfassungsform
beeinflußt wird . Diese Frage ist zu verneinen, weil das Volk, so¬
weit es Träger der Staatsgewalt ist, diese immer nur durch die
stimmberechtigten Bürger , d. h. die zur Ausübung der politischen
Rechte Befugten, ausübt.
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Gesetz, betressend die hamburgische Staatsangehörigkeit und dar
hainburgische Bürgerrecht , vom 2. November 1846.

8 2. Zum Lrwerb des hainburgischen Bürgerrechts ist jeder H
volljährige Staatsangehörige berechtigt , welcher sich im Besitze der

. bürgerlichen Ehrenrechte befindet , nicht unter polizeilicher Aufsicht

^ steht , nicht auf Grund der Bestimmungen des 8 6 unter 2 des
V Bürgerrechts verlustig geworden ist und während der letzten fünf
l Jahre ein jährliches Einkommen von mindestens 1200 Mark hiersclbst

A versteuert hat . Ausnahmsweise kann der Senat auch solche Be-
A Werber zum Erwerbe des Bürgerrechts zulasscn , welche nocki nicht
< fünf Jahre lang ein jährliches Einkommen von mindestens 1200
- Mark Hierselbst versteuert haben , vorausgesetzt , daß dieselben in

der in Betracht kommenden Zeit die hiesige Staatsangehörigkeit
A besaßen , ihren Wohnsitz aber außerhalb Hamburgs hatten und hier-
Z selbst zur Zahlung von Einkommensteuer nicht verpflichtet waren.

8 hamburgische Lanügsmeinüeordnung vom 12 . Juni 1871.

I Art . b. Angehöriger einer ^ Gemeinde ist jeder Angehörige des
hamburgischen oder eines anderen Bundesstaates des Deutschen

l. Neiches , welcher in derselben entweder I . nach Maßgabe des Bun¬
desgesetzes über den Ilnterstützungswohnsitz vom 6 . Juni 1870 seinen
Unterstützungswohnsitz hat oder 2 . als Angestellter des Neiches,
des Staates oder der Gemeinde oder an Kirchen , Schulen oder mil-

, den Stiftungen seinen bleibenden Wohnsitz nehmen muß oder Z. ein
Grundstück mit selbständigem landwirtschaftlichen oder industriellen
Betriebe und dauerndem Wohnsitz eigentümlich oder pachtweise be¬
sitzt, insofern er nicht Fremder oder Angehöriger eines Bundesstaates
ist, in welchem das Bundesgesetz über den Unterstützungsmohnsitz
keine Gültigkeit hat.

! Art . 12. Die Ltimmbcrechtigung in der Gemeindeversammlung
W beziehentlich bei den Mahlen zu Gemeindevertretern wird in den
K einzelnen Gemeindestatuten bestimmt nach folgenden Grundsätzen:
W 1. Al ; stimmberechtigt gelten nur männliche volljährige Gemeinde-

D I ) In neuerer Zeit ist zu Unrecht behauptet worden , daß auch die
M Frauen zum Erwerbe des Bürgerrechts zugelassen werden müßten.
U Frauen sind zwar vor 1864 Bürger gewesen , sie haben aber nie-
W mals Bürgerrecht im heutigen Sinne besessen , niemals an poli-
W tischen Kochten und Pflichten teilgcnomme » . Die Verleihung des
D Bürgerrechts an die Frauen geschah lediglich , um ihnen den Lc-
U trieb eines Gewerbes und Erwerb von Grundeigentum zu ermög-

M lichen . Als deshalb durch das Bürgerrechtsgesetz vom 7 . November
L 1864 das Bürgerrecht auf seinen politischen Inhalt beschränkt wurde,
U so wtzzde zugleich als notwendige Konsequenz ausgesprochen , daß
D das Bürgerrecht in Zukunft Frauen nicht mehr verliehen werden
D sollte . Line Änderung dieses Zustandes ist durch das obige Gesetz
U weder beabsichtigt noch geschehen.
M lkpolant , Vas kommunale Wahlrecht der Krauen 0
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ungehörige, welche nicht in anderer Kost und Lohn stehen und
welche zu den Gemeindelasten beitragen . 2. Frauenzimmer,
Minderjährige , Korporationen und Nichtgemeindeangehörige, welche
in der Gemeinde Grundeigentum besitzen, auf welchem ein selbstän¬
diger landwirtschaftlicher oder industrieller Betrieb stattfindet,
können ein Stimmrecht durch Bevollmächtigte oder gesetzliche Ver¬
treter ausüben lassen. Jedoch darf für jeden solchen zur Stimmberech¬
tigung qualifizierten Grundbesitz nur ein der Gemeinde angchüri-
ger Bevollmächtigter und jeder Bevollmächtigte nur für einen der¬
artigen Grundbesitz auftreten . 3. Bei den Gemeindeversammlun¬
gen und Wahlen haben sich die Gemeindeangehörigen erforder¬
lichenfalls durch einen Nuszug aus dem Gemeinderegister über ihre
Gemeindeangehörigkeit auszuweisen. 4. Nusgeschlossen von Nus¬
übung des Stimmrechts sind diejenigen Gemeindeangehörigen, welche
seit einem Jahr mit Entrichtung der Gemeindeabgaben im Rück¬
stände sind, sowie diejenigen, welche nach Nrt . 3l der Hamburg!-
scheu Staatsverfassung von Ausübung des Wahlrechts zur Bürger¬
schaft ausgeschlossen sein würden . 5. Sn denjenigen Gemeinden, in
welchen bisher die Grundeigentümer in Gemeinüeangelegenheiten
ausschließlich stimmberechtigt waren , oder in welchen die größere»
Grundbesitzer ein größeres Stimmrecht besaßen als die Besitzer
kleiner Grundstücke, kann denselben durch das Gemcindestatut hin¬
sichtlich des Stimmrechts ein Vorzug vor den Nichtgrundeigentümern
beziehentlich vor den kleineren Grundbesitzern eingeräumt werden.
Nls Bevorzugungen dieser Nrt sind zulässig: s) Sn Gemeinden, in
welchen die Gemeindeversammlung aus gewählten Vertretern be¬
steht, die Einrichtung von Rlassenwahlen, bei welchen die Klasse
der Grundeigentümer beziehentlich der größeren Grundeigentümer
eine größere Nnzahl von Vertretern wählt als die übrigen . b> Sn
Gemeinden, in welchen die Gemeindeversammlung aus den stimm¬
berechtigten Gemeindeangehörigen selbst besteht, die Einräumung
eines doppelten Stimmrechts an die größeren Grundbesitzer. o>Die
Anordnung, daß die größeren Grundbesitzer persönlich, die übri¬
gen nur durch eine entsprechende Nnzahl von ihnen gewählter Ver¬
treter in der Gemeindeversammlung ihr Stimmrecht ausüben,
ü. Jedenfalls ist dafür zu sorgen, daß kein selbständiger Gemeinde¬
angehöriger , der zu den Gemeindelasten beiträgt , von der Teil¬
nahme an den Gemeindeversammlungen oder an den Wahlen zu
derselben und von der Wählbarkeit zum Vertreter ausgeschlossen
bleibt (ausgenommen in den Fällen sub 4).

Freie und Hansestadt Bremen.
Verfassung der Freien Hansestadt Bremen vom l. Januar t8V-t-^

Z 2. Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit bestimmen sich
nach den Neichsgesetzen. Bürger des Staates ist jeder Angehörige
desselben, welcher den Staatsbürgereid geleistet hat.

I ) Verfassung und Verwaltung der Freien Banse¬
stadt Bremen  von Richter Or. Johs . Bollmann . 2. Ausgabe
Leipzig Idl2 , vr . Nkar Jänecks:
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8 t8 . Jeder Staatsangehörige ist unter Voraussetzung der gesetz¬
lich erforderlichen Eigenschaften zu jedem Bmte wählbar.

8 2S Abs . f . Wählbar ist jeder bremische Staatsbürger , welcher
das 30 . Lebensjahr vollendet hat und die,für die Wahl zu einem
Mitglieds der Bürgerschaft gesetzlich vorgeschriebene sowie die zu¬
folge des 8 21 für die erledigte Stelle besonders erforderliche
Eigenschaft besitzt.

8 38 . Die Bürgerschaft besteht aus ISO Vertretern der Staatsbürger.
8 SS . Die Vertreter werden nach Maßgabe der Wahlordnung in

dazu angesetzten Versammlungen erwählt . Wähler und wählbar
sind in der Regel alle bremischen Staatsbürger . Besondere Bus¬
nahmen bestimmt das Gesetz.

Landgemeliideorünung vom 28 . Zull t888.

8 4l - Wähler und wählbar sind die männlichen Gemeindeange-
hörigen.

Wahlrecht und Wählbarkeit (Verfassung 8 39 ; Bürger¬
schaftsgesetz 8 1, 2 ) . Das Wahlrecht zur Bürgerschaft ist ein allgemei¬
nes , aber kein gleiches - grundsätzlich wählt jeder Bürger, - durch
einen Steuersatz ist keiner ausgeschlossen.

Bllgemeine Voraussetzungen der Wahlberechtigung sind : >. Be¬
sitz des bremischen Staatsbürgerrechtes, - seit Bbleistung des Lürger-
eides müssen zwei Jahre abgelaufen sein (Gesetz vom 26 . Februar
l904 ) ,- 2 . Besitz der bremischen Staatsangehörigkeit durch minde¬
stens drei Jahre nach vollendetem 21 . Lebensjahre ; 3 . Vollbesitz
der bürgerlichen Ehrenrechte ; 4 . Vollendung des 25 . Lebensjahres.

Trotz Vorhandenseins dieser Voraussetzungen sind von der Wahl¬
berechtigung ausgenommen wegen mangelnder Fähigkeit oder wirt¬
schaftlicher Selbständigkeit diejenigen Personen , a ) welche wegen
Gebrechen ihr Wahlrecht nicht ausüben können ; b ) die unter Vor¬
mundschaft stehen ; o) die sich im Konkurse befinden oder in den
letzten drei Jahren befunden oder in diesen ihre Zahlungen ein¬
gestellt haben oder denen vom Gericht innerhalb dieser Zeit die
Leistung des Gffenbarungseidcs auferlcgt war , sofern nicht die
Gläubiger inzwischen vollbefriedigt sind ; ä ) die für das letzte Rech¬
nungsjahr die regelmäßigen Staats - oder Gemeindeabgaben wegen
Unvermögens nicht bezahlt haben ; s ) die eine Brmenunterstützung
aus öffentlichen Mitteln beziehen oder in dem der Wahl vorher¬
gegangenen Jahre bezogen haben ; unentgeltliche Krankenhauspslege
Unbemittelter bei ansteckenden Krankheiten und Desinfektion bei
solchen gilt nicht als Brmenunterstützung ; über weitere Milderun¬
gen wird verhandelt ; k) die durch Beschluß der Bürgerschaft ihres
Rechtes als Vertreter für verlustig erklärt sind , für die folgende»
drei Jahre.

Wählbar ist jeder Bürger , der nach vorstehendem die Wahl,
berechtigung besitzt.

Nicht wahlberechtigt und wahlfähig sind die Mitglieder der Se¬
nats . Rach Reichsrecht sind ferner aktive Militärpersoncn von der
Berechtigung zum Wählen ausgeschlossen.

9 "
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Wähler sind außerdem : 1. diejenigen männlichen Reichsangehöri-
gen , die , ohne in der Gemeinde einen Wohnsitz zu haben , in der¬
selbe» seit mindestens einem Jahre Grundeigentum besitzen,' 2 . die¬
jenigen weiblichen Reichsangehörigen , die seit mindestens einem
Jahre eine der nach 8 43 die Zugehörigkeit zur ersten Wahlklasse
begründenden Eigenschaften besitzen.

Rls Eigentümer gilt im Halle des geteilten Eigentums der Unter,
eigentümer , im Halle der ehelichen Gütergemeinschaft der Ehemann,
im Falle des Beisitzes der Rnerbe , in dessen Ermangelung die Witwe.

Wahlordnung Abs. y. Nur die persönlich erschienenen Wähler sind
zur Teilnahme an der Wahl berechtigt ; wahlberechtigte Frauen¬
zimmer  können ihr Wahlrecht durch einen mit schriftlicher Voll¬
macht versehenen Vertreter ausüben , jedoch sind nur solche Personen
als Vertreter zugelassen , deren Name in die Wählerliste eingetra¬
gen ist.

Gesetz, betr . die Verwaltung des Landgebiets , vom 25. Juni 1878.

Z 2. Ureisangehörige im Landgebiet sind im Sinne dieses Gesetzes
alle diejenigen , welche innerhalb des Landgebiets ihren Wohnsitz
haben.

Z N . Wähler und wählbar sind die männlichen Kreisangehörigen,
die zugleich Reichsangehärige sind und mindestens seit einem Jahre
im Landgebiete einen Wohnsitz haben.

Wähler sind außerdem : l . diejenigen männlichen Reichsaugehüri-
gen , die , ohne im Landgebiete einen Wohnsitz zu haben , in dem¬
selben seit mindestens einem Jahre Grundeigentum besitzen, 2 . die¬
jenigen weiblichen Reichsangehörigen , die seit mindestens einem
Jahre eine der nach 8 13 die Zugehörigkeit zur ersten Wahlklasse
begründenden Eigenschaften besitzen.

Rls Eigentümer gilt im Falle des geteilten Eigentums der Unter-
eigcntümer , im Falle der ehelichen Gütergemeinschaft der Ehe¬
mann , im Falle des Beisitzes der Rncrbe , in dessen Ermangelung
die Witwe.

8 >2. von der Wahlberechtigung und Wählbarkeit sind aus¬
genommen : l . die das 25 . Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
2. die wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen zur Rusübung
des Wahlrechts oder zur Vertretung nicht imstande sind ; 3. die
unter Kuratel stehen ; 4. die sich in einem Debitverfahren befinden
oder innerhalb der letzten drei Jahre befunden haben , sofern nicht
in diesem Falle die Befriedigung ihrer Gläubiger zum vollen er¬
folgt ist ; 5. die im letzten Jahre keine direkten Kreisabgaben ge¬
zahlt haben , sofern solche überhaupt erhoben sind ; 6. die von
öffentlichen Rrmenanstalten Unterstützung erhalten oder innerhalb
des letzten Jahres erhalten haben ; 7. die der bürgerlichen Ehren¬
rechte verlustig erklärt sind , für die in dem betreffenden Straf¬
urteile bestimmte Zeit.
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Gesetz, betr . die Verfassung der Ltadlgemeinden Vegesack und
Vremerlsaven , vom i «. September 1879.

V egesack,

K 9. Das Gemeindebürgerrecht steht jedem männliche » Gemeinde-
angehörigen zu, der 1, dem Deutschen Deiche angehört ' 2 . die bür¬
gerlichen Ehrenrechte besitzt ; Z. das 25 . Lebensjahr zurückgelegt
hat ; 4. seit zwei Jahren in der Gemeinde seinen Wohnsitz hat und
5, entweder Eigentümer eines in Vegesack belegenen Grundstückes
ist oder bei einem Mietssteuersahe von 4 /̂z Prozent mindestens
5 Mark an städtischer Mietsteuer entrichtet.

Vas Erfordernis des zweijährigen Wohnsitzes kann auf Antrag
der Beteiligten durch Gemeindebeschluß erlassen werden . Durch
Vrtsstatut kann der unter 5 festgesetzte Minimalsteuersatz erhöht
und erniedrigt werde », doch nicht über 10 Mark und nicht unter
5 Mark.

Bremerhaven.
8 .9. Das Gemeindebürgerrecht steht jedem männlichen Demeinde-

angehörigen zu, der l . dem Deutschen Deiche angehört ; 2. die
bürgerlichen Ehrenrechte besitzt ; Z. das 25 . Lebensjahr zurückgclegt
hat , 4. seit zwei Jahren in der Gemeinde seinen Wohnsitz hat und
5. entweder Eigentümer eines in Bremerbaven belegenen Grund-
ttücks ist oder bei einem Mietsteuersatzc von 4 Prozent mindestens
8 Mark an städtischer Mietsteuer entrichtet.

Das Erfordernis des zweijährigen Wohnsitzes kann auf Antrag
der Beteiligten durch Lemeindebeschluß erlassen werden . Durch Grts-
statut kann der unter 5 festgesetzte Minimalsteuersatz erhöht und
erniedrigt werde », doch nicht über 15 Mark und nicht unter 5 Mark.

Freie und Hansestadt Lübeck.
vekanntmachung , betr . den Wortlaut des Gesetzes, da » liibeckische
Staatsbürgerrecht betreffend , veröffentlicht am 2b. Gktober t997.

Art . >. Jeder volljährige oder für volljährig erklärte männliche
Angehörige des lübeckischen Freistaates , welcher seit mindestens fünf
auseinanderfolgenden Jahren seinen Wohnsitz im lübeckischen Staats¬
gebiete hat und während dieser Zeit alljährlich mindestens so viel
an Einkommensteuer gezahlt hat , als für ein Einkommen in Höhe
des niedrigsten steuerpflichtigen Betrages von ihm zu entrichten war,
ist, sofern und solange ihm nicht die Fähigkeit zur Bekleidung öffent¬
licher Ämter oder die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind öder¬
er unter Polizeiaufsicht gestellt ist, berechtigt , gegen Erfüllung der
gesetzlichen Bedingungen (Art . Z und 4s die Erteilung des lübecki¬
schen Staatsbürgcrrechts zu begehren . Steuerbeträge , von deren Zah¬
lung der Steuerpflichtige aus einem gesetzlichen Grunde befreit war,
werden als gezahlt angesehen.

Beamte im Sinne des Gesetzes vom 20 . Dpril 1899, die Dechts-
verhältnisse der Beamten betreffend , sowie Notare sind verpflichtet,
binnen drei Monaten nach ihrer Anstellung bzw . Ernennung das
Staatsbürgerrecht zu erwerben.
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Art . 2. Nur denjenigen lübeckischen Staatsangehörigen , weiche dar
iübeckische Staatsbürgcrrecht erworben haben , stehen die Rechte zu
und liegen dementsprechend die Verpflichtungen ob , welche die Ver¬
fassung der Freien und Hansestadt Lübeck und die auf .die Teil¬
nahme an der öffentlichen Verwaltung bezüglichen Gesetze und Ver¬
ordnungen von dem Besitze des lübeckischen Bürgerrechts abhängig
machen.

Art . 3. wer die Erteilung des lübeckischen Staatsbürgerrechts
begehrt , hat bei der Nufnahmebchörde <Nrt . 7) nachzuweisen , l . daß
er die Iübeckische Staatsangehörigkeit besitzt , 2 . daß er volljährig
oder für volljährig erklärt ist, 3 . daß er seit mindestens fünf auf¬
einanderfolgenden Jahren seinen Wohnsitz im lübeckischen Staats¬
gebiete hat , 4. daß er in dem durch Nrt . I vorgcschriebenen Um¬
fange Einkommensteuer bezahlt hat . Der Nachweis zu 3 und 4
liegt den Beamten und den Notaren nicht ob svgl . l Nbs. 2).

Art . b. Vas Staatsbürgerrecht erlischt : l . durch Verlust der
Staatsangehörigkeit ; 2 . durch die Nberkennung der Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter ; 3. durch die Nberkennung der bür¬
gerlichen Ehrenrechte.

Verfassung der Freien und Hansestadt Lübeck, 3n der nach der
vekanntmachnng vom 2. Oktober I4vr nebst Nachträgen vom
>0. Februar 1400 , 22. März 14 »1 und 23. April 1413 sich er:

gebenden Fassung.
Art . 2. Nngehörige des lübeckischen Freistaates sind diejenigen,

deren Iübeckische Staatsangehörigkeit nach Maßgabe der Neichsgesetz-
gebung begründet ist.

Art . 3. Bürger des lübeckischen Freistaates sind diejenigen lübecki-
schcn Staatsangehörigen , welche den Staatsbürgereid geleistet und
das erworbene Bürgerrecht nicht wieder verloren haben.

Art . b. Wählbar zum Senatsmitgliede ist, wiewohl unter Be¬
rücksichtigung des Nrt . 5, jeder zum Mitglied « der Bürgerschaft
wählbare Bürger des lübeckischen Freistaates , wenn er das
30 . Lebensjahr vollendet hat.

Nusgeschlossen von der Wahl ist derjenige , dessen Vater , Sohn,
Vollbruder , Halbbruder , Stiefvater , Stiefsohn , Schwiegervater,
Schwiegersohn oder offener Handelsgesellschafter bereits Mitglied
des Senates ist.

Art . 20. Zur Teilnahme an der Wahl der Vertreter ist jeder Bür¬
ger des lübeckischen Freistaates berechtigt , der das 25 . Lebensjahr
vollendet , seit Beginn des vierten , der Wahl vorangehenden Stcuer-
jahreZ ' dauernd seinen Wohnsitz im lübeckischen Staatsgebiete gehabt
und während dieser Zeit alljährlich mindestens,so viel an Einkom¬
mensteuer gezahlt hat , als für ein Einkommen in Höhe des niedrig¬
sten steuerpflichtigen Betrages von ihm zu entrichten war . Steuer¬
beträge , von deren Zahlung der Steuerpflichtige aus einem .gesetz¬
lichen Grunde befreit war , werden als gezahlt angesehen.

3m Jahre der Wahl muß dem Erfordernis der Linkommensteuer-
zahlung für die Zeit bis zum 30 . Juni entsprochen sei». Bei außer¬
ordentlichen Ersatzwahlen tritt an Stelle dieses Tages der letzte
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Tag desjenigen Kalendcroicrtcljahres , welches zur Zeit der Bestim¬
mung des Wahltages durch den Bürgerausschuß abgelaufen war.

Die in Lübeck wohnhaften Ehrenbürger sind zur Teilnahme an der
Wahl berechtigt, auch wenn die Voraussetzungen dieses Artikels nicht
oorliegen.

Art. 2t . von der Ausübung des Wahlrechts sind ausgeschlossen:
I. diejenigen, welche unter Vormundschaft stehen; 2. diejenigen,
über deren vermögen das Konkursverfahren eröffnet ist, bis nach
Beendigung des Verfahrens ; 3. diejenigen, über deren vermögen
während eines Zeitraumes von fünf Jahren vor der Wahl das
Konkursverfahren wegen mangelnder Masse entweder nicht eröff¬
net oder eingestellt ist ; 4. diejenigen, welche während dieses Zeit¬
raumes von fünf Jahren vor der Wahl den Vffcnbarungseid (Zivil¬
prozeßordnung Z 807) geleistet oder sich darauf berufen haben;
s. diejenigen, welche eine Armenunterstützung aus öffentlichen Mit¬
teln beziehen oder im letzten der Mahl voraufgegangenen Jahre be¬
zogen haben.

Laiiügemeinücordnung vom 11. Februar 1878.
Art. y. Das Gemeindcrccht umfaßt das Recht: I. an der Be¬

ratung und Abstimmung in den Gemeindeangelcgenheiten, insbeson¬
dere bei Wahlen zu Gemeindeämtern tcilzunehmen, 2. zu Gemeinde¬
ämtern gewählt zu werden.

Art. 10. Vas Gcmeinderecht steht zu : !. jedem in dem Gemeinde¬
bezirke mit Grundbesitz Angesessenen, welcher zu den Gemeinde¬
lasten beiträgt , 2. jedem volljährigen männlichen Gemeindemit-
gliede, welches die lübcckische Staatsangehörigkeit besitzt, eine selb¬
ständige Stellung hat und zu den Gemeindelastcn beiträgt.

Als selbständig werden nicht angesehen diejenigen, welche unter
einer ihre vispositionsbefugnis beschränkendenKuratel stehen, und
welche als Dienstboten oder Gcwerbsgehilfen im Brote eines anderen
stehen und keine eigene Wohnung haben.

Art. 12. Diejenigen, welchen das Gemeinderecht mit Rücksicht auf
ihren Grundbesitz zusteht (Art . lO, 1), können sich in der Gemeinde¬
versammlung durch ein zur persönlichen Ausübung des Gemeinde¬
rechtes befugtes Gcmeindemitglied vertreten lassen. Als gesetzliche
Vertreter gelten : der Ehemann für seine Ehefrau , der Vater für
icine in der väterlichen Gewalt stehenden minderjährigen Kinder,
der Vormund und Kurator für die unter Vormundschaft bzw. Kuratel
stehenden Personen, der Snterimswirt für den Anerben.

Auswärtswohnende und juristische Personen können auch durch
ihre Pächter , Wirtschafts- und Forstbeamten vertreten werden,
selbst wenn diesen das Gemeinderecht nicht zusteht.

Art. 1Z. Der Gcmcindevorstand besteht aus drei Mitgliedern , von
welchen eines den Vorsitz führt (Bauernvogt ), während die beiden
anderen den Vorsitzenden in Verhinderungsfällen nach dem Amts¬
alter zu vertreten haben. Sowohl der Vorsitzende als die beiden
anderen Mitglieder des Gemeindevorstandes werden von der Ge¬
meindeversammlung einzeln mittels verdeckter Stimmzettel erwählt;
Schreibensunkundige können indes ihre Abstimmung mündlich zu
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Protokoll geben . Bei der lvahl entscheidet die Mehrheit sämtlicher
von den Anwesenden abgegebenen Stimmen , wird die absolute Stim¬
menmehrheit bei der ersten Abstimmung nicht erreicht , jo werden
diejenigen zwei Personen , aus welche die meisten Stimmen gefallen
sind, auf eine engere Wahl gebracht . Bei Stimmengleichheit ent¬
scheidet sowohl für die Zulassung zur engeren Wahl als bei letzterer
selbst das durch den Vorsitzenden zn ziehende Los . Die Erwählten
bekleiden ihr Amt sechs Jahre . Die Ausgetretenen sind sofort wieder
wählbar.

Art . tü . wählbar in den Gcmeindevorstand sind nur männliche
Stimmberechtigte , im Gemeindebezirke wohnhafte Gemeindemitglic-
der , welche die lübeckische Staatsangehörigkeit besitzen und des
Lesens , Schreibens und Rechnens kundig sind . Ausgeschlossen von
der Wahl sind Staatsbeamte , Geistliche und Lehrer , solange sie alz
solche in Funktion sind, ' auch dürfen nicht Vater und Sohn , Groß¬
vater und Enkel , Schwiegervater und Schwiegersohn oder Brüder
gleichzeitig im Gemeindevorstande sein.

Lin Mitglied des Vorstandes , welches die Mutter oder Tochter
eines anderen Mitgliedes ehelicht , ist zum Anstreten aus dem Vor¬
stande verpflichtet.

Reichsland Elsatz-Lothringen.
Genieinüeordnung für Elsaß -Lothringen vom s>. Zuni >845.

8 30 <Nbs. l ). wahlberechtigt sind die männlichen Einwohner der
Gemeinde , sofern sic l . im Besitze der Reichsangehörigkeit sind,
2. das 28 . Lebensjahr zurückgelegt und Z. seit mindestens einen,
Jahre ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben und in letzterem
Falle gleichzeitig entweder ein Wohnhaus besitzen oder ein stehendes
Gewerbe oder Landwirtschaft selbständig betreiben oder ein öffent¬
liches Amt ausüben oder Religionsdiener , Lehrer an öffentlichen
Schulen oder Rechtsanwälte sind.

Die Berechtigung zum wählen ruht für die zum aktiven Heer ge¬
hörigen Militärpersonen mit Ausnahme der Militärbeamten.

8 ZV wählbar zu Mitgliedern des Gemeinderats sind : I . die
wahlberechtigten Einwohner der Gemeinde , sofern sie daselbst zu
einer der vier direkten Staatssteuern veranlagt sind, 2. die nickt in
der Gemeinde wobnendcn Eigentümer von Grundstücken , sofern sie
in der Gemeinde ihres Wohnsitzes wahlberechtigt (8 Z0> sind.



Lieben östliche Provinzen Preußens 1ZI

li. Gesetzesbestimmungen betreffend Zusammensetzung
städtischer und ländlicher Verwaltungsdeputationen,

Ausschüsse oder Aommissionen.
Königreich preutzen.

K rtäüteordnung siir die sieben östlichen Provinzen üer preußischen
D Monorchie vom 3». Moi t8S3.

U 8 »9. Zur dauernden Verwaltung oder Beaufsichtigung einzelner
L Geschäftszweige sowie zur Erledigung vorübergehender Aufträge
Z können besondere Deputationen  entweder bloß aus Mitgste-
E der » des Magistrats oder aus Mitgliedern beider Gemeindebehörden
L oder aus letzteren und aus stimmfähigen Bürgern gewählt werden.
I Zur Bildung gemischter Deputationen aus beiden Ltadtbehörden ist
k der übereinstimmende Beschluß beider erforderlich.
D Zu diesen Deputationen und Kommissionen , welche übrigens in
A allen Beziehungen dem Magistrate untergeordnet sind , werden die

Stadtverordneten und stimmfähigen Bürger von der Stadtverord-
! netenversammlung gewählt , die Magistratsmitglieder dagegen von
s dem Bürgermeister ernannt , welcher auch unter letzteren den vor.
i sitzenden zu bezeichnen hat . Durch statutarische Anordnungen können
1 nach den eigentümlichen örtlichen Verhältnissen besondere Fest¬

setzungen über die Zusammensetzung der bleibenden vermaltungs-
! dcputationen getroffen werden,

Die tsannoversche Stäüteordnung vom 24. Zuli 1838.
8 77. Der Magistrat ist befugt , unter Mitwirkung der öürger-

vorstehcr für einzelne Geschäftszweige , z. B . Armenpflege , weg-
bau , Aufsicht über Gemeindegrundstücke , städtische Anstalten , Ge-
wcrbewesen , besondere ihm unterstellte Ausschüsse zu bilden und
denselben durch Statuten eine Verfassung zu erteilen . Es gelten
dabei folgende Tiegeln:

I . Solche Ausschüsse führen die ihnen obliegenden Geschäfte nur
der Stadt und den niit ihnen in Berührung kommenden einzelnen
gegenüber . Bei allen Behörden außer dem Magistrate werden sie
durch diesen vertreten . 2. Die Mitglieder solcher Ausschüsse können
entweder durch den Magistrat und die Bürgervorstehcr nach den
Vorschriften des 8 5Z ernannt oder durch die Nächstbcteiligten selbst
erwählt werden . 2m letzten Falle steht dem Magistrat und den
öürgervorstehern ein Bestätigungsrecht zu . Z. Der Magistrat ist
gehalten , jedesmal ein Mitglied des Kollegiums zu den Versamm¬
lungen abzuordnen , welches auf die Beobachtung der Verfassung

1) Am 16. Januar 1918 ist im preußischen Abgeordnetenhaus«
ein Antrag betr . Zulassung von Frauen mit beschließender Stimme
zu verwaltungsdeputationcn und Stiftungen der sozialen Fürsorge
und Wohlfahrtspflege sowie zu den der Schulpflege dienenden Schul¬
kommissionen angenommen worden.
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und Erhaltung der (Ordnung zu sehen hat . Dasselbe kann die Aus-
sührung von Beschlüssen beanstanden und bat in diesem Lalle die
Angelegenheit dem Magistrat zu weiterer Anordnung vorzulegen.
4. Wenn eine Rechnung zu führen ist, jo wird dieselbe dem Magi¬
strate und den Bürgerporstehcrn abgelegt und veröffentlicht.

(Daß die Mitglieder solcher Ausschüsse Bürger sein müssen, ist nicht
oorgeschrieben, ist auch tatsächlich, insbesondere in der Armenpflege,
nicht immer der Lall . Lür Einwohner greift auch Z 31 der Städte¬
ordnung nicht Platz, ebenso für sle nicht Z 10 unter 3 ZG. ; ihr
Eintritt in solche Ausschüsse ist also ein freiwilliger .)

Städte- und Lleckenorünung für Schleswig-Holstein vom »4- April
(864.

8 67. Die speziellen Bestimmungen über die Zusammensetzung der
einzelnen Kommissionen bleiben dem Drtsstatute Vorbehalten, wo¬
bei jedoch davon auszugehen ist, l . daß eine jede Kommission be¬
stehen muß : a) aus einem oder mehreren Mitgliedern des Ma¬
gistrats , welcher diese ernennt , b) aus einem oder mehreren Stadt¬
verordneten , welche in der statutarisch oder durch Gemeindebeschluß
bestimmten Zahl von der Stadtverordnetenversammlung dazu ge¬
wählt werden ; 2. daß tunlichst auch andere Bürger den Kommissionen
als Mitglieder beigeordnet werden, was durch gemeinschaftlichen
Auftrag beider Kollegien zu erfolgen hat.

Werden zu vorübergehenden, der gemeinschaftlichen Beschlußnahmc
beider Kollegien nicht unterliegenden Zwecken, z. B. zur Voll¬
ziehung einzelner obrigkeitlicher Anordnungen und dergleichen, vom
Magistrat Kommissionen angeordnet , so hängt deren Zusammen¬
setzung lediglich von seinem Ermessen ab.

Städteordnung für die Aheinprovinz vom (5. Mai (856.
8 54. Zur dauernden Verwaltung oder Beaufsichtigung einzelner

Geschäftszweige sowie zur Erledigung vorübergehender Aufträge
können besondere Deputationen entweder bloß aus Stadtverord¬
neten oder aus letzteren und aus stimmfähigen Bürgern gewählt
werden. Zu diesen Deputationen und Kommissionen, welche übri¬
gens in allen Beziehungen dem Bürgermeister untergeordnet sind,
werden die Stadtverordneten und stimmfähigen Bürger von der
Stadtverordnetenversammlung gewählt . Den Vorsitz führt der Bür¬
germeister oder der von ihm hierzu beauftragte Beigeordnete.

Durch statutarische Anordnungen können nach den eigentümlichen
örtlichen Verhältnissen besondere Festsetzungenüber die Zusammen¬
setzung der bleibenden Verwaltungsdeputationen getroffen werden.

Stäüteordnung für die Provinz Hessen-Nassau vom 4. August (847.
8 64. Zur dauernden Verwaltung oder Beaufsichtigung einzelner

Geschäftszweige sowie zur Erledigung vorübergehender Aufträge
können besondere Kommissionenentweder aus Mitgliedern des Ma¬
gistrats oder aus Mitgliedern beider Gemeindebehörden oder aus
letzteren und aus stimmfähigen Bürgern gewählt werden. Jur Bil-
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Städteordnung für die Provinz Westfalen vom 14. März 1855.

8 54. Zur dauernden Verwaltung oder Beaufsichtigung einzelner
Geschäftszweige sowie zur Erledigung vorübergehender Aufträge
können besondere Deputationen entweder bloß aus Mitgliedern bei¬
der Gemeindebehörden oder aus letzteren und aus stimmfähigen Bür¬
gern gewählt werden . Zur Bildung gemischter Deputationen aus
beiden Stadtbehörden ist der übereinstimmende Beschluß beider er¬
forderlich . Zn diesen Deputationen und Kommissionen , welche übri¬
gens in allen Beziehungen dem Magistrat untergeordnet sind, werden
die Stadtverordneten und stimmfähigen Bürger von der Stadtverord¬
netenversammlung gewählt , die Magistratsmitglieder dagegen von
dem Bürgermeister ernannt , welcher auch unter letzteren den Vor¬
sitzenden zu bezeichnen hat.

Durch statutarische Anordnungen können nach den eigentümlichen
örtlichen Verhältnissen besondere Festsetzungen über die Zusammen¬
setzung der bleibenden verwaltungsdeputatione » getroffen werden.

Gemeindeversassnugsgesetz für die Stadt Frankfurt am Main
vom 25. März 1857.

8 55. Zur dauernden Verwaltung oder Beaufsichtigung einzelner
Geschäftszweige sowie zur Erledigung vorübergehender Aufträge
können besondere Deputationen (Ämter ) entweder bloß aus Mit¬
gliedern des Magistrats oder aus Mitgliedern beider Gemeinde¬
behörden oder aus letzteren und aus stimmfähige » Bürgern eingesetzt
werden . Zur Bildung gemischter Deputationen aus beiden Gemeinde-
behürden ist deren übereinstimmender Beschluß erforderlich . Zu
diesen Deputationen , welche übrigens in allen Beziehungen dem
Magistrate untergeordnet sind , werden die Stadtverordneten und
Bürger von der Stadtverordnetenversammlung gewählt , die Ma-
gistratsmitglieder dagegen vom Bürgermeister ernannt , welcher auch
unter letzteren den Vorsitzenden zu bezeichnet hat.

Durch statutarische Anordnungen können besondere Bestimmungen
über die Zusammensetzung der dauernden verwaltungrdeputationen
getroffen werden.
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tiönigreich Bayern.
vayerisclp ; Semeindeordnung für die Landesteile diesseits »cs
ühelns . fGesetz vom 29. April 1869 . Ges.-Blatt für dos König¬

reich Bayern 1866/69 S. 863 .>
Art . >06. Zur Verwaltung örtlicher Stiftungen und Anstalten

sowie zur Besorgung bestimmter Geschäfte können auf Beschluß des
Magistrats besondere Ausschüsse aus Mitgliedern des Magistrats
oder aus zu Gemeindeämtern wählbaren Gemeindebürgern gebildet
werden , deren Auswahl dem Magistrate zusteht . Die hierzu berufe¬
nen Gemeindebürger verrichte » ihre Funktion unentgeltlich und
haben nur Anspruch auf Ersatz von Auslagen . Solche Ausschüsse sind
dem Magistrate untergeordnet , an dessen Instruktionen gebunden
und können von dem Magistrat aufgelöst werden . Der Bürgermeister
oder ein von ihm bxzeichnetcs Magistratsmitglied fuhrt den Vorsitz.

Die Funktion ständiger Ausfchüsse endet jedenfalls mit Ablauf
der Wahlperiode , in welcher sie gebildet worden sind.

Im Einverständnisse mit den Gemeindebevollmächtigten können
zur Vorbereitung von Leratungsgegenständen gemeinschaftliche Aus¬
schüsse gebildet werden , zu welchen jeder Körper eine bestimmte
Anzahl von Mitgliedern abordnet.

Pfälzisches Stäüteversassungrgesetz vom >ä. August >908.
Art . >06. Zur Verwaltung örtlicher Stiftungen und Anstalten

sowie zur Besorgung bestimmter Geschäfte können auf Beschluß
des Magistrats besondere Ausschüsse aus Mitgliedern des Magistrats
oder aus zu Gemeindeämtern wählbaren Gemeindebürger » gebil¬
det werde », deren Auswahl dem Magistrate zustcht . Die hierzu
berufenen Gemeindebürger verrichten ihre Funktion unentgeltlich
und haben nur Anspruch auf Ersatz von Auslagen . Solche Aus¬
schüsse sind dem Magistrate untergeordnet , an dessen Instruktionen
gebunden und können von dem Magistrate ausgelöst werden . Der
Bürgermeister oder ein von ihm bezeichnet «; Magistratsmitglied
führt den Vorsitz . Die Funktion ständiger Ausschüsse endet jede »,
falls mit Ablauf der Wahlperiode , in welcher sie gebildet wor¬
den sind.

Im Einverständnisse mit den Gemeindebevollmächtigten könne»
zur Vorbereitung von Leratungsgegenständen gemeinschaftliche Aus¬
schüsse gebildet werde », zu welchen jeder Körper eine , bestimmte
Anzahl von Mitgliedern abordnet.

vie Gemcindeorönung für die Pfalz . Gesetz vom 29. April 1869.
Art . 6? Abs. V. Zur Verwaltung örtlicher Stiftungen und Knstal-

ten sowie zur Besorgung bestimmter Geschäfte können auf Beschluß
des Demeinderates besondere Ausschüsse aus Mitgliedern dieses Kol¬
legiums oder aus wahlfähigen Gemeindegliedern gebildet werde »,
deren Auswahl dem Gemeinderate zusteht.
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Königreich Sachsen.
Aeoibierte Städteorünung und die Städteordnung für mittlere u »d
kleine Städte vom 24. April 187S. fAus : L. Michel . Die Kgl.
Sachs. Städteordnungen . Mit kurzen Anmerkungen unter besonderer
Berücksichtigung der ergangenen oberbehärdlichen Entscheidungen

und mit ausführlichem Sachregister .)
8 121 - Zur Unterstützung des Stadtrats können nach statutarischer

Bestimmung a> gemischte ständige Ausschüsse, k) Bezirksvorsteher be¬
stellt werden.

8 irr. Die gemischten Ausschüsse sind aus einem oder mehreren
Katsmitgliedern und einer Anzahl von Stadtverordneten oder
andere » nach Z 46 wählbaren Bürgern zusammenzusetzen . Die Uats-
mitglieder werden vom Stadtrate , die übrigen Ausschußmitglieder
von den Stadtverordneten nach der Vorschrift im Z 91 Abs. 2 er¬
nannt . (Oie Mahl der übrigen Uatsmitglieder steht den Stadtverord¬
neten zu.)

8 irr . Den Vorsitz hat stets ein vom Stadtrate .zu bezeichnendes
Katsmitglied zu führen . Die Beschlüsse erfolgen nach Stimmen¬
mehrheit / bei Gleichheit der Stimmen steht dem Vorsitzenden die
entscheidende Stimme zu.

8 124. Die Ausschüsse führen ihre Geschäfte in Unterordnung
unter dem Stadtratc . Insoweit ihnen ausnahmsweise das Uecht
selbständiger Verfügungen übertragen wird , stehen ihnen die Uechte
einer Behörde zu.

Ilönigl . Sächs. Landgcmeiiidcorünung in der Fassung vom >l- I »Ii
lblö und Semeinüeverbandsgesetz vom >8. Zuni 14 >0. sltcxtans-
gabc mit Sachregister , herausgegeben von E. Michel . Amtshaupt-

mann in Lhemnitz .)
8 7t . Zur Unterstützung des Gemcindcvorstandes sowie zur Vor¬

bereitung der Gemeinderatsbeschlüsse können durch lvrtsgcsetz für
bestimmte Zozeige der Gemeindeverwaltung gemischte Ausschüsse be¬
stellt werden , deren Mitglieder vom Gemeinderat aus seiner Mitte
und aus den übrigen stimmberechtigten Gemeindcmitgliedcrn ge¬
wählt werden . In die Ausschüsse für Angelegenheiten der Armen-
und Kranken -, Waisen - und öffentlichen Gesundheitspflege sowie der
Fürsorgeerziehung können auch . Frauen  ohne Uücksicht auf ihre
Stimmberechtigung gewählt werden . Den Vorsitz in den Ausschüssen
führt der Gemeindevorstand , sofern er sich nicht von einem Gemeinde-
ratsmitglied vertreten läßt.

Über die Zuständigkeit der Ausschüsse, insbesondere darüber , ob
ihnen ausnahmsweise das Uecht selbständiger Verfügungen über¬
tragen wird , ist ebenfalls durch Drtsgesetz Bestimmung zu treffen.

Königreich Württemberg.
vezirkrorönung vom 28. Zull l 'tüb . fTcxtausgabe mit Anmerkun¬

gen , Verweisungen und Sachregister von vr . zur . Michel .)
Art . Zü. Die Amtsversammlung kann die unmittelbare Verwal¬

tung und Beaufsichtigung einzelner Anstalten und Einrichtungen
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der Amtskörperschaft sowie die Besorgung eines bestimmten Krei¬
ses von Geschäften oder einzelner Aufträge von ihr zu wählenden
Kommissionen übertragen - Sie kann in diele Kommissionen neben
einem oder mehreren Mitgliedern der Amtsversammlung auch andere
Personen berufen - Die Berufung erfolgt , wofern nicht bei der Be¬
rufung ein kürzerer Zeitraum angegeben ist, bei den der Amts-
versammlung angehörigen Mitgliedern auf die Dauer der Mahl der¬
selben in die Amtsversammlung , bei den andern Mitgliedern aus
drei Jahre . Lin Zwang zur Annahme der Berufung ist abgesehen
von den Fällen einer auf Amtsvechältnis beruhenden Verpflichtung
nur für die Mitglieder der Amtsversammlung begründet.

vie Kommissionen sind der Amtsoersammlung untergeordnet und
an deren Melsungen gebunden , auch ist die Amtsversammlung befugt,
die den Kommissionen zugewiesenen Aufgaben jederzeit ganz oder
teilweise an sich zu ziehen.

wenn der Dbcramtsvorstand den Vorsitz in der Kommission nicht
übernimmt oder an der Führung desselben in einzelnen Sitzungen
verhindert ist, wird der Vorsitz durch ein von der Kommission ge¬
wähltes Mitglied geführt - Der Dberamtsoorstand ist, auch wenn
er den Vorsitz nicht übernimmt , berechtigt , den Versammlungen der
Kommissionen anzuwohncn ; er ist zu ihren Sitzungen einzuladen.

Semeinüeordnung vom 28. Juli lyOti.. fTcxtausgabe mit Anmer-
mcrkungcn , Verweisungen und Sachregister von Vr . zur . Michel .)
Art . 8Y. Zur Erleichterung der Verwaltung können für einzelne

Zweige derselben besondere , aus Mitgliedern des Gemeinderats und
des Bürgerausschusses und gecignetenfalls auch aus sonstigen Per¬
sonen bestehende Kommissionen gebildet werden , deren Einrichtung
und Wirksamkeit unbeschadet der Vorschriften des Art . 31 Abs. 3
durch Gemeindesatzung bestimmt wird . Line solche Satzung unter¬
liegt der Genehmigung der Kreisregierung . Die Wahl der Mitglie¬
der der Kommission erfolgt in gemeinschaftlicher Sitzung der Ge¬
meindekollegien und kann von den letzteren jederzeit widerrufe»werden.

Jeder Kommission mutz ein Mitglied des Gemeinderats als Vor¬
sitzender angehären . Sind mehrere Mitglieder des Gemeinderats
in die Kommission berufen , so hat der Grtsvorsteher unter den¬
selben den Vorsitzenden zu bezeichnen , fall ; er nicht selbst den Vor¬
sitz übernimmt.

Die Kommissionen sind in allen Angelegenheiten dem Gemeindc¬
rate untergeordnet und an dessen Weisungen gebunden

Grotzherzogtum Baden.
Ltädteordnung nach dem Stand vom t . Januar t <»it . (Tertansgnbc

mit Sachregister von vr . Otto Moericke .̂
H 27. Für einzelne verwaltungrzweige können zur Unterstützung

des Stadtrats besondere bleibende städtische Kommissionen gebildet
werden , deren Einrichtung und Wirkungskreis in dem Vrtsstatut
oder durch Gemeindebeschlutz mit Genehmigung des Ministeriums
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des Innern zu bestimmen ist. Jeder Kommission mutz ein Mitglied
des Stadtrats als Vorsitzender angehörcn ; im übxigen kann sie aus
Mitgliedern des Stadtrats , Stadtverordneten und aus anderen Lue¬
gern zusammengesetzt werden . Den Kommissionen für das Rrmcn-
wesen, für Unterrichts - und Erziehungsangelegcnhcite », für das
öffentliche Gesundheitswesen und für sonstige Rufgaben , bei denen
nach der Rrt des Gegenstandes die Mitwirkung von Frauen wün¬
schenswert ist, müssen Frauen als Mitglieder  angehörc » :
es kann bestimmt werden , datz diesen Kommissionen bis zu einem
viertel der Mitglieder Frauen mit Sitz und Stimme angehören sollen.
Die einer solchen Kommission ungehörigen Frauen müssen im übri¬
gen den in 8 19 Rbs . l verlangten Erfordernissen entsprechen mit
der Maßgabe , daß bei verheirateten Frauen die Rbgabenzahlung
seitens des Ehemanns als Erfüllung des Erfordernisses gilt . Sämt¬
liche Mitglieder werden in einer gemeinsamen Beratung des Stadt¬
rates und des Stadtverordnetenvorstands ernannt.

Der Gberbürgermeister ist jederzeit berechtigt , den Kommifsions-
sitzungen beizuwohnen und , wenn es ihm nötig oder zweckmäßig
erscheint , ausnahmsweise den Vorsitz zu übernehmen . Die Kom¬
missionen sind dem Ltadtrat untergeordnet , welcher über Beschwer¬
den gegen dieselben vorbehaltlich des Rekurses zu beschließen hat.

Die 88 37 —39 finden auch auf diejenigen Kommissionsmitglied .er
Rnwendung , welche nicht zugleich Stadträte sind.

Scmeindeor - nung für die nicht unter die Ltäüteordnung fallenden
Eemeinden »ach dem Staub vom f. Januar fyff.  fTextansgabe

mit Sachregister von vr . Gtto Moericke .)

8 28. In Gemeinden mit mindestens 2000 Einwohnern können
für einzelne Verwaltungszweige zur Unterstützung des Gemeinde-
rats besondere bleibende Kommissionen gebildet werden , deren Ein¬
richtung und Wirkungskreis durch Gcmeindcbcschluß mit Genehmi¬
gung des Ministeriums des Innern zu bestimmen ist. Sämtliche
Mitglieder dieser Kommissionen werden vom Demeinderat ernannt.
Jeder Kommission muß ein Mitglied des Gemeinderats als Vor¬
sitzender angehören ; im übrigen kann sie aus Mitgliedern - es Ge¬
meinderats des Bürgerausschusses und aus anderen wahlberechtigten
Bürgern und Einwohnern zusammengesetzt werden . Den Kommissio¬
nen für das Rrmenwesen , für Unterrichts - und Lrziehungsangelcgen-
heiten , für das öffentliche Gesundheitswesen und für sonstige Ruf¬
gaben , bei denen nach der Rrt des Gegenstandes die Mitwirkung
von Frauen wünschenswert ist, müssen Frauen als Mitglie¬
der  angehören ; es kann bestimmt werden , daß diesen Kommissionen
bis zu einen » viertel der Mitglieder Frauen mit Sitz und Stimme
angehören sollen . Die einer solchen Kommission «»gehörigen Frauen
müssen im übrigen den in 8 16 Rbs . 1 verlangten Erfordernissen
entsprechen mit der Maßgabe , daß bei verheirateten Frauen die
Rbgabenzahlung seiten ; des Ehemannes als Erfüllung des Erfor¬
dernisses gilt.

Der Bürgermeister ist jederzeit berechtigt , der Kommissivnssitzung
beizuwohnen und , wenn es ihm nötig oder zweckmäßig erscheint,
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ausnahmsweise den Vorsitz zu übernehmen. Die Kommissionensind
dem Gemeinderat untergeordnet , welcher über Beschwerden gegen
sie vorbehaltlich des Nekurse; zu entscheiden hat.

Die ZZ ZZ und ZS finden auch auf diejenigen Kommissionsinitglie,-
der Anwendung, welche nicht zugleich Gemcinderäte find.

Zn bezug auf die Beaufsichtigung der Volksschulen gelten die be<
sonderen Bestimmungen des Schulgesetzes. Zn der Armenkommission
und in der Kommisfion für das öffentliche Gesundheitswesen sollen
die Armenärzte und, wo die Drispolizei einer Staatsstelle über¬
tragen ist, der Polizeibeamte , in der ersteren außerdem der Grts-
pfarrer jeder Konfession, in der letzteren am Wohnsitz des Bezirks,
arztes auch dieser Sitz und Stimme haben. Sind in der Gemeinde
mehrere Grtspfarrer der gleichen Konfession, so bleibt es der .zu¬
ständigen oberen Kirchenbehörde überlassen, zu bestimmen, wer von
ibnen in die genannten Kommissionengemäß dem Gemeindebeschluß
einzutreten hat.

Grotzherzogtum Hessen.
Stäüteordnung vom 8. Zull syss . sämtliche Handausgabe mit Er¬
läuterungen , auf Grund der amtlichen Materialien berausgegeben

von kV. Best.)
Art. 15t (Deputationen ). I . Zur dauernden Verwaltung einzel¬

ner Geschäftszweige können besondere Deputationen bestellt wer¬
den. Die Wahl ihrer Mitglieder hat durch die Stadtverordneten¬
versammlung entweder nur aus Stadtverordneten oder aus solchen
und aus wählbare » Angehörigen der Stadtgemeinde zu erfolgen.

II . Nähere Bestimmungen, insbesondere über die Bildung und
Zusammensetzungder Deputationen , ihre Beschlußfähigkeit, die Zahl
ihrer Mitglieder sowie die Feststellung ihres Geschäftsbereichskönnen
mit Genehmigung des Krcisrats erlassen werden.

III . Durch Beschluß der Stadtverordnetenversammlung können
mit Genehmigung des Kreisrats den Deputationen bestimmte Ge¬
schäfte überwiesen werden, für deren Erledigung an sich die Stadt¬
verordnetenversammlung zuständig ist. 2)

1) Wesen und Art der Deputationen im Gegensatz zu den Aus¬
schüssen ist durch Abs. I bestimmt. Die Deputationen sind zur dauern¬
den Verwaltung einzelner Geschäftszweige der städtischen Betriebe
(z. B. Gaswerk, Wasserwerk, Elektrizitätswerk , Schlachthaus, Armen¬
verwaltung , Friedhofsvcrwaltung usw.j bestimmt und bilden in
dieser Eigenschaft gewissermaßen eine Verstärkung des Bürger¬
meisters, eine ihm zur Seite gestellte Beihilfe.

2) Nach Abs. Z ist es zulässig, daß den Deputationen bestimmte
Geschäfte überwiesen werden, für deren Erledigung an sich die
Stadtverordnetenversammlung zuständig ist. Erfahrungsgemäß ist
die Stadtverordnetenversammlung nicht in der Lage, über alle Ein¬
zelheiten der Verwaltung Entschließungen zu treffen . Schon heute
besteht das dringende Bedürfnis , im Wege der Erweiterung der Zu¬
ständigkeit der Deputationen das Plenum zu entlasten. Hiernach
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Art . irr . Durch Beschluß der Stadtverordnetenversammlung kann
abweichend von der Vorschrift des Art . 131 Abs. I bestimmt wer¬
den . daß den Deputationen für das Armenwesen , für Unterrichts¬
und Lrziehungswesen , Gesundheitspflege und Krankenhauswesen
Frauen ') bis zu einem viertel der Mitglieder mit Sitz und Stimme
angehören können.

Lanügemeindcordnung vom 8. Zull 14N . (Amtliche Handausgabe
mit Erläuterungen , auf Grund der amtlichen Materialien heraus¬

gegeben von lv . Best.)

Die Deputationen und Kommissionen . *)
Art . l2y <Deputationen >. I. 3ur dauernden Verwaltung oder Be¬

aufsichtigung einzelner Geschäftszweige können besondere Deputa¬
tionen ") bestellt werden . Die Wahl ihrer Mitglieder hat durch den
Gemeinderat entweder nur aus Gcmeinderatsmitgliedern oder aus
solchen und aus wählbaren Ungehörigen der Gemeinde zu erfolgen.

II . Nähere Bestimmungen , insbesondere über die Bildung und Zu¬
sammensetzung der Deputationen , ihre Beschlußfähigkeit , die Zahl

kann die Stadtverordnetenversammlung die Entscheidung der Frage,
ob Arbeiten freihändig oder im Wege des öffentlichen Ausschrei-
bens vergeben werden sollen , ob der wenigstfordernde bei solchen
Vergebungen nicht zu berücksichtigen ist, ob Produkte oder Abgänge
des Betriebs aus freier Hand oder im Wege der Versteigerung ver¬
kauft werden sollen , die Anstellung und Entlassung von Beamten
einer städtischen Anstalt der Deputation übertragen.

1) Oie den Deputationen ungehörigen Frauen brauchen die all¬
gemeinen Erfordernisse für die Stiinmbcrechtigung und Wählbar¬
keit in der Gemeinde nicht zu besitzen.

2) Ein Antrag auf Bestellung von Ausschüssen zur Vorbereitung
der Gemeinderatsbeschlüsse — wie sie in Art . 130 der Städteordnung
vorgesehen sind — fand keine Annahme . Der Ausschußbericht 2 Kr.
bemerkt hierzu : „Die Mehrheit des Ausschusses ist der Ansicht , daß
die in Art . 129— 136 vorgesehenen , auch in Art . SO der 1874er
Landgemeindeordnung zugelassenen Deputationen zur dauernden Be¬
aufsichtigung oder Verwaltung einzelner Geschäftszweige und Kom¬
missionen zur Erledigung vorüberLehender oder dauernder Auj.
träge dem Bedürfnisse aller Landgemeinden nach Entlastung des
Bürgermeisters genügen . Will dieser die Vorbereitungen zu den vom
Gemeinderat zu fassenden Beschlüssen nicht selbst treffen , dann kann
er sie der betreffenden Deputation oder Kommission übertragen.
Sn den Städten mit ihren vielen Verwaltungszweigen sind Aus¬
schüsse notwendig und auch aus der gtoßen Zahl der Stadtverord¬
neten leicht zu bilden , in den Landgemeinden aber müssen die Ge-
meinderatsmitglieder der Drte , wo Deputationen oder Kommissio¬
nen bestehen oder neu eingeführt werden , sowieso mehreren ver¬
leiben angehären ; die Errichtung von weiteren Sonderkörperschaften
würde nur verwirren , ohne großen Nutzen zu haben ."

3) vgl . Anmerkung I zu Art . 131 der Städteordnung,
klpplant , Vas kommunale Wahlrecht der Frauen 10
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ihrer Mitglieder und deren Amtsdaucr sowie die Feststellung ihres
Geschäftsbereichs sind durch kreisamtlich genehmigten Gemeinderats-
bcschluß zu treffen.

III . Durch kreisamtlich genehmigten Gemeinderatsbefchluß können
den Deputationen bestimmte Geschäfte überwiesen werden , für deren
Erledigung an sich der Gemeinderat zuständig ist. ')

Art . ISO . Durch Gemeinderatsbeschluß kann , abweichend von der
Vorschrift des Art . I2S Abs. I , bestimmt werden , daß den Deputa¬
tionen für das Armenwesen , für Unterrichts - und Lrziehungswesen,
Gesundheitspflege und Krankenfürsorge Frauen -) bis zu einem vier¬
tel der Mitglieder mit Sitz und Stimme angehören können.

Grotzherzogtum Mecklenburg-Strelitz.
Stadt -Ordnung für die Residenzstadt Neustrelitz vom 19. Juli 1912.

8 89. Die Verwaltung der städtischen Ungelegenheiten steht in
ihrem ganzen Umfange dem Magistrate zu . Für die Hauptzweige
der Verwaltung sind Ausschüsse zu bilden , welche aus den nach der
Geschäftsordnung im Magistrate zuständigen oder einem anderen
für den einzelnen dazu kommittierten Mitglieds desselben als Vor¬
sitzenden und einem oder zwei Stadtverordneten (vgl . Z 21) be¬
stehen.

Die Ausschüsse, welche vom Magistrate auch in außerordentlichen
Fällen angeordnet werden können , müssen sich bei Ausrichtung ihrer
Geschäfte nach den einschlagenden gesetzlichen Vorschriften richten
und sind dem Magistrate für getreue Erfüllung ihrer (Obliegenheiten
verantwortlich . Können sich die Mitglieder der Ausschüsse über die
zu treffenden Maßregeln nicht einigen , so haben sie die Entschei¬
dung des Magistrats einzuholen , in dringenden und eiligen Fällen
aber nach der Ansicht des Vorsitzenden zu verfahren.

Die Ausschüsse haben dem Magistrate schriftlich Bericht über ihre
Tätigkeit zu erstatten.

Grotzherzogtum Oldenburg.
Revidierte Gemelnüeordnung für das Herzogtum Oldenburg vom

>5. April 1873 In der am 1. Februar 1914 geltenden Fassung.

Art . 37. Jur laufenden Verwaltung einzelner Geschäftszweige oder
örtlicher Anstalten und Stiftungen sowie zur Erledigung vorüber¬
gehender Aufträge können , soweit nicht schon das gegenwärtige Ge¬
setz in betreff der Armenverwaltung dies angeordnet hat , mit Zu¬
stimmung der Gemeindevertretung Kommissionen eingesetzt werden,
die unter dem Vorsitze eines Mitgliedes des Vorstandes aus Mit¬
gliedern der Gemeindevertretung oder aus anderen wählbaren Ge¬

ll vgl . Anmerkung 2 zu Art . 1ZI der Städteordnung.
2) Die den Deputationen angehörigen Frauen brauchen die all¬

gemeinen Erfordernisse für die Stimmberechtigung und Wählbar¬
keit in der Gemeinde nicht zu besitzen.
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meindebürgern gebildet werden . Die hierzu berufene » Gemeinde¬
bürger sind zur Annahme der Wahl verpflichtet , sofern ihnen nicht
einer der im Art . 7 aufgeführten Lntfchuldigungsgründe zur Seite
steht , verrichten ihre Funktionen unentgeltlich und haben nur Ein¬
spruch auf Ersatz von Kurtagen . Die Kommissionen sind berechtigt,
sich mit Zustimmung der Gemeindevertretung durch dazu bereit¬
willige Gcmeindeangehörige männlichen oder weiblichen Geschlechts,
die das 24 . Lebensjahr vollendet haben , zu verstärken . Sie sind
dem Vorstände untergeordnet und werden durch ihn nach aussen
vertreten.

Die Funktion ständiger Kommissionen endet mit jeder regelmäßi¬
gen Erneuerung der Gemeindevertretung , und ist alsdann jedesmal
eine Neuwahl vorzunehmen.

Ilcvidierte Gemeinüeordnung für das Fürstentum virkenfelü vom
2«. März >876 . (Sonderabdruck mit den Änderungen und Ergänzun¬

gen bis zum l . Juli 1909 .)
Art . ä». Zur laufenden Verwaltung einzelner Geschäftszweige

oder örtlicher Anstalten und Stiftungen sowie zur Erledigung vor¬
übergehender Aufträge können mit Zustimmung des Gemeinderates
Kommissionen vom Gcmeindcvorstandc eingesetzt werden , die unter
dem Vorsitze des Schöffen ödes eines Beisitzers aus Mitgliedern des
Gemeinderats oder aus anderen wählbaren Gcmeindcbürgern ge¬
bildet werden . Die hierzu berufenen Gemcindebürger sind zur An¬
nahme der Wahl verpflichtet , sofern ihnen nicht einer der im Art . 19
aufgeführten Entschuldigungsgründe zur Seite steht , verrichten ihre
Funktion unentgeltlich und haben nur Anspruch auf Ersah von
Auslagen . Die Kommissionen sind dem Schöffen untergeordnet und
werden durch denselben nach außen , namentlich bei den Behörden,
vertreten.

Die Funktion ständiger Kommissionen endet mit jeder regelmäßi¬
gen Erneuerung des Gemcinderates , und ist alsdann jedermal eine
Neuwahl vorzunehmen.

Ilevidierte Gemeindeordnung für das Fürstentum Lübeck vom
ZV. März 1876 in der am l . Dezember i <»l2 geltenden Fassung.

Art . S7. Zur laufenden Verwaltung einzelner Geschäftszweige
oder örtlicher Anstalten und Stiftungen sowie zur Erledigung vor¬
übergehender Aufträge können , soweit nicht schon das gegenwärtige
Gesetz dieserhalb Anordnungen getroffen hat , mit Zustimmung der
Gemeindevertretung Kommissionen eingesetzt werden , die unter dem
Vorsitze eine ; Mitgliedes des Vorstandes aus Mitgliedern der Ge¬
meindevertretung oder aus anderen wählbaren Gemeindebürgern
gebildet werden . Die hierzu berufenen Gemeindcbürger sind zur
Annahme der Wahl verpflichtet , sofern ihnen nicht einer der im
Art . 7 aufgeführten Lntschuldigungsgründe zur Seite steht , ver¬
richten ihre Funktionen unentgeltlich und habe » Anspruch nur aus

1) Die letzten zwei Sätze beruben auf dem Gesetz vom 6. Januar
1914.

1«^
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Ersatz von Auslagen . Den Vorsitz in der Kommission führt ein Mit¬
glied des Vorstandes, das unter Anwendung der für den Gemeinde-
rot geltenden Geschäftsordnung die Geschäfte leitet . Die Kommissio¬
nen sind dem Vorstande untergeordnet und werden durch denselben
nach atzßen, namentlich bei den Behörden, vertreten.

Die Funktion ständiger Kommissionen endet mit jeder regelmäßigen
Erneuerung der Gemeindevertretung , und ist alsdann jedesmal eine
lkeuwahl vorzunehmen.

Grotzherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach.
Gemeinüeordnung siir das Grotzherzogtum Lachsen vom l7. April
1895 nebst Ausführungsverordnung vom »8. April 1895 und Ge-
setzernachträgen vom 8. März 1902, 20. Februar 1905, 50. März

190-1 und 22. März 1905.
Art. 120. Sowohl zur dauernden Verwaltung einzelner Geschäfts¬

zweige als auch zur Erledigung einzelner bestimmter Angelegen¬
heiten können durch gemeinschaftlichen Beschluß des Gcmeinderats
und des Gemeindcvorstandes besondere Kommissionen unter dem
Vorsitze des Gemeindevorstandes gebildet werden. Ist nach erfolgter
Einigung über die Bildung der Kommission ein Einverständnis über
die Wahl der Mitglieder derselben nicht zu erreichen, so wählt die
zu der Kommission bestimmten Mitglieder aus dem Gemeinderate
dieser, die übrigen Mitglieder der Gemcindevorstand.'

Der Gemeinderat hat die den Mitgliedern zu ersetzenden Aus¬
lagen und etwa für ihre Mühewaltung in besonderen Aufträgen
zuzubilligende Vergütung zu bestimmen.

Herzogtum Vraunschweig.
Gesetz, betr . Ltäüteordnung für das Herzogtum Vraunschweig,
ä. 6. Lamenz, den 18. Juni 1892. (Gesetz- und Verordnungs -Samm¬

lung Nr . 32. Braunschweig, den 19. Juli 1892 .)
Z 111 (Deputationen ). Sowohl zur dauernden Verwaltung oder

Beaufsichtigung einzelner Geschäftszweige als zur Erledigung ein¬
zelner bestimmter Angelegenheiten und Aufträge können auf Be¬
schluß des Ltadtmagistrates und der Stadtverordneten besondere De¬
putationen entweder nur aus Mitgliedern des Ltadtmagistrates oder
aus Mitgliedern beider städtischer Kollegien oder aus Mitgliedern
beider Kollegien und anderen Bürgern gebildet werden. Die Mit¬
glieder solcher Deputationen werden, soweit Mitglieder des Stadt-
magistratcs in Betracht kommen, von dem Stadtmagistrate , im übri¬
gen von den Stadtverordneten gewählt . Ltadtmagistrat und Stadt¬
verordnete sind befugt, den von ihnen erteilten Auftrag jederzeit
zurückzunehmen und andere veputationsmitglicder zu wählen.

Die Deputationen stehen unter Aufsicht und Leitung des Stadt-
magistrates . Lin Mitglied des letzteren führt in ihnen den Vorsitz.
Das Amt eines veputationsmitgliedes kann nicht abgelehnt werden,
jedoch befreit eine dreijährige Verwaltung des Amtes für die nächsten
drei Jahre von der Verpflichtung zur Fortführung desselben.
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Herzogtum Anhalt.
Ltadtorünung , öffentlich bekanntgemacht und aurgegeben am
t4- März 189». (Ges.°S. für das Herzogtum Anhalt Nr. 829.)

8 80 . Sowohl zur dauernden Verwaltung einzelner Geschäfts¬
zweige als zur Erledigung einzelner bestimmter Angelegenheiten
und Aufträge können vom Gemeinderate besondere Deputationen
aus Mitgliedern des Gemeindevorstandes, Stadtverordneten und Bür¬
gern gebildet werden. Diese Deputationen sind dem Bürgermeister
untergeordnet , und das denselben angehörige Mitglied des Ma¬
gistrats führt den Vorsitz. Ist ein solches nicht vorhanden, so hat
der Bürgermeister ein^Mitglied des Magistrats in die Deputation
abzuordnen, welches den Vorsitz übernimmt.

Herzogtum Sachsen-Meiningen.
Gemeindeorünung vom tb. März 189?. (Sammlung der landesherr¬

lichen Verordnungen im Herzogtum Sachsen-Meiningen . Nr . 58.)
Art. 4b. Der Gemeinderat ist befugt, zur Handhabung seiner Auf.

sicht, zur Vorbereitung seiner Beratungen und auf Antrag des Ge¬
meindevorstandes zur Unterstützung desselben in bestimmten Zwei¬
gen der Gemeindeverwaltung aus seiner Mitte Ausschüsse zu be¬
stellen, auch denselben andere geeignete Einwohner der Gemeinde
mit beratender Stimme beizugeben.

Der Gemeinderat darf seine Beschlüsse nicht selbst zur Ausführung
bringen, doch steht ihm das Recht der unmittelbaren Seschwerde-
führung zu.

Herzogtum Sachsen-Loburg -Gotha.
Gemeiiidegesetz vom 11. Zunl 1838.

sDothaisches Gemeiudeverfassungs- und Gemeindeverwaltungsrecht.
Zum Handgebrauch der Behörden, insbesondere der Gemeindevor¬

stände, bearbeitet von Ernst v. Strenge.)
8 133 . Zur dauernden Verwaltung oder Beaufsichtigung einzelner

Geschäftszweige sowie zur Erledigung vorübergehender Aufträge
können besondere Kommissionen entweder bloß aus Mitglie¬
dern des Stadtrats oder aus Mitgliedern desselben und der Stadt¬
verordnetenversammlung oder aus Mitgliedern beider und aus
stimmfähigen Bürgern gewählt werden. Zur Bildung gemischter
Kommissionen aus beiden städtischen Grganen ist der übereinstim¬
mende Beschluß beider erforderlich. Zu diesen Kommissionen, welche
übrigens in allen Beziehungen dem Stadtrate untergeordnet sind,
werden die Stadtverordneten und stimmfähigen Bürger von der
Stadtverordnetenversammlung gewählt , die Stadtratsmitglieder da¬
gegen von dem Bürgermeister ernannt , welcher auch unter letzteren
den Vorsitzenden zu bezeichne» hat.

Durch Drtsstatut können nach den eigentümlichen örtlichen Ver¬
hältnissen besondere Bestimmungen über die Zusammensetzungblei¬
bender Verwaltungskommissionen getroffen werden.
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Herzogtum Sachsen-klltenburg.
Städteordnung für dar lstrzogtum Sachsen-Altenburg vom >0. Juni
t8 ?7. (Herzoglich Sachsen-Altenburgische Gesetzsammlung Stück V

1897. Ausgegeben den l7 . Juni >897.)
8 73. Zur Vorbereitung von Beschlüssen oder zur Besorgung lau¬

fender Geschäfte der Stadtverwaltung können durch Brtsstatut oder
durch Beschlüsse der städtischen Vrgane ständige oder zeitweilige,
aus Mitgliedern des Stadtrats und der Stadtverordneten bestehende
Ausschüsse gebildet werden, von der Einrichtung ständiger Aus¬
schüsse ist der Aufsichtsbehörde in allen Fällen unter Vorlegung
der betreffenden Beschlüsse Anzeige zu machen.

Fürstentum Reutz jüngere Linie.
Semeindeordnung vöm 44. Juli 1914-

8 97. Sowohl zur dauernden Verwaltung einzelner Geschäfts¬
zweige als auch zur Erledigung einzelner bestimmter Angelegenheiten
können durch übereinstimmenden Beschluß des Gemeinderates und des
Gemeinüevorstandes gemeinschaftliche Ausschüsse aus Mitgliedern des
Gemeinderates , des Gemeindevorstandes und nach Bedarf auch aus
sonstigen Gemeindestimmberechtigten unter dem Vorsitze des Ge-
meindevorstandcs gebildet werden. Die Mahl der G.emeinderatsmit-
glieder und der Gemeindestimmbercchtigten erfolgt durch den Ge¬
meinderat . Vieser bestimmt auch, ob den Genannten neben dem Er¬
sätze ihrer Auslagen eine Vergütung für ihre Mühewaltung bei
besonderen Aufträgen zu gewähren ist.

Lin solcher Ausschuß muß gebildet werden zur Prüfung des
Rassen- und Rechnungswesens und zur Vornahme unvorhergesehener
Rassenrevisionen.

Fürstentum Reutz ältere Linie.
Semeindeordnung für das ziirstentum Neuß ältere Linie

vom LS. Januar (87(. (Unter Berücksichtigungder Nachträge und
Ausführungsverordnungen herausgegebcn von Strauß . Berlin 1897.

Art. (2S. Sowohl zur dauernden Verwaltung einzelner Geschäfts¬
zweige, als zur Erledigung einzelner bestimmter Angelegenheiten
können auf Beschluß des Gemeinderates besondere Rommissionen
gebildet werden, welche dem Gemeindevorstande unter dessen Lei¬
tung an die Hand gehen. Die dazu bestimmten Mitglieder aus dem
Gemeinderate wählt dieser, die übrigen Mitglieder der Vorstand

Ver Gemeinderat hat die den Mitgliedern zu ersetzenden Aus¬
lagen und etwa für ihre Mühewaltung in besonderen Aufträgen
zuzubilligende Vergütung zu bestimmen.
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Fürstentum Lippe -Detmold.
Gesetz über die Städteordnung für dar Fürstentum Lippe vom
17. April 1886  mit den durch Gesetz vom 20, Iuli >007 getrossenen
Abänderungen nebst einer allgemeinen Übersicht und einem Sach¬

register. (Detmold 1912, Meyersche Hofbuchdruckerei.)
Z 77. Zur laufenden Verwaltung einzelner Geschäftszweige oder

örtlicher Anstalten und Stiftungen sowie zur Erledigung vorüber¬
gehender Aufträge können mit Zustimmung der Stadtverordneten¬
versammlung Kommissionen eingesetzt werden, die aus Mitgliedern
der Stadtverordnetenversammlung oder aus anderen wählbaren Bür¬
gern gebildet werden. Oie Wahl der Kommission findet in vereinig¬
ter Versammlung des Magistrats und der Stadtverordneten statt.
Den Vorsitz in solchen Kommissionen führt in der Kegel ein Mit¬
glied des Magistrats.

Oie hierzu berufenen Bürger sind zur Annahme der Wahl ver¬
pflichtet, sofern ihnen nicht einer der im 8 14 aufgeführten Lntschul-
digungsgründe zur Seite steht, verrichten ihre Funktionen unent¬
geltlich und haben nur Anspruch auf Ersatz der Auslagen.

Oie Kommissionen, mit Ausnahme der in 88 128 und 129 erwähn,
ten Armenkommission, sind dem Magistrat untergeordnet und werden
durch denselben nach außen, namentlich bei den Behörden, ver¬
treten.

Mit jeder regelmäßigen Erneuerung der Stadtverordnetenver¬
sammlung ist zugleich die Erneuerung der ständigen Kommissionen
vorzunehmen.
Gesetze, betr . die Dorfs- und Amtsgemeinheorüniing, vom 18. April
1803 bzw. vom 21. Juli 1407. (Detmold 1912, Megersche Hofbuch¬

druckerei.)
II. Amtsgemeindeordnung.

8 27. Der Amtsgemeinderat kann zur Erledigung einzelner be¬
stimmter Angelegenheiten sowie zur selbständigen Verwaltung ge¬
wisser Geschäftszweige Ausschüsse einsetzen, welche aus Mitgliedern
des Amtsgemeinderats oder anderen Angehörigen der Amtsgemeinde
bestehen.

Bezüglich der Begründung zur Ablehnung derartiger Ämter gelten
die ZZ 13 und 14 der vorfsgemeindeordnunL sinngemäß.

Fürstentum Schwarzburg -Rudolstadt.
Gemeindeordnung für das Fürstentum Lchwarzburg-Au- olstadt vom

0. Zun! 1876.
Für städtische Gemeinden.

Art. Hl . Sowohl zur dauernden Verwaltung einzelner Geschäfts¬
zweige als zur Erledigung einzelner bestimmter Angelegenheiten
können auf Beschluß des Stadtrats besondere Kommissionen gebildet
werden, welche dem Bürgermeister unter dessen Leitung an die
Hand gehen.
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Fürstentum Schwarzburg -Sondershausen.
Gemeindcordnung vom >. Znni 1412 nebst Ausführungsverordnung
vom 25. September 1412. (Sondershausen 1912 , Fr . Aug . Lupels

ksofbuchdruckerei .)

8 4b. l . Sowohl zur dauernden Verwaltung einzelner Geschäfts¬
zweige als zur Erledigung einzelner bestimmter Angelegenheiten und
Aufträge können besondere Kommissionen aus dem Gemeindevor-
stande und Mitgliedern des Gemeinderats und aus den in diesen
wählbaren Bürgern gebildet werden . Sie sind in jeder Beziehung
dem Gemeindevorstande untergeordnet . 2. Zu diesen Kommissionen
werden die Demeinderatsmitglieder vom Gemeinderat gewählt , die
übrigen Mitglieder aber vom Gemeindevorstand ernannt , der , wenn
er den Vorsitz nicht selbst übernimmt , auch den Vorsitzenden zu be¬
stimmen hat.

Fürstentum waldeck.
Gemeinüeordnung vom 1b. August 1855 . Auf Grund des Art . III
des Gesetzes vom 6 . Februar 1888 neu redigiert . (Mengeringshausen

1910 , kveigelsche lsofbuchdruckerei .)

(Ls gibt keine gesetzlichen Bestimmungen über Verwaltungsdepu¬
tationen .)

Fürstentum Schaumburg -Lippe.
Stäüteordnung vom IS. Zuli 1406.

8 8S. Die städtischen Kollegien können , abgesehen von den durch
besondere gesetzliche Bestimmungen geforderten Ausschüssen , zu ihrer
Unterstützung ständige oder vorübergehend tätige Ausschüsse be¬
stellen.

8 8-1. Über die Zusammensetzung und Zuständigkeit ständiger
Ausschüsse sind ortsgesetzliche Bestimmungen zu treffen , wobei jedoch
davon auszugehen ist, I . daß ein jeder Ausschuß bestehen muß:
a) aus einem oder mehreren Mitgliedern des Magistrats , welche
dieser ernennt , und b) aus einem oder mehreren Bürgervorstehern,
welche in ortsgesetzlich bestimmter Zahl von den Bürgervorstehern
dazu gewählt werden : 2. daß auch andere Bürger den Ausschüssen
beigeordnet werden können . Oie Zusammensetzung und Zuständigkeit
vorübergehend tätiger Ausschüsse wird bei ihrer Bestellung fest¬
gesetzt.

8 85. In den Ausschüssen , zu denen Mitglieder aus beiden städti¬
schen Kollegien gehören , hat stets das vom Magistrat zu bezeichnende
Mitglied den Vorsitz , auch führen alle Ausschüsse ihre Geschäfte
in Unterordnung unter den Magistrat . Im übrigen finden auf die
Geschäftsführung der Ausschüsse die Vorschriften in ZZ 59 —62 sinn¬
gemäße Anwendung.
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Freie und Hansestadt Hamburg.
Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg. Gesetz vom iS. Sk-
tober 1879. (kjamburgischeGesetze und Verordnungen . Systematisch
geordnete Zusammenstellung mit Anmerkungen, herausgegeben von
vr . Albert Wulff . 2. klufl. Bd. I. Hamburg 1902, Btto Meißner .)

Art. 80. Vie Gesetzgebung verfügt , für welche Zweige der Verwal¬
tung Deputationen bestehen sollen. Vie letzteren werden aus den
dazu ernannten Lenatsmitgliedern und einer Anzahl von Bürgern
zusammengesetzt. Inwiefern besoldete Beamte Mitglieder solcher De¬
putationen sein können, bestimmt das Gesetz.

Art. 8s. vie bürgerlichen Mitglieder der Deputationen beklei¬
den ihr Amt während einer durch das Gesetz zu bestimmenden An¬
zahl pon Jahren und verwalten dasselbe unentgeltlich, vie Wahl
dieser Mitglieder ist durch Art . 52 geregelt.

Art. S2. vie Bürgerschaft erwählt für die Verwaltungsbehörden
die bürgerlichen Mitglieder, ' welche nicht von einem anderen Kol¬
legium deputiert sind, aus einem von der betreffenden Verwal¬
tungsbehörde mit drei Namen für jede erledigte Stelle vorzu-
legenden Wahlaufsatze, jedoch der Wahlfreiheit unbeschadet. Bei
den Wahlen in die Finanzdeputation ist der Wahlaufsatz bindend.
Ls kann jedoch vom Bürgerausschuß bei diesen Wahlen ein vierter
Name durch einen mit mindestens Zweidrittelmehrheit gefaßten Be¬
schluß dem Aufsatz hinzugefügt werden. An der Entwertung des
Wahlaufsatzes nehmen die Senatsmitgliedcr der betreffenden Ver¬
waltungsbehörde keinen Teil.

Art. 82. Ausgeschlossen von der Wählbarkeit zum Mitgliede einer
Deputation sind —sofern nicht durch das Gesetz für einzelne Be¬
hörden eine Ausnahme gemacht wird — alle , welche zur Bürger¬
schaft nicht wählbar sind, sowie die rcchtsgelehrten Richter.

Revidiertes Gesetz über die Nrganisation der Verwaltung vom
2. November 189S.

0 . Oie einzelnen Verwaltungsbehörde ».
8 24 <vie Deputationen ), vie bezüglich der Zusammensetzung der

einzelnen Deputationen sowie bezüglich der Zeit, für welche die Mit¬
glieder der Deputationen gewählt werden, geltenden Bestimmungen
bleiben unverändert , sofern nicht in diesem Gesetze etwas anderes
bestimmt wird . Tine Abordnung von Mitgliedern der Finanzdepu¬
tation in andere Deputationen findet hinfort nur statt in die Depu¬
tation für ksandel und Schiffahrt, die Baudeputation , das Kranken¬
haus- und das Armenkollegium. Db Mitglieder anderer Behörden
oder Beamte Mitglieder einer Deputation sind oder sein können,
ist bei den betreffenden Deputationen bestimmt.

fiamburgischeLandgemeindeordnung vom 12. Juni 1871.
Art. i ? <verwaltungskommissioiieii>. Für einzelne vcrwaltungs

gegenstände können besondere Kommissionengebildet werden, deren
Mitglieder auf eine bestimmte Reihe von Jahren , nicht auf Lebens-
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zeit, durch die Gemeindeversammlung zu wählen sind, und unter
denen wenigstens ein Mitglied des Gemeindevorstandes sich be¬
finden muß.

Freie und Hansestadt Bremen.
Verfassung vom l . Januar 18Y§-

8 SS. Die Ausübung dieser gemeinschaftlichen Rechte geschieht
vom Senat und der Bürgerschaft entrbeder unmittelbar durch überein¬
stimmende Beschlüsse oder mittelbar durch Ausschüsse, die vorbehält-
lick» der Bestimmungen des 8 60 Abs. 2 aus Mitgliedern des Se¬
nats und der Bürgerschaft gebildet sind (Deputationen ).

Diese Deputationen sind ständig, insofern es sich um die zur ge-
gemeinschaftlichen Wirksamkeit des Senats und der Bürgerschaft
gehörenden Verwaltungen und sonstigen fortdauernden Geschäfts¬
zweige handelt.

Außerdem können die Vorberatung und Begutachtung der einer
gemeinsamen Beschlußnahme unterworfenen Gegenstände und die
Ausführung beschlossener Maßregeln an Deputationen verwiesen
werden.

8 60. Das Vberaufsichtsrecht des Senats und die ihm zustehende
Leitung aller Staatsangelegenheiten finden auch bei Deputationen
Anwendung. Für die gemäß 8 SS Abs. 3 mit Vorberatungen und
Begutachtungen beauftragten Deputationen kann der Senat neben
Senatsmitgliedern auch rechtsgelehrte Mitglieder der Gerichte zu
seinen Kommissaren ernennen.

Die näheren Bestimmungen über die Errichtung und die Zusam¬
mensetzung sowie über den Wirkungskreis, das Verfahren und die
Aufhebung von Deputationen erfolgen durch Gesetz.

Kesetz, die Deputationen betreffend, vom l. Januar t8S-f. (Aus
Verfassung und Verwaltung der Freien Hansestadt

Bremen  von Vr . Johs . Bollmann .)
8 17 (Die Deputationen insbesondere). Deputationen sind die aus

Mitgliedern des Senats und der Bürgerschaft bestehenden, zur Mit¬
arbeit in ihrem gemeinschaftlichen Wirkungskreis eingesetzten Aus¬
schüsse. Die Verfassung und die Verwaltungspraxis hält an dem
Sprachgebrauch fest, daß nur Mitglieder des Senats (mit einer
unten zu erwähnenden Ausnahme) und der Bürgerschaft Mitglieder
einer Deputation sein können. Andere Ausschüsse, die von Senats¬
mitgliedern und Bürgern gebildet werden, bei denen letztere nicht
oder doch nicht sämtlich Mitglieder der Bürgerschaft zu sein brauchen,
werden als „Behörden"  den Deputationen gegenübergestellt (z. B.
die Behörde für Kandels- und Schiffahrtsangclegenheiten , die Be¬
hörde für das Gewerbemuseum, in denen auch die Handels- bzw.
Dewerbekammer durch Mitglieder vertreten sind, u. a.). Unter
den Deputationen sind zwei wesentlich verschiedene Arten zu unter¬
scheiden: beratende Deputationen und verwaltende Deputationen.

I. Die beratenden Deputationen (im Gesetz auch als „begutach¬
tende" bezeichnet) sind lediglich parlamentarische Ausschüsse, be¬
stellend aus Mitgliedern beider Kammern, mit der Aufgabe, die
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Arbeiten für das Plenum vorzubereiten und die gegenseitige Ver¬
ständigung zu fördern . Ihre Beschlüsse haben nur die Bedeutung
eines Gutachtens. Die definitive Beschlußfassung liegt bei Senat
und Bürgerschaft.

2. Die verwaltenden Deputationen dagegen sind Behörden, welche
die laufenden Verwaltungsgeschäfte des gemeinschaftlichen Wirkungs¬
kreises von Senat und Bürgerschaft an ihrer Stelle selbständig be¬
sorge». Sie fassen sachlich maßgebende Beschlüsse. Diese verwal¬
tenden Deputationen geben dem bremischen Staatswesen das charak¬
teristische Gepräge.

Kn der Spitze jedes gemeinschaftlichenVerwaltungszweiges steht
eine Deputation, ' das Oeputationsgesctz (Z 54s zählt zur Zeit neben
der besonders aufgeführten Finanzdeputation 23 ständige verwal¬
tende Deputationen auf. In ihnen hat sich dis altüberlieferte hanse¬
städtische Mitarbeit der Bürger am Staatslebcn erbalten (s. § 3
a. L. ; Z 33).

Gesetz, betreffend die Verwaltung des Lanügebieter. vom 2S. Juni
,878.

von den ltr e isk o mm i ss ion en des Landgebietes.
8 44. Für die unmittelbare Verwaltung und Beaufsichtigung ein¬

zelner Institute sowie für die Besorgung einzelner Kngelegenheiten
des Landgebietcs kann der Kreistag nach Bedürfnis besondere Kom¬
missionen oder Kommissare aus der Zahl der zum Kreistage wähl¬
baren Kreisangehörigen bestellen, welche ihre Geschäfte unter der
Leitung des Landherrn besorgen. Der Landherr ist befugt, jederzeit
den Beratungen der Kreiskommissionenbeizuwohnen und dabei den
Vorsitz mit Stimmrecht zu übernehmen.

8 4». Die Mitglieder der Kreiskommissionen erhalten eine ihre»
baren Kuslagen entsprechendeEntschädigung.
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Gesetz, betr . die Verfassung der Stadtgemeinüen Vremerhaven nnd
Vegesack, vom >8. September , 874.

von den Kommissionen.
8 77. Zur dauernden Verwaltung oder Beaufsichtigung einzelner

Gemeindeangclegenheiten sowie zur Erledigung vorübergehender
Aufträge können durch Gemeindebeschluß besondere Kommissionen
gebildet werden. Dieselben sind dem Stadtrate untergeordnet.

Über die Wahl, die Befugnisse, die Geschäftsführung solcher Kom¬
missionen wird vorbehältlich der nachstehenden Bestimmungen durch
Grtsstatut das Erforderliche festgestellt.

,8 7S. Ständige Kommissionen werden aus Mitgliedern beider
städtischen Kollegien gebildet. In einer jeden derartigen Kommission
hat die Zahl der Stadtverordneten diejenige der Stadtratsmitglie-
der um mindestens ein, höchstens um drei Mitglieder zu übersteigen.

8 74. Durch Gemeindebeschlußkönnen zu Mitgliedern von Kom¬
missionen auch Gemeindeangestellte und solche Gemeindcbürger er¬
nannt werden, welche zur Zeit zu den Stadtverordneten nicht ge¬
hören. Diese Mitglieder haben in den Kommissionen dieselben Rechte
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und dieselben Pflichten wie Stadtverordnete , können auch, sobald
Angelegenheiten der Kommission in den Versammlungen der Stadt¬
verordneten zur Beratung stehen, den Sitzungen beiwohnen und
in ihnen für die Angelegenheit das Wort nehmen. Lin Stimmrecht
in den Versammlungen der Stadtverordneten steht ihnen nicht zu.

8 7S. In den Kommissionen hat ein vom Stadtrat zu bezeichnen¬
des Mitglied des Stadtrats den Vorsitz. In den Sitzungen wird ein
Protokoll geführt . Die Beschlüsse werden nach absoluter Stimmen¬
mehrheit gefaßt. Oie Minderheit kann zu Protokoll ihre abwei¬
chende Ansicht aussprechen, auch verlangen , daß ihre Gegengründe
oder ihre abweichenden Vorschläge in den zu erstattenden Berichten
erwähnt werden.

wenn bei verwaltenden Kommissionen sämtliche anwesende Mit¬
glieder des Stadtrates oder sämtliche anwesende Nicht zum Stadt¬
rate gehörige Mitglieder in der Minderheit sich befinden, kommt
ein Beschluß nicht zustande.
Aus : vr . Iohs . Bollmann , Verfassung und Verwaltung der freien

Hansestadt Bremen (für Vegesack und Vrenicrhaven):
Städtische Kommissionen für fortlaufende Verwaltung oder auch

zu vorübergehenden Zwecken können durch Gemeindebeschluß ge¬
bildet werden. Zu Mitgliedern sind auch Gemeindebürger wähl¬
bar , die keinem der beiden städtischen Kollegien angehören - ins¬
besondere können auch die von der Wahl zu Stadtverordneten aus¬
geschlossenen Staats - und Gemeindebeamten Mitglieder von Kom¬
missionen werde». Oie Kommissionensind dem Stadtrat untergeord¬
net, der über Beschwerden gegen ihr Verfahren entscheidet.

Freie und Hansestadt Lübeck.
In der nach der vekanntmachung vom 2. tvktober >907 nebst

Nachträgen vom >0. Februar >909, 22. März >9>> und 2S. April
>9>S sich ergebenden Fassung:

8 72. Der Bürgerausschuß ernennt die Mitglieder der Geheimkom-
missionen (Art . 52), die bürgerschaftlichen Teilnehmer an gemein¬
samen Kommissionen des Senats und der Bürgerschaft sowie die
bürgerlichen Deputierten bei denjenigen Verwaltungsbehörden , für
welche der Bürgerschaft oder dem Bürgerausschusse das Lrnennungs-
recht eingeräumt ist. Zu jeder Wahl eines bürgerlichen Deputierten
bei den übrigen Verwaltungsbehörden dagegen hat der Bürger¬
ausschuß dem Senate zwei Bürger vorzuschlagen, welche ihm dazu
am meisten geeignet erscheinen.

Sowohl jene Ernennungen als diese Vorschläge können sich auf
sämtliche Personen erstrecken, welche an den Wahlen in dis Bürger¬
schaft teilzunehmen berechtigt sind.
Aus : F. Lange, Freie und Hansestadt Lübeck, im Wörterbuch des

Deutschen Staats - und Verwaltungsrechts , begründet von Prof.
Vr. Karl Freiherrn v. Stengel, herausgegeben von Prof.
Or. Max Fleischmann:

Die Verwaltungsbehörden sind, mit alleiniger Ausnahme des po¬
litischen Amtes, kollegial organisiert , und zwar setzen sie sich — ab¬
gesehen von dem nur aus drei Senatsmitgliedern bestehenden Stadt-
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und Landamt — zumeist aus Senatoren (bzw . Senatssekrctären ) und
bürgerlichen Deputierten zusammen . Die Zahl der Mitglieder ist
je nach der Bedeutung der Behörden verschieden , die der bürger¬
lichen Deputierten ist immer erheblich größer . Diese brauchen nicht
Mitglieder der Bürgerschaft zu sein ; es genügt die Eigenschaft als
Lübecker Bürger nach Maßgabe der Verordnung vom 18. Zuni
1860/9 . August 1905 . Oie zusammengesetzten Behörden sind mit¬
hin nicht etwa Ausschüsse des Senats und der Bürgerschaft zur Aus-
übuizg ibrer Lemeinschaftlichen Rechte , sondern völlig selbständige
und unabhängige Grgane , die lediglich der Gberaufjicht und Lei¬
tung des Senates unterstehen , von solchen zusammengesetzten Be¬
hörden werden verwaltet u . a . das Finanzwesen (durch die Finanz,
behörde , mit Abteilungen für die Stadtgüter , für .Häuser und Plätze
und für Domänen und Forsten ), das Bauwesen (Baubehörde mit Ab¬
teilungen für Wasserbauten und für ksocĥ und Tiefbauten ), das
Schulwesen (Vberschulbehörde , ebenfalls gegliedert in besondere Ab¬
teilungen für die Angelegenheiten der einzelnen Schulen ), da;
Armenwesen (Armenbehörde ), die Steuern (Steuerbehörde ), die
städtischen Gemeindeanstalten (s. o.), das Begräbniswesen (Friedhofs-
bebörde ).

Reichslcrnd Llsatz-Lothringen.
Semeinüeorönung für Llsatz-Lothringen vom 6. Juni 189». (Aus:
Zweite , auf Grund des hallepschen Kommentars neu bearbeitete
Auflage von l)r . Ernst Bruck. Straßburg >905 , Karl I . Trübner .)

8 ü«. Zur vorbereitenden Erörterung einzelner zu seiner Zustän¬
digkeit gehörigen Angelegenheiten sowie zur Vorbereitung seiner
Beschlüsse kann der Gemeindcrat besondere Ausschüsse wählen . Den
Vorsitz führt der Bürgermeister . Derselbe ist befugt , einen Bei¬
geordneten oder ein anderes Mitglied des Gemeinderats mit dem
Vorsitze zu beauftragen . Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehr¬
heit gefaßt, - bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden
den Ausschlag.

1. Stimmberechtigte Mitglieder der Ausschüsse können nur Ge¬
meinderatsmitglieder sein ' sogenannte „ gemischte Kommissionen ", die
von Gemeinderatsmitgliedern und Externen gebildet werden , sind
ungesetzlich . Auskunftspersoucn können von den Ausschüssen mit
beratender Stimme zugezogcn werden.

2. Den Ausschüssen können nicht nur einzelne besondere Ange¬
legenheiten überwiesen werden , sie können auch zu dem Vehufe
gewählt werden , daß sie mit der Vorberatung der sämtlichen Be¬
schlüsse betraut werden , welche bestimmte Zweige der Gemei »d>c.
Verwaltung betreffen (sogenannte ständige Ausschüsse). Die Bestim¬
mung erleichtert eine gründliche und einheitliche Behandlung der
Geschäfte des Gemeinderates . Sn wichtigen Sachen sind schriftliche
Berichte der Ausschüsse ganz besonders geeignet , jedem Mitglied des
Gemeinderates die nötige Übersicht über den Gegenstand der Ver¬
handlung zu geben . Bisher war es dem Gemeinderate nicht ge¬
stattet , ständige Ausschüsse zu ernennen.

Den Ausschüssen steht nur eine vorbereitende Erörterung und eine
Vorberatung der Angelegenheiten des Gemeinderates zu, kein Ein-
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greifen in die Verwaltungsbefugnisse des Bürgermeisters, dessen
Einfluß auf die gesamte Verwaltung durckr die Bestimmung des
8 60 nicht hat abgeschwächt werden sollen.

Oie Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Bildung der Aus¬
schüsse ist nicht erforderlich.

3. Vb ein Protokoll in den Ausschußsitzungen zu führen ist und wer
es zu führen hat , ist in der Geschäftsordnung oder von dem Aus¬
schuß zu bestimmen.

III. Entwickelung-er kommunalen Frauenarbeit
in Deutschland seit dem Jahre MV?)

Nach den Ergebnissen einer Umfrage der Zentralstelle für Ge¬
meindeämter der Frau bei den Verwaltungen aller Stadt - und
Landgemeinden mit mehr als 6000 Einwohnern waren im Jahre
1913 in 559 deutschen Gemeinden 17 960 weibliche Hilfskräfte
in der kommunalen Wohlfahrtspflege tätig , von ihnen entfielen
16 939 auf die ehrenamtliche, 1021 auf die besoldete Arbeit.

Die folgende Tabelle veranschaulicht das Ansteigen der kommu¬
nalen Frauenarbeit in 45 deutschen Großstädten innerhalb der ver¬
schiedenen Tätigkeitsgebiete von 1910—1915.

Im Jahre 1913 arbeiteten in 559 deutschen Gemeinden (mit über
10 000 Einwohnern)
ehrenamtlich . 16939 Frauen , das sind 94, 32 °/«,
besoldet . 1021 „ „ „ 5,68 °/,.

1910 1913 1915
Zahl der Zahl der >Zahl der

^ Frauen i Frauen ^ Frauen
A. Ehrenamtliche Arbeit (45 Gr oßstädte)

Armenpflege. 1697 > 2086 2623
waisenpflege. 4645 § 6594 7224
Deputationen , Kommissionen . . 58 > 205 253
Schulverwaltung. 104 238 334
Schulpflege. — 46 62
lvohnungspflege. 16 § 47 64

6520 9216 10560
6 . Besoldete Arbeit (45 Großstädte ).

Armen-, Waisen-, Säuglingspflege 325 478 609
Arbeitsnachweis . s 80 ISO 153
polizeipflege . ! 15 23 36
Wohnungspflege. — 7 17
Schulpflege . ( 9 44 82

!! 429 682 897

1) Über die Entwickelung der kommunalen Frauenarbeit seit 1915
gibt der bei V. G. Teubner in Leipzig und Berlin April 1918 erschei¬
nende Lrgänzungsdruck zu der Schrift Apolant , Jenny : „Stellung und
Mitarbeit der Frau in der Gemeinde" Aufschluß.
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Entwickelung der Frauenerwerbsarbeit i zz

n Jahre 1913 arbeiteten in 45 Großstädten
mmtlich . 9216 Frauen , das sind 93,11 °/«,
det . 682 „ „ „ 6,89 °/«.
n Jahre 1915 arbeiteten in 45 Großstädten
mmtlich . 10560 Frauen , das sind 92,17 "/«,
det . 897 „ „ „ 7,83 °/«.
lese Zahlen zeigen den größeren Anteil der besoldeten Kräfte
>er Gesamtzahl der Beschäftigten in den Großstädten  gegen-
dem Gesamtdurchschnittnach den Ergebnissen von 1913. Gleich-

g aber veranschaulichen sie die größere Steigerung des Anteils
besoldeten  Kräfte (31,5 °/o) gegen die Steigerung der ehren-
ichcn (14,6 °/o) in den Großstädten.

Entwickelung der Zrauenerwerbsarbeit in Deutschland
seit dem Jahre 1882 ?)

Gesamtbevölkerung Erwerbstätige in "/«

!2. 45222113 18956932 41,9
nännlich. . . 22150749 13415415 60,6
oeiblich . . . 23071364 5541517 24,0
>5. . 51770284 22110191 42,7
nännlich. . . 25409161 15531841 61,1
oeiblich . . . 26361213 6578350 25,0
>7. 61720529 28092117 45,5
nännlich. . . . 30461100 18599236 61,1
oeiblich . . . 31259429 9492881 30,4

n Jahre 1907 waren von den 61,7 Millionen der deutschen
ilkerung 30,5 Millionen männlichen und 31,2 Millionen wcib-
n Geschlechts, von ersteren waren 18,6, also rund 2/5, von
eren 9,5, oder etwas weniger als i/g, erwerbstätig,
ich der Zählung von 1907 war die Zahl der in der Landwirt-
t berufstätigen Frauen am größten,' sie betrug rund 4V- Mil-
en, das ist fast die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen , näm-
48,4 <>/->.

an den industriell arbeitenden Frauen waren nur 5 °/°, von den
wirtschaftlich arbeitenden waren 61,8 °/o mithelfende Familien-
chörige. Nach den Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten stieg
Zahl der in Fabriken beschäftigten Arbeiterinnen von

1902 -- - 964715 auf 1912 ---- 1565643.
ie Frauenarbeit ist zur größeren Hälfte Lcdigcnarbeit : 5,64 Mil-
rn oder 59,4 °/o waren 1907 ledig, 2,82 Millionen oder 29,7 »/«
heiratet und 1,03 Millionen oder 10,9°/« verwitwet oder geschieden.
Die nachstehenden Angaben sind entnommen: Wolf, Or. Ger-

d: „Oer Zrauenerwerb in den Hauptkulturstaaten ", München
>, Vskar Beck.
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Vas kommunale Wahlrecht-er Zrauen im euroM
und auhereuropäischen Ausland?)

ä. Europäisches Ausland.
Aktives passives

Wahlrecht
Norwegen 1901 1901
Schweden . 1862 1909
Dänemark . . . 1908 1908
Island . . . . 1909 1909
England und Wales 1869 1907

8. «utzereur
Australien.

Neuseeland. . . 1886 1886
Süd-Australien . . 1880
West-Australien . . 1871
Neu-Süd-Wales . . 1867
Tasmania . . . . 1884
(stueensland . . . 1886
Victoria . . . . 1869

vereinigte Staaten.
Wyoming . . . . 1869 1869
Tolorado . . . . 1893 1893
Idaho . . 1896 1896
Utah . 1896 1896
Washington . . 1910 1910
Arizona . . . . 1912 1912
Kalifornien . . 1911 1911
Kansas . . . . 1887 1912
Gregon . . . 1912 1912
Alaska . . . . 1913 1913
Illinois . . 1913 1913
Montana . . . 1914 1914
Nevada . . . 1914 1914
Indiana . . . . 1917 1917
Michigan . . . 1917 1917
Nebraska . . . 1917 1917
North Dakota . 1917 1917
Dhio. 1917 1917

Schottland
Irland .
Finnland
Rußland.

Rhode Island
New Hork . .

Aktives Pi!
wahlnt

l88l
l8S8
1872
1866

1917
1417

Kanada.
Vntario . 1884 l
New Brunswick. . 1886
Nova Scotia . . . 1887
Manitoba . . . . 1888 I
Britisch Columbia . 1888 I
prince Edward Is¬

land . 1888
Cluebec . 1892
Rlberta . — I
Saskatchevan . . . — I

Britisch Honduras.
Belise . 1911

Südafrika.
Transvaal . . . . 1903
Rapkolonie. . . . 1882
Grange-Freistaat . 1904

Asien.
Burmah (Ran¬

goon) . 1884
Bombay . —
Java . —

I) Die nachstehenden Angaben sind zum Teil entnommen
Buch „Frauenstimmrecht in der Praxis ", herausg . vom Welt!
für Frauenstimmrecht, Dresden und Leipzig I9IZ , Heinrich Mir
zum Teil dem Bericht über „die Fortschritte der Frauensti
rechtsbewegung im Ausland während des Krieges", erstattet
Marie Stritt auf der 1. Hauptversammlung des Deutschen Rl
Verbandes für Frauenstimmrecht. Leipzig und Berlin, 3 . G. Teui



Politisches Handbuch für Frauen
Herausgegeben vom Allgemeinen Deutschen Frauenverein . Kart. M . 1.20

»Das Buch ist parteilos und objektiv gehalten . Es will nicht Propaganda
machen, sondern unterrichten . Es kann allen Frauen , welcher Richtung oder Partei sie auch
angehören,dienenu.wird diese Aufgabe hoffentl. in recht weiten Kreisen erfüllen." (Die Frau .)

Grundsätze und Forderungen der Frauenbewegung
Flugschriften des Bundes Deutscher Frauenvereine . Heftl . Von J.Freuden-
bergi , H. Lange, A . Pappritz und E. Altmann -Gottheiner. Geh. M . —.50

Die moderne Frauenbewegung
Von vr . Käthe Schirmacher . 2. Ausl . Geh. M . 1.20, ged. M . 1.50
»Die Stellung und die Bestrebungen der Frauen auf den Kampfgebieten der Arbeit»

Bildung, Sittlichkeit und Politik sind für jedes Land charakteristisch dargelegt." (Hochland .)

Frauenaufgaben im künftigen Deutschland
Jahrbuch des Bund es Deutsch er Frauen vereine für 1918. Im Auf¬
träge d.B .D.Frauenver . hrsg.vOr .E.Altmann - Gottheiner . Geb. M .5.-
Früh . Iahrg .zu ermaß.Preisen -Iahrg . 1913M .—.50; 1914M . —.9.75; 1915(1.Kricgsjahrbuch)
M .1.—,1919(2.Krtegsjahrbuch)M .1.—-1917(3.Kriegsjahrbuch)M .1.—; 1913—1917zus.M .3—

Das vierte Kriegsjahrbuch will neue Frauenkreise für das Mitdurchdcnken aller jener
Fragen gewinnen, die mit den neuen gewaltigen Aufgaben, die die Zukunft dem deutschen
Bolke auferlegt, in Verbindung stehen. Der literarische Teil enthält in vier größeren Aus¬
sätzen aus berufener Feder (von Adelheid Steinmann , Or. Marie Baum , Or. Ger¬
trud Väumer und Marianne Weber ) die Zukunftsaufgaben der deutschen
Frau in Familie , Gemeinde , Staat und Kultur , einen Tätigkeitsbericht d. B. Dt.
Fr .-Ber. sowie eine Chronik der Frauenbewegung im abgelaufeneu Jahre . Der Adresfenteil
ist wiederum auf den neuesten Stand gebracht.

Katechismus der Frauenbewegung
Von Or. K.Wollf .Hrsg.v.Ver.Frauenbild .— Frauenstudium.Kart.M .1.—
Inhalt : Einleitung. Allgemeine Grundbegriffe, l. Die geschichtl. Errtwickl. der Frauenfrage.
H. Der gegenwärtige Stand der Frauenfrage . — Frauenbewegung und allgemeine Kultur.

Merkbuch d e r F r a u e n b e w e g u n g
Herausg. vom Bunde Dtsch. Fraueuver . Bearb . von M . Wegner . M . 2.40

Die Frauenfrage
Zentralblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine , Hrsg, vom Vorstand.
Redaktion : M .Stritt . XIX. Iahrg . 1917/18. - Ausgaben . Iährl . 24Hefte.
Ausg.o. Hauptblatt mitBeilageFraueu - Ausg. L. hanptbl . mit Beilagen Mitt . d.
beruf und - erwerb . Bereins Frauenbild . — Frauenstu»

Ausg. 6. Hauptbl . mit Beilagen Mitteil , dium und Frauenberuf und »erwerb.
d. Rheinisch - W estfäl . Frauen - Ber - Ausg. 8. Gesamtausgabe mit sämtlichen
bandes u. Frauenberuf u. - erwerb . Beilagen.

Ausg.ä - c jährl.M .3—, d.d.Post viertelj.so Pf.,Ausg. jährl .M .4.—, d.d.Post viertelj.M .1.19

Die Staatsbürgerin
Monatsschrift des Deutschen Reichsverbandes f.Frauenstimmrecht. Schrift¬
leitung : A .Schreiber. 6.Iahrg .1917/18. Jährlich M . 1.50. Einzeln M .—.15

Einführung in die Volkswirtschaftslehre
Don Or. A . Salomon . 3. Auflage . Gebunden M . 2.—

„Das Buch kommt einem wirklichen Bedürfnis entgegen. . . . Lebendig«.anschaulich, mit
vollkommener Beherrschungdes Stoffes geschrieben, führt uns die geschätzte Verfasserin in
die wichtigsten Fragen des Gewerbs»und Erwerbslebens ein." (Schweiz . Frauenheim .)

Einführung in die Bürgerkunde
Bon Oberlehrern' M . Tr enge . 3. Anfl . Geb. M . 2.20

„Verfasserinbehandelt in knapper, aber klarer Welfe diesen Stoff. Das Büchlein kann
als ei» b.auchbares Hilfsmittel für die Behandlung der Bürgerkunde in Frauenschulen
wohl empfohlen werden." (Mittelschule .)
Volkswirtschaftslehre und Bür ' ->-k„ud-> -usammen gebunden M . 3.60

Verl( ^ erlin



Soziale Arbeit

Von Kriegs not und --Hilfe H,
u.d.Fugend Zukunft. Von vr .A l i ce S a l omon. Geh. M .2.40, geb.M .3.—lE

„An der inneren Erneuerung unseres Volkes mitznarbetten. ist jetzt Unser aller PssichM̂ .
und unsere jungen und reisen,Töchter werden aus den wundervollen Aufsätzen pou'MiÄUtz-'-

Salomorr das Licht nehmen. Vas lhnen die zu gehenden Weg^erleuchtet." (Die Gutsfrau .)̂

Soziale Frauenbildung und soziale BerussarbeitK
Von Or. A . Satomon . 2. Ausl . d. sozialen FrauenMdg . Geb. M.

„Aus der Fülle reichen Wissens und seltener Klarheit der Vorstellungenunb Praz ^
der Zwecke ist in dieser Schrift das Vroble'Li der Mädchenbildung für die besitzenden Stande
erörtert und der praktischen Lösung zugefuhrü" (Hamburger Korrespondent .) ^-̂

Das Wesen und die Aufgaben der M

Krieg s - H interbliebe n e nsürsorg eD
im Deutschen Reiche. Fn Verb , mit Prof . vr . Grosse, Prof . vr . S . Kraus H
und Geh. Kirchen rat v . Schlosser hersg. von Bürgermeister vr . LiiPpê Ä -l

Mit 1 Formularanffang . Geh. W . 1.50 / ^

Säuglingspflege in Reim und BildA
Geschrieben n. gezeichnetv- Elisabeth Behrend . ' Mit einem Geleitwort Zst
von klr.mo-I.Riehn/7 ., unoeränd. 'Anfl. (91.—115. Tausend.).Geh.M . I.—H.
LZ Sremplak- je W. —.bä, «y je WB- .-«. 1V0 je M . —.70, SSV.te M . —.00. SW je W. —.SvK
NX» je Al. —.«.s, -2(«0 je W . —.M, soll» je M . —.85, sooo je M . —so, rouvl- je -M . —.28

„Ich benutze das Büchlein dauernd und habe es in den zahlreicĥ -i-Kurse» bereits in j- .
Dutzenden vo» Exemplaren als Prämie verteilt. Auch bet Vorträgen « »...stSänglingspflege .H
sowie bei Wuiterknrlen werde ich es «bculo wann empfehle», wie ich selbst von ihm beaeisierl-B
bin." (Qr. leitender Arzt d. flädt. Läuglingssürsorge, Säugl .»u. Klelnt.-Kiin., <s »cse>i.)'H

Schriften des Deutsch en D

Ausschusses für Kleinkinderfürsorge^
Hrsg,voll V/-.W .Poll Lg keit , Vorsitzender desAusschusses-FrankfurLa.M -,
in Derb, mit Geh. Ober-Reg.-Rat Prof . vr. L. Paliat - Berlin, L. Droescher , Leiterin des
Pestalozzi-Fröbelhanses, Berlin,vr . nrLÜ.lL.Tugc udretch , Leiterd .Fürsorgestelle ViBeriin.
Heft 1: Die Kriegsnot der aufsichtslosen Kleinkinder . Von Vr. W. PölUgkeit.
— Heft 2: Die Erzi ehungsfragen der D olkskindergärteu îm Kriege . Von
Lily Droescher. —Heft3: Die gesundheitliche Kleinkinderfürsorge u. derKrieg.
Von Stadtrat Geh. Sunitätsrat vr. A. (stoitsteiu. — Heft 4: Vorschläge für die (Lin - ^ 4

richtung von Kriegsragesyeimcn für Kleinkinder. Von Marg . Boeder.
Preis jedes Heftes M . - .50 ^r

Kleinkindersürsorge ^
Einführung in ihr Wesen ii. ihreAusgaben . Hrsg. v. Zentralinstitnt s f
f. Erziehung u. Unterricht, Berlin , aus Älnlaß seiner Sonderalisstellung ck
„Kleinkinderfürsorge". M . 34 Abb. a. 24Laf . u. i. Text. Steif geh. M . 4.—

Das vorliegende Buch behandelt erstmalig zusammenfassend die „Kleittkindcrfürforge". §>
Dn seinem ersten Teile wird das Wesen des Kleinkindes an sich besprochen, im Hi
zweiten die Fürsorg ebedürftig keit des Kleinkindes, und im dritten und umfangreichsten o?
werden die Maßnahmen erörtert- die dieser Bedürftigkeit in offener , halboffener ^
und geschlossener Fürsorge entgegcnkommen. Auch die Ausbildung der Er » ^
zieherinnen des Kleinkindes wird betrachtet. Beigegeben ist dem Buche ein Abdruck ^
des lehrreichen Führers durch die Ausstellung »Kleiukinderfürsorge*. ->

Die Wohnungsfrage . Bo» Anna Die Armen -- u. Waisenpflege , st
Pappritz. . . Geh. M . —US Don Warle Wegnsr. . . . Geh. W. —.SV BI

Teuerungszuschläge aus sämtl. Preise elnschlleßl. 1ü̂ Zuschlag der Buchhandlungen !

Verlag von B . G. Teubner in Leipzig undVerlin

Druck von V. G. Teubner in Leipzig
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